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der Schriftleitung geſtattet. 

Sendungen von druckfertigen Beiträgen werden an die Adreſſe 

von Dr. E. Batzer in Offenburg i. B. erbeten. 

6. Zuſchneid, Buchoͤruckerei, Offenburg i. 5.



Chronik. 

Am 27. Juni 1912 konſtituierte ſich die Ortsgruppe Triberg; als 

Obmann und Schriftführer wurde Herr Direktor Dr. Braun, als Rechner 
Herr Dr. Göhringer gewählt. 

Da in der erſten ordentlichen Hauptverſammlung unterlaſſen wurde, 

den Ort der nächſten feſtzuſetzen, entſchloß ſich der Ausſchuß in ſeiner 

Sitzung am 30. März 1912 für die Stadt Lahr; als Tag wurde vom 

Vorſtand der 14. Juli 1912 gewählt.!) 

Der Generalverſammlung voraus ging zwiſchen 10 und 11 Uhr 

vormittags eine Beſichtigung der Kirche in Burgheim, bei der Herr cand. 

phil. Krämer die Einzelheiten dieſes ehrwürdigen, aus grauer Vergangen— 

heit in unſere Gegenwart hineinragenden Baues erläuterte. Bald nach 
11 Uhr hatte ſich in dem oberen Saale des Hotels „zur Sonne“ eine 

ſtattliche Anzahl von Damen und Herren eingefunden. Der Vorſitzende 

der Ortsgruppe Lahr, Herr Rektor Dr. Beinert, eröffnete die Verſammlung 

mit Worten des Dankes für die zahlreiche Beteiligung aus Lahr ſowohl 
wie aus ganz Mittelbaden und dankte insbeſondere auch Herrn Univer— 

ſitätsprofeſſor Dr. Sauer aus Freiburg für die Bereitwilligkeit, mit der 
er den Vortrag übernommen habe. In ſeiner Begrüßungsrede wies Herr 

Dr. Beinert darauf hin, daß der Verein den Zweck verfolge, das hiſtoriſche 

Intereſſe zu wecken. Seit 1827 ſei keine Geſchichte der Stadt Lahr erſchienen. 

Es gehöre zu den Aufgaben des Vereins, für eine umfaſſende neue Lokal⸗ 

geſchichte der Stadt Bauſteine zu ſammeln. Herr Oberbürgermeiſter 

Dr. Altfelix begrüßte die Verſammlung im Namen der Stadt und dankte 

dem Verein dafür, daß er Lahr zum Orte dieſer Generalverſammlung 

erwählt habe. Weiter ſprach Herr Oberbürgermeiſter ſeinen Dank 

dafür aus, daß im erſten Heft der „Ortenau“ die Stadt Lahr durch einen 
ſo hochintereſſanten Artikel, wie den des Herrn Univerſitätsprofeſſors Sauer 

) Vgl. über die zweite Hauptverſammlung den ausführlichen Bericht in der 
„Lahrer Zeitung“ Nr. 163 vom 15. Juli 1912.



IV Chronik 

über die Burgheimer Kirche, vertreten ſei. Den Mittelpunkt der Ver⸗ 

anſtaltungen bildete der nun folgende Vortrag des Herrn Univerſitäts⸗ 
profeſſors Dr. Joſeph Sauer aus Freiburg über die Entſtehung der älteſten 

Kirchen Mittelbadens, insbeſondere der Burgheimer Kirche.“) Der Vor— 

ſitzende des Vereins, Herr Privatier Simmler, ſprach Herrn Sauer den 

verbindlichſten Dank aus. 

Darauf verließen die Gäſte den Saal, und die Mitglieder des Vereins 

hielten die eigentliche Hauptverſammlung ab. 

Der Vorſitzende konnte die erfreuliche Mitteilung machen, daß der 

Verein im letzten Jahre um ungefähr 200 Mitglieder zugenommen habe, 

ſo daß die Mitgliederzahl etwa 700 betrage. Der Rechenſchaftsbericht 

für das 2. Vereinsjahr wurde entgegengenommen und dem Rechner, Herrn 

Ad. Siefert, Offenburg nach Kenntnisgabe des Prüfungsbeſcheides Ent— 

laſtung erteilt. Das Amt als Rechnungsprüfer verſahen die Herren Anton 

Tonoli und Philipp Sſtereicher von Offenburg, denen für ihre Mühe 

gedankt ſei. Der Voranſchlag für 1912 fand Genehmigung. Dem Rechner, 

wie auch dem interimiſtiſchen Schriftführer und Schriftleiter der „Ortenau“, 

Herrn Lehramtspraktikant Dr. Batzer, wurde der Dank des Vereins 

ausgeſprochen. Die Herren Dr. Beinert und Oberbürgermeiſter Dr. Alt— 

felix brachten zur Sprache, daß Herr Diplomingenieur W. Beck die 

Herausgabe einer Baugeſchichte der Stadt Lahr plane und baten um 

Förderung dieſes für die Geſchichte Lahrs außerordentlich wichtigen Unter— 

nehmens?), und Herr Univerſitätsprofeſſor Dr. Sauer regte an, daß in der 

„Ortenau“ die geſchichtliche, auf das Vereinsgebiet bezügliche Literatur 

fortlaufend regiſtriert werde. Auf Vorſchlag des Herrn Oberbürgermeiſters 
Dr. Altfelix geſchahen die Wahlen mündlich (SS 15 und 16); Herrn Dr. 

Batzer wurde das Schriftführeramt anvertraut (§S 7); die Mitglieder, die 
bei der Gründung in den Ausſchuß eintraten, die Herren Stadtrat Höring, 

Lahr, Pfarrer Neu, Schmieheim, Pfarrer Dr. Reinfried, Moos, Amt 

Bühl, Direktor Dr. Schindler, Sasbach und Schriftſteller A. Siefert, 

Lahr wurden wiedergewählt; neu trat in den Ausſchuß Herr Dr. Altfelix, 
Lahr ein. Die Wahlen erfolgten einſtimmig. Zum Ort der nächſten 

Generalverſammlung wurde Raſtatt vorgeſchlagen. 
Nach der Generalverſammlung fand in der „Sonne“ ein gemein— 

ſchaftliches Mittageſſen ſtatt, bei dem Herr Stadtrat Höring, Lahr auf die 

anweſenden Gäſte, Herr Stadtrat Simmler, Offenburg auf die Lahrer 

toaſtete. Um ½3 Uhr ging's zu Wagen und Fuß nach der Burg Geroldseck 
und von da nach dem „Löwen“ in Schönberg, von wo ſich nach einem 

    

) Abgedruckt in dieſem Hefte S. 1—t1. 
2) Bgl. die Subſkription in der Anlage dieſes Heftes.
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gemütlichen Beiſammenſein ein Teil der Damen und Herren nach Biberach, 

die andern nach Lahr verabſchiedeten. 

Den 10. Oktober 1912 hat Seine Königliche Hoheit der Großherzog 
Friedrich von Baden geruht, die bisher erſchienenen zwei Hefte der „Ortenau“ 

entgegenzunehmen; er wünſchte dem Verein für ſeine Zukunft beſtes 

Gedeihen. 

Am 11. November 1912 geruhte Seine Großherzogliche Hoheit Prinz 
Max von Baden, in unſeren Verein einzutreten. 

Das Miniſterium des Kultus und Unterrichts bewilligte am 3. Auguſt 

1912 zur Förderung der Beſtrebungen unſeres Vereins einen Zuſchuß 

von 200 Mark für das Jahr 1913. Der Vorſtand des Vereins ſpricht 

auch an dieſer Stelle ſeinen verbindlichſten Dank aus. 

Leider mußten die Herren Pfarrer Neu, Schmieheim und Ober— 

amtmann Dr. Pfaff, Ettenheim wegen Verſetzung nach Söllingen, Amt 

Durlach, und Schopfheim i. W. aus dem Ausſchuß, reſp. aus der Redaktions⸗ 

kommiſſion austreten; ſie legten ihr Amt am 12. Oktober, reſp. am 8. 

November 1912 nieder. An Stelle von Herrn Neu wurde in der Aus— 

ſchußſitzung vom 20. November 1912 Herr Pfarrer Fr. Stengel, Boders— 

weier in die Redaktionskommiſſion gewählt (§S 10 unſerer Satzungen). 

Herr Stengel, der in der Sitzung nicht zugegen war, nahm unter dem 

17. Dezember die Wahl an. 

In der gleichen Sitzung wurde der Druck der „Ortenau“ nach dem 

im vorigen Jahr beſchloſſenen Turnus der Buchdruckerei Zuſchneid über— 

tragen und der Antrag des Herrn Univerſitätsprofeſſors Dr. Sauer, Freiburg 

auf der Hauptverſammlung, die geſchichtliche Literatur Mittelbadens zu ver— 

zeichnen, näher beſprochen. Es haben bisher die Herren ſich bereit erklärt, 
folgende Zeitungen zu übernehmen: 

Dr. Batzer, Offenburg: D'r alt' Offeburger. Direktor Dr. Braun, Triberg: 

Echo vom Wald und Triberger Bote. Rektor Dr. Beinert, Lahr: Lahrer Zeitung 
und Anzeiger für Stadt und Land. Buchdruckereibeſitzer Engelberg, Haslach: Schwarz⸗ 

wälder Volksſtimme. Ratſchreiber Fiſcher, Zell a. H.: Schwarzwälder Poſt. 
Rittmeiſter a. D. von Nathuſius, Gengenbach: Kinzigbote und Offenburger Zeitung. 

Pfarrer Dr. Reinfried, Moos bei Bühl: Acher- und Bühler Bote und Bühler 

Wochenblatt. Dr. Reſt, Freiburg: Ettenheimer Zeitung. Ratſchreiber Ruf, Oppenau: 

Badiſche Nachrichten, Renchtäler und Renchtal-Zeitung. Privatier Siefert, Offenburg: 

Ortenauer Bote. Pfarrer Stengel, Bodersweier: Kehler Zeitung und Hanauer 
Anzeiger. Verkehrsbureau Baden-Baden: Badener Tageblatt, Badiſche Volks⸗ 
zeitung und Badeblatt. 

Der Vorſtand ſpricht den Herren für ihre große Mühe ſeinen verbindlichſten 

Dank aus. 
Das erſte Verzeichnis der ſo geſammelten Literatur für Mittelbaden wird in 

der „Ortenau“ 1914 veröffentlicht werden.



VI Chronik 

Sonntag, den 8. Dezember 1912, hielt im Auftrag des Hauptvereins 

Herr Oberkaſſenrendant Dt. Karl Kempf, Karlsruhe in der Bahnhof— 

reſtauration in Haslach i. K. einen Vortrag über „Denkwürdigkeiten von 

Haslach und Umgebung.“) Die Zuhörerſchaft war ſehr zahlreich, und durch 
den Vortrag wurden ſo viele neue Mitglieder gewonnen, daß eine Orts— 
gruppe gegründet werden konnte. 

Am Freitag abend, den 4. April 1913, hielt Herr Univerſitäts⸗ 

profeſſor Dr. Scholte, Amſterdam im Bürgerſaal zu Offenburg bei ſehr 

ſtarkem Beſuch einen Vortrag über „die Bedeutung des hiſtoriſchen und 

landſchaftlichen Milieus für Grimmelshauſen“.2) Nach längerer Einleitung 

über die Kunſt Grimmelshauſens im allgemeinen, über deſſen künſtleriſche 

Entwicklung und über die Bewußtheit des künſtleriſchen Schaffens ging 

der Redner auf die Bedeutung der Ortenau für die ſchriftſtelleriſche Tätig— 
keit Grimmelshauſens ein. Bildeten die damals ſchon bekannten und von 

der vornehmen Welt ſtark beſuchten Renchtalbäder den geographiſchen 

Mittelpunkt der Erzählungen Grimmelshauſens, ſo ſei der Aufenthalt in 

der Stadt Offenburg wichtig durch die dort gewonnenen Eindrücke und 

geſammelten Erfahrungen. Zum Schluſſe beleuchtete der Redner die Be— 

deutung Grimmelshauſens als deutſcher Dichter. Er habe deutſches Weſen 

und deutſche Sitten geſchildert und vor allem das Menſchliche im Menſchen 

dargeſtellt. Seine Wurzel liege im badiſchen Volk und ſein Gebiet ſei der 

Menſch. Wer das Menſchliche im Menſchen als Hauptſache anſehe, werde 

ſich für Wilhelm Meiſter wie für Simpliziſſimus und Parzival begeiſtern 

können. 

Mit großem Intereſſe lauſchten die Zuhörer den Ausführungen 

des Herrn Profeſſors Scholte und lohnten dieſelben durch reichen Beifall. 

In der Ausſchußſitzung vom 28. Mai 1913 wurde der Ort der 

diesjährigen Hauptverſammlung und die Feſtordnung beſtimmt. Da in 

dieſem Jahre Raſtatt nicht als Tagungsort geeignet ſchien, wurde Oppenau 

und als Tag der 15. Juni gewählt. Herr Pfarrer Stengel, Bodersweier 

äußerte den Wunſch, der Hauptverein möge einen Teil der Koſten von 

Vorträgen in der Ortsgruppe übernehmen, wenn dieſe nicht ganz dafür 

aufkommen könne. Der Ausſchuß gab ſeine Einwilligung, daß der „Ortenau“ 

ein Proſpekt von dem im Auguſt herauskommenden Band von W. Beck, 

Die Stadt Lahr im 17. und 18. Jahrhundert und der projektierten „Neu— 
ausgabe ſeltener Drucke in Baden“ von E. Batzer beigelegt wird. Auch 

) Vgl. das ausführliche Referat in der Lahrer Zeitung Nr. 294. 

2) Vgl. Ortenauer Bote Nr. 80, Offenburger Zeitung Nr. 80 und beſonders 
Lahrer Zeitung Nr. 82.
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wurde genehmigt, daß letztere Veröffentlichung im Kommiſſionsverlag des 

Hiſtoriſchen Vereins für Mittelbaden erſcheinen wird. Es wurde auch 

beſchloſſen, daß der „Ortenau“ ein Verzeichnis derjenigen Bücher, die unſere 

Mitglieder zu ermäßigten Preiſen beziehen können, beigefügt werde. Auf 

Antrag des Herrn Rektors Dr. Beinert, Lahr wurde einſtimmig erklärt, 

daß der Schriftführer für ſeine Mühe mit 200 Mark honoriert werden ſoll. 

Im Jahre 1911 traten 18, 1912 4, und 1913 5 Vereine mit uns 

in Schriftenaustauſch. 

Haden⸗Saden. Mitgliederzahl: 63. J. Obmann und Rechner: Herr Architekt 
und Stadtrat A. Klein. II. Obmann: Herr Dr. Oskar Rößler, Apotheker und Stadtrat. 

Schriftführer: Herr Dr. Hans Münch, Gerichtsaſſeſſor. 
Herr Klein ſetzte die Ausgrabungen auf dem Battert, Haueneberſtein, Alten⸗ 

burg, der Altſtadt Baden-B. fort. Es wurden dazu von der Stadt Baden-B. 2000 Mk. 

bewilligt. 

Hühl (Staödt). Mitgliederzahl: 99. Obmann: Herr Gewerbeſchulrektor Günther. 

Das Geſchäftsjahr begann mit 73 Mitgliedern; hiervon verlor die Sektion 5 
infolge Wegzuges oder Todes; neu angemeldet haben ſich 31, ſo daß die Sektion 

nunmehr 99 Mitglieder zählt. Herr Pfarrer Dr. Reinfried in Moos ſprach am 

4. November v. J. über das Thema: „Das ehemalige badiſch-windeckiſche Kondo— 
minat Bühl“ im Zeichenſaal der Realſchule. Der Vortrag war zahlreich beſucht und 
fand ſehr großen Beifall.) Es wurde der lebhafte Wunſch geäußert, daß der hoch— 

verehrte Redner bald wieder einen Vortrag halten möchte— 
Die Hauptverſammlung in Lahr, ſowie der Vortrag des Herrn Univerſitäts⸗ 

profeſſors Dr. Scholte, Amſterdam in Offenburg über: „Die Bedeutung des hiſtoriſchen 
und landſchaftlichen Milieus für Grimmelshauſen“ wurde von verſchiedenen Mit⸗ 

gliedern unſerer Sektion beſucht. 
Die hiſtoriſche Sammlung wurde im verfloſſenen Jahre wieder durch ver⸗ 

ſchiedene Zuwendungen und einige Ankäufe dermehrt. Den Gönnern und freund— 

lichen Gebern ſei auch an dieſer Stelle der beſte Dank ausgeſprochen. 

Gengenbach. Mitgliederzahl 56. Obmann: Herr Rittmeiſter a. D. v. Nathuſius. 
Schriftführer: Herr Zeichenlehrer Buchberger. Rechner: Herr Dr. med. Schwarz. 

Die Ortsgruppe errichtete ein Ortsmuſeum im Nikolausturm, das bald dem 
Publikum geöffnet wird. Auch wurden die Grabdenkmäler bei der Leutkirche 

reſtauriert. 

haslach i. K. Mitgliederzahl: 45. Obmann: Herr Ratſchreiber Ritter. Rechner 
Herr Privatier Lupfer. 

Im Jahre 1912 am 8. Dezember fand im Anſchluß an einen Vortrag des 
Herrn Dr. Joh. Karl Kempf aus Karlsruhe im Saale der Bahnhofwirtſchaft in 

Haslach die Gründung der Ortsgruppe Haslach i. K. ſtatt. Die ſtattliche Mitglieder⸗ 

zahl iſt als ein Erfolg des vorzüglichen Vortrags des Herrn Dt. Kempf anzuſehen. 
Es iſt beabſichtigt, die ſtädtiſchen Sammlungen zu unterſtützen und eine ſtädt. Chronik 

anzulegen. 

) Abgedruckt in dieſem Hefte S. 12 ff.
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Lahr. Mitgliederzahl 58. Obmann: Herr Profeſſor Dr. Beinert, Rektor des 

Vorſeminars. Schriftführer: Herr Alfred Siefert, Schriftſteller. Rechner: Herr 

Architekt Karl Meurer, jr. 

Anläßlich der Generalverſammlung des Vereins am 14. Juli v. J. hielt Herr 
Univerſitätsprofeſſor Dr. Sauer einen Vortrag: Die Entſtehung der älteſten Kirchen 
Mittelbadens mit beſonderer Berückſichtigung Burgheims. Am 22. Februar d. J. 

ſprach Herr Dr. J. Reſt aus Freiburg vor einer zahlreichen Zuhörerſchaft über: 
„Der Bauernkrieg in der Ortenau“. Am 19. April veranſtaltete die Ortsgruppe einen 
ebenfalls gut beſuchten Vortrag des Herrn Dipl.-Ing. Beck aus Heidelberg über: 

„Die bauliche Entwicklung und die Bauweiſe der Stadt Lahr.“ Die Ortsgruppe will 
der Erhaltung der mittelalterlichen Grabdenkmäler bei der Stiftskirche beſondere 

Aufmerkſamkeit ſchenken. 

Oppenau. Mitgliederzahl: 69. Obmann: Herr Ratſchreiber Ruf— 

Die Generalverſammlung der Ortsgruppe fand am 11. Juli v. J. im Gaſthaus 
zur „Fortuna“ ſtatt. Am 2. Juni 1912 Vortrag des Kaiſerlichen Regierungsarztes Herrn 
Medizinalrats Dr. Haberer (Griesbach) im Gaſthaus zur „Poſt“ hier über die zentral— 

afrikaniſche Expedition des Herzogs Friedrich Adolf von Mecklenburg, der zahlreich 

beſucht und hochintereſſant war. Es ſind bildgeſchmückte Mitgliedskarten eingeführt 

worden. Das geſammelte Material zu einer Ortschronik konnte erweitert werden. 
Das Mitglied Herr Photograph Roth hier photographierte eine Anzahl heimatlicher 

Kunſt⸗ und Altertumsdenkmäler. Als literariſche Gabe wurde an die hieſigen 
Sektionsmitglieder verteilt: Ruf, „Ein Wort an unſere Landbevölkerung“. (21 S.) 
Das Mitglied Herr Kunſtmüller Hodapp hier hat das alte Fachwerk mit der Jahres— 
zahl 1591 an ſeinem Hauſe bloßgelegt, ſo daß das Gebäude jetzt zuſammen mit dem 

Neubau eine Zierde unſerer Stadt iſt. Durch den Tod verloren wir das Mitglied 

Herrn Gaſtwirt Ludwig Hoferer, deſſen Witwe an ſeiner Stelle erfreulicherweiſe 

dem Vereine treu blieb. 

Triberg. Mitgliederzahl: ? Obmann und Schriftführer: Herr Direktor 
Dr. Braun. Rechner: Herr Dr. Göhringer. 

Nachdem die Zahl der Mitglieder des hiſtoriſchen Vereins für Mittelbaden 

in Triberg auf über 25 geſtiegen und auch die Stadtgemeinde Triberg demſelben als 

Korporationsmitglied beigetreten iſt, verſammelte ſich am 27. Juni 1912 im Hotel 
„Löwen-National“ eine größere Anzahl von Herren; ſie beſchloſſen die Gründung 

einer Ortsgruppe Triberg. Einſtimmung wurden zum Vorſitzenden und Schrift⸗ 
führer Herr Direktor Dt. Braun und zum Rechner Herr Dr. Göhringer gewählt. 

Es wurden zwei Vorträge gehalten in Verbindung mit dem Verein für das 

Deutſchtum im Ausland und der Muſeumsgeſellſchaft: Am 5. Dezember 1912 „Auf— 

ſtieg und Verfall der türkiſchen Macht“ von Herrn Direktor Dr. Braun und am 

5. März 1913 „Das Erdbeben vom 16. November 1911“ von Herrn Dr. Göhringer. 

Fell a. 6. Mitgliederzahl: 35. Obmann: Herr Ratſchreiber Fiſcher. 
In der Ortsgruppe iſt im verfloſſenen Jahre außer der Sorge für Dent— 

malspflege eine Tätigkeit nicht ausgeübt worden. Mitglieder haben ſich keine 
abgemeldet. 

 



Geſchenke für die Bibliothek. 

v. Böcklin von Böcklinsau, Ruſt: Frh. Böcklin von Böcklinſches-Archiv, verz. von 

B. Schwarz. 
Haslach, Verkehrsverein: Haslach im Kinzigtal. 
Huber Fr., Achern: Grimmelshauſen von A. Boos, Renchen. 

Klein A., B. Baden: Götter-Bilder von G. Fr. Dietrich. 

Oppenau, Verkehrsverein: Oppenau, Führer durch Stadt und Umgebung. Oppe⸗ 
nau 1912. 

Rethwiſchs J., Lahr: Die Lahrer Gemeinderechnungen von den Jahren 1682 und 1702. 

— — Denkwürdigkeiten aus Haslach und Umgebung. 
— — Erlebniſſe eines Veteranen aus der napoleoniſchen Zeit in den Befreiungs— 

kriegen v. F. Kollmer. 
von Schauenburg, Palermo: Baumeiſterrechnungen von Schauenburg in der Ortenau 

1438— 1447. 

Siefert A., Lahr: Geſchichte der Stadt Lahr von F. Stein. Lahr 1827. 

von den herren verfaſſern: 

Adam Th., Altenheim: Aus des Dorfes Altenheim vergangenen Tagen. Karlsruhe. 

Chriſt C., Renchtäler Altertümer. Oberkirch 1911. 
Holder A., Erligheim: Die Ortschroniken. Stuttgart 1886. 

Kah St., B.⸗Baden: Drei Gigantenreiter-Gruppen. 
— — Die römiſchen Stein- und Baudenkmale. B. Baden 1908. 
Kempf J. K., Karlsruhe: Haslach im Kinzigtal und der heilg. Brunnen. Haslach 1912. 

— — Das Dreikönigsſingen z. Haslach im Kinzigtal. 

— — Mehr Nationalſtolz. 
— — Heinrich Hansjakob. 

Klein A., B. Baden: Eine geſchichtliche Erinnerung. 
— — In und um B. Baden. 

— — Die Bernharduskirche in B.Baden-Weſt. 
Reinfried K., Moos: Zur Gründungsgeſchichte der Pfarreien zwiſchen Oos und 

Rench. Freiburg 1910. 
— — Zur Geſchichte der katholiſchen Stadtpfarrei Achern. Freiburg 1909. 

Rößler Alb., B.-Baden: Aus dem alten B. Baden. 
Rößler O., B.-Baden: Aus dem B. Badener Badeleben. 

— — Joh. Brahms in B. Baden. 

— — Geiteres aus alter Zeit. 
— — Alte Gebräuche und Feſte in B. Baden. 

Ruf J., Oppenau: Anton Gut. Oppenau 1911. 
— Rings um die ehem. Pfarrkirche von Oppenau. Oppenau 1911. 

Weik Fr., Freiburg: Lautlehre der Mundart von Rheinbiſchofsheim. 

Weiß E., Karlsruhe: Der bad. Rebort Durbach in ſeiner wirtſchaftlichen Entwicklung. 
Karlsruhe 1912. 

Für die Geſchenke ſpricht der Vorſtand ſeinen verbindlichſten Dank aus. 

 



verzeichnis der mit unſerem Verein in Schriften⸗ 

austauſch ſtehenden gelehrten Geſellſchaften. 

Augsburg, Hiſtoriſcher Verein für Schwaben und Neuburg. 

Bamberg, Hiſtoriſcher Verein. 

Darmſtadt, Hiſtoriſcher Verein für Heſſen. 

Dillingen a. D., Hiſtoriſcher Verein. 

Donaueſchingen, Verein für Geſchichte und Naturgeſchichte der Baar und an⸗ 

grenzender Landesteile. 

Erligheim, Zabergäu-Verein. 
Frankfurt a. M., Verein für Geſchichte und Altertumskunde. 

Frankfurt (Dortmund), Verein für rheiniſche und weſtfäliſche Volkskunde. 
Freiburg i. B., Geſellſchaft für Geſchichts-, Altertums- und Volkskunde von Freiburg. 
Freiburg i. B., Kirchengeſchichtlicher Verein für das Erzbistum Freiburg. 

Friedrichshafen, Verein für Geſchichte des Bodenſees. 

Fulda, Geſchichtsverein. 

Gießen, Oberheſſiſcher Geſchichtsverein. 

Gotha, Verein für Geſchichte und Altertumsforſchung. 

Graz, Hiſtoriſcher Verein für Steiermark. 
Hamburg, Verein für Hamburgiſche Geſchichte. 
Hanau, Bezirksverein für heſſiſche Geſchichte. 

Hannover, Verein für Geſchichte der Stadt Hannover. 

Kaufbeuren, Verein Heimat. 
Mainz, Altertumsverein. 

Mannheim, Altertumsverein. 

Regensburg, Hiſtoriſcher Verein von Oberpfalz und Regensburg. 
Salzburg, Geſellſchaft für Salzburger Landeskunde. 

Straßburg, Hiſtoriſch-literariſcher Zweigverein für den Vogeſen-Klub. 
Stuttgart, Württembergiſche Kommiſſion der Landeskunde. 

Wien, Verein für Landeskunde von Niederöſterreich. 
Worms, Altertumsverein. 

Offenburg, den 2. Juni 1913. Schriftführer: 
Ernſt Batzer.



verzeichnis 
der neu eingetretenen Mitglieder 

vom 1. Juni 1912 bis 1. Juni 1013. 

Seine Großherzogliche Hoheit Prinz Max von Baden. 

Allgeyer H., Rechnungsrat, Karlsruhe. 

Arnold L., Rentner, Baden. 
Bauer B., Landwirt, Waltersweier. 

Beck F. W., Privat, Achern. 
Büchler K., Dr. Profeſſor, Waldkirch. 

Bumüller cand. phil., Heidelberg. 
Burgard A., Stadtpfarrer, Mahlberg. 

Degler Franz, Baumeiſter, Raſtatt. 

Ehrlich Dr. Kammerrat, Fabrikdirektor, 

Hornberg. 

Ernſt M., Dr., Frau, Freiburg. 

Eſcher A., Photograph, Raſtatt. 
Fromm E,, Poſtſekretär, Kork. 

Gerner O., Gerichtsaſſeſſor, Heidelberg. 

Götz K., Landgerichtsrat, Karlsruhe. 
Graf A., Architekt, Achern. 

Groß K., Handelslehrer, Achern. 

Heitz G., Maſchiniſt, Kehl. 

Heizmann L., Pfarrer, Weingarten bei 

Offenburg. 
Henning M., Geiſtl. Rat und Dekan, 

Kappel a. Rh. 

Huber G., Gutsbeſitzer, Achern. 
Hummel stud. phil., Freiburg i. B. 

Jerger A., Pfarrer, Ruſt. 
Iſemann G., Mechaniker, Kehl. 

Kahn E., Dr., Arzt, Hannover. 

Karlsruhe, Bibl. d. Erzbiſch. Bauamtes. 

Karmann, L. d. Obſtzentrale Bühl. 

Kaſt A., Pfarrer, Oos. 
Kautſch Otto Friedr. K., Forſtmeiſter 

a. D., Grötzingen bei Durlach.   

Keilbach J., Pfarrer, Altdorf. 

Kiefer, Dr., Profeſſor, Ettenheim. 

Kopp A., Stadtrechtsrat, Mannheim. 
Kraus Hch., Pfarrer, Bühl (Dorf). 

Krieger, Dr., Geh. Archivrat, Karlsruhe. 
Kuhn, Hauptlehrer, Münchweier. 

Martin, Stadtpfarrer, Baden. 

Obergfell Alb., Fabrikant, Hornberg. 

Obergfell Fritz, Fabrikant, Hornberg. 
Oſter J., Werkführer, Kehl. 

Oſter R., Kaufmann, Raſtatt. 
Peter O., Privat, Achern. 

Ries Th., Pfarrer, Durbach. 

Röder v. Diersburg, Freih. F., General⸗ 
major, Karlsruhe. 

Schäfer S., Hauptlehrer, Freiburg i. B. 
Schaumann G., Prokuriſt, Hornberg. 

Schiele F., Fabrikant, Hornberg. 
Schindler A., Apotheker, Raſtatt. 

Schmider F., Dipl.⸗Ing., Karlsruhe. 
Schmidt K., Pfarrer, Königshofen. 

Schofer J., Dr., Benefiziat, Freiburg. 
Schriever O., Kaufmann, Achern. 
Schriever Fritz, Kaufmann, Achern. 
Schweizer L., Pfarrer, Leimen bei 

Heidelberg. 

Schwendt A., Dr., Profeſſor, Köln. 
Seuffert H., Pfarrer, Kork. 
Stahl E., Dr., Privatgelehrt., Freiburg. 

Störk F., Lehramtsprakt. Ettenheim. 
Stutz H., Pfarrer, Heſſelhurſt. 

Sutter E., Hauptlehrer, Bodersweier.



XII Mitgliederverzeichnis 

Walz, Pfarrverweſer, Nußloch. 

Weber V., Kaufmann, Renchen. 
Weis A., Maſchiniſt, Kehl. 

Wilkens J., Bahnhofreſt., Raſtatt. 

Wittelsbach M., Frl., Baden. 
Wörner K., Ratſchreiber, Renchen. 

Zittel K., Kaufmann, Raſtatt. 

Offenburg. 

Dürrholder G., Lehramtspraktikant. 
Fiſcher v., Bauunternehmer. 
Ganter A., Dr., Profeſſor. 

Glockner, Kreisſchulrat. 
Göbel E,, Gerichtsaſſeſſor. 

Gr. Landgericht. 

Gr. Oberrealſchule. 
Heck A., Profeſſor. 

Holdermann R., Lehramtspraktikant. 

Hügel J., Stadtrechtsrat. 

Kolb A., Kunſtmaler. 

Krautinger K., Forſtmeiſter. 

Kunzer O., Gymnaſiumsdirektor. 

Lott H., Dipl.⸗ 
Noe A., Pref, 

Rude, Lehramtspraktikant. 

Schriever K., Profeſſor. 
Steiner K., Geh. Reg. Rat. 

Stöckle K., Gewerbeſchulrektor. 

Strobel Dr., Landgerichtsrat. 
Zimmermann, Rechtsanwalt. 

   

Ortsgruppe Baden⸗Haden. 

Dietrich G. F., Major, Oosſcheuern. 

Ebert, Baurat a. D. ö 
Härke P., Architekt. 
Oos, Volksſchule. 

Oosſcheuern, Volksſchule. 
Rößler H., Hofmetzgermſtr. u. Stadtrat. 

v. Venningen Frhr., Majoratsherr auf 

Burg Venningen. 

Ortsgruppe Bühl. 

Bachſtein M., Apotheker, Steinbach. 
Broßmer K., Profeſſor. 

Bühler S., Kaufmann. 
Degerdon M., Privat. 

Dertinger K., Dr., prakt. Arzt. 
Faber H. jr., Buchhandlung, Baden. 

Fleiſcher S., Gaſthofbeſitzer, Steinbach. 
Fleiſchmann A., Benefiziat, Neuſatzeck. 

Harbrecht K., Hauptlehrer, Neuweier. 

Hemmerle J., Gaſtwirt. 

Hertlein A., Oberſtationskontrolleur, 

Steinbach. 

Hollritt A., Amtsaktuar. 

Hügel A., Privatier, Freiburg i. Br. 

Kuen K. jr., Gerbereibeſitzer. 

Lorenz E., Eiſenbahnaſſiſt., Ottersweier. 

Mayer J., Dr., Univerſitätsprofeſſor 

Freiburg i. Br. 
Mehrbrei J., Pfarrkurat, Varnhalt. 

Müller E,, Architekt. 
Niedenthal K., Dr., pr. Arzt, Steinbach. 

Ruff R., Kaufmann. 

Schneider K. F., Hauptlehr., Steinbach. 

Schwab K., Pfarrer, Orſingen. 

Seiler F. X., Oberlehr., Kappelwindeck. 

Seiler K., Finanzaſſiſtent. 

Steinel L., Pfarrer, Hettingbeuern. 
Stier G., Großh. Oberreviſor. 

Vogelbacher K., Hauptlehr., Oberweier. 

Wertheimer L., Privat, München. 
Wibel M., Dr., Oberamtsrichter. 

Zell J., Buchbindermeiſter. 

   

        

Ortsgruppe Gengenbach. 

Kammerer, Hauptlehrer. 
Lambrecht, Hafnermeiſter. 

Lang, Kaplan. 

v. Reuſch Carl, Homburg v. d. H. 
Sparkaſſe Gengenbach. 

Vorſchußverein Gengenbach.



Mitgliederverzeichnis XIII 

Ortsgruppe haslach. 

Aiple F. J., Wirt. 
Albrecht F., Stadtpfarrer. 

Blank L., Polizeidiener. 
Brüſtle J., Ratsdiener. 

Bührer J., Ziegeleibeſitzer. 

Buß W., Privat. 

Butz A., Bahnmeiſter. 
Eble J., Privat. 

Falk K., Glaſermeiſter. 
Friz K., Gewerbelehrer. 

Ginter H., Kaplan. 

Göller O., Reallehrer. 

Haberſtroh C., Lederfabrikant. 
Haberſtroh J. Gerbereibeſitzer. 

Haberſtroh R., Kaufmann. 
Haiß W., Privatier. 

Hansjakob H., Dr., Stadtpf., Freibg. i. B. 

Hättich X., Bürgermeiſter. 
Holzer H., Schuhmachermeiſter. 

Jörger K., Straßenmeiſter. 

Kempf J. K., Dr., Rechn.-Rat, Karlsruhe. 

Kempf J., Oberpoſtaſſiſtent, Lahr. 
Landkapitel Lahr, Weiler i. K. 

Lupfer A., Kaufmann. 
Merz, Apotheker. 

Mink, Hauptlehrer, Mühlenbach, 
Moſer St., Kammerer, Weiler i. K. 
Neumaier F., Sägewerkbeſitzer. 

Schättgen H. A., Fabrikant. 
Schättgen H., Fabrikant. 

Schindele F., Fruchthändler. 

Schöner A., Gärtnereibeſitzer. 
Stadtgemeinde Haslach. 

Stelker H., Bildhauer. 
Thoma K., Privat. 

Thoma R., Malermeiſter. 
Willmann, Hauptlehrer, Fiſcherbach. 

Wolber C., Fabrikant. 

Ortsgruppe Lahr. 

Arnold P., Direktor. 

Beck W., Dipl.⸗Ing., Heidelberg. 
Blank A., Fabrikant. 

Caroli H., Fabrikant. 
Debus M., Prokuriſt. 

Erb L. W., Gemeinderat, Frieſenheim. 

Focken E., Buchhändler. 
Franz Th., Malermeiſter. 

Gehrig, Vikar. 
Haſenbäumer H., Dinglingen. 
Himmelsbach J., Fabrikant, Seelbach. 

Müller W., Baumeiſter. 
Müllerleile E., cand. phil. 

Nägele Ed., Stadtbaumeiſter. 

Rethwiſch, Redakteur. 
Rupprecht O., Gewerbelehrer. 

Schad G., Fabrikant. 

Schäfer H., Reallehrer. 
Schalk, cand. theol. 

Schauenburg M., Dr., Verleger. 

Schmidt, Dr., Med. Rat. 
Seyfried K., Kreisſchulrat. 

Sieferle A., Bildhauer. 

Stengel Dr., Bezirksarzt. 

Sutter A., stud. theol. 

Traub O., Direktor. 

Uhrig Th., cand. phil. 

Ortsgruppe Oppenau. 

Hoferer J., Kaufmann, Peterstal. 

Maier A., Redakteur, Straßburg. 
Maſt Th., Metzgermeiſter. 
Merk A., Dr., prakt. Arzt. 
Merk A., Dr., prakt. Arzt, Frau. 

v. Oppenau G., Oberleutnant a. D. 

Peter O., zur „Linde“. 

Rammelberg K., Dr. Apotheker. 
Roth L., Photograph. 

Roth O., Hotelier.



XIV Mitgliederverzeichnis 

Sauter P., Poſtſekretär. 

Schmidt G. jr., Maler. 
Sparkaſſe Oppenau. 

Streule E., Blechnermeiſter. 

Verkehrs- u. Verſchönerungs-Verein 

Oppenau. 

Ortsgruppe Triberg. 

Barthel K., Dentiſt. 
Burger J. Söhne, Schonach. 

Dold A., Fabrikant, Schönwald. 
Fäßler K., Bankbeamter 

Fichter W., Pfarrer, Schonach. 
Göhringer A., Dr., Lehramtspraktikant. 
Grieshaber A., Fabrikant. 

Grieshaber J., Kaufmann. 
Hammer A., Oberlehrer, Schonach. 

Jäger O., Oberbriefträger. 
Maier L., Profeſſor. 

Manz, Dr., Bezirksarzt. 

Rapp C., Lehramtspraktikant. 

Rombach K., Kaufmann. 

Schmitt Chr., Gerichtsvollzieher. 

Schroff S., Hauptlehrer, Schönwald. 
Simon J., Kaufmann. 

Stadtgemeinde Triberg. 

Stein Ph., Profeſſor. 
Winter E., Oberamtsrichter. 

Wodtke, Bankprokuriſt. 
Wohleb J., Lehrer, Schonach. 

Ortsgruppe Fell a. h. 

Heiz B., Witwe, Löwenwirtin. 
Schülle W., Reifholg, Unterharmersbach. 

Siefert E., Kaufmann. 

Zuſammen 235 Mitglieder. 

———



Kechenſchaftsbericht über das 3. vereinsjahr. 

  

Einnahmen. 

1912. 
1. Kaſſenbeſtand vom 31. März 1912. 8 95.65 

2. Jahresbeitrag von 111 hieſigen Witgliedern 

„ „ 255 auswärtigen 5 8 1083.85 

3. Beitragsanteil „ 61 Mitgliedern d. Orisgruppe 8. VBaden 

„ „ 103 „ „ „ Bühl. 
55 1 ＋ 5 Gengenbach 

„ „ 56 „ „ Lahr. 
„ „ 67 „ „ „ Oppenau 
„ „ 33 8 „ „ Triberg. 
„ „ 35 „ „ „ Zell a. H.. 633.50 

4. Stiftung A. Rößler, Schloß Neuweier 

1 Stadtgemeinde Zell a. H. 312.90 

5. Erlös aus verkauften Zeitſchrifteennkkkdt.½ 160.12 

5⁰
 

M. 2286.02 

Ausgaben. 

1912. 
Aufwand für „Die Ortenau“ 3. Heft (1000 11 

a) Druck und Einband ... M. 1099.40 

b) Abbildungen und Honoraieeee ½ 4194.75 M. 1594.15 

Verwaltungsunkoſten: 
a) Werbeſchriften und ſonſtige Druckarbeiten . .. M. 100.66 

b) Ankündigungen; Porto für Verſand der „Die Ortenau⸗, 
der Werbeſchriften und für den e Pee 

Geöif .„ 2461.809 „ 362.55 

CCCCCCGGGCCCbC„ 85.10 
2³.70 

M. 2070.50 

Abſchluß. 
Die Einnahmen betragen... M. 2286.02 

Die Ausgaben betragen. 

Somit gaſſenreſt      M. 

Offenburg, 31. März 1913. 
Wilhelmſtr. 4. 

Der Nechner: 
Adolf Siefert.



Inhalt. 

  

Seite 
Chronik.. „„II 
Geſchenke für die Bibliothet ne s 

Verzeichnis der mit unſerem Verein in Sanſiemne ſlehendent gelehrten 

Geſellſchaften ... „„ 

Verzeichnis der neu eingetretenen Mitglieder 

Rechenſchaftsbericht .... 
Entſtehung der älteſten Kirche Mittelbadens. Von e Dr. J. 

Sauer, Freiburg .. „ 1 

Das ehemalige badiſch—⸗ windeckiſche Kondomingt Bühl. Bon Pfarrer Dr. K. 

Reinfried, Moos (Bühl)).. 12 

Das Gefecht um die Schwabenſchanze alf 15 Roßbühl. Von Ratſchreiber 
J. Ruf, Oppenau 0 

Die Zeller Porzellaninduſtrie Schluß) Von Ratſchreiber C. Fiſcher, Zell a. H. 63 

Haslach und das Kinzigtal (Fortſetzung). Von Pfarrer H. Oechsler, Ebringen 65 

Geſchichte der Kohlenbergwerke Berghaupten und Diersburg. Von Oberkaſſen— 
rendant Dr. J. K Kempf, Karlsruhe 81 

Die Kirche und das Pfarrhaus zu Meiſſenheim. Von Diplomingenieur W. 
Beil, Heidelbegzgzggg ̃ agů3a—łN8 ů808 

Die Ullenburg bei Tiergarten. Von Privatgelehrter Dr. A. Bechtold, Freiburg 1061 

Aus dem alten Baden-Baden. Von Hotelbeſitzer A. Rößler, Baden-Baden 123 

Miscellen: 

Eine Kirchenſteuerliſte der Gemeinde Unterachern aus dem Jahre 1666. 

Von Profeſſer Scheieverrrr, 144 

Das Silber-Amulett von Badenweiler. Von Univerſitätsprofeſſor Dr. 

Salee „I4 

Zur Lebensgeſchichte von DQutrin maſheune Von Lehramtspraktikant 
Dr. E. Batzer e ee ee 

Bücherbeſprechung: 

Scholte, Probleme der Grimmelshauſenforſchung (S. 149). Scholte, Hyp⸗ 
ſpinthal (Zſ. für deutſche Philologie) (S. 150). Scholte, J. J. Ch. von Grim⸗ 

melshauſen und die Illuſtration ſeiner Werke (Zſ. für Bücherfreunde (S. 150). 
Bechtold, Zur Quellengeſchichte des Simplieiſſimus (Euphorion) (S. 151). 

Franz H., Alter und Beſtand der Kirchenbücher (S. 152). Wagner, Fund⸗ 
ſtätten und Funde in Baden (S. 8 Das Baden (S. 153). 

Druckfehler und Berichtigungen . .. . 154 

Tafel wiſt den „Kunſtdenkmäler Badens“, Band VII S. 89, das Bild auf Seite 2 den „Fundſtätten 
und Funde Badens“, J. Teil S. 168, das auf Seite 3 den „Kunſtdenkmäler Badens“, Band VI, S. 103 

und das auf Seite 67 und 77 dem „Schau in's Land“, Jahrgang 22, S. 7 und 15 entnommen. 

      

———



Die Ortenau 
5 Mitteilungen 
des hiſtoriſchen Vereins 

für Mittelbaden 
4. heft 1013. 

  

HOHOffenburg i. 5. 
verlag des hiſtoriſchen vereins



bie SBaunlelkuns: 

Lehramtspraktikant Dr E. Baber in Ofenbieg 

Direktor Dr. H. Schindler in Sasbach. 

Pfarrer Fr. Stengel in Bodersweier. 

Univerſitätsprofeſſor Dr. J. Sauer in Freiburg. 
Stellvertreter von Dr. H. Schindler) 

Für Inhalt und der Auffütze ſind die Verfaſſer verant⸗ 

Wetlich Abdruck aus: „Die Ortenau⸗“ 0 nur mit Wen etehs 

der Schriftleitung geſtattet. 5 

Sendungen von druckfertigen Beiträgen werden an ble anreſe 

von Dr. E. Batzer in Ofentorg i. B. erbeten. 

SC..C.......... 
5. Zuſchneib, Huchdeuckerel, Oſſenburg i. o.



Entſtehung der älteſten Kirchen 
Mittelbadens 

mit beſonderer Oezugnahme auf Burgheim [Lahr). 

Leſtrede 
gehalten bei der 2. hauptverſammlung des hiſtoriſchen vereins 

für Mittelbaden am 14. Juli 1912 in Lahr 

von Univerſitätsprofeſſor Dr. Joſef Sauer. 

Verehrte Feſtverſammlung! Meine Damen und Herren! 

3 
Es iſt mir im 3. Lebensjahre unſeres noch jungen Vereins die ehren— 

volle Aufgabe geworden, vor feſtlicher Verſammlung einige Blätter aus 

der kirchlichen Frühgeſchichte unſeres Gaues und weiterhin aus der frühen 
Kulturgeſchichte überhaupt aufzurollen. Der Verein ſucht auf dieſem 

Wege, nicht nur durch ſeine jährliche Vereinsgabe, die geſchichtlichen Kennt— 
niſſe über die Vergangenheit unſerer Heimat in den weiteſten Kreiſen zu 

begründen und zu erweitern. Von dieſem Programm ausgehend habe 

ich mir zur Behandlung ein Thema gewählt, das einmal die letzten und 

dunkelſten Wurzeln unſerer chriſtlichen Heimatskultur freilegen, dann aber 

auch zeigen ſoll an Beiſpielen, die uns zu allernächſt liegen, an denen 

wir tagtäglich vielleicht vorbeigehen, wie geſchichtliche Zeugniſſe auch dort 
noch ſprechen, wo ſie nicht jedem verſtändlich in Schrift und Stein feſt— 

gehalten ſind, ſondern aus der alles durchdringenden Atmoſphäre der 

allgemeinen Verhältniſſe heraus abgeleſen werden müſſen. Hier in Lahr 

ſteht ein derartiger Zeuge der älteſten Geſchichte des Ortes, eines der 

merkwürdigſten Monumente überhaupt in ganz Mittelbaden, die Kirche 

in Burgheim. Ihr eigentlicher älteſter Geburtsſchein iſt verloren. Nur 

die Runzeln ihres Baues und die Gliederbeſchaffenheit ihrer Formen geben 

unbeſtimmt Kunde über ihr Alter. Mehr aber noch als ihr Bau und 
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als der Bau unſerer Gotteshäuſer in der Umgebung intereſſiert uns 

die Frage, wie ein ſolches Gotteshaus zum Mittelpunkt einer kirchlichen 

Gemeinde in der Urzeit alemanniſchen Chriſtentums überhaupt werden 

konnte. Und zur Löſung dieſer Frage ſtellt die Burgheimer Kirche ein 
in vieler Hinſicht typiſches Beiſpiel der Urgeſchichte dar, wie ich ſchon kurz 

in der erſten Nummer unſerer Vereinszeitſchrift andeutete. Daher ſei 

ſie auch als Ausgangs- und Zielpunkt gewählt für unſere Unterſuchung 

„Über Urſprung und Entſtehung unſerer älteſten Gotteshäuſer in Mittel⸗ 

baden“.) 

Grundgelegt wurde im heutigen Baden ein Kulturleben durch die 

Römer) in der kurzen Okkupationszeit von 1½ Jahrhunderten. Derart 

ſogar lokal grundgelegt, daß auch die Anſiedlungen der Alemannen und 

Franken ſich faſt durchweg an dieſe römiſchen Koloniſationszentren hielten. 

Die römiſche Villa, das Landhaus, wurde ſpäter zum fränkiſchen Herren⸗ 

und Kronhof und bildete ſo den Kern unſerer älteſten Dorf- und Stadt⸗ 

ſiedelungen.) Von irgend einem organiſierten Chriſten- oder gar Kirchen⸗ 

tum kann bei uns ſelbſtverſtändlich während der bis 265 reichenden Zeit 

römiſcher Herrſchaft nicht die Rede ſein. Man hat früher geglaubt, daß 

im römiſchen Heer, das bei uns ſtationiert war, ein großer Prozentſatz 

Chriſten war. Aber auch dieſe Annahme 

iſt durch gar nichts zu erweiſen, ihr ſteht 

vielmehr die Tatſache entgegen, daß die 

lebhaft geförderten offiziellen heidniſchen 

Kulte im Heere jede namhaftere Vertre— 

tung chriſtlicher Lehren ausſchloſſen. Ver— 
einzelt mag es, vor allem unter den in 

Baden reiſenden, meiſt aus dem Orient 

ſtammenden Kaufleuten, Chriſten ge⸗ 

geben haben. Einem ſolchen hat wohl 

Silber⸗Amulett, gefunden in Badenweiler. die kleine Amulettafel aus Silber an— 

  

) Ich verweiſe für das Folgende auf meine kleine Schrift: „Die Anfänge 
des Chriſtentums und der Kirche in Baden“(Bad. Neujahrsbl. N. F. 14, Heidelberg 1911). 

) Alle näheren Einzelheiten findet man bei Fabrieius, die Beſitznahme 

Badens durch die Römer (Bad. Neujahrsbl. N. F. 8, Heidelberg 1905). 

) Dieſe Kontinuität der wirtſchaftlichen Kultur iſt bei uns nicht nur durch 

Ortsnamen, ſondern vor allem auch durch Funde (wie auf dem Heiligenberg bei 

Heidelberg, Ober- und Untergrombach, Kirchen bei Lörrach u. a. m.) feſtgeſtellt. 
Eingehend hat über dieſe Frage gehandelt kustel de Coulanges in ſeinem grund⸗ 
legenden Werk Histoire des institutions politiques dans l'ancienne Ftance und beſonders 

im Band Lalleu et le domaine rural (Paris 1889) p. 227. Vgl. auch Schumacher 
in der Mainzer Zeitſchr. II, 14 ff.
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gehört, die in Badenweiler gefunden wurde, mit einer Anzahl jüdiſcher, heid— 

niſcher und chriſtlicher Namen und Beſchwörungsformeln bedeckt, wohl 
gnoſtiſcher Herkunft, alſo einer orientaliſch chriſtlichen Sekte zugehörig, 

immerhin als früheſtes und einziges Zeugnis vom Aufdämmern des chriſt— 

lichen Geiſtes bei uns beachtenswert.!) Das nächſte, noch auf römiſchen Ur— 

ſprung deutende Zeugnis iſt der im Grabe einer Alemannin, etwa des 4. 

Jahrhunderts, in Sasbach 

am Rhein gefundene Löffel, 
der, wie ein Vergleich mit 16233 

anderen gleichen Grabfun⸗ X NDECA 

den yund vor allem die mit ＋ 
dem Monogramm Chriſti Silberner Löffel, gefunden in Sasbach. 

verſehene Beiſchrift eines Apoſtelnamens dartut, offenbar dem euchariſtiſchen 

Kult urſprünglich diente und deshalb als Schutzmittel gegen Dämone den 

Beigeſetzten mitgegeben ward. 

Mit dieſen beiden Kleingegenſtänden iſt alles genannt, was uns im 

ganzen Gebiete des heutigen Baden für die erſten 4 Jahrhunderte irgend— 

welche Kunde vom Vorhandenſein von Chriſten, nicht aber auch ſchon einer 

kirchlichen Organiſation geben kann. Für die nächſten 3 bis 4 Jahr—⸗ 

hunderte aber fällt wieder jede Möglichkeit fort, daß das Chriſtentum hätte 
feſte Wurzeln faſſen oder Reſte chriſtlichen Lebens aus älterer Zeit hätten 

bodenſtändig werden können. In der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts über— 

ſchwemmten die Alemannen ganz Baden und drangen von hier in unabläſſigen 

Beute⸗ und Plünderungszügen über den jetzt zunächſt noch die Grenze bildenden 

Rhein ins Elſaß, Rheinheſſen, gegen Mainz und ſelbſt Trier vor. Sie haben 

von dieſen Raubzügen, wie wir aus zuverläſſigen Quellen wiſſen, von 

den alten Biſchofſitzen Worms, Mainz und Straßburg zahlreiche Chriſten— 

ſklaven mitgebracht; hatte doch der Alemannenherzog Rando, deſſen Sitz 

gewöhnlich in den unteren Teil Mittelbadens verlegt wird, im Jahre 368 

bei einem Überfall auf Mainz die ganze Chriſtengemeinde in der Kirche 

überraſcht.) Aber dieſen gewaltſam ins badiſche Alemannengebiet ver— 

brachten Chriſten fehlte jedenfalls jede Möglichkeit, ſich zu organiſieren; 

) Siehe das Nähere am Schluſſe des Heftes unter den Miszellen. 
) Vor allem kommen inbetracht ähnliche Löffel, die in Gräbern zu Heilbronn 

Eßweiler, Sindelfingen, Gültlingen u. a. O. gefunden wurden. Vergl. darüber Schliz 
im Jahresbericht des hiſtoriſchen Vereins von Heilbronn, VII (1904), 23 ff. 

9) Vergleiche hierüber Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum XXVVII, 10; von 

einer ähnlichen Heimſuchung von Mainz durch die Alemannen im 1. Jahrzehnt des 
5. Jahrhunderts weiß Hieronymus zu berichten (Epistulae 123, 16). Darnach ſeien 

viele Tauſende in der Kirche niedergemacht worden. Ahnliche Vorgänge weiß er 
auch von Worms, Speyer und Straßburg zu berichten. 

1*
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ihrem Chriſtentum ging die Lebensfähigkeit und innere Werbekraft ab. 

Den immer weiter nach Weſten und Nordweſten gehenden Vorſtößen der 

Alemannen wurde ums Jahr 500 in einer blutigen Entſcheidungsſchlacht 

durch den Frankenkönig Chlodwig ein plötzliches Ende bereitet. Es war auch 

zugleich der Entſcheidungsſieg des Chriſtentums und zwar des orthodoxen 

über die Germanen. Die Alemannen wurden weit nach Süden und Oſten 

zurückgedrängt, ſo daß die ganze untere Hälfte von Baden an die Franken 

fiel und auch über die ſüdlichere, den Alemannen überlaſſene, die Oberherr— 

ſchaft der Franken ſich durchſetzte. Nach jenem Sieg bei Tolpigcum wurde 

der Frankenkönig mit ſamt ſeinem Stamme chriſtlich; der Alemanne aber 

verharrte, beſonders wo er in geſchloſſenem, alemanniſchem Gebiet ſaß, 

ſchon aus politiſchem Antagonismus gegen die Franken, zäh und eigen— 

willig in ſeinem Heidentum. Nur die Stammeshäuptlinge, deren uns eine 

größere Anzahl aus dem 5., 6. und 7. Jahrhundert genannt werden, 

kamen durch längeren Aufenthalt am oſtgotiſchen oder fränkiſchen Hof oder 

in Italien dem Chriſtentum näher und nahmen es vielfach entweder in 

der oſtgotiſchen arianiſchen oder in der orthodoxen fränkiſchen Form an.!“) 

Gleichzeitig drang das Chriſtentum ins Gebiet des heutigen Baden 

durch die zahlreich übers Land zerſtreuten, meiſt an römiſchen Niederlaſſungen 

anknüpfenden Herren- und Kronhöfe,“) die auf fiskaliſchem Gebiete ſich er— 

hoben und mit dem regelmäßig eine Kirche verbunden war, vor. Die 

Errichtung dieſer Höfe bezweckte die fränkiſch politiſche undechriſtliche 

Durchſetzung dieſes öſtlichen Grenzgebietes des Reiches; ſie iſt ganz 

naturgemäß für den ohnehin fränkiſchen Nordteil des Landes; ſie iſt aber 

auch überall für die ſüdliche Hälfte bis weit in den Schwarzwald und die 

Baar hinauf nachweisbar. In Gengenbach, Nußbach, Schwarzach, Baden— 

Baden, Vallator bei Stollhofen finden wir ſolche Höfe für Mittelbaden; 

an zahlreichen anderen Orten der Ortenau läßt ſich ihre urſprüngliche 

Whentz aus ſpäteren Tatſachen wenigſtens erſchließen. 

   

) Solche chriſtliche Alemannenherzöge waren der aus der Vita des hl. Gallus 

(nach der Faſſung des Mönchs Wettin c. 16. Mon. Germ. Scriptor. ret. Meroving. V, 265 

und Walafrid J, 15) bekannte in Überlingen angeblich anſäſſige Gunzo zu Anfang des 

6. Jahrhunderts. Um die gleiche Zeit wird auch von einer chriſtlichen Herzogs⸗ 

tochter Framehild berichtet. In der Vita Severini c. 19 von Eugippius wird für 

das 5. Jahrhundert ein arianiſcher Alemannenherzog erwähnt, Gibuld. 

) Es fehlt einſtweilen noch bei uns an einer vollſtändig erſchöpfenden Bear⸗ 

beitung der Frage nach dem älteſten Fiskalbeſitz der Krone und den darauf errich— 

teten Kronhöfe, ſowie ſie für das heutige Frankreich aus der Hand Fustels de 

Coulanges vorliegt. Vorläufig wird man ſich mit der Arbeit Eggers, Der 

königliche Grundbeſitz im 10. und beginnenden 11. Jahrhundert (Weimar 1909) 

beſcheiden müſſen. 
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Wie die Errichtung chriſtlicher Stationen den politiſchen Einfluß be— 

gründen und ſichern muß, kann uns vielleicht kein Gebiet unſeres Landes 

klarer zeigen als gerade Mittelbaden, das Grenzgebiet zwiſchen dem ge— 

ſchloſſenen fränkiſchen und dem geſchloſſenen alemanniſchen Teil. Von 

Straßburg aus, dem ſichern linksrheiniſchen Bollwerk des Frankenreichs, 

zugleich einer alten römiſchen Metropole chriſtlicher Organiſation, wurden 

Stützpunkte des Chriſtentums auf Krongut errichtet: Schuttern, Ettenheim— 

münſter, Honau, Schwarzach und Gengenbach. Kein anderer Teil des 

Landes weiſt eine ſolche Anhäufung von klöſterlichen Niederlaſſungen vom 

7. bis 9. Jahrhundert auf; kein anderer war zunächſt politiſch ſo wichtig, 

auf keinem anderen war ein ſolches kirchliches, politiſches Vordringen ſo 

leicht möglich, aber auch ſo notwendig als in der durch Straßburg in 

Schach zu haltenden Ortenau. Die geiſtigen Gründer waren am Anfang 
Einſiedler, Jro-Schotten, jene kühnen, aber ſtark unabhängigen Pioniere der 

ältern Merowingerzeit, ſpäter der große Reorganiſator des Mönchtums im 

benediktiniſchen Sinne, Pirmin; die materiellen Gründer oder Stifter ſind 

alemanniſche Grafen oder Herzoge,) die von dem von der Krone ihnen über— 

laſſenen Fiskalgut und wohl auch im Auftrag der Krone Ländereien den neuen 

Stiftungen zuwieſen. Daß ihre Gründungen nicht als völlig ſelbſtſtändige 
und eigene Schöpfungen anzuſehen ſind, ergibt ſich daraus, daß die Krone 

in ſpäterer Zeit frei wieder über verſchiedene dieſer Klöſter, wie über 

Schuttern und Gengenbach, auch über die Kirche von Nußbach verfügt 

und ſie als Lehen dem neugegründeten Bistum Bamberg anweiſt (1007 

bezw. 1024), ferner daß Schuttern, dieſe ſo mächtige und alte einflußreiche 

Abtei, erſt 975 durch Otto Il. das Recht der freien Abtwahl erhielt; 

Honau hatte ſchon 100 Jahre früher die gleiche Vergünſtigung empfangen. 

Gengenbach aber hängt noch unter Heinrich VN. bei der Abtwahl vom 

König ab und wird dadurch in den hier um ſo heftiger ſich geſtaltenden 

Inveſtiturſtreit hineingezogen, weil der Konvent größtenteils päpſtlich ge— 

ſinnt war. Es kann alſo gar keinem Zweifel unterliegen, daß dieſe älteſten 

Stationen chriſtlicher Kultur und auch politiſchen Einfluſſes des Frankenreiches 

in Mittelbaden als Kronabteien anzuſehen ſind. Von ihnen wurden auf 

) über die Gründungsgeſchichte des Kloſters Schuttern iſt nichts Sicheres be— 

kannt; der Ort, an dem die Niederlaſſung im 7. Jahrhundert entſtand, führt den 

Namen Offoniswilare, zeigt alſo eine unverkennbare Namens- und Gründungsver— 
wandſchaft mit Offenburg. Die Legende hat aber ohne jede Berechtigung, im Wider— 

ſpruch mit der Etymologie wie Chronologie die Stiftung auf den engliſchen Königs— 

ſohn und Heiligen Okfa zurückgeführt. Honau verdankt ſeine Exiſtenz dem Sohne 

des Herzogs Ethico, dem Dux Adalbertus, Schwarzach wie Gengenbach dem Vir illusttis 
Rothardus, der auch Dux Alsatiae et Comes aà Zeringen genannt wird.
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ihren oft weit zerſtreuten) Gütern zunächſt für die Bedürfniſſe der zu 

ihrer Bewirtſchaftung beſtellten Perſonen Gotteshäuſer errichtet, ſo u. a. 

von Säckingen aus Ulm bei Renchen und vielleicht auch Sasbach, von 
Honau aus Steinbach, Iffezheim, Sinzheim, Niederſchopfheim und Sasbach, 

von Schwarzach aus Stollhofen und Scherzheim, alſo die Urkirchen des 

unteren Teiles der Ortenau; von Schuttern aus u. a. die Kirche zu 

Wöplinsbergen bei Emmendingen, der Mittelpunkt einer weit ausgedehnten 

Gemeinde. Neben den Klöſtern errichteten aber auf und neben Höfen auch 

freie Eigentümer, bezw. der König, Gotteshäuſer, die in der Folgezeit von 

großer Bedeutung geworden ſind. Derart iſt Nußbach') entſtanden und 

wahrſcheinlich auch die Kirche unſeres Burgheims, um nur dieſe zwei Beiſpiele 

zu nennen und die anderwärts vorkommenden Bezeichnungen wie Königshofen 

und Königsheim, wie das ſo mehrfach vertretene Kirchen beweiſen, in wie 

innigem Verhältnis Wirtſchaftsgut und Gotteshaus ſtanden. Das Reſultat 

dieſer allmählichen Durchdringung der Ortenau mit Chriſtentum und 

Frankentum im 7. und 8. Jahrhundert iſt ihre Zuteilung zur fränkiſchen 

Diözeſe Straßburg, eine über den Rhein in fremdes Gebiet reichende, für die 

frühere Zeit ganz undenkbare, weil unnatürliche Demarkation, die aber 

beſtimmt verrät, wie von Straßburg aus dieſes Gebiet chriſtianiſiert und 

politiſch geſichert worden iſt.“) Ebenſo ſind weiter nördlich Chriſtentum 

und Politik von Speyer und Worms aus ebenfalls über den Rhein vor— 

) So hatte Schwarzach in der erſten Zeit ſeines Beſtehens ausgedehnten 
Güterbeſitz, 19 Ortſchaften in der Baar, die es 961 in einem Tauſchvertrag mit dem 

Biſchof von Chur gegen Neuershauſen und Dinglingen umtauſchte; umgekehrt reicht 
der Güterbeſitz von St. Gallen bis nach Mittelbaden, der von Lorſch an der Berg⸗ 

ſtraße bis an den Kaiſerſtuhl. 

) Die Frühgeſchichte von Nußbach iſt einigermaßen bekannt durch eine Urkunde 
Ottos Ill. vom Jahre 994 (Monum. Germaniae Diplom. regum et imperatorum Germaniae II 
570). Darnach beſtand in Nußbach ein Königshof, der im Beſitz des Alemannen— 

herzogs Burkard war, von dem er wieder an den König zurückfiel, der ihn ſeiner⸗ 
ſeits an das Stift Waldkirch vergabte. Nicht ſo klar liegen die Verhältniſſe in 

Burgheim, wo nur der Name und eine Geländebezeichnung auf einen uralten 

Herrenſitz hinweiſen. 

) Die Grenzfeſtlegung des Straßburger Sprengels wird in einer Urkunde 
Friedrich Barbaroſſas (bei Dümgé, Regesta Badensia [1836] Seite 139, dazu Meyer 
von Knonau im Anzeiger für ſchweiz. Geſchichte 1871, 122 fl.) und Bloch, die Regeſten 
des Biſchofs von Straßburg [Innsbr. 1908 ff.] Bd. ) auf Dagobert J. zurückgeführt ⸗ 

jedenfalls mit Unrecht. Dagobert hatte für unſer Gebiet in der Legende etwa die 

Bedeutung, wie Konſtantin oder Karl der Große für das römiſche oder fränkiſche 
Reich; es werden auf ihn alle wichtigeren kirchlichen Organiſationsmaßnahmen zurück⸗ 
geführt. In Wirklichkeit wird die Grenzbeſtimmung der Diözeſe im heutigen Baden 
früheſtens Ende des 7. Jahrhunderts, in einer Zeit, da das Chriſtentum einiger⸗ 
maßen Boden hatte, erfolgt ſein.
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gedrungen und haben ihre unnatürlichen Grenzen aus einem Eroberungs— 

gebiet herausgeſchnitten. 

Welcher Art ſind nun dieſe älteſten Kirchen? Wie ſind ſie rechtlich 

fundiert geweſen? Man hat ſich früher die Sache ziemlich einfach erklärt: 

Als Zentrum kirchlicher Organiſation eines Sprengels galt die Biſchofs— 

kirche, ihr gehörte ſämtlicher Beſitzſtand der ganzen Diözeſe; von ihr 

löſten ſich nach den wachſenden Bedürfniſſen die einzelnen Landeskirchen 

ab und erhielten einen entſprechenden Teil des Diözeſan- oder Biſchofs— 

gutes, aber auch die Verpflichtung, einen größeren Teil ihrer Einkünfte 
jeweils wieder dem Biſchof zuzuwenden. Nun hören wir aber bei all 

den Gründungen, die wir bisher berührt haben und über die z. T. aus⸗ 

führliche Berichte vorliegen, kaum je ein Wort vom Biſchof. In kirch— 
licher oder ökonomiſcher Hinſicht wird keinerlei Einfluß von ihm ausgeübt; 

die älteſten Kloſter- und Kirchengründungen erfolgen ohne ſein Zutun. 

Die prinzipielle rechtliche und kirchengeſchichtliche Bedeutung dieſes Zu⸗ 
ſtandes hat zum erſtenmal vor etlichen Jahren der frühere Profeſſor 

des Kirchenrechts in Freiburg, jetzt in Bonn, Stutz, aufgehellt,) indem er 

die älteſten auf germaniſchem Boden entſtandenen Kirchen als Eigenkirchen 

nachwies, d. h. als Gotteshäuſer, die derart dem Eigentum oder der Herrſchaft 

eines einzelnen Laien oder Geiſtlichen oder auch eines Kloſters zueigneten, daß 

nicht nur in vermögensrechtlicher Beziehung darüber verfügt werden konnte, 
ſondern daß auch die volle geiſtliche Leitungsgewalt ſich daraus ergab. 

Dieſes Eigenkirchenweſen iſt gemein germaniſch; es hat ſeine Vorausſetzung 

im älteren germaniſchen Hausprieſtertum, wobei der Hausvater die ganze 

Haus- und Hofgemeinde der Gottheit gegenüber zu vertreten hat, und im 

ſpäteren Eigentempelweſen, wobei die gleiche Vertretung in einem Hoftempel 

für eine größere Sippe ſtattfand. Die gleiche Praxis finden wir von allem 

Anfang des Chriſtentums an bei allen germaniſchen Stämmen befolgt, bei den 

Sueben und Weſtgoten Spaniens, wie bei den Oſtgoten, Longobarden und 

Franken. Die Kirche, die ein Beſitzer auf ſeinem Boden gründet, bleibt auch 

trotz der Übergabe an den Biſchof ſein Eigentum; das Beſitztum, die Dotation, 

die er ihr bei der Gründung zugewandt, verbleibt ihm als eigen, „es iſt nur 

aus ſeinem freien Vermögen in ein um einen Altar gruppiertes, gebundenes 

ausgeſchieden worden, ſo etwa wie heute, aus dem freien Beſitzſtand ein Teil 

) Vgl. folgende ſeiner bahnbrechenden Studien: Geſchichte des kirchlichen 
Benefizialweſens von ſeinen Anfängen bis auf Alexander III., Bd. 11 (Berlin 1895); 

Lehen und Pfründe in Zeitſchr. der Savigny⸗Stiftung German. Abt. XX (1899) 213 

Das Eigenkirchenvermögen, ein Beitrag zur Geſchichte des altdeutſchen Sachenrechtes 
in Feſtſchrift zu Otto Gierckes 70. Geburtstag (Weimar 1911); Eigenkirche in Realen⸗ 
zyklop. für proteſtantiſche Theologie und Kirche. Ergänzungsband. 
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in eine ihre eigenen Zwecke verfolgende Aktiengeſellſchaft feſtgelegt werden 

kann.“ In der älteren Zeit konnte dieſe Dotation ſogar wieder weg— 
genommen werden; ſeit der die Schattenſeiten des Eigenkirchenweſens aber 

etwas eindämmenden Geſetzgebung Karls des Großen mußte das Wid— 

mungs⸗ oder Dotationsgut unverkürzt bei der Kirche als Zubehör bleiben; 

das Ganze aber, Kirche und Gut, konnte veräußert, verkauft, verſchenkt und 

vererbt werden. Der Eigentümer, ſei er Laie, Frau, Kloſter oder Biſchof, 

war ideell auch der Pfarrer und der Biſchof eines ſolchen Gotteshauſes; 

faktiſch beſtellte er aus eigener Initiative einen Stellvertreter, in der 

älteſten Zeit häufig genug nur einen Leibeigenen, dem er die Weihe 

geben ließ, dem er in jedem Falle nur einen ſeit Karl dem Großen 

kirchenrechtlich beſtimmten Teil der Einkünfte beließ. Alle andern Einkünfte, 

einſchließlich der von allen zum Sprengel des Gotteshauſes gehörenden 

Gläubigen verlangten Zehnten, der ſonſtigen Oblationen und der für Amts— 

handlungen zuſtehenden Gebühren behielt er für ſich. Selbſt die Hinter— 

laſſenſchaft der Pfründinhaber fiel ihm zu. Die Kirchengründung war 

alſo die oft recht einträgliche Anlage eines Vermögensteiles für einen 

Herrn. In frühfränkiſcher Zeit hing der Geiſtliche hinſichtlich ſeiner An— 

ſtellung wie Abſetzung, aber auch hinſichtlich ſeiner ganzen Führung völlig 

vom Eigenkirchenherrn ab; das führte unter Pippin nicht nur zu einer 

umfangreichen⸗Säkulariſation, ſondern, was noch verhängnisvoller war, zu 

einer völligen Disziplinloſigkeit gegenüber dem Biſchof. Unter Karl dem 

Großen und Ludwig dem Frommen war man deshalb genötigt, dieſes 

immer maßloſer um ſich greifende dezentraliſierende Eigenkirchenweſen 

einzuſchränken; eine Reihe reichsgeſetzlicher und konziliarer Verfügungen) 

ſuchten die Lage der Geiſtlichen einigermaßen zu heben und eine gewiſſe 

Unterordnung unter den Biſchof herbeizuführen; man ordnete ihre genü— 

gende Dotierung an, unterſagte die Abſetzung und Einſetzung der Geiſtlichen 

) Die reſtriktiven Maßnahmen gegen die überſpannung des Eigenkirchen— 

gedankens ſetzen mit der kaiſerlichen Inſtruktion vom Jahre 802 ein (Verbot, Kirchen⸗ 
gut zu zerſtückeln oder wieder zurückzuziehenſ. 803 wird angeordnet, daß eine 

Kirchengründung nur mit biſchöflicher Genehmigung erfolgen und hierbei andere 

Kirchen in ihren Rechten und ihrem Zehntenbezug nicht beeinträchtigt werden dürfen; 
die Kirchen ſollen gut gebaut und mit allem für den Gottesdienſt notwendigen 

Inventar, namentlich Lichtern, ausgeſtattet werden (wiederholt 813); 813 wird ver⸗ 

langt, daß der Geiſtliche in keinem unfreien Verhältnis zum Eigenkirchenherrn ſtehen 

dürfe, auch nicht als Wirtſchaftsbeamter. 769 und 802 ſchärfte Karl nachdrücklich 

das Abhängigkeitsverhältnis der Kleriker vom Biſchof ein. Zuſammengefaßt, 
erweitert und verſchärft ſind alle dieſe Verfügungen in dem wichtigen Capitulare 

Ludwigs des Frommen vom Jahre 818/19, in dem das Eigenkirchenweſen aber in 

ſeiner vollen Entwicklung als geſetzlich zurechtbeſtehend anerkannt und 826 von einer 

römiſchen Synode gutgeheißen ward. 
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ohne Zutun des Biſchofs, die Einſetzung von unfreien Klerikern; man 

verlangt, daß dem Pfarrer mindeſtens eine Hufe zinsfrei zu freier Nutz— 

nießung überlaſſen wird, während die Einkünfte der weiteren Dotationen 

den Eigenkirchenherren verbleiben können und ſchließlich hat jeder Eigenkirchen— 

geiſtliche dem Biſchof jährlich Rechenſchaft abzulegen und ihm amtlich 

Gehorſam zu bezeigen. Als aber auch damit die vor allem in disziplinärer 

Hinſicht ſich zeigenden Schattenſeiten des Eigenkirchenweſens nicht dauernd 

beſeitigt wurden, nahm Rom im Bedürfnis nach völliger Zentraliſation den 

prinzipiellen Kampf dagegen auf, der im Inveſtiturſtreit ausgetragen wurde, 

und ſtellte im Corpus juris canonici zu gleicher Zeit ſein Rechtsideal dagegen 

auf. Zu einem Schatten verblaßt lebt der Eigenkirchengedanke im Patro⸗ 
natsrecht noch fort. 

Aus dieſen rechtlichen Verhältniſſen heraus will die älteſte kirchliche 

Organiſation auch bei uns in Mittelbaden verſtanden ſein; ſie erkären 

die Entſtehungsart und Exiſtenzweiſe der früheſten Kloſtergründungen und 

Kirchen der Ortenau. Nur wer vor Augen hält, daß Honau, Schuttern, 

Schwarzach, Gengenbach Eigenklöſter des Königs waren, wird verſtehen, 

weshalb in den erſten Jahrhunderten ihres Beſtehens vom Biſchof gar 

keine Rede iſt, daß ſie, wie irgend ein anderes Grundeigentum, an das neu— 

gegründete Bistum Bamberg vergabt werden konnten als Teil von deſſen 

Dotation, daß die Unabhängkeit der Abtwahl vom Willen des Königs ſo 

ſpät erreicht wird, daß Heinrich V. in Gengenbach ſeine eigene An— 

ſchauung im kirchenpolitiſchen Kampf mit Rom dem Konvent mit Gewalt auf— 

oktroyieren kann. Weil die Kirche von Nußbach als königliche Eigenkirche 

entſtanden iſt, wird gleichfalls von Heinrich II. frei über ſie verfügt 

und ſie an Bamberg vergabt. Ebenſo frei und ungehindert ſchalten auch die 

Klöſter und der einzelne Eigenkirchenherr mit den von ihnen errichteten 
Kirchen. 

Urſprünglich mehr Privatkirche für ein Gut und Hof, wurden dieſe 

Eigenkirchen auch bald natürlicher Mittelpunkt der Paſtoration für einen 

größeren Umkreis. Die Abgrenzung des Sprengels dieſer Gotteshäuſer 

hielt ſich faſt durchweg an uralte wirtſchaftliche Verbandsgrenzen, an die 

Grenzen der mehreren Sippen oder Gemeinden gemeinſam gehörigen und 
gemeinſam zur Nutznießung zuſtehenden Allmend- oder Markgenoſſenſchaften. 

Derart waren die Kirchſpielgrenzen der drei Urpfarreien in der unteren 

Ortenau, Steinbach, Sasbach und Ulm bei Renchen, durch die Grenzen der 

Markgenoſſenſchaft bedingt,) und das Gotteshaus wurde meiſt auch im 

) wie es von Pfarrer Dr. Reinfried in einer ſehr gediegenen Unterſuchung 

im Freib. Diözeſan-Archiv N. F. XI (1910) 89 ff. nachgewieſen wurde.
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Mittelpunkt, wo die Mal- und Gerichtsſtätte war, errichtet. Nicht immer; 

der Kirchſpielverband der „Vierdörfer“ bei Emmendingen, der Dörfer Mun—⸗ 

dingen, Köndringen, Malterdingen und Heimbach hatte ſeine Gerichtsſtätte in 
Heimbach, wo ſich früh auch ſchon eine Eigenkirche von St. Gallen erhob, 

ſeinen kirchlichen Mittelpunkt aber in der uralten Herrenhofkirche zu 

Wöplinsberg. Die Eigenkirche Nußbach umfaßt das ganze Renchtal, die 

Kirche von Oberkirch, Oberdorf, Oppenau und Ebersweiler. Ahnlich im 
Mittelpunkt eines größeren, feſt umſchloſſenen Gebietes erhob ſich die 

Severinskirche, neben dem Mauracherhof bei Denzlingen; das gleiche gilt 

von dem Offenburger Sprengel, der das Mündungsgebiet der Kinzig, wie 

die eben genannte Serverinskirche das der Elz umfaßte, nämlich die Ge— 

meinden Bohlsbach, Elgersweier, Ortenberg, Rammersweier, Tutweiler, 

Waltersweier und Weingarten. Kommunaler Beſitz und Pfarrbezirk 

wurden, wie aus den genannten Beiſpielen ſich ergibt, als zuſammengehörig 
betrachtet, daher wies man auch ſtets in der Frühzeit, bei der Abtrennung 

einer Tochterkirche, dieſer einen Teil des gemeinſamen Markgebietes zu. 

So löſte ſich von Sasbach die Ottersweierer Kirchſpielmark und die 

Scherzheimer oder Fünfheimburgermark ab, von der Ulmer die Biſchofs⸗ 

heimer bei der Errichtung ſelbſtſtändiger Pfarreien. 

Ganz entſprechend hat man ſich auch die Urgeſchichte der Burg— 

heimer Kirche zu denken. Sie iſt zweifellos als Eigenkirche neben einem 

Herrenhof entſtanden. Im Wort Burgheim und in der Geländebezeichnung 

„Burgſtall“ hat ſich die letzte Erinnerung an dieſes einſtige Herrſchafts— 

verhältnis erhalten; daß die Kirche biſchofsunabhängig war, erſieht man 

aus einer Stelle der älteſten urkundlichen Erwähnung vom Jahre 1035.) 

Damals erkennt der den Neubau konſekrierende Straßburger Biſchof 
Wilhelm J. an, daß ſein Vorgänger Erchembald Ende des 10. Jahrhunderts 

Zehnten und Gefälle der Kirche in Dinglingen ohne Berechtigung an ſich 
genommen und daß er deshalb ſelber ſie zurückgeben werde. Es ſcheint alſo 

ſchon Ende des 10. Jahrhunderts hier ſo etwas verſucht worden zu ſein, was 
100 Jahre ſpäter Gregor VII. allgemein und prinzipiell erkämpfte, die 

Geltendmachung eines Anſpruches auf die enge und durch— 

gängige Abhängigkeit jeder Kirche von ihrem zuſtändigen kirchlichen 

Mittelpunkt. Der Burgheimer Kirchenſprengel war ebenfalls durch die 

Grenzen einer Markgenoſſenſchaft feſtgelegt, in die Kuhbach, Lahr, Dinglingen 

und Mietersheim eingeſchloſſen waren. Die Kirche war der gegebene, 
auch äußerlich ſchon durch ihre beherrſchende Lage markierte Mittelpunkt 

1) Bei Wartmann, Urkundenbuch von St. Gallen III, 692 und Bloch und 

Wentzke, Regeſten der Biſchöfe von Straßburg J, 273; von mir ſchon im I/ll. Heft 
der „Ortenau“ näher beſprochen.



Tafel l. 
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„Ortenau“ W. S. 10. Oſtanſicht der Kirche in Burgheim.
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dieſes Genoſſenſchaftsgebietes und dürfte auch deſſen Gericht- und Malſtätte 

in der Frühzeit geweſen ſein. 
Wann das Gotteshaus gegründet wurde, hat keine Urkunde feſtgehalten. 

Es beſtand zweifellos ſicher in der 2. Hälfte des 10. Jahrhunderts. Nach 

der Urkunde von 1035 iſt ſie ab antiquis patribus, alſo vor undenklicher 

Zeit errichtet und dotiert worden; ſie wurde damals als bedeutendes 

Gotteshaus angeſehen; das geht aus der ſehr umfangreichen Zeugenliſte 
unter der Urkunde, aus dem großen außerliturgiſchen Zeremoniell bei 

jener Feier und nicht zum wenigſten aus ihrem ausgedehnten Güterbeſitz 

hervor. Die Wahl ihrer Kirchenpatrone Maria, Petrus und Allerheiligen 

weiſt auf die frühere fränkiſche Zeit als Entſtehungszeit und auf einen 

gewiſſen Einfluß der großen Nachbarklöſter Gengenbach, Schuttern und 
Ettenheimmünſter hin, die ebenfalls den gleichen Patronen unterſtellt waren; 

benediktiniſch mönchiſcher Einfluß gibt ſich ſodann auch in der Niederlegung 

verſchiedener Reliquien, ſo von den Benediktinerheiligen Ottmar, Gallus 

und Magnus zu erkennen. Von der Mutterkirche hat ſich noch im frühen 

Mittelalter Dinglingen abgelöſt; Lahr aber blieb Filiale, trotzdem es längſt 

an Seelenzahl und wirtſchaftlicher Bedeutung um ein Vielfaches Burgheim 

überflügelt hatte. Erſt als das Gefühl für die rechtliche Kraft alter Ein— 

richtungen abgeſchwächt war, Ende des 15. Jahrhunderts, wurde dieſes 

unnatürliche Verhältnis geändert, indem die Burgheimer Kirche der Stifts— 

kirche zu Lahr inkorporiert und letztere zur Pfarrkirche erhoben wurde. 

So verkörpert ſich in dem altersgrauen Bau, der ſo ſchlicht und ernſt 
auf dem Höhenrücken oben zwiſchen den Obſtbäumen gebettet liegt, ein 

Werk wohl erſt des 12. Jahrhunderts und wahrſcheinlich ebenfalls unter 

klöſterlichem Einfluß, etwa Hirſaus, entſtanden, ein Stück Entwicklungs⸗ 

geſchichte unſeres älteſten und in vielen Hinſichten eigenartigen germaniſchen 

Kirchenweſens. Wir wiſſen zwar nur wenig Momente aus der Frübzeit, 
aber dieſes wenige reicht hin, die auch anderwärts begegnenden Erſcheinungen 

und Einrichtungen beſtätigt zu ſehen: jene Spannungen, deren Kräfte 

ins germaniſche Heidentum zurückreichen und die ſich ſchließlich auslöſten 

zu dem weltgeſchichtlichen Entſcheidungskampf mit dem römiſchen Zentrali— 

ſationsſyſtem unter Gregor VII., haben auch ſeine Entſtehung bedingt. 

So iſt, wenn auch lokal nur und ſcheinbar nur in zuſammenhangs— 

loſe Einzelheiten aufgelöſt, die Geſchichte unſerer Heimat doch ein Spiegel, 

in dem ſich der große weltgeſchichtliche Entwicklungsſtrom widerſpiegelt, 

für jeden, der es verſteht: „colligere fragmenta.“



Das ehemalige 

badiſch⸗windeckiſche Kondominat Bühl. 
von Karl Reinfried. 

Der heutige Amtsbezirk Bühl beſteht aus den Ortſchaften des 
urſprünglichen Amtes Windeck ſſo noch 1453 genannt), aus Teilen der 

früheren badiſchen Amter Steinbach, Großweier und Stollhofen, aus dem 

ehemaligen Gebiet der Abtei Schwarzach, ſowie aus dem ortenauiſchen 

Gericht Ottersweier. Dieſes Amt Windeck umfaßte nur die zwei Kirchſpiele 

Bühl und Kappelwindeck mit ihren Ortſchaften, Zinken und Höfen. 

Der „Gerichtsſtab“ wurde jedenfalls erſt gebildet nach Errichtung des 

Bühler Pfarrſprengels und Lostrennung desſelben von der Mutterkirche 

zu Ottersweier im Jahre 1311.9) 

Die kirchlichen Grenzen bedingten ja im Mittelalter häufig die 
politiſchen und umgekehrt. Der Gerichtsſtab Windeck oder das Amt 

Bühl reichte von dem ſogenannten Imenſtein, an der Landſtraße 

zwiſchen Müllenbach und Bühl, der den Bühler Gerichtsſtab von dem 

Steinbacher ſchied, bis hinauf zum Landgraben oder zur Landwehr, der 

die Grenzſcheide zwiſchen der Markgrafſchaft Baden und der kaiſerlichen 

Landvogtei Ortenau bildete. Oſtlich erſtreckte ſich das „Gezirk“ bis zur 

Waſſerſcheide des Hochgebirgs und dann hinüber zum „Imenſtein“, einem 

Felsvorſprung zwiſchen dem Bühler- und Neuſatzertal; weſtlich bis an die 

„Bühelat“ oder die Sandbach, welche das Gebiet der Abtei Schwarzach 

begrenzte.“) 

Anmerkung: Die Illuſtration des Aufſatzes hat die Stadtgemeinde Bühl 
auf ihre Koſten übernommen; die Schriftleitung ſpricht dafür ihren verbindlichſten 
Dank aus. 

) Bgl. Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XI, 107. 

) Eine genaue Grenzbeſchreibung des „Gemeinen Stabs zu Bühel“ 
enthält das Bühler Amtslagerbuch von 1533 (G. L. Archiv). Darnach begann der



  
  

„Ortenau“ V. 

Nach einer Aufnahme von Photograph A. Lohmüller in Bühl.  
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Bereits im Jahre 1324 finden wir zu Bühl ein Zwölfergericht, 

das mit Richtern aus den einzelnen Orten des Gerichtsſtabes beſetzt war 

  

Stadt Bühl. 

Nach einer Aufnahme von Photograph A. Lohmüller in Bühl. 

und an deſſen Spitze ein Schultheiß ſtand.) Gerichtsherren waren die von 

Windeck als Lehensträger der Grafen von Eberſtein.)) 

Bezirk beim „Imenſtein“ unterhalb Bühl an der Landſtraße. Von da lief die 

Grenze öſtlich die „Steingaſſe“ (Steinloch) hinauf gegen Alſchweier in die Liehenbach, 

von da über die Wintereck „bis zum Geſcheid uf dem Plättich“; vom Plättich ſüdöſtlich 
über den Bernſtein und Sigenwald auf den Bergrücken des oberen Bühlertals 

bis hinüber zum Imenſtein bei Neuſatzeck. Von da ſüdlich den „Burgweg“ herab 

bis gen Waldmatt, über den Hartberg, Wolfshag und Landgraben; von da weſtlich 

gegen den Kempferſteg an der Bühelat; von hier über die Furt bei Vimbuch herauf 

bis wieder an den Imenſtein an der Landſtraße. Mone macht darauf aufmerkſam, 

daß dieſe Grenzbeſtimmungen offenbar älter ſind als das Amtslagerbuch und in 

das Mittelalter zurückreichen. Vgl. Oberrh. Zeitſchr. XXI, 262 f. 

) Vgl. Oberrh. Zeitſchr. XXIV, Nominell beſtanden dieſe Orts⸗ 

gerichte in der Markgrafſchaft Baden bis zur Einführung der Gemeinde-JOrdnung 

von 1831, doch übten ſie ſchon ſeit dem Anfang des 17. Jahrhunderts keine richter⸗ 

lichen Funktionen mehr aus; ſie waren nur noch Verwaltungsbehörden für Gemeinde— 

angelegenheiten. Die Juſtiz beſorgte der Amtmann im Namen des Landesherrn, 

nicht mehr der Schultheiß. 

) Vgl. Oberrh. Zeitſchr. XXI, 275. 
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Noch zu Anfang des 15. Jahrhunderts war der Gerichtsſtab oder 

das Amt Bühl ungeteilt windeckiſch, wie ſich das aus der Urkunde 

ergibt, wonach König Ruprecht von der Pfalz unterm 11. November 1403 

den Ritter Reinhard von Windecky auf ſein Anſuchen mit dem 

freien Wochenmarkt in dem Dorfe Bühel, jeweils am Montag abzu— 

halten, item mit Gericht, Geleit und Zoll daſelbſt belehnt.“) 

Bei der Teilung der eberſteiniſchen Lehen im Jahre 1404 

fielen alle jene Lehen, welche die Windecker ſeither von den Grafen von 

Eberſtein innegehabt, Baden zu, ſo namentlich die Burg Altwindeck mit 

allen Zugehörungen. Bald nachher ſetzte Markgraf Bernhard auf die 
Burg, die ſchon ſeit 1347 für die Markgrafen ein „offen Hus“ war und 

nun auch von Baden zu Lehen ging, einen Vogt, der die badiſchen Rechte 

und Intereſſen zu vertreten hatte. 

Im Laufe des 15. Jahrhunderts brachten die Markgrafen von 

Baden immer mehr Güter, Leute und Rechte von den Herren von 

Windeck an ſich. So erwarb Markgraf Jakob im Jahre 1432 einen 

großen Teil des windeckiſchen Stammguts. Unterm 5. Juli genannten 

Jahres verkauft nämlich der Edelknecht Wirich von Hohenburg als 
Mundbar und Pfleger ſeiner minderjährigen Enkelin Enelin (Anna) von 

Windeck, einer Tochter des verlebten Edelknechtes Burkart von Windeck. 

und der Katharina von Hohenburg, mit Zuſtimmung der Verwandten 

deren geſamtes väterliches Erbe diesſeits des Rheins, beſtehend in Reb— 

und Ackerhöfen, Gülten, Zehnten, Beten und Zinſen zu Kappel, Bühl, 

) Dieſer Reinhard von Windeck iſt die markanteſte Perſönlichkeit unter 

den Windeckern, bekannt durch ſeine Teilnahme am lüberfall des Grafen Eberhard 
von Württemberg im Wildbad (1367), ſowie durch ſeine Fehden mit der Stadt 

Straßburg infolge der Überführung des Domdechanten Johannes von Ochſenſtein 

nach der Burg Altwindeck (1370). Er hatte Uta von Röder zur Frau; ein Oheim 
von ihm, der ebenfalls Reinhard hieß, war Abt zu Schwarzach geweſen (1340—1357). 

Er ſtarb den 9. Auguſt 1411 und wurde in der Kirche zu Kappelwindeck 
begraben, wohin auch für ihn und ſeine Frau ein Anniverſarium geſtiftet iſt. Drei 
Jahre vor ſeinem Tode ſtiftete er noch in die Burgkapelle zu Altwindeck eine 
Prieſterpfründe (1408). Vgl. Bader, Badenia (1839) J, 155 f. und Freib. Diöz.⸗ 

Arch. N. F. VI, 125 f. 
) Wann Bühl ein Reichslehen wurde, iſt urkundlich nicht nachweisbar. 

Wahrſcheinlich übergab Reinhard von Windeck dem König Ruprecht von der Pfalz 
bei deſſen Anweſenheit in Germersheim im Jahre 1403 ſeine Bühler Gerecht—⸗ 

ſame, um ſie als Reichslehen wieder für ſich und ſeine Nachkommen zu em⸗ 
pfangen. Bei dieſer Gelegenheit hat er auch für ſeine Hauptbeſitzung Bühl das 
Wochenmarktprivilegium ſich erbeten. Vgl. Chmel, Regeſten des Königs Ruprecht 
von der Pfalz und Acher- und Bühler Bote 1903 Nr. 257: das Bühler Markt⸗ 

privilegium. Der Errichtung des Wochenmarktes durch König Ruprecht von der 
Pfalz im Jahre 1403 verdankt Bühl hauptſächlich ſeine ſpätere Aufnahme und Blüte. 
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Ottersweier, im Bühlertal, zu Ottersweier, Unzhurſt, Urloffen und anderen 
Orten, an Markgraf Jakob um die Summe von 10000 Gulden.)“). 

Im Jahre 1427 ſaß auf der Burg Windeck als markgrüflich 

badiſcher Vogt oder Amtmann Heinrich Schweiger. Um dieſelbe Zeit 

(1435) wird auch ein windeckiſcher Amtmann (Bertſch Brumbach) 

genannt, der die Gerechtſame ſeines Herrn, des Junkers Hans Reinbold 

von Windeck, zu verwahren hatte.) Vom Sitze der Amtleute wurde der 

Bühler Gerichtsſtab zuweilen auch „das Amt Windeck“ genannt. So 

noch im Jahre 1453. Auf Mittwoch nach St. Pauli Bekehrung 1439 

urkundet Hans Reinbold von Windeck, daß er ſeinen gnädigen, lieben 

Herrn, den Markgrafen Jakob von Baden und deſſen Nachkommen „in 

rechte Gemeinſchaft“ geſetzt habe an ſeinem Teil an Zoll und Ungeld 

und einem Viertel des Gerichts zu Bühl, wie ſolche von König Albrecht 

zu Lehen rühren, in Anbetracht der mannigfaltigen Gnaden, Hilfe und 

Stüre, ſo ihm von ſeiner Gnaden dick und viel ſcheinbarlich geſchehen und 

deren er noch mehr wartend ſei. Unterm 30. Juli 1442 und 22. November 

1446 erfolgte ſodann die königliche Beſtätigung der Übertragung des Bühler 

Reichslehens-Anteils des verſtorbenen Burkart von Windeck und des Hans 

Reinbold von Windeck an den Markgrafen Jakob und deſſen Nachkommen.“) 

Nach dem Tode des Hans Reinbold von Windeck (1455), des letzten 

männlichen Sproſſen der altwindeckiſchen Linie, deſſen Erbtochter ihren 

Vetter Bechtold von Neuwindeck geheiratet hatte, wodurch beide Linien 

ſich wieder vereinigten, war eine Neuregelung der obrigkeitlichen 

Rechte zu Bühl notwendig geworden, die unterm 5. März 1459 zwiſchen 

Markgraf Karl von Baden und Berthold, Kaſpar und Reinhard, 

Peters ſeligen Söhnen von Neuwindeck, zuſtande kam. 

Darnach ſoll der Markgraf an dem Gericht zu Bühl die Hälfte, 

ebenſo an den Gefällen und Herrlichkeiten des Gerichts, an dem Zoll und 

dem Ungeld daſelbſt aber ein Vierteil haben und das übrige denen von 

Windeck zuſtehen. Bei Verkäufen oder Verpfändungen ſoll ein Teil dem 

anderen das zu veräußernde um billigen Preis überlaſſen, damit es nicht 

in fremde Hände fällt. Wenn der Markgraf von ſeinem Weine 1 Fuder 

zum Ausſchenken auf der Bühler Bürgerſtube auflegt, ſollen die von Windeck 

3 Fuder auszuſchenken das Recht haben. Die Leihung der Kirche zu 

) G. L. Arch. Kopialb. 84, S. 172. 
) Um dieſe Zeit waren faſt alle badiſchen Burgen Sitze von markgräflichen 

Amtleuten, denen ein Verwaltungsbezirk unterſtand. Vgl. Feſter, Markgraf 
Bernhard J. von Baden (1896) S. 17, 98, 126. Vgl. Regeſten der Markgrafen von 

Baden IIl, Nr. 7524. 
) G. L. Arch. Kopialb. 84, S. 176.
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Ottersweier, welche ſeither unter beiden Herrſchaften alternierte, ſoll nun 

denen von Windeck gänzlich zuſtehen. 

Unterm 5. Februar 1487 verkaufen mit kaiſerlicher Bewilligung 

Reinhard der Jüngere von Windeck und ſeine eheliche Hausfrau Anna 

Bönnin von Wachenheim dem Markgrafen Chriſtoph von Baden ihren 

Teil am Gericht und der Oberkeit zu Bühl, auch an Zoll, Ungeld, 
Stichgeld, Freveln und allen andern Gefällen, ſo an dieſer Oberkeit 

hangen, wie der Verkäufer und deſſen verſtorbener Bruder Kaſpar von 

ihrem Vater ſelig ſie innegehabt, um 700 Gulden. 

Damit war abermals ein Stück der windeckiſchen Rechte und zwar 

ein Teil des Reichslehens an Baden gelangt, welches die öftere Geldnot 

der Windecker klug zu benützen verſtand.!“) 

Dieſe wiederholten Erwerbungen gaben Veranlaſſung zu einer aus— 

führlichen Regelung und Abgrenzung der obrigkeitlichen Rechte 

beider Vogts- oder Amtsherren, des Markgrafen Chriſtoph von 

Baden und der Junker Reinhard des älteren und Jakob von Windeck, 

wie ſolche in der „Ordnung und Polizei zu Bühel“ in nicht 

weniger als 96 Artikeln vom Jahre 1488 enthalten iſt. Dieſe Amts— 
und Dorfordnung iſt nicht nur in rechts-, ſondern auch in kulturgeſchicht— 

licher Beziehung beachtenswert.“) 

Die Artikel 1—22 handeln von der Gerichtsverfaſſung. Die Herr— 

ſchaftsrechte wurden ausgeübt durch einen markgräflichen und einen 

windeckiſchen Vogt oder Amtmann, die bereits ſeit Ende des 15. Jahr— 

hunderts ihren Wohnſitz von der Burg Windeck nach Bühl verlegt hatten. 

Die badiſche „Vogtei“ war nach dem Amtslagerbuch von 1533 das 

Eckhaus der Hauptſtraße und Laubgaſſe (jetzt Schwanenſtraße) und lag 

) G. L. Archiv Kopialb. 84, S. 146 und 123. Bereits im Juli 1486 hatte 

der badiſche Vogt Hans Trut zu Bühl im Namen des Markgrafen dem Junker 
Reinhard von Windeck vorſchußweiſe „für den Verkauf all ſeiner Oberkeit zu Bühl“ 

113 Gulden ausbezahlt, wofür dieſer eigenhändig quittiert. 

) Der Inhalt der Ordnung von 1488 iſt folgender: Artikel 1—22, das Gericht 
betreffend, Wahl und Eid eines Richters, Rechtſprechung, Appellation, Gerichts— 
ſchreiber, Fürſprecher, 23 Heimburger, 24—27 Untergänger, 28 Bürgerannahme, 

29—34 Polizeiverordnungen und Wochenmarkt betr., 35—49 Zoll und Ungeld, Maß 
und Gewicht, 50—86 Wirte, Bäcker, Müller, Metzger betr., 87—90 Meßgeſchirre betr., 
90-96 Ordnung der Bürgerſtube. Es ſind 14 Folio-Blätter, Papier-Kop gleichzeitig 

G. L. Archiv. Mone hat in der Zeitſchr. für die Geſchichte des Ober— 

rheins VII, 267 die das Gericht betreffenden Artikel veröffentlicht. Die Artikel 

50-86, welche die Gewerbe betreffen, ſind inhaltlich mitgeteilt in der Feſtſchrift 

zur Gewerbe-Ausſtellung in Bühl 1905 (Bühl, Konkordia): S. 31—66, 

Gewerbe und Zünfte, Markt und Verkehr in Alt-Bühl.
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zwiſchen der Herberge zur Krone ſjetzt Fortuna) und der Kornlaube, 

auch Tanzlaube genannt (jetzt Kaufhaus von Schedler).!) 

Die Leute waren mit wenig Ausnahmen teils Baden, teils Windeck 

mit Leibeigenſchaft verbunden und ihrer Herrſchaft betpflichtig. Bereits 

zu Anfang des 16. Jahrhunderts waren die badiſchen Eigenleute in der 

Mehrzahl und nahmen beſtändig zu.“) 

Altem Herkommen gemäß beſtand das Gericht zu Bühl aus einem 

Schultheißen und zwölf Gerichtsleuten, die „Zwölfer“ genannt, 
welche ſowohl Richter (Schöffen) als Räte waren. Der Schultheiß wurde 

vom Markgrafen mit Zuſtimmung des Herrn von Windeck als „beider 

Vogtsherren gemeiner Diener“ beſtellt und entlaſſen, daher er auch 

„gemeiner Schultheiß“ genannt wurde. Seine Beſoldung beſtand in dem 

Anteil an den Gerichtsgebühren (Urteilsgeld) und Nutzungen, alſo in in⸗ 

direkten Einnahmen und Aceidenzien. Dazu erhielt er noch jährlich 18 

Pfennige von den Vogtsherren, 13 vom Markgrafen und 5 von dem 
Herrn von Windeck, als Zeichen der von den Amtsherren ihm übertragenen 

Gerichtsbarkeit. Nach einer Verordnung der Amtsherren von 1525 durfte 

Als Eigengüter, die zur Vogtei gehören, werden 1533 genannt: „Huß, 
Hof, Scheuer, Stall und ein Krutgertlin aneinander, einſit an der Gaſſen by der 

Tanzlauben, anderſit an Birkels Hanſen Witwe und Stoffel, Wirt zur Krone; ſtoßt 
hinten an Michel Grund, vornen an die Almend, iſt eines Vogts Behußung.“ 

Als im Juli 1622 Bühl von den Kroaten verbrannt wurde, ging auch die 
Vogtei in Flammen auf und wurde hierauf die badiſche Vogtei in eine Behauſung 

in der Kirchgaſſe hinter dem abgebrannten Pfarrhof verlegt, die von jetzt an 
„Amthof“ hieß. (Amtslagerbuch von 1626). Der Platz, wo ehedem der Amthof 

ſtand, iſt jetzt Stadtgarten und der Gemarkungsteil, wo die zum Amthof gehö⸗ 
rigen Güter lagen, heißt jetzt noch „im Amthof“. — Im Jahre 1679 befand ſich das 
badiſche Amthaus in der ehemals Dr. Schmalkalder'ſchen Behauſung am Markt⸗ 
platz dem Rathaus gegenüber (ſetzt Gaſthaus zum Storch). — Im Jahre 1688 
wurde das badiſche Amt in das von der Herrſchaft erworbene Haus des Hans Karl 

Lang an der Hauptſtraße im untern Teil des Fleckens verlegt (ſpäter Amtskellerei, 

jetzt Domänenamthaus), bis im Jahre 1791 das jetzige Amthaus „unten am 

Schützengarten“ auf den Glockenhüttäckern erbaut wurde. Das Gelände gehörte zum 
herrſchaftlichen Kunhof (ehemals ein eberſteiniſch-windeckiſches Gut). Der win⸗ 

deckiſche Vogt ſcheint während des 16. Jahrhunderts im windeckiſchen Schloßhof 
(ietzt Gaſthaus zum Badiſchen Hof) gewohnt zu haben. Vgl. Acher- und Bühler 

Bote 1910 N. 106—125. Geſchichtliche Ortsbeſchreibung der Stadt Bühl. — Zeitſchr. 
die Ortenau (191) J, S. 4 f. 

) Artikel 29 der Bühler Polizei-Ordnung beſagt, daß der gemeine 
Schultheiß die fremden zukommenden Eheleute, die ſich im Gericht Bühl ſetzen wollen, 

befragen ſoll, welchem Herrn ſie folgen und huldigen wollen. Und ſoll dann derſelbe 
fremde Mann hinter ſeinem Herrn bleiben und ſich nicht weiter veränderen. — Es 

lag in der Natur der Sache, daß die meiſten dieſer „Wildfänge“ den mächtigeren, 
d. h. den Markgrafen ſich zum Herrn wählten. 

Die Ortenau 10
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der Schultheiß, wie auch der Vogt, „mit Verkaufen von Wein, Korn und 

Hanf keine Handierung haben; doch ſoll demſelben nit abgeſchlagen ſein, 

mit Tuch oder anderer Waare ſeinen Handel oder Handwerk zu treiben.“ 

Die Richter, von denen 9 markgräfiſche, 3 windeckiſche Untertanen 

ſein mußten, ſollten womöglich „nit geſippt“, d. h. verwandt oder ver⸗ 

ſchwägert ſein. Sie waren lebenslänglich beſtellt. Starb einer der Gerichts⸗ 

zwölfer, ſo ſchlugen die übrigen die Vernünftigſten, Ehrbarſten, und Red⸗ 

lichſten aus der Bürgerſchaft den Gerichtsherren vor. Und hierbei ſollten 
die vorſchlagenden Richter „nach ihren geſchworenen Eiden weder Freund— 

ſchaft, Lieb, Gunſt, noch andern Sach, ſondern allein Gott und den 

gemeinen Nutzen vor Augen haben.“ Wenn der neue Richter von 

den Amtsherrſchaften gewählt und angenommen war, ſo ſollte er ſeine 

Treue geben und einen Eid ſchwören zu Gott und ſeinem Wort, mit 

ſeinen Geſellen Urtel zu ſprechen nach beſtem Verſtand und weder Gold, 

Silber, Freundſchaft noch Würde anzuſehen, auch alle Sachen, was im 

Geheimb verhandelt würd', zu verſchweigen und ſie niemand zu öffnen 

ſein Leben lang; darzu dem Schultheißen in allen ziemlichen Gebot und 

Verbot gehorſamb zu ſein. 

Der Gerichtsſchreiber war gewöhnlich zugleich auch Amts— 

ſchreiber, zuweilen auch Schulmeiſter ſſo bereits 1495).) Es ſetzte 

ihn je zwei mal nach Bezahlung nehmen 

einander der Markgraf, Auch ſoll derſelbe Kauf⸗ 

je einmal der von Windeck briefe, Kundſchaften, Sup⸗ 

„mit des andern Herrn plikationen, oder anderes 

Vorwiſſen und Gefallen“. machen und ſchreiben umb 
Derſelbe hat ſelbſt bei Belohnung nach Geſtalt 

Gericht zu ſitzen, Klag und einer jeden Sache, auch 

Antwort aufzuſchreiben niemand unziemlich über— 

und Urteilsbrief machen Bühler Gerichtsſiegel nehmen oder beſchätzen. 
und davon ſeine ziembliche von 1409. Das Gerichtsſiegel 

führte ſeit alter Zeit drei „Bühele“ oder Hügel, entſprechend dem Orts— 
namen im Siegelfeld. Das älteſte noch erhaltene Bühler Gerichtsſiegel 

  

) Im Jahre 1495 war Gerichtsſchreiber zu Bühl und zugleich Schul⸗ 

meiſter Johannes Schürer. Derſelbe wohnte „oben im Dorf.“ Unterm 19. Ok⸗ 
tober 1476 iſt er zugleich mit einem andern Bühler (Wendelin Eberlin) an der 
Univerſität Erfurt immatrikuliert, 1504 war er auch kaiſerlicher Notar und 

führte in ſeinem Notariatszeichen das Bühler Ortsſiegel (drei Bühle) und drei Kreuze. 

Bühler Amtsrenovation von 1598 (Regeſt von 1495) und erzb. Archiv (Archivalien 

von Haid).
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datiert vom Jahre 1409.) Zum Gericht gehörten auch die Fürſprecher, 

deren drei waren, „die den Parteien, welche ihrer begehrten, das Wort 

getreulich tuen ſollenn!“ Dafür hatten ſie in Eigentums- und Erbklag⸗ 

ſachen auf den erſten Rechtstag 9 Pfennig, auf den zweiten Rechtstag und 

in andern gemeinen Sachen 6 Pfennig anzuſprechen. „Und die Fürſprecher 

ſollen niemand höher treiben bei einer Straf von 10 Schillingen.““) 

Den Gerichtsboten durfte der Herr von Windeck allein ſetzen 
mit Zuſtimmung des Markgrafen. Und von ſolchen Dienſtes wegen hat 

derſelbige zu nießen drei Ackerlein auf ein Jeuch Felds bei dem Schußrain 

gegen dem Waſſerbett zu gelegen. 

Gerichtsſitzung war alle 14 Tage „nach altem Herkommen“ 

jedesmal am Dienstag.“) „Von ehrenhafter Not wegen“ und mit 

Erlaubnis der Amtleute durfte der Schultheiß das Gericht auch zwiſchen 

dieſer Zeit berufen. Einem Fremden mußte auf ſein Begehren jeder— 

zeit Recht geſprochen werden. Der verurteilte Teil hatte jedoch dabei den 

Richtern 10 Schillinge oder einen Gulden als beſondere Gebühr zu bezahlen 

„wegen der Saumnus.“ Die Gerichtsſitzung mußte jedesmal am Sonn⸗ 
tag vorher in den beiden Pfarrkirchen des Amtes zu Bühl und Kappel 

öffentlich verkündet werden, „auf daß Jedermann wiſſe ſein Recht 

zu ſuchen.“ 

Zur Gerichtsſitzung wurde mit der Bürgerglocke dreimal in 

beſtimmten Zwiſchenräumen ein Zeichen gegeben. Nach dem dritten 

Glockenzeichen geht der Gerichtsbote auf's Rathaus und zündet dort „nach 

altem Brauch“ ein dünnes Wachslicht an ungefähr eine Spanne lang. 

Und wer dann von den Richtern erſt nach Erlöſchung des Lichtes kommt, 

der hat „zur Pön zu zahlen ein Plapart') und zwar noch „vor ſitzendem 

Gericht.“ Dieſe Strafgelder wurden am Schluſſe des Jahres unter 

) Bühler Ortsſiegel aus verſchiedenen Jahrhunderten ſind beſchrieben 
und abgebildet in F r. v. Weech, Siegel der Städte des Kreiſes Baden und Offen— 

burg (Heidelberg 1904) S. 34 f. und Tafel IIV, LIV. — Das neueſte Stadtſiegel 
wurde nach dem Siegel von 1409 geſtochen. 

) Unter dieſen „Fürſprechern“ ſind keine Anwälte im heutigen Sinn zu 
verſtehen, ſondern Mittelsperſonen, welche die Sache ihres Klienten in deſſen Gegen— 
wart den Richtern vortrugen. Jeder unbeſcholtene Mann konnte Fürſprecher ſein, 
doch ſcheint es, daß von obrigkeitswegen beſondere Fürſprecher beim Bühler Gericht 
angeſtellt waren. 

) Daher kommt es, daß faſt ſämtliche vom Bühler Gericht ausgeſtellte mittel⸗ 

alterliche Urkunden von einem „Ziſtag“ datiert ſind. Der Ziſtag, im Dialekt jetzt 
noch „Ziſti“ genannt, war dem altgermaniſchen Lichtgott Ziu mit dem blitzenden 

Schwerte geweiht, der auch der Gott des Krieges und der Gerechtigkeit iſt. 
) Der Plapart war die kleinſte damalige Silbermünze (ein halber Groſchen) 

dem jetzigen Wert nach etwa 10 Pfennig. 

2⁴
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die Zwölfer verteilt. So hatte das Gericht ſelbſt weiſe Fürſorge getroffen 

für pünktliches Erſcheinen ſeiner Mitglieder. Anfang und Schluß 

der Sitzung waren genau beſtimmt, im Winter von 7 Uhr morgens bis 

1 Uhr mittags, im Sommer von 6 Uhr morgens bis um die zwölfte 
Stunde; es müßten denn nur außerordentliche und wichtige Fälle zur 

Verhandlung kommen. Wer von den Vorgeladenen zur beſtimmten Stunde 

nicht erſchien, mußte 2 Schillinge Strafe zahlen, welche dem Schultheißen 

zufielen.!) 

Das Gericht beſaß, wie aus den verſchiedenen Verabſchiedungs— 
protokollen des 16. Jahrhunderts hervorgeht, die Zivilgerichtsbarkeit 

für die Bürger und Hinterſaſſen des Amtes in erſter Inſtanz. Die 

Polizeiſachen erledigte meiſtens der Schultheiß für ſich allein. Ihm 

mußte angezeigt werden, „wo ſich begebe, es wäre bei Tag oder bei Nacht 

daß einer den andern ſchlüge, haue oder leiblos mache, und ein ſolcher 
Verbrecher ſolle von Jedermann ihm fürbaß zur Hand gebracht werden.“ 

Von einem Urteilsſpruch des Bühler Gerichtes konnte man „Berufung 
tuen an das Hofgericht zu Baden, ſo jemand vermeinte, mit ſeinem 

Urteil beſchwert zu ſein“, doch mußte er ſeine Appellation noch „vor 
ſitzendem Gericht“ oder in den nächſten zehn Tagen anzeigen, worauf 

ihm der Schultheiß den Urteilsbrief zuſtellte „mit Klag, Antwort und 

Widerred.“ Der Schultheiß hatte auch die Macht, einen Rechtsſpruch 

der Zwölfer „zu verhalten“, wenn er ihm nicht dem Recht gemäß entſchieden 

zu ſein ſchien, und darüber beim Hofgericht zu Baden Rats zu pflegen. 

Das „Urteilsgeld“ (Sporteln) hatte der „Unterlieger“ zu entrichten; 

es kam dem Schultheißen und den Richtern zu gut; die Frevel- oder 

Strafgelder aber gehörten den Amtsherrſchaften. Der Markgraf bezog 

von 18 Pfennigen Gerichtsſtrafen je 13, der Herr von Windeck je 5. 

Der Schultheiß zog ſie ein und führte Rechnung darüber. 

Für Kriminalverbrechen, die im Amte Bühl verübt und mit 

dem Tode beſtraft wurden, war unterhalb Bühl an der Landſtraße die 

Richtſtätte. Dieſe wird jetzt noch durch den Gemarkungsnamen „Galgen— 

buckel“ bezeichnet. Der „Nachrichter“ von Baden erhielt nach dem Amts— 
lagerbuch von 1598 jqährlich aus Gerichtgefällen 4 Gulden für ſeinen Dienſt. 

Die letzte Hinrichtung auf dem Galgenbuckel wurde im Jahre 1752 an 
einem Schmiedgeſellen aus Schwaben vollzogen, der eine Mordtat be— 

gangen hatte.) Unterm 10. Dezember (Freitag nach Conceptionis Marià) 

) Vgl. Zeitſchr. f. G. d. O. VII, 267, wo Moneinige Artikel aus der Bühler 

Polizeiordnung von 1488 veröffentlicht hat. 

) Vgl. Anhang zum Taufbuch der katholiſchen Pfarrei Bühl Il. Bd.
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1507 erneuern Landvogt und Räte zu Baden im Namen des Markgrafen 

Chriſtoph und des Sebaſtian von Windeck, wohlehrwürdigen Kirch— 

herrn zu Ottersweier, im Namen und als Vormund des Wolf von 

Windeck, Jakob von Windeck ſelig hinterlaſſenen Sohnes, als gemeine 

Vogtherren, die Polizeiordnung des Fleckens und Gerichtſtabes 
Bühl von 1488 zum Lob dem Allmächtigen und den Vogtsherren, auch 

dem Flecken, Gerichtsſtab und allen Inwohner des Amtes Bühl zu gutem 

Aufgang und Nutzen.!) 

Am gleichen Tag wurde zwiſchen den Vogtsherren auch eine „Frevel— 

ordnung“ für das Amt Bühl vereinbart, welche die Strafen beſonders 
für Körperdelikte feſtſetzt und für die Kenntnis der damaligen Straf— 

rechtspflege nicht ohne Intereſſe iſt; ferner eine Rüggerichtsordnung. 

Zur Motivierung derſelben wird bemerkt: „Als bishero zu Bühl und in 

dem Gerichtsſtab daſelbſten viel und mancherlei unziemliche und ungebührliche 

Händel geübt worden und die Täter zumal ungeſtraft ausgegangen ſind, 

ſo iſt jetzt durch beede Gerichtsherren dem gemeinen und herrſchaftlichen 

Nutzen zu gut und zum Fürkommen ſolcher Miſſetaten und ungebühr⸗ 

licher Händel geordnet und geſetzt, daß hinfüro jedes Jahr auf Mittwoch 

nach dem heiligen Dreikönigstag oder an einem andern bequemen Tag 

davor oder darnach ein Rüggericht gehalten werden ſoll, da dann ein 

jeder, was rugbar iſt, bei ſeinen geſchworenen Eiden und der Obrigkeit zu 
wiſſen Straf halber gebührt, anzeigen und fürbringen ſoll.“?2) 

Es folgt noch eine Ordnung für den Schultheißen, Bürger— 

meiſter, die Heimburgen und deren Vierleute in ſechs Artikeln (1507 

oder 15147), Polizeiverordnungen und die Verwaltung des Gemeinde— 

vermögens betreffend. Der Bürgermeiſter zu Bühl und die Heimburgen 

) G. L. Archiv, Bühler Polizeibuch (Handſchrift Nr. 188). 

) Die „Artikel, daruf zum Ruegericht geruegt werden ſoll“, betreffen 
Ketzerei, Fluchen, Schwören und Gottesläſterung, Mord, Diebſtahl, Ungehorſam 
und Konſpiration wider die Obrigkeit, eigenmächtige Pfändung um Schulden halb, 

unrichtiges Maß und Gewicht, heimlicher Fluchtverſuch, Verrückung der Markſteine, 
Beherbergung verdächtiger Landfahrer, Unzuchtsvergehen und Konkubinat, Zolldefrau⸗ 
dation, verbotenes Spielen in den Wirtshäuſern, Übertretung der Feierabendſtunde, 
Wilddieberei. Spätere von den Amtsherrſchaften für das Amt Bühl erlaſſene 
Rüggerichtsmandata datieren aus dem Jahre 1631, 1634 und 1652 (9)j ſie ſind 

für die Sitten- und Kulturgeſchichte der damaligen Zeit von Wert. — Eine „Ord— 
nung wider die Unzucht“ (aus der erſten Hälfte des 16. Jahrhunderts) von 
beiden Vogtsherren für das Bühler Amt erlaſſen, verſchärft diesbezügliche ältere 

Mandate und wird damit motiviert, daß ſich „gütlich niemand davon will weiſen 
laſſen.“ G. L. Archiv, Bühler Polizeibuch f. 74.
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in den drei Amtsorten Kappel, Alſchweier und Bühlertal ſollen auf 

der Herrſchaft Obrigkeiten und Gerechtigkeiten, auch der ganzen Gemeind 

  

  

Turm der alten Pfarrkirche (1524), 

jetzt Rathausturm. 

Steinmetzzeichen oberhalb dem Turmportal. 

(Aus dem Freiburger Diöz.⸗Archiv N. F. Bd. IX.) 

hergebrachte Gebräuch und 

Gewohnheiten ein getreuliches 

Aufſehen haben, . .. auch alle 

Jahre der Gemeinde Gefälle 

getreulich einziehen und davon 

nichts unnötig ausgeben, es ſei 

mit Bauen oder Verzehren 
ohne der Amtleut Wiſſen und 

Geheiß und ſollen darumb 

jährlich den Amtleuten Rech— 

nung geben. 

Es ſollen auch alle Bürger— 

meiſter, Heimburger und Vier⸗ 

leut' des Amtes Bühl fürder⸗ 

hin zu ewigen Tagen keine 

Gemeindeverſammlung für ſich 

ſelbſt oder anderen geſtatten, da— 
rin beratſchlagt werden könnt', 

was der Herrſchaft zum 

Abbruch ihrer Obrigkeit 

und hergebrachten Gerech— 

tigkeiten dienen möcht' ſon— 

dern, wo ſie oder andern ſolch' 

heimbliche Verſamblung 

und Ratſchläg hörten oder wüß⸗ 

ten, ſoll ein jeder bei ſeinem 

geſchworenen Eid das den Amt— 

leuten von Stund an für— 

bringen. 

Letztere Beſtimmung iſt ver⸗ 

anlaßt durch den Bauernauf⸗ 
ſtand im Amte Bühl von 1514, 

bei dem ein Bühler Hinterſaß, 

der Gugel Baſtian von der 

Heſſenbach, „Ufruhr und Kon— 

ſpiration gegen die Oberkeit“ 

machte, was er dann zu Frei⸗ 

burg, nachdem die Bewegung 

durch den Markgrafen Philipp
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von Baden raſch 

unterdrückt worden 

war, mit dem Kopf 

büßen mußte.!) 

In dieſe Zeit fällt 

auch der Neubau der 

Bühler Pfarr⸗ 

kirche (1514-1524), 

von der jetzt noch der 

Turm erhalten iſt 

und als Rathaus⸗ 

turm dient, ein altes 

Bühler Wahrzeichen. 

Die Kirche war im 
Außern und Innern 

mehrfach mit den 

Wappen der bei— 

den Amtsherr— 

ſchaften geſchmückt 

und beſaß windeckiſche 

Stiftungen und 

Glasmalereien. Der 

von den Zehntherren 

des Kirchſpiels im 

Jahre 1514 erbaute 

prächtige Chor trug 

an den nördlichen 

Strebepfeilern außer 

dem Zeichen des 
Baumeiſters (Hans 

von Maulbronn) noch 
die Wappen der 

Herren von Windeck 

und von Bach als der 

Hauptdecimatoren.“) 
Im Frühjahr 1525 

  

  

    
.   
  

Chor der alten Pfarrkirche (1514.) 

Steinmetzzeichen an dem Giebelfeld eines Strebepfeilers. 
(Aus dem Freiburger Diöz.⸗Archiv N. F. Bd. IX.) 

) Vgl. H. Schreiber, der Bundſchuh zu Lehen und der arme Konrad zu 
Bühl. Zwei Vorboten des Bauernkrieges (mit 7 urkundlichen Beilagen), Freiburg 
i. B. 1824. — Reinfried, Geſchichte der Stadt Bühl, S. 46—51. 

) Vgl. Freib. Diöz. Archiv N. F. IIl, 276 f. und IX, 291 f.
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hatte auch die Bevölkerung des Amtes Bühl und der benachbarten Amter 

ſich den aufſtändiſchen Bauern angeſchloſſen und bildete den untern 

ortenauiſchen Haufen. Hauptmann desſelben war der Bühler Schultheiß 

Wolf Tucher, der auch den zwiſchen der Bauernſchaft und den orte— 

nauiſchen Herrſchaften zu Renchen unterm 25. Mai 1525 zuſtande gekom⸗ 

menen Vertrag im Namen des Fleckens und Gerichtes Bühl mit unter— 

zeichnet und beſiegelt hat. Die Beteiligung am Aufſtande und die über⸗ 

nahme der Hauptmannsſtelle koſtete Tucher ſein Amt als Schultheiß. 

Das Nähere über den Bauernaufſtand von 1525 in den Amtern Bühl und 

Achern, ſowie im Gebiet der Abtei Schwarzach iſt mitgeteilt im Freib. 
Diözeſan-Archiv XX, 185—189 und N. F. XII, 67—78. 

Eine Folge des Bauernkrieges war die Neuregelung der herrſchaft⸗ 
lichen Rechte zwiſchen Baden und Windeck. 

Unterm 28. Mai (Donnerstag nach dem Sonntag Exaudi) 1528 

vergleichen ſich Markgraf Philipp von Baden und Wolf von Windeck 

über die Ausübung ihrer obrigkeitlichen Rechte im Gerichtsſtab Bühl. 

Darnach ſoll die Güter-Bete (Grundſteuer), wie von alters her, immer 

dem Gute folgen, es mag verkauft werden, wohin es wolle.) Die mark⸗ 

gräfiſchen und windeckiſchen Eigenleute ſollten untereinander Güter kaufen 

und verkaufen dürfen. Die Wiedereinlöſung verkaufter oder verſetzter 

Güter ſolle nur Blutsverwandten oder Geſippten (Verſchwägerten) geſtattet 

ſein. Mit dem Wildfangrecht ſoll es ebenfalls nach altem Brauch gehalten 

werden, daß nämlich ein Wildfang ſich ſelbſt ſeinen Herrn (Baden oder 

Windeck) wählen kann, nachdem er Mannrecht und Urkunde des Abſchieds 

beigebracht, worauf der betreffende Amtmann ihn für den gewählten Herrn 
in Pflicht und Huldigung nimmt. — Mit den Eigenleuten verhalte es ſich 

ſeit unfürdenklichen Zeiten ſo: „Was unter den Imenſte in d. h. in 

das Amt Bühl zöge und ein Jahr lang ſitzen bliebe, dem habe niemand 
weiters Leibeigenſchaft halb nachzufolgen.“ — 

Die Bernſteiner Wälder auf dem Hochgebirge des Bühlertals 

und die Birkenau ſeien badiſches Eigentum, ebenſo ſtehen die Fiſchwaſſer, 

wie von alters her, dem Markgrafen zu. — Dagegen klagt Junker Wolf 

von Windeck, daß die markgräflichen Amtleute ſeine badiſchen Lehenswälder 

„entwehren“ und um jährlichen Zins verleihen. — Markgraf Philipp ver⸗ 

langt von Junker Wolf, er ſolle die Eigenleute, ſo zu Zeiten, als Jakob 

von Windeck, ſein Vater, Beinheim von den Markgrafen pfandweiſe 
innegehabt, in den Bühler Gerichtsſtab gezogen ſeien, ihm wieder zuſtellen. — 

J über die Betleger GBetpflichtigen) im Amt Bühl ugl. die Zeitſchr. f. G 
d. O. XXVII, S. 110 und 112 Reg. 1532 April 10. — 1532 Dezember 19. 
1534 Dezember 15. — 1541 Juni 2. — 1542 Januar 11. — 1542 Januar 26.



7 

Das ehemalige badiſch-windeckiſche Kondominat Bühl 2² E 

Alle Gebote und Verbote, ſo den gemeinen Stab Bühl betreffen, ſollen 

gemeinſam erlaſſen und durch den gemeinen Schultheiß zu Bühl ver— 

kündet werden. Doch bleibt dem Markgrafen als Landesfürſten die 

hohe fürſtliche Obrigkeit ausbedingt und vorbehalten.“) 

Dieſer Vertrag iſt deswegen von beſonderer Wichtigkeit, weil darin 

die landesfürſtliche Hoheit Badens von ſeiten Windecks zum erſten— 

mal ausdrücklich anerkannt wird. Was Baden an obrigkeitlichen Rechten, 

Einkünften, Zinſen, Gülten und Eigengütern im Gerichtsſtab Bühl damals 

beſaß, iſt ausführlich beſchrieben in der Bühler Amtsrenovation 

(Lagerbuch) vom Jahr 1533. Der Berain iſt für die alte Topographie, 

die Rechts- und Ortsgeſchichte des Amtes Bühl von großem Werte.“) 

Ferner erlaſſen auf Donnerstag nach Jakobi (30. Juli) 1528 Mark⸗ 

graf Philipp von Baden und Junker Wolf von Windeck, derzeit 

biſchöflich ſtraßburgiſcher Amtmann zu Oberkirch, eine „new ußgegangene 

Ordnung, wie es im Gerichtsſtab Bühl mit dem Fronen umb Aus— 

ſtände und Schulden halb“ gehalten werden ſoll. Das Mandat ſoll 
öffentlich verkündet und an der Burgerſtube angeſchlagen werden.“) 

In das Jahr 1549 fällt der Erlaß einer Feuerlöſchordnung 

für das Amt und den Flecken Bühl durch die beiderſeitigen Amtleute.“ 

Im Verlauf des 16. Jahrhunderts und auch noch in der erſten 

Hälfte des 17. Jahrhunderts wurden von den Amtsherrſchaften öfters 

(meiſt alle zwei Jahre) zu Bühl ſog. Gemeintage abgehalten, gewöhnlich 

auf Luzien⸗ und Ottilientag (13. Dezember), auf welchen herrſchaftliche 

Irrungen beglichen, Kriminal- und Polizeiſachen erledigt, „Gebote und 

Verbote“ für die Untertanen erlaſſen und die Gemeindeämter neu 

beſetzt wurden. Dabei war die Herrſchaft Baden meiſtens vertreten durch 

den markgräflichen Kanzler und einige Räte, von ſeiten Windecks war 

gewöhnlich der älteſte der Familie (Majoratsherr) mit dem windeckiſchen 

Amtmann zugegen. „Gemeintags-Abſchiede“ ſind noch vorhanden aus 

den Jahren 1542 (Bruchſtück), 1563, 1565, 1568, 1570 (Bruchſtück), 1574, 

1577, 1585, 1598, 1631, 1642, 1653.) Dieſe „Abſchiede“ ſind von großer 

Wichtigkeit für die Topographie und beſonders für die Sitten- und Kultur⸗ 

geſchichte der damaligen Zeit. Es ſollen hier einige Auszüge folgen. 

) G. L. Archiv Baden-Baden. Die Urkunde, die mit den Siegeln des 
Markgrafen Philipp von Baden und des Wolf von Windeck verſehen iſt, nimmt 
6 Blätter in Folio ein. 

) G. L. Archiv, Berainſamml. N. 1432 (mit 374 beſchriebenen Blättern). 

) G. L. Archiv Bühl (Urkunden). 
) G. L. Archiv Bühler Polizeibuch f. 110. Vgl. Acher- und Bühler Bote 

1909 Nr. 136 Il. Bl., wo dieſe Ordnung nebſt den ſpäteren Zuſätzen abgedruckt iſt. 

) G. L. Archiv Bühl (Urkunden).
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Im Gemeintagsabſchied vom 14. Dezember 1563 wird unter anderm 

auch die Austreibung der Wiedertäufer, von denen Hans Morolts Mutter 

mehrere ins Land gebracht, befohlen 

und ſoll der markgräfliche Vogt 

Sebaſtian Steurer zu Bühl die 

arreſtierten 80 Gulden der Hinter— 

laſſenſchaft der Moroltin einſtweilen 

einziehen und dem Geiſtlichen Ver— 

walter zu Baden zuſenden. — 

Junker Jakob von Windeck! 

beſchwert ſich, daß Mandata zu 

Bühl angeſchlagen werden ohne 

ſein Vorwiſſen und mit Auslaſſung 

ſeines Namens, „was dann von 

altersher und bei ſeinem Vater, 

Wolf von Windeck, nit beſchehen, 
Windeckiſch⸗reinachiſches Allianzwappen doch wolle er die Mandata, ſo des 

1563 am windeckiſchen Schloßho f rets f7 1 315 e 31 Wildprets halber beſchehen, nit 
gemeint haben“. 

Auf dem Gemeintag vom 14. Dezember 1568 iſt verabſchiedet worden, 

daß „unter der Predigt und Verkündung des Worts Gottes?) fürterhin 

keinerlei Kauf und Verkäuf geſtattet ſein ſollen und daß die Ware der— 

jenigen, ſo ſich derſelben während der Zeit nit enthalten, verfallen und 

der Herrſchaft gehören ſolle“. 

Im Jahre 1572 wurde auf Anordnung beider Amtsherrſchaften 

„für alle Untertanen Mark und Amts Bühl“ ein gemeinſchaftlicher 

Gottesacker angelegt und zwar auf Kappelwindecker Gemarkung, da die 

Kirchhöfe um die beiden Pfarrkirchen zu Bühl und Kappel zu eng geworden 

  

) Dieſer Jatob von Windeck ( 1569), der älteſte Sohn des Wolf von 

Windeck, war Obriſtleutnant eines geroldseckiſchen Regiments in Dienſten des Pfalz— 

grafen Wolfgang von Zweibrücken und fiel 1569 im Hugenottenkrieg, ohne Kinder 
zu hinterlaſſen. Er hatte zur Gemahlin Eliſabeth von Reinach und reſidierte 
zu Bühl im dortigen windeckiſchen Schloß (jetzt Gaſthaus zum Badiſchen Hof), an 

deſſen Frontſeite jetzt noch das windeckiſch-reinachiſche Allianzwappen 

mit der Jahrzahl 1563 angebracht iſt. Auch Junker Jakob ſelbſt nebſt ſeiner Frau 
ſind auf der Platte in Relief ausgehauen. Dieſe Wappentafel iſt das einzige Denk⸗ 

mal, das von den Herren von Windeck in Bühl ſich noch erhalten hat. Vgl. Zeit⸗ 
ſchrift Ortenau J (1911) S. 3 f. (der windeckiſche, ehemalige Schloßhof zu Bühl). 

) Es war damals unter Markgraf Philibert in der Markgrafſchaft Baden⸗ 

Baden die Reformation eingeführt. Vgl. Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XI, 1—70, 
die Religionsänderungen im Landkapitel Ottersweier während des 16. und 17. Jahr⸗ 
hunderts.
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und zu „übergraben“ waren. Der Platz, auf einer Anhöhe zwiſchen Bühl 

und Kappel gelegen, wurde „uſſer gemeiner Gerichtsherren Strafgefällen 

erkauft“ und die Ummauerung aus der Verlaſſenſchaft des Trappen Daniel 

Schweſter, ſo ſich ſelbſt entleibt, mit 82 Gulden beſtritten, „doch iſt von 

beeden Herren Amtleut und denen von Bühl abgeredt worden, wann 

jemand von Ehren und Lieb ſeiner Freund und Verwandten hinein in 

die Kirch zu Bühl oder uſſer deren uff den Kirchhof begehrt begraben 

zu werden, er an die Heiligengefäll geben ſoll 4 Gulden für die Sepultur 

in den Kirchen und uſſerhalb uf den Kirchhof 1 Gulden“. Wie lange die 

beiden Kirchſpielsgemeinden den gemeinſchaftlichen Friedhof benützten, iſt 

aus den Akten nicht erſichtlich, doch ſcheint bereits im Anfang des 18. Jahr— 

hunderts das Kirchſpiel Kappel ſeinen Friedhof wieder bei der Kirche 

gehabt zu haben. 

Geſchichtlich intereſſant iſt das alte Friedhofkreuz, das jetzt wieder 

auf dem neuen Teil des Gottesackers aufgeſtellt iſt, nachdem es viele 

Jahre (ſeit 1857) am Weg nach Affental ſtand. Es trägt auf der Rück— 

ſeite die Inſchrift: Anno Domini 1572 den 17 dag Aprillis ist diser 

Gottesacker geweichet worden. 

Wenn das Kreuz auch kein Kunſtwerk iſt, ſo iſt es doch beachtens— 

wert wegen der Inſchrift, die uns Auskunft gibt über die Anlage und 

das Alter unſeres landſchaftlich ſo ſchön gelegenen Friedhofes.“) 

Im Gemeintag-Abſchied vom 10. und 11. Mai 1574 werden „Malefiz— 

Gefangene“ erwähnt, was wohl auf Inhaftierte ſich bezieht, „die wegen 

des Laſters der Zauberei“ eingezogen wurden. Ferner wurde verordnet, 

daß hinfüro der Geiſtliche Verwalter zu Baden die Heiligen-Rechnungen 

des Amtes Bühl und anderes in die Gemeinſchaft Gehörige im Beiſein 

der Amtleute beider Gerichtsherren erledigen ſolle. Ferner ſollten die 

Spitalpfleger zu Bühl“) jährlich beiden Herrſchaften gute Rechnung tuen, 

und ſo ein markgräfiſcher Untertan vier Jahre die Rechnung geführt, 

ſoll ihm für zwei Jahre ein windeckiſcher folgen. Ebenſo ſoll es mit 

dem Bürgermeiſteramt zu Bühl gehalten werden, „inmaßen es alſo 

von altershero gebräuchlich geweſen“. 

Die im Gemeintags-Abſchied vom 13. Dezember 1577 durch die 
badiſchen Räte vorgenommene Abgrenzung der Gerechtſame, wornach 

) Vgl. Acher- und Bühler Bote 1900 Nr. 248—253, der Bühler Friedhof 

und die Friedhofkapelle. 
) Das Spital (und wohl auch das Gutleuthaus, das aber ſchon 1628 

abgegangen war), waren beiden Amtsherrſchaften zugehörig und wurden deren Ein— 
künfte von den Amtleuten verwaltet. Vgl. Acher- und Bühler Bote 1910 
Nr. 106—125. Geſchichtliche Ortsbeſchreibung der Stadt Bühl (das alte Spital).
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Baden 8, Windeck aber / am Gericht zu Bühl und den Gerichtsgefällen 
zuſtehen ſolle, was Windeck als etwas unbillig empfand, ließ ſich 

Junker Georg, der Bruder des verſtorbenen Jakob von Windeck, „in 

Gottes Namen“ gefallen und ſchien froh zu ſein, durch ſeine Nachgiebigkeit 

wenigſtens den Frieden zu erkaufen. In faſt rührender Weiſe äußerte 
er ſich dem Markgrafen Philipp Il. gegenüber: „Es hätten ſeine geliebten 

Voreltern nicht allein dieſen Flecken Bühl und Bühlertal, ſondern auch 

andere anſehnliche Dörfer und Orte, neben ihren bewieſenen Treuen, an 

das fürſtliche Haus Baden um ein ganz Geringes kommen laſſen. Nun 

wüßte er ſich nicht anders zu berichten, als daß er ein gleich gut mark— 

gräfiſch Herz wie ſeine Voreltern habe und ſeiner fürſtlichen Gnaden 
nach äußerſtem Vermögen alle untertänigen und angenehmen Dienſte zu 

erweiſen begierig ſei“.“) 

Im Jahre 1579 vergleicht ſich Junker Georg von Windeck mit den 

zu Bühl eingeſeſſenen Juden wegen des Schirmgeldes. Auch die Mark— 

grafen nahmen Bühler Juden in den badiſchen Schirm auf. Vergl— 

Oberrh. Zeitſchr. N. F. XI, 421 f., wo ein diesbezüglicher Schirmbrief 

von 1593 abgedruckt iſt). 

Unter den Gemeintags-Abſchieden des 16. Jahrhunderts iſt der vom 

25. und 26. Februar 1585 am umfangreichſten. Es wurde darin die 

Amts- und Fleckens-Ordnung von 1507 revidiert, in einigen Artikeln 
ergänzt und über ſämtliche Gerechtſame der beiden Amtsherrſchaften ver⸗ 

handelt. Von ſeiten Badens waren anweſend der Statthalter Graf 

Huprecht von Eberſtein und Kitzingen, Dr. Johann Aſchmann, Kanzler, 

Dr. Johann Zinner, Vizekanzler, David Hoffmann, Landſchreiber, und 

Georg Keiſer, Sekretarius. Von ſeiten Windecks war der veſte und 

edel Junkherr Georg von Windeck ſelbſt erſchienen mit einem Stab von ſieben 

Räten, Verwandten und Befreundeten der windeckiſchen Familie, nämlich 

Friedrich Bock von Gerſtheim, Junker Jörgens Schwager, Jakob Pfaffen⸗ 
lapp zu Still, Sebaſtian von Feigersheim, Amtmann zu Willſtett, Hans 

Philipp von Kippenheim, Amtmann zu Oberkirch, Sebaſtian von Andlau, 

Melchior von Ratſamshauſen, Dr. Michaelis Locuruny Cafonius. (9) 

Bezüglich des Gerichtsſchreibers wurde verabſchiedet, daß derſelbe 

zweimal nacheinander vom Markgrafen, das drittemal vom Herrn von 

Windeck zu ſetzen und entſetzen ſei, jedoch immer mit Zuſtimmung des 
andern Teils. Ebenſo ſoll der Markgraf zwei Jahre hintereinander aus 

ſeinen Untertanen den Bürgermeiſter ſetzen, das dritte Jahr dagegen 

der von Windeck aus ſeinen Leuten. Dem Gerichtsboten, den der Edle 

) G. L. Archiv Handſchr. Nr. 696 und Bader, Badenia 1, 160.
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von Windeck allein mit Zuſtimmung des Markgrafen zu ernennen hat, 

werden als Belohnung für den Dienſt drei Ackerlein, zuſammen eine 
Jeuch bei dem Schießrain zu Bühlt) gegenüber dem Waſſerbett gelegen 

angewieſen. 

Die Markung des gemeinen Stabs zu Bühl ſoll von alten, der 

Sachen verſtändigen Männern beider Gerichtsherren aufs neue begangen?, 

die Lochen gemacht, von den Räten geprüft und getreulich beſchrieben 

werden. Wie anderorts in der Markgrafſchaft, ſoll auch im Flecken Bühl 

ein Salzhandel eingerichtet und darüber im Namen beider Gerichts— 

herren eine beſondere Ordnung abgefaßt werden. Baden, Windeck und 
der Flecken Bühl legen je 300 Gulden ein und teilen ſich gleichmäßig in 

den Gewinn. 

Die markgräflichen Abgeſandten haben auch dem gemeinen Flecken 

Bühl „zu Gutem, Aufnehmung und Ergötzlichkeit“ aus den Überſchüſſen der 

Bete und des Ungeldes 2000 Gulden verwilligt, wozu der Herr von 
Windeck noch 1000 Gulden gegeben, die „zu des Fleckens Gebäuden, Nutz 

und Aufnahme“ verwendet werden ſollen.s) Doch ſollen darüber Briefe 
aufgerichtet werden, die in dem Gewölb auf der Kirche zu Bühl aufzu— 

bewahren ſind, wozu jeder Gerichtsherr einen Schlüſſel hat.“) 

Im Bühler Polizeibuch folgt S. 145 auf den Abſchied von 1585 

eine „Ordnung für die Wächter auf den Gaſſen“,) die wahrſcheinlich 

ebenfalls von dem Gemeintag von 1585 veranlaßt iſt. Im Abſchied von 
1577 wird die „Turmwacht“ des Fleckens Bühl erwähnt, die jeder 

„Fleckens- und Gerichts-Zwing-Inſaß“ noch Gebür zu verrichten hat. 

Drei Jahre nach der Verabſchiedung von 1585 ſtarb Junker Georg von 

Windeck auf ſeinem Schloß zu Bühl und wurde im Chor der Bühler 

1) Der „Schießrain vor dem untern Tor“ wird bereits im Amtslagerbuch 

von 1533 erwähnt. Eine „Büchſenſchützengeſellſchaft“ beſtand zu Bühl ſchon 
in der erſten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Dieſelbe war nach der Amtserneuerung 

von 1599 militäriſch organiſiert. Vgl. Acher- und Bühler Bote 1910 Nr. 106— 125, 

Geſchichtliche Ortsbeſchreibung der Stadt Bühl (Schützengeſellſchaft, Schießrain und 

Schießhaus). 

) Dieſe „Markbeſchreibung“ iſt ausführlicher als jene von 1533 und iſt im 

Bühler Polizeibuch S. 144 eingetragen. Noch ausführlicher iſt jene von 1599, welche 
bei Gelegenheit der Amtsrenovation vorgenommen wurde. 

) Vgl. Reinfried, Geſchichte der Stadt Bühl (Freiburg 1877) S. 28. 

) Vgl. Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. IX, 296 (die frühere St. Peter- und 

Paulskirche zu Bühl). 

) Vgl. Acher- und Bühler Bote 1908, Nr. 202 f., wo die Gaſſenwächter— 
Ordnung von 1585 aus dem Bühler Polizeibuch abgedruckt iſt.
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Pfarrkirche zur ewigen Ruhe beſtattet, wo ſein Grabdenkmal „mit einer 

Statue“ noch im Jahre 1724 erwähnt wird.“) 

Georg von Windeck hatte drei minderjährige Kinder hinterlaſſen, 

einen Sohn Jakob und zwei Töchter Eliſabeth und Urſula. Pfleger 

und Vormünder derſelben waren die Edelleute Friedrich Bock von Gerſt⸗ 

heim und Hans Philipp von Kippenheim, Amtmann zu Oberkirch. Auf 

deren Anrufen erteilte König Rudolf ſchon unterm 3. November 1588 

für Jakob von Windeck den Lehnsbrief über das Reichslehen zu Bühl, 

nämlich den freien Wochenmarkt, Gericht, Ungeld und Zoll, wie es von 

alters Herkommen iſt. Den Lehenseid hatten die Vormünder vor dem 

Biſchof von Straßburg zu ſchwören. 

Der junge Herr von Windeck hatte an der Univerſität Padua 1590 

Jura ſtudiert und hatte dann nach der Sitte der damaligen Zeit zur 

Vollendung ſeiner edelmänniſchen Ausbildung eine Reiſe durch Frankreich, 

Spanien, Italien und nach dem Heiligen Lande gemacht. Auf der Rückkehr 

von Paläſtina ſtarb er den 15. Februar 1592 zu Venedig, von einer 

heimtückiſchen Krankheit weggerafft, als der Letzte des windeckiſchen Ge— 

ſchlechtes. Der Leichnam wurde nach Ottersweier gebracht und in der 

dortigen Kirche am 14. März 1592 „mit Schild und Helm“ beigeſetzt.“) 

Das Haus Windeck hatte abgeblüht; eine lange Reihe namhafter Ritter, 

Kirchen- und Fürſtendiener war in die Gruft geſtiegen. 

Schon vor dem Tode des letzten Windeckers lag die Stammburg 

des Geſchlechtes, Altwindeck, in Trümmern. Alsbald nach Vermeldung der 
Todesnachricht wende— 

ten ſich die Pfleger der 

windeckiſchen Erbtöch⸗ 

ter in einer rührenden 

Vorſtellung an kaiſer⸗ 
liche Majeſtät (d. Bühl 
7. März 1592), um 

ihnen zu den Allodial— 

ſtücken auch das 

Bühler Reichsle— 

hen noch zu erhalten. 

Sie ſagen darin: 
Ruine Altwindeck um 1800. „Da unſer Vetter ſelig 

Nach einem Kupferſtich von Scherm. zwei minderjährige 

  

  

) Vgl. Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. IIl, 134 f., die windeckiſchen Grabdenk— 
mäler, Wappen, Inſchriften und Glasgemälde. 

) Vgl. Dacheux, Sebald Bühlers Straßburger Chronik (Straßburg 1887) S. 147.
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Schweſtern hinterlaſſen, auf welchen der uralt adelig Namen einzig und 

allein beruht, hingegen die Lehenbriefe ſo allgemein lauten, daß ſie weder 

des Mannsſtammes noch der Lehens- oder anderer Erben einige Meldung 

tuen, ſo haben wir die Hoffnung gefaßt, Euer Majeſtät werde ſolche 

Inveſtituren aus hochberühmten Gnaden als ein Ziehbrunnen der Gerech— 

tigkeit alſo interpretieren, daß unſere lieben Baſen mit ſolchem Stamm⸗ 

lehen vor allen andern gnädigſt bedacht werden mögen; in der beſonderen 

Erwägung, daß dieſer uralt adelig Stamm von Windeck vor viel hundert 

Jahren in dieſen Landen des Rheinſtroms wohnend und weiland Euerer 

Majeſtät Vorfahren am Reich mit Darſtreckung Leibs, Guts und Bluts 

oft und viel Ritterdienſt erzeigt und inmittelſt durch den Segen des All— 

mächtigen und fleißige Haushaltung ſeinem Stand nach ſeine eigentümliche 

Güter an ſich gebracht, deren Abſonderung von den Lehen ohne mühſame 

Weiterung nicht abgehen kann, ja ſich gegen ſeine Lehensuntertanen in 

vorfallenden gemeinen Nöten und Anliegen dermaßen mitleidig und väter— 

lich bewieſen, daß dieſelben vom lieben Gott nichts erflehet, als bei dem 

adelig Geblüt von Windeck verbleiben zu können.“) 

Der Kaiſer entſchied aber nicht für die beiden Schweſtern. Von 

ihm beauftragt, ſandte der Fürſtbiſchof von Speier, der kaiſerlicher 

Kammerrichter war, einen Kommiſſär nach Bühl, den Amtmann Hans 

Jakob Holzapfel von Lauterburg, der durch ſeine Frau Anna 

von Reinach mit den Windeckern verſchwägert war; dieſer enthob am 

16. März 1592 die Beamten windeckiſchen Teils ihrer Verpflichtung und 
beeidigte ſie für das Reich. Bei dieſer Gelegenheit wurden in Gegenwart 

des badiſchen Landhofmeiſters, des Kanzlers und der Räte, ſowie der 

windeckiſchen Vormünder Lehen und Eigentum ſchärfer geſondert. 

Die Lehen vom Reich aber fand man beſtehen in einem Viertel 

vom Gericht (von 12 Richtern ſetzt Baden 9, Windeck 3 aus ſeinen 
Untertanen). Vom Zoll zu Bühl, Un- und Pfenniggeld hatten ſeither dem 

Markgrafen 7, dem von Windeck 5 Teile gehört. Der Ertrag dieſer 

Einnahmen wurde jährlich zuſammen auf 1000 Gulden berechnet. Von 

den Frevel[Straf-ygeldern bezog der Markgraf 13, der von Windeck 5 Teile. 

Mag jährlich 100 Gulden ertragen. An Bete haben die von Windeck 
jährlich etwa 100 Gulden eingezogen. Zum Reichslehen gehört auch noch 

der freie Wochenmarkt mit Pfund (Waren)-Zoll-Einnahmen. Die 

Fiſchwaſſer und Wildbänne ſtehen Baden allein zu, ebenſo das Eckerich 

unterhalb der Bühlot, auch die geiſtlichen Lehen gehören Baden. Ein jeder 

Gerichtsherr hat von ſeinen Untertanen den Abzug zu fordern. Unterm 

Vgl. Acher- und Bühler Bote 1901 Nr. 12—16 (die Hinterlaſſenſchaft 

der im Jahre 1592 ausgeſtorbenen Herren von Windechh.
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28. April 1592 ſchickte Untervogt Ulrich Kiſtner zu Bühl an den Mark— 

grafen Eduard Fortunat einen ausführlichen Bericht ein über das Bühler 

Reichslehen. Natürlich wendete Baden, welchem die übrigen Teile bereits 

zugehörten, alles an, um dieſes von ſeinem Gebiet eingeſchloſſene „Kleinod“ 

nicht in fremde Hände gelangen zu laſſen. Vor der Hand freilich ohne 

Erfolg. Der Kaiſer begnadigte nämlich ſeinen Geheimen Rat und Reichs— 

hof⸗Vize-Kanzler Jakob Kurz von Senfftenauy für geleiſtete Dienſte 

mit dem Reichslehen zu Bühl. Dieſer zeigte ſich geneigt, das Lehen an 

die beiden windeckiſchen Schweſtern gegen die Summe von 11000 Gulden 

und eine Verehrung an ſeine freundliche, geliebte Hausfrau abzutreten, 

ſtarb aber noch vor Beendigung der Sache. 

Im Jahre 1594 hatten ſich die beiden windeckiſchen Schweſtern ver— 

heiratet, Eliſabeth, die ältere, mit Johann Heinrich Hüffel, die jüngere 
Urſula mit Friedrich von Fleckenſtein, beide elſäſſiſchen Adelsgeſchlechtern 

angehörig, die auch früher ſchon mit denen von Windeck Familienver⸗ 

bindungen eingegangen hatten.“) Die windeckiſchen Tochtermänner bemühten 

ſich aufs neue um die Belehnung mit dem Bühler Reichslehen. Allein 

ſie waren nicht glücklicher als ehemals die Vormünder ihrer Frauen. 

Denn 1602 bekam der kaiſerliche geheime Rat Hans Chriſtoph von 

Hornſtein) die Anwartſchaft, welcher die Kurziſchen Erben anderwärts 

befriedigte. Von deſſen Familie erwarb 1614 der Kurfürſt von Trier und 

Biſchof von Speyer Philipp Chriſtoph von Sötern) den betreffenden 

Lehensanteil zu Bühl für das Hochſtift Speyer um die Summe von 

11000 Gulden, „er ſoll aber unter Brüdern 80000 Gulden wert geweſen 

ſein“. 

Derſelbe übertrug das Lehen ſodann mit kaiſerlicher Bewilligung 

auf ſeinen Brudersſohn, den Freiherrn Johann Reinhard von Sötern, 

bei deſſen Familie es bis 1688 verblieb. Die ehemaligen windeckiſchen 

Untertanen hießen jetzt ſöteriſche. Die Freiherrn von Sötern hatten zu 
Bühl ihren Amtmann, der ihre Gerechtſame vertrat und zugleich mit 
dem badiſchen Amtmann namens ſeiner Herren die Mandata für das 

) Bgl. Kindler von Knobloch, Oberbadiſches Geſchlechterbuch II, 416. 

) Über die Herren von Hüffel und Fleckenſtein vgl. Kindler von 
Knobloch, Goldenes Buch von Straßburg (Straßburg 1888) Art. Hüffel und 

Fleckenſtein, desſelben Verfaſſers Oberbadiſches Geſchlechterbuch II, 145 und 148. 

) über Hans Chriſtoph von Hornſtein vgl. Kindler von Knobloch, 
Oberbadiſches Geſchlechterbuch Il, 118. 

) Dieſer Philipp Chriſtoph von Sötern iſt der Gründer der Stadt 
und Feſte Philippsburg, die von ihm den Namen hat. Das ſöteriſche Stammgut lag 

in dem jetzigen oldenburgiſchen Fürſtentum Birkenfeld. Vgl. Remling, Geſchichte 
der Biſchöfe von Speyer II, 480.
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Amt erließ. Er war zugleich auch Rentamtmann oder ſöteriſcher 

Schaffner.!) 

Das Bühler Polizeibuch enthält noch einen badiſch-ſöteriſchen Gemein— 
tag-Abſchied vom 11. September 1631, der in kulturgeſchichtlicher Hin— 

ſicht bemerkenswert iſt, weil darin über die Hinterlaſſenſchaft einer Anzahl 

in den letzten Jahren wegen „des Laſters der Zauberei mit dem Feuer 

juſtifizierter“ oder aus dem Amte flüchtig gewordener Perſonen Verfügung 

getroffen wird. Es heißt auch darin, man habe aus den „Konfiskations— 

rechnungen“ erſehen, daß allzugroße Unkoſten auf das Einziehen der Malefiz⸗ 

Perſonen verwendet worden ſeien; „es ſollen fürter ſolche Perſonen durch 

den gemeinen Gerichtsbüttel beigefangen werden und den Perſonen, welche 
dazu gebraucht werden, nit mehr ſo viel als bisher paſſiert werden“. Es 

war die Zeit der ſchrecklichen Hexenbrände, welche damals in ganz 
Deutſchland an der Tagesordnung waren und die auch im Amte Bühl in 

den Jahren 1628—1631 zahlreiche Opfer forderten.“) 

In einem Rüggerichts-Mandat, welches von den beiden Amts— 

herrſchaften Baden und Sötern 1631 erlaſſen wurde, heißt es: Erſtlich 

dieweilen man auch mit großem Unwillen bishero vernommen, daß bei 

der gemeinen Burgerſchaft großer Ungehorſamb, Mutwill und 

Halsſtarrigkeit verſpürt worden, dieſem allem zuvorzukommen, ſoll 

jeder ſeinen vorgeſetzten Ambtleuten, Schultheißen, Gericht und einem 

jeden Burgermeiſter ſein gebührend Ehr und Reſpekt geben; und da von 

denſelben Beambten, Schultheißen oder Burgermeiſter der Bot ins Haus 

geſchickt wird und er nit erſcheint, ſoll er für das erſtemal 2 fl., das ander⸗ 

mal 6 fl., das drittemal aber mit 5 Pfund Pfennig und dem Turm 

ohne einzige Gnad abgeſtraft werden. 

Für das ander. Und weilen ſich bei den gemeinſchaftlichen Amts— 

tagen unterſchiedliche ungheorſame Geſellen mit guten oder ander ſchlechten 

Ausreden davon abziehen wollen, damit er ſein Gegenteil oder Schuld— 

ſachen weiter auflängern könne, dieſer Mutwill ſoll aber einem jeden 

Burger, er ſei markgräfiſch oder ſöteriſch, ganz nit mehr geſtattet werden, 

ſondern wenn einem geboten wird, und er erſcheint nit, ſoll derſelbe wie 

oben geſtraft werden unfehlbar. 

) Großh. Haus- und Staatsarchiv. Reichslehen Nr. 5: den Flecken 
Bühl, ein ehemaliges Reichslehen der Herren von Windeck, ſeine Erwerbung durch 

das Haus Baden-Baden und die Belehnung mit demſelben betr. (1423—1793) 
6 Faszikel. 

) Einen Auszug aus den in kulturgeſchichtlicher Beziehung höchſt intereſſanten, 
im Karlsruher Archiv befindlichen Malefiz-Protokollen der Amter Bühl 
und Steinbach aus den Jahren 1627-—1629 wird ein ſpäterer Jahrgang unſerer 
„Ortenau“ bringen. 

Die Ortenau 3
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Auch gegen den übermäßigen Aufwand bei Hochzeiten und Kinds— 

taufen enthält das Mandat von 1631 eine Rüge: Demnach man bishero 
bei den Schappelhirſent) und Kindstaufen überſchwenglich viel Koſten 

verſpürt und ſchlechte Ordnung gehalten wird, alſo iſt amt- und gerichtlich 

erkannt, daß ein Burger ſich verhalten ſoll, wie folgt: Derjenige, ſo 

einen Sohn oder Tochter in Heirat gibt und ein Schappelhirſen 

haltet, der ſoll niemand zu Tiſch ſetzen als die Eltern, nächſten Verwandten, 

Brüder und Geſpielen, und ſollen ſich keine Eheleute mehr dabei befinden 

laſſen, auch die ledigen Leut einen ehrlichen Tanz halten und von dannen 

nach Haus gehen, bei Straf von einem Pfund Pfennig unnachläſſig. — 
Derjenig, ſo ein Kind taufen laßt, ſoll zur Taufſuppe über Tiſch 
niemand behalten als ſeine Gevattersleut und etliche Nachbarsweiber, 

die in Kindesnöten beigewohnt, bei gleicher Straf. Will er denen mit 

der Tauf gegangenen Weibern neben ſeiner Bedankung einen Trunk 

ſtehend geben oder anbieten, ſo ſteht es zu ſeinem Gelieben. 

In einem Rüggerichtsmandat aus der zweiten Hälfte des 17. Jahr— 
hunderts, das im Namen des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden 

und des Freiherrn Philipp Franz von Sötern, des letzten ſeines Geſchlechtes, 

erlaſſen wurde, werden zunächſt die hauptſächlichſten Artikel der badiſchen 

Kirchen- und Schulordnung vom 25. Oktober 16259)T den Untertanen 

eingeſchärft, bei den Gewerbsleuten verſchiedene Mißbräuche gerügte) 

und Polizeivorſchriften gegeben. So heißt es: Hinfüro ſoll die Auf⸗ 

ruhr und alles Geſchrei uf der Gaſſe unterlaſſen und abgeſchafft oder 

mit anderen Strafen, als bishero beſchehen, angezogen werden. Es ſolle 

ein jeder Burger und Hinterſaß nach der neunten Glocken aus dem 

Wirtshaus hinabgehen bei Straf der Ordnung. . .) Es ſollen auch die 

Wirt aus ihren Küchen mit Auftragung und Rechnung der Eſſensſpeiſen 

) Schappel-Hirſe war ein Nachtimbiß, der urſprünglich in einem Hirſe⸗ 

brei beſtand, welcher am Tage vor der Hochzeit in des Brautvaters Haus einge⸗ 
nommen wurde, und wobei die „Schappel oder Kränzel“ gemacht wurden für 
die Braut und die Hochzeitsjungfern, auch Kränzeljungfern genannt. Gewöhnlich 
wurden dabei auch die Paten der beiden Brautleute (Pfetterich und Göttel) und 
ſonſtige Hochzeitsgäſte eingeladen. Vergl. Zeitſchr. f. G. d. O. XXIVV, 422. 

) Dieſe Kirchen- und Schulordnung für die Markgrafſchaft Baden-Baden iſt 

abgedruckt im Freib. Diöz.-Arch iv XXVII, 221—225. 

) Vgl. Gewerbe und Zünfte in Alt-Bühl in der Feſtſchrift zum 

25jährigen Beſtand des Handels- und Gewerbsvereins Bühl (Bühl, Konkordia 1905) 
S. 30—66. 

) Dieſe Rüggerichtsmandate ſtimmen inhaltlich ziemlich überein mit der 
Polizei-Ordnung für das Amt Steinbach vom Jahre 1675, abgedruckt in der 
Alemannia N. F. II, S. 48 f. 
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bei ihrer Tax verbleiben und darüber nit tuen bei vorbehaltener Straf.!) 

Einem Gaſt oder Bürger, der begehrt, abens zu zehren, ſoll der Wirt 
nichts anderes vorſetzen als Brot, Wein und Käs, es wäre denn, daß 

er mehr begehrte, bei Straf 10 Schilling. — Eine Hochzeitsordnung 

für die Wirte im Amt Bühl hatte ſchon unterm 7. Mai 1609 der mark⸗ 

gräfliche Vogt und Rittmeiſter Arnold von Rißwick erlaſſen, „damit die 

Wirt die Hochzeitsgäſte nit beſchwerlich traktieren und mit Rechnung der 

Zech ein Beſcheidenheit gebrauchen.“ Dieſelben ſollen auch den Überlauf 

der Bettelleut, ſo ſich bei den Tiſchen einfinden, abſchaffen. Wo ſich aber 

die Bettler widerſetzen, ſollen ſie alsbald in den Spital geführt und mit 
dem Block geſtraft werden.“) 

Eine Schätzung der im Amt und Flecken Bühl anſäßigen badiſchen 
und ſöteriſchen Untertanen, beſonders hinſichtlich der Kriegsſteuern, Küchen⸗, 

Reiß⸗ und Garniſonsgelder zwiſchen Markgraf Wilhelm und Freiherrn 

Philipp Franz von Sötern fand unterm 10. Februar 1652 ſtatt. Im 

folgenden Jahre wurde eine „Erneuerung“ aller markgräfiſchen Güter im 

Amte Bühl vorgenommen, welche ſöteriſche Untertanen inhanden haben.“) 

Da Philipp Franz von Sötern keine männlichen Nachkommen hatte, 

ſo verlieh Kaiſer Leopold unterm 3. November 1663 dem Reichsvizekanzler 

Wilderich von Waldersdorff und ſeinen drei Brüdern einen Exſpektanz— 

brief auf das Bühler Reichslehen. 

Aber auch Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden trat als 
Bewerber auf, weshalb die Herren von Waldersdorff dem Kaiſer zu 

Gefallen auf ihre Anwartſchaft verzichteten, wofür ihnen für den Fall 

des Ausſterbens der baden-badiſchen Linie ein neuer Exſpektanzbrief vom 

Kaiſer erteilt wurde. Somit erhielt der Markgraf unterm 13. Novem⸗ 

ber 1686 das Bühler Lehen „in Anerkennung ſowohl des geſamten fürſt⸗ 

lichen Hauſes als auch ſeiner hochfürſtlichen Durchlaucht ihrer Majeſtät 

und dem Reich bezeugter treugehorſamſter Devotion, ſonderlich aber dero 

bei dieſer wider den Erbfeind chriſtlichen Namens geführten ſchweren 

Krieges und Eroberung unterſchiedlicher Plätze rühmlich erwieſener Tapfer⸗ 

keit und annoch wirklich continuierenden ſehr erſprießlichen Dienſten“. 

Die Huldigung der ehemals windeckiſch-ſöteriſchen Untertanen nahm 

im Auftrag des Markgrafen der Baron von Plittersdorf vor, und es 

) Vgl. Reinfried, Geſchichte der Stadt Bühl (Freiburg 1877) S. 64, wo 
dieſe Wirtshaustaxe von 1631 abgedruckt iſt. 

) G. L. Archiv Bühler Polizeibuch f. 148. 

) G. L. Archiv Berainſammlung Nr. 1442. 

3*
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wurde ihnen zugeſtanden, daß ſie bei allen vorigen Rechten, Gewohnheiten 

und Privilegien unverändert bleiben ſollen.“) 

Mit der ſöteriſchen Familie fand ſich die baden-badiſche Regierung 

über die Abtretung des Lehens um die Summe von 20000 Gulden am 

22. Mai 1688 ab. So war das ganze Amt badiſch geworden und blieb es. 

Für den Fall, daß die baden-badiſche Linie ausſterben ſollte, beſaßen 

zwar die walderdorff'ſchen Erben den kaiſerlichen Exſpektanzbrief von 1686, 

doch ſuchte Markgraf Karl Friedrich von Baden-Durlach ſeit Ab— 
ſchließung des Erbvertrags mit Baden-Baden (vom 28. Januar 1765) 

dieſe Lehenanwartſchaft an ſich zu bringen. Er traf daher mit dem Kur⸗ 

fürſten Johann Philipp von Trier, als dem damaligen Haupte der walder⸗ 

dorffſchen Familie, und mit Marianna Philippine, der verwitweten 

Reichsgräfin von Walderdorff, als der Mutter und Vormünderin ihrer 

zwei Söhne, am 30. Oktober, reſp. 16. Juni 1767 eine Übereinkunft, 

wornach letztere um die Summe von 30000 Gulden der Anwartſchaft 

auf das Reichslehen Bühl für immer entſagte und dieſelbe mit allen 
daraus erworbenen Rechten an den Markgrafen abtrat. Die kaiſerliche 
Beſtätigung dieſer Übereinkunft und die Belehnung erfolgte unterm 
3. April 1767. 

Betrachten wir noch, wie das jetzige Amt Bühl durch Angliederung 

benachbarter Gebietsteile und Ortſchaften im Laufe der Zeit ſich gebildet hat. 

) Unterm 21. Oktober 1701 wenden ſich die ſeitherigen ſöteriſchen Unter⸗ 
tanen im Flecken Bühl in einer Bittſchrift an den Markgrafen, worin ſie ſich 

beſchweren, daß man ihnen als Freizügigen die nämlichen Fronlaſten auferlege 
wie den Leibeigenen und Zinsmeiern. Sie bitten den Markgrafen, „die niemals 

geweſte Bürde ihnen abzunehmen und ſie als Freizügige den im Städtlein Steinbach 

anſäſſigen Bürgern, wie von altershero, gleichzuſtellen“. — Ein markgräfiſcher Beſcheid 

auf dieſe Bitte liegt nicht vor. — Durch ein badiſches Hofratsdekret vom 18. Januar 1720 

wurden eine Anzahl Bürger des Fleckens Bühl als freizügige Leute erklärt. Die 

ehemaligen ſöteriſchen Untertanen ſollten nicht außerhalb des Amtes zu Leiſtungen 

und Fronarbeiten beigezogen werden, wohl aber die Leibeigenen, wie auch ſolche, 
welche nach 1688 als Untertanen, Hinterſaſſen oder Beiſaſſen zu Bühl ſich nieder⸗ 

gelaſſen hatten. Zwanzig Jahre ſpäter unterm 26. April 1742 dagegen ergeht ein 
Hofdekret an den Amtmann Hoffmann zu Bühl, wornach die Freizügigen daſelbſt, 

welche „durch fortgeſetztes, widerſpenſtiges Betragen und ſträfliche 
Renitenz die Frond beim Rheinbau zu Iffezheim verweigern, durch gegenwärtige 
militäriſche Exekution zur Verrichtung der ſchuldigen Arbeit unnachläßlich anzu⸗ 

halten ſind“. — Ein Proteſt des Stabhalters Ignaz Fentſch namens ſämtlicher 
Freizügigen des Amtes Bühl an den Markgrafen gegen die Beiziehung zu Fron⸗ 

arbeiten vom 30. Januar 1745, worin der Stabhalter auf die alten Rechte und 

Privilegien ſich beruft, iſt das letzte Aktenſtück in dieſen durch ein halbes Jahr⸗ 

hundert ſich hinziehenden Streitigkeiten zwiſchen der damaligen badiſchen Regierung 
und den Freizügigen des Amtes Bühl. Bühl, Gemeinde-Regiſtratur.
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Bezüglich der Gerichtsbarkeit der Orte Waldmatt, Breithurſt 

und Hatzenweier beſtanden ſchon ſeit den achtziger Jahren des 15. Jahr⸗ 

hunderts zwiſchen Baden und der Ortenau „Spenn und Zwietracht“. In 

kirchlicher Beziehung gehörten dieſe „Zinken“ zum Kirchſpiel Ottersweier, 

weshalb die ortenauiſchen Amtleute ſie auch in politiſcher Beziehung als 

zum Gerichtsſtab Ottersweier, reſp. Achern gehörig betrachteten, während 

die markgräflichen Vögte zu Bühl ſie zu dieſem „Gezirk“ ziehen wollten. 

Die Verhandlungen wegen dieſer und anderer ſpenniger Punkte wurden 
beſonders von 1505—1512 zwiſchen Baden und den ortenauer Gemeins— 

herren eifrig geführt, ohne daß es bezüglich des Gerichtsbannes zu einem 

Austrag kam. Im Jahre 1505 beſchweren ſich die ortenauer Amtsleute 

beſonders wegen der Übergriffe und „unfruntlicher Handlung“ des badiſchen 

Vogtes Anton Kirſer zu Bühl, der den armen Leuten zu Waldmatt, 

Hatzenweier und Breithurſt verbiete, bei den Handwerksleuten in Achern 

arbeiten zu laſſen. Auch ſei von den Markgräfiſchen die Landwehr oder 

der Landgraben zwiſchen Bühl und Ottersweier, der doch zur Burſchaft 

Ottersweier gehöre und ſomit im Acherner Gerichtsbezirk liege, eigenmächtig 
verlängert, verbreitert und „vermacht“ worden, wodurch die ortenauiſchen 

Untertanen, beſonders die von Hatzenweier, in ihrem Weidgang gehindert 

werden. Auch ſei der Zoll zu Bühl erhöht worden, und erhebe man 

auch auf den Nebenwegen Zoll zum Nachteil der Nachbarſchaft.!) 

Erſt im Jahre 1530 wurden dieſe Spänn und Irrungen bezühlich 

der gegenſeitigen obrigkeitlichen Rechte und Anſprüche über die Dörfer 

und Leute des Ottersweirer Gerichts und Kirchſpiels durch den ſogenannten 

Ortenauer Herrſchaftsvertrag vom 19. März 1530 zwiſchen dem Mark⸗ 

grafen Philipp von Baden und den Pfandherren der kaiſerlichen Land⸗ 

vogtei Ortenau, Biſchoͤf Wilhelm von Straßburg und Graf Wilhelm 

von Fürſtenberg, Landvogt in der Ortenau, geregelt. Darnach tritt der 

Markgraf den ortenauiſchen Pfandherren alle ſeine eigenen Leute oberhalb 

dem Landgraben in der Ortenau ſamt allen bisher von ihm bezogenen 
Beten, Steuern und Fronden und andere Dienſtbarkeiten ab, desgleichen 

ſeine Gefälle, Gülten und Gerechtigkeiten zu Lauf, Niederhöfen und 

Mendelbach,) dagegen ſollen alle Forderungen, Anſprüche und Rechte, 

) G. L. Archiv Ortenau (Akten Leibeigenſchaft, Faszikel 68). 

2) Lauf mit Niederhöfen und Mendelbach gehörte zum ortenauiſchen, 
Untergericht Ottersweier. Zu Mendelbach (Mendelebach 1304), auch Wendelbach 

genannt, ſtand einſt ein Edelhof, von dem die von Mendelbach, ein wenig bekanntes 
Geſchlecht, ihren Namen führten. Sie waren Lehensträger der Herren von Windeck 
und der Biſchöfe von Straßburg. Später ſaßen die von Spachbach auf dem 

Mendelbacher Hof. Vgl. Krieger, Topographiſches Wörterbuch von Baden 
2. Auflage II, 1419.
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welche die Pfandherren der Ortenau an die Dörfer Breithurſt, Hatzen— 

weier und Waldmatt bisher gehabt, ab und tot ſein und dieſe Orte 

mit ihren Einwohnern und was die Pfandherren darin beſaßen, dem 

Markgrafen gehören. Desgleichen ſoll Baden zuſtehen, was die Pfand⸗ 

herren bisher an Herrlichkeiten zu Unzhurſt beſeſſen, ſamt allen Unter⸗ 

tanen mit ihren Beten, Steuern und Fronden und andere Dienſtbarkeiten — 

doch den Rechten des Stiftes Straßburg unbeſchadet; — ebenſo die 

Flecken und Zinken Waldſteg, Neuſatz und Gebertsberg,) wie ſie 

jetzt unterſteint ſind, mit ihren Inwohnern, Mann und Frau, Jung und 

Alt und ihren Nachkommen, mit Beten und Steuern, endlich auch die 

Eigen⸗ oder Reichsleute, ſo die Pfandherren als des Reichs Eigentum 
bisher im Gerichtsſtab Bühel ſitzen gehabt, ſowie die markgräfiſchen 

Schirmsverwandten der Abtei Schwarzach. — Die kaiſerliche Beſtätigung 

dieſer Übereinkunft erfolgte zu Speyer unterm 23. März 1530). Dieſer 
ortenauiſche Herrſchaftsvertrag iſt ein ſprechendes Beiſpiel, wie kompliziert 
oft die obrigkeitlichen Rechte und Anſprüche beſonders in Grenzorten waren. 

Es ſei hier noch bemerkt, daß ſchon damals zu Neuſatz ein Gericht 

beſtand, deſſen Schultheiß der Markgraf ſetzte und der dem badiſchen 

Vogt zu Bühl unterſtand, wo auch die Urkunden geſiegelt wurden, „da 

das Gericht zu Neuſatz eigenes Inſiegel nit gebrucht“ (1533). 

Mit dem ehemaligen Amte Großweier hat es folgende Bewandtnis: 

Als im Jahre 1583 der letzte Grundherr von Großweier Junker Jakob 

von Selteneck ſtarb, fielen die dortigen badiſchen Lehen der Markgraf— 

ſchaft anheim. Die ſelteneckiſchen Leibeigenen, Beten und Grundſtücke 
brachte Markgraf Philipp II. von den ſelteneckiſchen Erben käuflich an ſein 
Haus. In dieſe Zeit fällt die Errichtung eines badiſchen Amtes Groß— 
weier, dem die drei Gerichte und Schultheißereien Großweier, Unzhurſt 

und Neuſatz unterſtellt waren.) Das Amt ſcheint indeſſen nie beſetzt 

geweſen zu ſein; es wurde vom Bühler Amtmann mitverwaltet und nach 

der Zerſtörung der Großweirer Burg durch die Franzoſen im Jahre 1689 
gänzlich mit dem Bühler Amt vereinigt, das von da an den Namen 

Bühl⸗Großweier führte. 

Im Jahre 1788 wurde das Amt Bühl⸗-Großweier aufgehoben und 

das Oberamt Iberg mit dem Sitze zu Bühl errichtet. Es war gebildet 
aus den Ortſchaften der ſeitherigen Amter Bühl und Großweier, ſowie 

ber Neuſatz mit Gebertsberg und Waldſteg vergl. Freib. Diöz.⸗ 
Archir XV, 46 f. 

) Die umfangreiche Urkunde iſt abgedruckt als XCIV. Beilage zur „Bewährung 
der landesfürſtlichen Hoheit Badens über das Gotteshaus Schwarzach“. 

) G. L. Archiv Amtslagerbuch von Großweier von 1599.
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aus Teilen des ſeitherigen Amtes Steinbach (Steinbach, Neuweier, 

Weitenung, Leiberstung, Müllenbach, Affental und Eiſental),) wozu nach 

der Säkulariſation der Abtei Schwarzach im Jahre 1803 noch die 10 Ort— 

ſchaften des ehemaligen Abteigebietes Schwarzach (Schwarzach, Vimbuch, 

Moos, Ulm, Greffern, Balzhofen, Hildmannsfeld, Oberbruch, Oberweier, 

Zell)e) und nach dem Anfall der kaiſerlichen Landvogtei Ortenau an 

Baden im Jahre 1805 die Gemeinden Ottersweier und Lauf kamen. Die 

Gemeinde Großweier wurde 1805 dem neu errichteten badiſchen Amt 

Achern zugeteilt. Von 1807 an führte das ſeitherige Oberamt Iberg die 
Benennung Oberamt Bühl und ſeit 1809 die Benennung Bezirksamt 

Bühl. In neueſter Zeit (1891) wurde die ſeither zum Bezirksamt 
Raſtatt gehörige Gemeinde Stollhofen auf deren Antrag mit dem 
näher gelegenen Bezirksamte Bühl vereinigt. 

So iſt im Verlaufe der Zeit aus dem kleinen „Gerichtsſtab 

Windeck“ mit ſeinen zwei Kirchſpielen Bühl und Kappelwindeck der 

jetzige Amtsbezirk Bühl mit 30 Gemeinden, darunter 20 Pfarrorte, 

erwachſen. Eine Schilderung der kulturellen Entwicklung und des wirt— 

ſchaftlichen Auſſchwungs unſerer engeren Heimat, beſonders während des 
abgelaufenen Jahrhunderts, bleibe einer ſpäteren Arbeit vorbehalten, ebenſo 

eine Zuſammenſtellung der badiſchen und windeckiſchen Amtleute zu Bühl, 

deren Reihenfolge mit dem Jahre 1427 beginnt und die ſich mit verhält⸗ 

nismäßig wenigen Lücken aus den noch vorhandenen Urkunden und Akten 

bis in die neuere Zeit feſtſtellen läßt. 
  

) über das ehemalige Amt Steinbach vgl. Krieger, Topographiſches Wörter⸗ 
buch von Baden 2. Auflage II, 1073. Das Amt Steinbach, wozu damals die 

große Stabsgemeinde Sinzheim gehörte, zählte im Jahre 1781 5847 Einwohner, 

das Amt Bühl⸗Großweier 5164 Seelen. Gegenwärtig beträgt die Seelenzahl des 
Amtsbezirks Bühl 33579. (Statiſtiſche Mitteilungen von 1910). 

) Vgl. Freib. Diöz⸗Archiv X., 141—218: Zur Geſchichte des Gebietes 
der ehemaligen Abtei Schwarzach am Rhein. Vorübergehend (von 1807-—1809) 
beſtand ein aus den früheren ſchwarzachiſchen Ortſchaften gebildetes Amt Schwarzach.



Das Gefecht um die Schwabenſchanze 

auf dem Roßbühl 
im Kahmen der allgemeinen Kriegsereigniſſe 

des Jahres 1796 in Deutſchland. 

Nach den Aufzeichnungen des 7 hermann Waizenegger. 

Veröffentlicht von Joſeph Ruf. 

Die nachfolgenden Ausführungen ſind das Ergebnis der Bearbeitung eines 
oom Militärverein Oppenau bewahrten Manufkriptes des Oberſtleutnants Hermann 

Waizenegger.!) Derſelbe weilte des öftern zum Sommeraufenthalt im damaligen, 
heute zum Kurhaus umgebauten und bedeutend erweiterten Raſthauſe zur „Zuflucht“ 

am Roßbühl, Gemarkung Griesbach, dem öſtlichſten Ende des Amtsbezirks Oberkirch. 

So auch wieder im Mai 1896. In dieſer Zeit dachte der alte Militär auch das 
Seine zur Heimatkunde beizutragen, indem er ſein geſammeltes Material über die 
damals um hundert Jahre zurückliegende Erſtürmung der Schwabenſchanze am 

Roßbühl durch die Franzoſen zuſammenſtellte und ſo in der Hauptſache den nach⸗ 
folgenden Aufſatz lieferte. Er ſchloß mit einem Vermerk am Ende des Manufkriptes 

ſeine Arbeit am 15. Mai 1896 ab. Dem Datum hat er die beiden Anfangsbuchſtaben 

ſeines Namens monogrammartig verſchlungen vorangeſetzt. Nach der Aufſchrift auf 

der Titelſeite wollte er beſonders die Erinnerung an die genannte Erſtürmung feſt⸗ 
halten; denn in ſeinen ihm eigenen kleinen Schriftzügen ſchrieb er hier: „Zuflucht 
auf dem Roßbühl, den 2. Juli 1896, am Jahrestage, an welchem vor einhundert 

Jahren das Gefecht um die Schwabenſchanze auf dem Roßbühl (2. Juli 1796) ſtatt⸗ 
gefunden hat.“ 

Eine zweite Aufſchrift des Verfaſſers am Eingang des Manufkriptes heißt: 
„Dieſe beſcheidene Arbeit widmet den p. T. Herren Touriſten und Beſuchern der 
„Zuflucht“ zur Orientierung und Unterhaltung der Verfaſſer W.“ Waizenegger 

hatte nämlich für die gute Aufnahme, welche er bei ſeinen vielen Beſuchen auf der 
„Zuflucht“ gefunden hatte, der damals bei dem Pächter des Raſthauſes befind⸗ 
lichen Helene Maier das Werklein geſchenkt. Später glaubte die Stadtgemeinde 

Anmerkung: Die Ortsgruppe Oppenau hat in dankenswerter Weiſe die 
Illuſtration dieſes Aufſatzes übernommen. Die Schriftleitung. 

) Geboren am 8. November 1843 zu Freiburg in Baden und geſtorben am 

25. Dezember 1901 in Überlingen.
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Oppenau, als derzeitige Eigentümerin des Raſthauſes — ſie hat ſolches 1907 dann 

veräußert — Anſpruch auf das Werk erheben zu können. Es kam auch ſeitens der 
Helene Maier gegen die Stadtgemeinde Oppenau, die das Werk durch Vermittlung 
des Forſtamtes in Peterstal im Mai 1905 in Beſitz bekommen hatte, zu einer Klage. 

Doch nach der weiteren Auſſchrift auf dem Titelblatt des Manufkriptes von der 

Hand des Vorſtandes des Militärvereins Oppenau, Herrn Oberleutnants a. D. von 
Oppenau, vom 22. Januar 1906, wurde das Manufkript „aufgrund der Verhandlung 
vor dem Großh. Amtsgericht vom 21. November 1905 der Helene Maier (Zuflucht) 

als Eigentum anerkannt und im Sinne des verſtorbenen Verfaſſers, Ehrenmitglieds 
Herrn Oberſtleutnants H. Waizenegger, von der ſeitherigen Beſitzerin, Helene Maier, 
für den Militärverein für alle Zeit zu Eigentum erworben am 22. Januar 1906 

J. Nr. 806“. Seitdem wird es in richtiger Schätzung ſeines Wertes und in pietät⸗ 

voller Rückſicht auf den Verfaſſer, ſein Ehrenmitglied, vom Militärverein ſorgſam 
bewahrt. Durch das äußerſt liebenswürdige Entgegenkommen des Vorſtandes dieſes 

Vereins, Herrn Oberleutnants a. D. von Oppenau, iſt es mir nun ermöglicht, die 
Studien Waizeneggers in nachſtehender Bearbeitung an dieſer Stelle zu veröffentlichen. 

Es ſei darum auch hiermit dem Militärverein Oppenau, d. h. deſſen verdienſtvollem 

Vorſtand, Herrn Oberleutnant a. D. von Oppenau, der beſte Dank abgeſtattet für 
ſein freundliches Entgegenkommen; ebenſo der Witwe des verſtorbenen Verfaſſers, 

welche dem Verein gegenüber ſ. Zt. in die Veröffentlichung einwilligte. 

Was die Studie ſelbſt betrifft, ſo wird ſie durch eine Überſicht der allgemeinen 
Kriegslage am Rhein zu Anfang des Jahres 1796 eingeleitet. Es folgt die Mit- 
teilung über das Gefecht auf dem Roßbühl, denen ſich zwei dem Königl. Württ. 

Kriegsminiſterium in Stuttgart — in das ſie aus dem Königl. Staatsarchive in 
Stuttgart abgegeben wurden — entnommene Berichte anſchließen. Der Reſt und 

damit der größte Teil des Manufkriptes ſchildert ſodann die weiteren Begebenheiten 

auf dem Kriegsſchauplatz und ſchließt erſt mit Ende des Feldzugs 1796. Es erſchien 

mir darum angebracht, den Titel nicht nur auf das Gefecht auf dem Roßbühl zu 

beziehen, ſondern ihn, wie oben geſchehen, auszudehnen.“) 

über den von Waizenegger behandelten Gegenſtand, bezw. die Geſchichte der 

Schwabenſchanze und auch der anderen Kniebisſchanzen iſt neben anderer Literatur, 

) Auf dieſe wurde ſchon mehrfach hingewieſen, ſo in den Monatsbl. des bad. 

Schwarzw.⸗Ver. Jahrg. 1903 Nr. 5 S. 105, jenen des württ. Schwarzw.⸗Ver. Jahrg. 1904 
Nr. 12 S. 248. 

) Eine volkstümliche Darſtellung der Kriegsbegebenheiten des Jahres 1796 
findet ſich u. a. in dem verdienſtvollen Werke von Guido Schreiber „Der badiſche 

Wehrſtand ſeit dem 17. Jahrhundert bis Ende der franzöſiſchen Revolutionskriege“ 

(Karlsruhe 1849) S. 256 ff., welches Werk auch zur Vergleichung herangezogen worden 
iſt. Vgl. ferner Beinert, „Geſchichte des badiſchen Hanauerlandes“ (Kehl 1909) 

S. 317 fl. Anſchauliche Bilder aus jener kriegsbewegten Zeit entwirft auch Lucian 
Reich in ſeinem „Hieronymus, Lebensbilder aus der Baar und dem Schwarzwalde“, 
S. 168 ff. Nicht weniger intereſſant ſind die Schilderungen in A. Schmitthenners 

letztem Werke „Das Tagebuch meines Urgroßvaters“ (Freiburg 1908), die hauptſächlich 
das badiſche Oberland betreffen. Authentiſche Mitteilungen über die Kriegsereigniſſe 
des Jahres 1796, beſonders aus dem Oberland, gibt auch das Werk: „Memoiren 
des letzten Abtes (Ignatius Speckle) von St. Peter“ herausgegeben von Dr. Stephan 
Braun (Freiburg i. B. 1870) S. 15 ff.
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die in den Fußnoten zitiert iſt, mehreres zu entnehmen den Ausführungen des 

Studienrats Boeſſer (Karlsruhe) im zweiten Abſchnitte ſeines Aufſatzes „Befeſti— 
gungsanlagen auf dem Schwarzwald“ (Monatsbl. d. b. Scharzw.⸗Ver. 1902 Nr. 8) und 
der Studie „Zur Geſchichte der Kniebisſchanzen“ (Alemannig N. F. — 3. Bd. H. 1—2). 

Die Ausführungen Boeſſers ſtützen ſich in der Hauptſache auf Archivalien im Königl. 
Staatsarchiv zu Stuttgart (nun z. T. im Königl. Kriegsarchiv dort), wohin die Akten 

zum größten Teile gelangten, da Württemberg die Schanzen errichten ließ, wenn— 
gleich auch gerade die Schwabenſchanze zum halben Teile auf badiſchem Territorium 

gelegen iſt. Ein gut unterrichtender Aufſatz über das Gefecht iſt beſonders auch der 
von General von Schempf „Die Verteidigung der Schwabenſchanze auf dem Roßbühl“ 
(Der Schwabenſpiegel Jahrg. 1910 Nr. 32 Seite 249), der auf Grund des im Staats⸗ 

filialarchiv Ludwigsburg vorhandenen Aktenmaterials bearbeitet iſt. Auch im Archive 

der Stadt Oppenau, die ja vermöge ihrer Lage an den Kriegsereigniſſen in dem 
in Betracht kommenden Gebiete nicht wenig Anteil hatte,) befinden ſich auf die 

Sache bezügliche Archivalien, die, ſoweit als möglich, zur Bearbeitung und insbe⸗ 
ſondere zur Nachprüfung der im Manuſkript niedergelegten lokalen Einzelheiten, wie 

auch jene des Staatsarchivs in Stuttgart und des Königl. Kriegsarchivs des Kriegs⸗ 
miniſteriums ebendort, von mir beigezogen waren. (Vgl. außerdem die Fußnoten.) 

Wenngleich die Bearbeitung des Waizeneggerſchen Manuſkriptes in freier Weiſe 
geſchah, ſo legte ſich der Bearbeiter inſoweit doch alle Beſchränkung auf, als dies 

nötig war, um nicht die Arbeit Waizeneggers ihres eigentlichen Charakters zu ent⸗ 
kleiden, beſonders wo es ſchien, daß militäriſche Anſchauungen, geſtützt auf Erfahrung, 

niedergelegt ſeien. So wird nur von formaler Bearbeitung die Rede ſein können; 
einige Anmerkungen ſollen beſonders auf das ſeit der Niederſchrift des Manuſkriptes, 
1896, Veröffentlichte hinweiſen. 

Y) Nach der Sage ſollte Oppenau in jener Zeit von den Franzoſen nieder⸗ 
gebrannt werden. Bauersleute hätten auf einen Trupp franzöſiſcher Soldaten ge⸗ 

ſchoſſen, und dieſe hätten ſich ſofort zu dem Schultheißen Lichtenauer in Oppenau 

begeben. Deſſen Frau habe als Dolmetſch übermittelt, die Franzoſen würden das 
Anſinnen ſtellen, wenn der Schultheiß die übeltäter nicht ausfindig machen könne, 

ſo würde die Stadt einem Aſchenhaufen gleich gemacht werden. Da die Franzoſen 
weiter erklärt hätten, ihre Verfolger hätten rote Bruſttücher getragen, ſo habe die 

Frau Schultheiß die Franzmänner, indem ſie dabei auch einen „Fußfall“ tat, über⸗ 

zeugen können, daß Oppenauer nicht in Betracht kämen, ſo daß die Krieger Gnade 
hätten walten laſſen. Eine bis vor wenigen Jahren in Form eines Salve oder 
Roſenkranzes in der Pfarrkirche von Oppenau wöchentlich abgehaltene Andacht ſei, 
nimmt man an, aus Dankbarbeit an Gott und zur Erinnerung an die große Gefahr 
damals geſtiftet worden. Eine urkundliche Beſtätigung findet ſich im Archive der 
Stadt Oppenau inſoweit, als Stabhalter Jockerſt, der vom 2. Juli bis 23. Oktober 1796 

die „Schultheißerei“ verſah, in Anmerkungen die Höhe ſeiner Koſtenrechnung, die 
für die genannte Zeit 742 fl. (Gulden) 3 6 (Schilling) 2 3 (Pfennig) betrug, u. a. auch 
mit den Worten begründet: „. .. mich allein mit dem getreyen Hatſchier Bohnert der 

gefahr ausgeſezt, daß wür die Einzigen im Ort geblieben den Generals entgegen— 
gegangen, wegen den erſchoſſenen Chaßers um Verzeihung und Verſchonung des 
Orts gebetten, wo viel Leicht noch ſchlimmere Folgen (hätten) entſtehen können, 

wenn gar kein Vorſteher im Ort geweßen wäre.“ Darnach hätte ſich der Schultheiß 
Lichtenauer, der in ſpäteren Jahren noch amtet, offenbar geflüchtet. In der Koſten⸗
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Dem Manufkript Waizeneggers ſind Handzeichnungen des Verfaſſers bei— 
gegeben. Das „Profil der Schanze“ iſt in Aquarellfarbe in den Text eingezeichnet, 

der „Grundriß der Schanze“ iſt auf beſonderem Blatte eingeklebt. Die Überſichts⸗ 
karten finden ſich am Schluſſe. Die Farbenmarkierungen ſind leider auf den Repro— 

duktionen der Zeichnungen nicht erkennbar. 

Aberſicht 
der allgemeinen Kriegslage am Rhein zu Anfang 

des Jahres 1796. 

Der Feldzug 1795 hatte mit dem Abſchluß des Waffenſtillſtandes 

am 31. Dezember befriedigend für Oſterreich und deſſen verbündete deutſche 

Reichsfürſten geendigt. Die franzöſiſchen Armeen waren am Oberrhein 

und Niederrhein über den Strom zurückgeworfen und hatten am rechten 

Ufer nur das proviſoriſch verſchanzte Düſſeldorf in Beſitz. Hingegen waren 

am linken Ufer Rheinheſſen und die Rheinpfalz in öſterreichiſcher Gewalt. 

Der kaiſerliche Hof benutzte die erſten Monate des Jahres 1796 
zu Rüſtungen und zu Verſtärkungen ſeiner beiden Armeen am Rhein und 

beabſichtigte die Offenſive zu ergreifen. Er kündigte deshalb den Waffen⸗ 

rechnung heißt es auch: „Item Bezahlte ich dem erſten Dolmetſch, welcher mir bey 
den Generals und Kriegscommiſſarien gedient, 2 fl. 7 6.“ Die Sage wäre alſo nach 

dieſen Tatſachen zu berichtigen. Weiter heißt es in der Anmerkung des Stabhalters, 

daß man abends nach „übergangener Kniebisſchanz alle Pleßirte, ſowohl teutſche 
als Franzoßen“, weil der Ort (Oppenau) mit 1400 Mann beſetzt, kein Quartier 

mehr zu finden geweſen, ſogleich die „untere Stuben ausgeraumbt“, die Pleßirten 
mit 8 Feldſcherer einquartirt. Die Frau Stabhalter hatte mit noch einer fremden „ein⸗ 
findlichen Perſohn mit noch 2en Mägden zu Verpflegung derſelben 8 Tag zu ſorgen“. 

Wie ſehr Oppenau an den Kriegsereigniſſen teilgenommen hat, geht u. a. auch 

aus einem Lied hervor, deſſen Urſchrift im Archiv der Stadt ſich befindet, und das 
da anhebt: 

Hayda, luſtig Pöller Knall 

Schallt von jeder Eck. 

Hayda, Brüder, laufet all, 
Keiner ſich verſteck. 

Wer nur deutſches Blut beſitzt, 
Schließ ſich an zum Kor, 

Lauf, wie wenn der Himmel blitzt, 

Auf das Lande vor uſw. 

(Sieh „Badener Land“ Nr. 48 1907, wo ich das Lied ſeinem ganzen 

Inhalte nach veröffentlicht habe.)
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ſtillſtand am 21. Mai auf mit der Erklärung, daß am 31. Mai die Feind⸗ 

ſeligkeiten beginnen ſollten. 

Die franzöſiſche Regierung hatte auch ihrerſeits die Armeen am Rhein 

verſtärkt und einen nochmaligen Einfall in Deutſchland beſchloſſen. 

Einteilung und Stärke der beiderſeitigen Heere. 

Kaiſerliches und Reichsheer. 

1. Oberrhein-Armee: 

78 Bat., 134 Esk. =60830 M. Inf., 21940 M. Reit., zuſ. 82770 Mann. 
2. Niederrhein-Armee: 

101 Bat., 139 Esk.71770, „ 20700„, „ „O94470 „ 
132500, „ 22640, „ẽZuſ. 175240 „ 

Das Kommando der Oberrhein-Armee führte Feldmarſchall Graf 

Wurmſer. Unter ihm kommandierten: Feldm. Lt. Frelich, Prinz Conds 

(führte das aus franz. Emigranten beſtehende Korps), Feldzeugmeiſter von 

Stain, Feldm. Lt. Sztarray, Feldm. Lt. Meszaros und Gen.Lt. Landgraf 
von Fürſtenberg. 

Befehlshaber der Niederrhein-Armee war Erzherzog Karl. Ihm 
unterſtanden der Prinz von Württemberg und Feldzeugmeiſter Graf Baillet 
de Latour. 

  

Franzöſiſches Heer. 

1. Sambre⸗ und Maas⸗Armee: 
65000 M. Inf., 10000 M. Reit., zuſ. 75000 Mann. 

2. Rhein⸗ und Moſel-Armee: 
71581 „ „ 6515 „ „ „ 78096 „ 

136581ů „ „ 16515 „ „Zuſ. 153096 „ 
Den Oberbefehl führte über die Sambre- und Maas⸗Armee der 

Obergeneral Jourdan. Unter ihm ſtand General Kleber als Diviſions⸗ 

general. Die Rhein- und Moſel-Armee kommandierte der Obergeneral 
Moreau. Ihm unterſtanden die Diviſionsgenerale Ferino, Deſaix und 

Gruvion St. Cyr. 
Als eben der Feldzug beginnen ſollte, traf auf öſterreichiſcher Seite 

die Nachricht von den in Italien erlittenen großen Unfällen ein. Der neu 

ernannte Obergeneral Bonaparte hatte mit der franzöſiſchen Armee daſelbſt 

im April die Offenſive ergriffen und bis Ende Mai die ganze Lombardei 

erobert. Der kaiſerliche Hof ſah ſich dadurch veranlaßt, auf die Offenſive 

am Rhein vorerſt zu verzichten und den Feldmarſchall Graf Wurmſer 
mit 25000 Mann der Oberrhein⸗Armee zur Hilfe nach Italien zu ſchicken.
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Das Kommando der dadurch auf 57000 Mann verminderten Ober— 

rhein-Armee erhielt Feldzeugmeiſter Graf Baillet de Latour, und dem Erz— 

herzog Karl wurde der Oberbefehl über die beiden Rhein-Armeen Guf— 

nunmehr ca. 150000 Mann) übergeben. Er ordnete infolge der ver⸗ 
änderten Verhältniſſe zunächſt am 1. Juni 1796 den Rückzug ſeiner Armee 

nach dem rechten Rheinufer an. 

Es liegt nicht im Rahmen dieſer Aufgabe, die nun folgenden Ope— 

rationen im einzelnen wiederzugeben, bezw. die ſtattgehabten Gefechte 

eingehend zu beſchreiben (ausgenommen das Gefecht auf dem Roßbühl und 

auf dem Kniebis am 2. Juli), weshalb die erſteren auch nur allgemein 

angeführt werden. 

Mit dem erſten Juni nun begannen die Franzoſen den Angriff 

auf ihrem linken Flügel am Rhein. General Kleber war aus Düſſeldorf 

aufgebrochen und hatte die Oſterreicher hinter die Lahn zurückgedrängt. 
Unterdeſſen waren die Franzoſen bei Neuwied über den Rhein gegangen 

und hatten zwei Diviſionen gegen Koblenz geſchickt. Als der Erzherzog 
Karl Kenntnis davon erhielt, daß die ganze Armee Jourdans den Rhein 

überſchritten habe und ſich der Lahn nahe, eilte er mit 30000 Mann zur 
Verſtärkung herbei und dirigierte ſogleich eine ſtarke Kolonne zur Umgehung 

der feindlichen linken Flanke gegen Wetzlar. Dieſe Kolonne warf die bei 

Wetzlar ſtehende Diviſion Lefebore zurück und bedrohte die Hauptarmee 

im Rücken. Jourdan, ſofort dieſe Gefahr richtig erkennend, ordnete ſeinen 

Rückzug über den Rhein bei Neuwied an. General Kleber mit zwei 

Diviſionen deckte dieſen Rückzug, ward aber von dem öſterreichiſchen General 

Krag angegriffen und nach Düſſeldorf zurückgeworfen. 

Am Oberrhein war der franzöſiſche Obergeneral Moreau der rück— 

gängigen Bewegung der öſterreichiſchen Armee gegen Mainz auf der Straße 

von Kaiſerslautern und im Rheintale langſam gefolgt, hatte am 14. Juni 

die Stellung am Rehbach forciert und die Oſterreicher bis in die Ver— 
ſchanzungen von Mundenheim (1 Stunde von Mannheim) zurückgedrängt. 
Während er ſich den Schein gab, als wolle er dieſes Lager angreifen, 
traf er in aller Stille Vorbereitungen zu einem Rheinübergang bei 

Straßburg. 

Zur beſſeren Orientierung dürfte hier eine kurze Erläuterung der 
Aufſtellung der beiderſeitigen Armeen am Platze erſcheinen. 

Franzöſiſche Rhein- und Moſel⸗Armee: 80000 Mann unter Ober⸗ 

general Moreau. 

Rechter Flügel: 3 Diviſionen unter Diviſionsgeneral Ferino — ſtand 
am linken Ufer des Rheines von Hüningen bis Germersheim — 27000 Mann.
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Zentrum: 3 Diviſionen unter Diviſionsgeneral Deſaix ſtanden hinter 

der Aneich — 31000 Mann. 

Linker Flügel: 2 Diviſionen unter Diviſionsgeneral Gruvion St. Cyr. 

— ſtand von Annweiler bis Saarbrücken — 22000 Mann. Die Beſatzung 

der Feſtung Straßburg (etwa 13000 Mann) ſollte nur im Notfalle mit 

zur Verwendung kommen. 

Oſterreichiſche Oberrhein-Armee, nach Abgang Wurmſers noch etwa 

57000 Mann ſtark, hatte zu der Zeit ungefähr folgende Aufſtellung: 

Im Breisgau unter Feldmarſchall Lt. Frelich 10000 Mann, ihm 

beigeordnet das Condé-Korps, etwa 5000 Mann. Dieſe Truppen hatten 

das Rheinufer beſetzt von Baſel bis Ichenheim (4 Stunden oberhalb Kehlh. 

Auf der Strecke von Ichenheim bis an die Rench ſtand das ſchwäbiſche 

Kreiskontingent unter Feldzeugmeiſter von Stain (ungefähr 7500 Mann)j. 

Von der Rench abwärts bis unter Landau ein öſterreichiſches Korps 

von ca. 9000 Mann. 

Bei Mannheim der Reſt der Oberrhein-Armee, etwa 2000 Mann. 

Eine regelmäßige Einteilung der öſterreichiſchen Armee in Flügel, Zentrum 

und Reſerven war zwar getroffen und auch die betreffenden Kommandanten 

waren ernannt, indeſſen wechſelte faſt täglich und nach jedem Gefecht dieſe 

Einteilung wie auch die Kommandoführung, ſo daß genauere Angaben (mit 

Ausnahme des hier beſonders intereſſierenden ſchwäbiſchen Kreiskontingentes) 
nicht möglich ſind. 

Die Hälfte ſämtlicher Truppen am Rhein war zum täglichen Dienſt 

aufgeboten; ein Vierteil hielt durch eine Poſtenkette das Ufer und einen 

Teil der zahlreichen Rheininſeln beſetzt, das zweite Vierteil ſtand als Piket 

(12—30 Mann ſtark) oder als größere Unterſtützungstrupps in zweiter 

Linie, während der Reſt (die andere Hälfte) dahinter lagerte oder kantonierte. 

Daß bei einem derartig ausgedehnten Vorpoſtendienſt die Kräfte der 

Truppen und ihre Leiſtungsfähigkeit erheblich geſchmälert werden mußten, 

liegt auf der Hand. Berückſichtigt man ferner noch die großen Anfor— 
derungen, die in Bezug auf Marſchleiſtungen an die Truppen fortwährend 

geſtellt wurden, die oft recht mangelhafte Bekleidung und Ausrüſtung (ſo 

z. B. Fußbekleidung, das Fehlen eines Mantels uſw.) und nicht minder 

die faſt täglich vorkommenden Scharmützel, ſo darf man ſich kaum wundern 

über die vielen und harten Unglücksſchläge, die dieſe Truppen trafen. 

Zum Ruhm dieſer Truppen aber darf nicht verſchwiegen werden, 

daß trotz der Strapazen und Entbehrungen der einzelne Soldat ſich tapfer 

und mit Ausdauer geſchlagen und alles willig ertragen hat. 

Wie ſchon in ſo vielen Feldzügen, ſo hat ſich auch in dieſem wieder die 

Truppenführung der alten loft längſt nicht mehr feldtüchtigen) öſterreichiſchen



Das Gefecht um die Schwabenſchanze auf dem Roßbühl 47 

und Reichsgenerale im ſchlimmſten Lichte gezeigt. Die alten Fehler: Über⸗ 

hebung, Eitelkeit, Neid und Uneinigkeit unter ſich, nicht zum wenigſten 

auch Mangel an Selbſtvertrauen, die Furcht vor der Verantwortung 

und vor allem aber das ſtarre Feſthalten an veralteten Formen einem 

rührigen Gegner gegenüber, der mit dem Alten aufgeräumt und mit einer 

ganz neuen Taktik auf dem Schlachtfelde erſchienen war, hatten auch in 

dieſem Feldzuge die Mißerfolge herbeigeführt. 

Kehren wir nun wieder zu den Operationen am Oberrhein zurück. 

Der franzöſiſche Obergeneral hatte in der Nacht vom 23. zum 

24. Juni an drei Orten — ½ Stunde oberhalb Kehl, abwärts davon 

bei Diersheim und aufwärts bei Meißenheim — Anſtalten zum Übergang 

über den Strom getroffen. Die Nacht war ſehr dunkel und begünſtigte die 

Arbeiten. Die beiden Flügelabteilungen richteten nichts aus; hingegen gelang 

es der Abteilung bei Kehl am 24. Juni morgens 4 Uhr auf den Rhein— 

inſeln ½ Stunde oberhalb dieſer Stadt unbemerkt zu landen, die deutſchen 

Vorpoſten zu überrumpeln und endlich am rechten Ufer Fuß zu faſſen. 
Um 6 Uhr früh war eine fliegende Brücke eingerichtet worden, und es 

begann das Überſetzen der Abteilungen. Am 25. Juni brachten die Franzoſen 

eine Schiffbrücke über den Rhein bei Kehl zuſtande. 

Die auf das rechte Rheinufer übergegangenen Truppen der Diviſion 

Deſaix ergriffen am 26. Juni die Offenſive, verdrängten nach hartnäckigem 

Widerſtand die Oſterreicher aus Kehl, deſſen Feſtungswerke in Folge der 

Beſchießung und Einnahme im Jahre 1793 durch die Franzoſen faſt ganz 

zerfallen, zum Teil auch nach der Einnahme noch künſtlich zerſtört worden 

waren, beſetzten die Stadt und den Kirchhof, ſowie das anſtoßende Dorf 

Kehl und die in der Nähe liegende Kinzigbrücke. Die Geſchütze, welche 

in den noch einigermaßen gut erhaltenen und in den neu errichteten Ver— 
teidigungswerken aufgeſtellt waren, fielen den Franzoſen in die Hände. 

Deutſcherſeits waren hauptſächlich das ſchwäbiſche Kreiskontingent, 

das unter dem Feldzeugmeiſter von Stain ſtand, an dieſem Gefecht beteiligt, 

wobei ſich beſonders die württembergiſche Artillerie ausgezeichnet hatte. 

Da für die hier in Betracht kommenden Operationen das ſchwäbiſche 
Kreiskontingent eine weſentliche Rolle ſpielt, folgt nachſtehend eine genauere 

ordre de bataille — ſoweit ſolche aus dem zur Verfügung ſtehenden 

Material zuſammenzuſtellen möglich war. 

Hierbei iſt zu bemerken, daß die Kontingente in Folge eines Kreis— 
konventbeſchluſſes vom 13. Oktober 1794 auf den fünffachen Betrag der 

Reichsmatrikel erhöht werden ſollten, demnach ein Korps von 11464 Mann 

Infanterie und 1776 Mann Kavallerie — zuſammen 13240 Mann, eingeteilt
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in 12 Bataillone und 8 Schwadronen — bilden ſollten. Tatſächlich jedoch 

erreichte das Korps dieſe Stärke niemals vollſtändig. Auch nach der 

Einreihung der neugeworbenen und ausgehobenen Erſatzmannſchaften in 

den erſten Monaten des Jahres 1796 war dasſelbe nach Beginn der 

Feindſeligkeiten (nach Abzug der Kranken und Kommandierten) nicht ſtärker 

als 7880 ſtreitfähige Mannſchaften. 

Ordre de bataille des ſchwäbiſchen Kreiskontingentes. 

Kommandierender: Feldzeugmeiſter von Stain. 

Infanterie: 

General Landgraf von Fürſtenberg. 

1. Brigade: Gen.-Maj. von Zaiger. 

Inf.⸗Regt. Herzog von Württemberg: 

1. Bataillon 517 Mann, 
2. 10 486 „ 

Inf.⸗Regt. Landgraf von Fürſtenberg: 

1. Bataillon 627 Mann, 

2. 75 7½ 

Grenadier-Bataillon Oberſtlt. von Raglovich 357 Mann. 

Kombiniertes Bataillon Oberſt von Irmtraut 519 „ 

Zuſammen 6 Bataillone 3077 „ 

2. Brigade: Gen.⸗Maj. von Mylius. 

Inf.⸗Regt. Markgraf von Baden: 

1. Bataillon 484 Mann, 
2. 5 434 „ 

Inf.⸗Regt. Graf von Wolfegg. 

1. Bataillon 390 Mann, 
2 0 7 

Grenadier-Bataillon Oberſtlt. Bauer 484 Mann. 
Kombiniertes Bataillon Maj. von Auer 437 „ 

Zuſammen 6 Bataillone 2959 „ 

Reiterei: 

Kavallerie-Brigade: Gen-Maj. von Stader. 

Drag.⸗Regt. Erbprinz Friedrich von Württemberg: 

4 Eskadronen 554 Mann.
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Küraſſier⸗Regt. Fürſt von Hohenzollern: 

4 Eskadronen 640 Mann. 
Zuſammen 8 Eskadronen = 1194 „ ) 

Artillerie: 

Kommandant der Feldartillerie: Hauptmann Bauer. 

Bataillons⸗Geſchütz: 14 Sechspfünder⸗Kanonen, 

10 Dreipfünder-Kanonen. 
Reſerve⸗Artillerie: 5 Sechspfünder⸗Kanonen, 

11 Zweipfünder-Kanonen und 

8 Siebenpfünder⸗Haubitzen (davon 4nicht beſpannt). 
Zuſammen 44 beſpannte und 4 nicht beſpannte Kanonen. 

Im ganzen: 12 Bat., 8 Esk., 48 Kanonen - 6036 Mann Infanterie, 

1194 Reiter und Pferde. 

Bei den Grenadier-Bataillonen waren 4 Kompagnien mit einer Soll⸗ 

ſtärke von je 150 Mann, bei den Füſilier-Bataillonen 5 Kompagnien mit 

je 223 Mann. Bei den Reiter-Regimentern bildeten 2 Eskadronen eine 

Kompagnie zu 111 Mann. Die kombinierten Bataillone waren aus den 
im März 1795 dem Korps überwieſenen Verſtärkungs⸗Mannſchaften gebildet. 

Die Stärke der Artillerie-Mannſchaften betrug — ohne die Pferdeknechte — 

650 Mann. Die Beſpannung war meiſtens aus Reqguiſition geſtellt, blieb 

aber während der ganzen Kampagne bei den Truppen. 

Wir verließen die Operationen nach der Einnahme von Kehl am 24. Juni. 

Am 25. Juni nachmittags rückte die franzöſiſche Vorhut gegen Neu⸗ 

mühl und Kork vor. Die deutſchen Vorpoſten wurden bis Willſtätt zurück⸗— 

gedrängt. Am 26. kam es an beiden letztgenannten Orten zu ſcharfen 

Gefechten, in welchen das öſterreichiſche Korps mit dem ſchwäbiſchen Kreis— 

kontingent zurückgeworfen und Kork und Willſtätt von den Franzoſen 

beſetzt wurden. 

Stain vereinigte ſeine Truppen in einer Stellung bei Offenburg und 

am Eingang des Renchtales. In dieſer Stellung verſuchte er nun ſo viel 

wie möglich von links und rechts ſich zu verſtärken. Obgleich ſeine Bitte 

um Verſtärkung bei den übrigen Generalen Gehör gefunden hatte, ſo blieben 

ſeine Anſtrengungen doch inſofern erfolglos, als die herbeigeeilten Generale 

ohne Befehl des Höchſtkommandierenden ſich nicht befugt hielten, einzu— 

greifen. So z. B. eilte auf die Nachricht von dem Vordringen der Fran— 

zoſen gegen Offenburg der Feldzeugmeiſter Latour mit ſeinen aus dem 

) Schreiber, bad. Wehrſtand, S. 261, gibt die Stärkezahlen dieſer beiden 
Regimenter umgekehrt an. 

Die Ortenau 4
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Rheintale von Mannheim aufwärts verteilten Truppen, die er ſchleunigſt 

auf der Bergſtraße zuſammengezogen hatte, am 26. Juni mit 6 Batail⸗ 
lonen und 22 Eskadronen bis Muggenſturm vor, blieb aber hier, um 

Befehle des Höchſtkommandierenden abzuwarten, untätig ſtehen und über⸗ 

ließ die Truppen an der Rench und bei Offenburg ihrem eigenen Schickſale. 

Sein Verhalten wurde ſpäter durch den Erzherzog Karl energiſch gerügt. 

Unterdeſſen hatten am 27. Juni die Franzoſen unter Deſaix einen 

allgemeinen Angriff auf die Stellung bei Offenburg unternommen und 

nach Einnahme der Stadt Stain gezwungen, ſich in das Kinzigtal und 

Renchtal zurückzuziehen. 
Am 28. Juni hatte die franzöſiſche Armee nachſtehende Stellung 

genommen. An der Rench ſtand Deſaix mit 19000 Mann und 7300 Mann 

in Reſerve. Das Zentrum der Armee, 17000 Mann unter St. Cyr, ſtand 

bei Offenburg. Der rechte Flügel, 10000 Mann, ſtand unter Ferino an 

der Schutter. 
Der franzöſiſche Feldherr verweilte an der Rench und wollte im 

Rheintal nicht weiter vorgehen, bis er die in ſeiner rechten Flanke gelegenen 

Gebirgspäſſe (Aniebis und Roßbühl) und die daſelbſt befindlichen Schanzen 
in ſeiner Gewalt wußte. 

Am 28. Juni rückte der linke Flügel der franzöſiſchen Armee von 

Zimmern und Urloffen gegen Oberkirch vor und beſetzte nach hartnäckigen 

Kämpfen die Höhen zwiſchen Renchen und Oberkirch. Dabei fielen den 

Franzoſen 7 Kanonen in die Hände. 
Moreau verfolgte ſeine Siege in den nächſten Tagen nicht, ſo daß es 

der öſterreichiſchen Armee möglich war, ihren Rückzug geordnet fortzuſetzen. 

Der Kommandierende des ſchwäbiſchen Korps, von Stain, ein alter 

Herr, war durch die Anſtrengungen der letzten Tage erſchöpft und durch 

einen heftigen Anfall von Podagra dienſtunfähig. Er übergab infolge— 

deſſen am 28. abends im Hauptquartier zu Biberach das Kommando an 

den Landgrafen von Fürſtenberg. 

Dieſer hatte erſt am 30. Juni Kenntnis davon erhalten, daß die 

öſterreichiſchen Truppen die Stellung an der Rench geräumt und ſich in 

das hintere Renchtal und nach Bühl, die an der Schutter ſtehenden Truppen 

ſich in das Schuttertal zurückgezogen hatten. 

Das ſchwäbiſche Korps war bei Gengenbach und Biberach verſammelt. 

Durch den Rückzug der öſterreichiſchen Truppen ins Renchtal und in das 

Schuttertal ſah Fürſtenberg ſeine beiden Flanken überflügelt, und dadurch 

wurde die Stellung des ſchwäbiſchen Korps bei Gengenbach unhaltbar— 

Er beſchloß daher, im Kinzigtal weiter aufwärts zu rücken, und da er 

überdies erfahren hatte, daß die Oſterreicher bei ihrem Rückzug von der
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Rench keine Truppen auf den Kniebis geſchickt hatten, einen Teil ſeines 

Korps aus freien Stücken dahin abzuſenden. 

Am 1. Juli mit Tagesanbruch führte das ſchwäbiſche Korps die 

Bewegung aus. 
Die auf den Kniebis beſtimmte Kolonne beſtand aus dem Infanterie— 

Regiment Württemberg — 2 Bataillone —, dem kombinierten Bataillon 

Irmtraut, 2 Eskadronen Württemberg-Dragoner und 4 Reſerve-Kanonen. 

Das Kommando dieſer Kolonne führte General von Mylius.“) Er mar— 

ſchierte mit Tagesanbruch über Wolfach, Rippoldsau nach dem Kniebis 

und kam in der Nacht daſelbſt an. Der Marſch war ſehr beſchwerlich, 

da anhaltend Regen fiel und die Wege in ſehr ſchlechter Verfaſſung waren. 

Wie ſchon oben bemerkt, beabſichtigte der franzöſiſche Obergeneral 

vor Weiterführung ſeiner Operationen im Rheintale ſich der Gebirgspäſſe 
zu bemächtigen, die in ſeiner rechten Flanke die Verbindung mit dem 

Innern von Schwaben vermittelten. Vom franzöſiſchen Oberkommando 

wurde der General St. Cyr beauftragt, dieſe Gebirgspäſſe zu beſetzen. 

Zu dieſem Zweck ſetzte er den Brigade-General Laroche mit einer 

Halbbrigade (3 Bataillone) und einer Abteilung Jäger zu Pferd von 

Oberkirch aus über Oppenau gegen den Roßbühl und gegen den Kniebis 

in Marſch. Diviſions⸗General Duhesme folgte als Reſerve mit 6 Batail— 

lonen auf den gleichen Wegen. 

Das Gefecht auf dem Roßbühl 

am 2. Juli 1706. 

Die Kolonne des Generalmajors von Mylius — 3 Bataillone, 
2 Eskadronen und 4 Kanonen — kam nach einem forcierten, ſehr beſchwer⸗ 

lichen Marſch am 1. Juli abends 10 Uhr auf dem Kniebis an. Am 
2. Juli in der Frühe (die Truppen hatten die kühle, regneriſche Nacht 

unter freiem Himmel zugebracht, der ſchlechten Wege wegen konnten 

die Bagage und Lebensmittelwagen erſt am Vormittag des 2. Juli die 

Paßhöhe erreichen) traf der General ſeine Dispoſitionen zur Verteidigung 
der ſogenannten Alexanderſchanze auf dem Kniebis, welche die Straße 

von Peterstal und Rippoldsau deckte, und der Schanze auf dem Roßbühl 

(1 Stunde nordweſtlich vom Kniebis), welche die Straße von Oppenau 

) Ein Verwandter dieſes Generals, der Oberſt von Mylius zu Kronſtadt 
(Siebenbürgen), bekam in den Jahren 1903/04 auf einer Wanderung das Manuſkript 
Waizeneggers auf der „Zuflucht“ zu Geſicht und hatte die Blätter einige Zeit im 

Beſitz, bot auch den Betrag von 200 Mark für überlaſſung derſelben. Doch wurde 

ſeinem Erſuchen nicht entſprochen. 

4*
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ſperrte. Da er einen Angriff nicht ſo nahe glaubte, eilte er für ſeine 

Perſon nach Freudenſtadt zum Empfang einer Kolonne württembergiſcher 
Haustruppen, welche der regierende Herzog von Württemberg von Stutt— 

gart aus dahin in Marſch geſetzt hatte. 

Auf dem Kniebis (973 Meter über dem Meeresſpiegel) vereinigen 

ſich die Hauptſtraßenzüge, welche aus dem Rheintal, bezw. durch das Kinzig— 

und Renchtal über Freudenſtadt (1796 noch Feſtung)') nach dem Innern 

von Schwaben und nach dem oberen Murgtal führen. Die Straße aus 

dem Kinzigtal führt über Wolfach und Rippoldsau. Aus dem Renchtal 

zieht eine Straße über Peterstal und Griesbach auf den Kniebis, eine 

zweite, die ſogen. Steig, führt von Oppenau auf den Roßbühl (965 Meter 

über dem Meere) und vereinigt ſich bei der Alexanderſchanze auf dem 
Kniebis mit der erſteren. 

Welch wichtige Rolle ſchon in früheren Kriegszeiten dieſe beiden Ge— 

birgspäſſe geſpielt haben, davon zeugen die noch heute vorhandenen Über— 

reſte der Alexanderſchanze, eine Sternſchanze mit daranſchließenden offenen 

Erdwerken und mehrere Redouten (von Herzog Alexander von Württem— 

berg 1734 erbaut), ſowie die auf dem Roßbühl belegene, im 30jährigen 

Kriege von den Schweden erbaute und nach ihnen ſo benannte Schweden— 
ſchanze.) Obwohl letztere, nach ihrem heutigen Zuſtande zu ſchließen, im 

) Unter Herzog Eberhard IIl. von Württemberg war 1661 mit dem Feſtungs⸗ 
bau begonnen worden. 1674 wurde derſelbe jedoch wieder eingeſtellt, weil Freuden— 

ſtadt, das als Schlüſſel zum Kniebispaß und zum Murgtal zu befeſtigen beſchloſſen 
war, der nahen Berge wegen „zu einer Feſtung untauglich ſei“. 

) Die Annahme, dieſe Schanze ſei im 30jährigen Krieg von den Schweden 

erbaut, iſt nicht ganz ſicher. Boeſſer führt in der Alemannia (1903) in ſeinem 
Aufſatz „Zur Geſchichte der Kniebisſchanzen“ (S. 193) hierzu aus: Aus dem Namen 

an ſich läßt ſich nicht ſchließen, daß ihre Entſtehung in die Schwedenzeit, d. h. den 
30jährigen Krieg fällt. Die ganze Art der Anlage aber weiſt auf das 16. oder 

17. Jahrhundert hin. Da der Eingang ſich auf der Talſeite nach Oppenau hin 
befindet, iſt wohl anzunehmen, daß ſie von einer vom Rheintal her kommenden 

Partei aufgeführt worden iſt. Möglicherweiſe verdankt ſie ihren Urſprung den 

Straßburger Biſchofswirren 1592/93 unter Herzog Ludwig (vergl. Sattler, Geſch. 
Württ. V. §S 100). Aus der Zeit des 30jährigen Krieges ſind wenige Nachrichten 
vorhanden. Faſt alles Urkundenmaterial iſt damals oder während des pfälziſchen 
Raubkrieges vernichtet worden; im Theattum Europaeum, das für ſolche Einzelheiten 
eine immerhin verwendbare Quelle bildet, wird meines Wiſſens der Kniebis nur 

einmal erwähnt (Bd. 2, S. 608), wo von einem Zug des Herzogs Julius von 

Württemberg über den Kniebis ins Rheintal im Jahr 1632 die Rede iſt. Irgend⸗ 
welche Verſchanzung wird hierbei nicht erwähnt. Nicht unmöglich iſt es, daß die 
Worte in den Tagebüchern des Abts Georg Gaißer von St. Georgen zum Jahr 1632: 
„Würtembergici ex delectu populari milites erecta et necdum perfecta ad monasterium 
Kniebis munitione. ...“ (Mone, Quellenſammlung ll, S. 22) ſich auf die etwa 6—7 km



Das Gefecht um die Schwabenſchanze auf dem Roßbühl 53 

Jahre 1796 noch ziemlich gut erhalten geweſen ſein mag, ſo ſcheint ſie 

doch den nach der Kriegführung jener Zeiten geſtellten Anforderungen 

nicht mehr entſprochen zu haben.!) 

In richtiger Erkennung der Gefahr, welche die Auflaſſung dieſes 

Paſſes für das raſche Eindringen des alten Erbfeindes in das Innere 

Schwabens bot, ordnete der Herzog Friedrich Eugen von Württemberg 

— wie ſchon ſein Vorfahre Alexander dies auf dem Kniebis ausführen 

ließ — die Anlage einer Schanze auf dem Roßbühl zur Sperrung der 

Straße von Oppenau an und beauftragte den Ingenieur-Major Röſch, dieſe 

nach ſeinen Plänen auszuführen.“) 
Dieſe heute noch ziemlich gut erhaltene Schanze iſt eine Sternſchanze 

(mit ſechseckigem Grundriß) und heißt Schwabenſchanze, nach ihrem Erbauer 

vom Kloſter entfernte Schwedenſchanze beziehen. Jedenfalls wird eine ſichere Auf⸗ 
klärung über die Erbauung dieſer Schanze nicht mehr zu erreichen ſein. Erwähnt 

mag an dieſer Stelle noch werden, daß die etwa aus 1596 ſtammende Karte des 

Forſts Baiersbronn von Gadner wohl das Kreuz mit der Zahl 1555 und das 

Wirtenbergiſch Lager Anno 1593, aber keinerlei Befeſtigungsanlage enthält. 
) Schon zu Römerzeiten hatte der Kniebispaß Bedeutung erlangt. Von der 

Konſularſtraße, welche von der römiſchen Niederlaſſung bei Regensburg (Reginum) 

nach der bei Windiſch in die Schweiz führte, ging bei Schopfloch eine römiſche Straße 
ab, die unter der Benennung Heerſtraße nördlich an Dornſtetten vorüber nach Aach 
und von da über Wittlensweiler nach Freudenſtadt führte. Von Freudenſtadt lief 

ſie auf der alten Kniebisſtraße auf den Kniebis und weiter über Oppenau nach 
Straßburg. Sie war die Straße, welche das römiſche Sumalocenna (Rottenburg) mit 

der römiſchen Niederlaſſung Argentoratum (Straßburg) verband. BBeſchreibung des 
Oberamts Freudenſtadt 1858, S. 128). Die Straße über den Kniebis wurde im 

Mittelalter Heergäßle und alte Straße genannt. Sie war auch für den Handels— 
verkehr zwiſchen Stuttgart und Straßburg beibehalten, ja ſie war ein Glied des 

kürzeſten Verbindungsweges zwiſchen Wien und Paris. 1603 errichtete Herzog 
Friedrich von Württemberg auf dieſer Linie von Stuttgart nach Straßburg einen 
Poſtkurs. Die örtliche Bezeichnung eines Straßenteiles — des oberen Teiles der 

„Steig“ — mit „Beſetz“ erinnert wohl noch an die Herſtellungsart der Straße, von 
der Zeiler in ſeinen „Reiſen durch Deutſchland“ 1618 ſagt: „Der Weg iſt mehrmals 

eben, wohl gemacht, gemauert und von Holz gelegt bis zur hohen Steig, von wo 

er lang abwärts bis Oppenau geht.“ 
) In den Monatsblättern des Bad. Schwarzwaldvereins 15. Jahrgang 1902 

S. 145 ff. hat Boeſſer zu ſeinem Aufſatze „Die Schanzen auf dem Kniebis“ die 

Schwaben-⸗ oder Röſchenſchanze, wohl nach einem Entwurf Röſchs, erſtmals abge⸗ 

bildet, ſowie auch einen von einem Gehilfen Röſchs gezeichneten Lageplan der ſämt— 
lichen Kniebisbefeſtigungen (beides ihm vom Königl. Württ. Staatsarchiv in Stuttgart 

zur Verfügung geſtellt). Dieſelben Abbildungen ſind auch wieder übernommen zu 
ſeiner Studie „Zur Geſchichte der Kniebisſchanzen“ in Alemannia (1902). In ſeinem 
Aufſatz in den Monatsblättern hatte der Verfaſſer die Veröffentlichung von ſieben 

intereſſanten im Stuttgarter Archiv befindlichen Berichten des Majors Röſch über 
den Bau des Forts aus der Zeit vom 5. Juni 1794 bis 15. Auguſt 1795 angekündigt
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auch Röſchenſchanze. Sie liegt auf dem höchſten Punkte des Roßbühl (dicht 
bei dem trigonometriſchen Signal).!“) 

Außer dieſer Schanze ſollten an beſonders geeigneten Punkten im 
Vorgelände einige kleinere Erdwerke ſo angelegt werden, daß von ihnen 

aus die Steige von Oppenau, ſowie die Tiefen, Abhänge 

und Täler wirkſam unter Feuer genommen werden 
konnten. 

Zum Bau der Schanzen waren Bauern aus der 

Umgegend aufgeboten worden, die aber nur widerwillig 

dieſe Arbeiten leiſteten und vielfach von der Arbeit deſer⸗ 

tierten. Bei der kurzen Friſt, die zum Bau der Werke 

zur Verfügung ſtand, waren die Arbeiten überſtürzt 

worden. Die ganze Anlage war für weit größere 

Verhältniſſe berechnet (die Verteidigung erforderte 1200 

Mann Infanterie und 12 ſchwere Geſchütze?), und als 

die Schanze dann in Tätigkeit treten ſollte, waren eben 

die dem Feinde zugekehrten Fronten kaum notdürftig 

fertiggeſtellt — die Bruſtwehren und Banketts waren 

nicht reguliert, die Geſchützbänke hatten noch keine 

Bettung, und die Grabenverteidigung fehlte faſt ganz — 

während die Flanken der Schanze noch in halbfertigem 

Jak. Fr. Röſch. Zuſtand lagen. Ebenſo waren die im Vorgelände projek⸗ 
Drucvlatte, tierten Erdwerke zur Zeit des Angriffs kaum angefangen. 

dom Zabergluuveremn. Statt der zur Verteidigung beſtimmten 12 ſchweren 
Geſchütze, die wegen der faſt ungangbaren Wege nicht rechtzeitig eintreffen 

konnten, war nur eine einzige Sechspfünder-Kanone vorhanden, deren 

Räder ſich aber in dem aufgeweichten Boden ſo tief einſenkten, daß das 

Geſchütz kaum gebraucht werden konnte. Auf dem Kniebis nahe der 

  

die er nun in ſeiner Studie in der Alemannia zum Abdruck brachte. Am 28. Juli 1794 

war nach Angabe des vierten Berichtes mit dem Bau des eigentlichen Forts begonnen 
geweſen. Die Arbeit ſcheint, trotz der Gegenteiliges meldenden Berichte, doch nicht 
ſo raſch fortgeſchritten zu ſein, denn noch am 29. Juni 1796 werden nach einem 
Aktenſtück dem Major Röſch wieder 500 Gulden überwieſen zur Fortſetzung des 
Schanzenbaues auf dem Roßbühl. liber Röſchs Lebensgang ſiehe Mitteilungen 

Boeſſers in der Alemanniga N. F. 3. Bd. 1903, ſowie den Aufſatz von A. Holder in 

den Mitteilungen des Zabergäuvereins Jahrg. II Bl. 9 Sept. 1901). 

) In nächſter Nähe iſt auch der 1901 errichtete Ausſichtsturm. 1870 war der 
Kniebispaß bekanntlich von einer württembergiſchen Abteilung vorübergehend beſetzt. 

Das in jenem Jahre errichtete Gerüſt diente zur Beobachtung der Rheinebene und der 
Belagerung Straßburgs. 1899 war dies Gerüſt eingeſtürzt. 

2) Nach Anſicht des Ingenieur-Majors Röſch.
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Alexanderſchanze ſtand damals das Zollhaus als einziges Gebäude.!) Hier 

traf die Landesgrenze von Schwaben mit dem fürſtenbergiſchen und dem 

zum Bistum Straßburg gehörenden Gebiete zuſammen.“) 

Um das Erſteigen der Bruſtwehr an den Stellen, wo die Kontre— 

Eskarpe ſehr niedrig war, zu erſchweren, ſollten auf der Eskarpe linneren, 

d. h. an die Bruſtwehr anſtoßenden Grabenböſchung) Paliſſaden geſetzt 
werden. Nach den Dispoſitionen des Generals von Mylius ſollte das 

Bataillon Irmtraut (auch 3. Bat. Inf.⸗Regts. Württemberg genannt) mit 

1 Eskadron Dragoner und 2 Geſchützen die Schanze auf dem Roßbühl 

beſetzen und die Straße nach Oppenau ſichern. Der Reſt der Kolonne 

— 1. und 2. Bat. Regts. Württemberg nebſt 1 Eskadron Dragoner und 
2 Geſchützen — war zur Verteidigung des Kniebis beſtimmt und ſollte 

zur Bewachung der Kniebisſtraße ein Detachement nach Griesbach entſenden. 

Noch in der gleichen Nacht nach Ankunft auf dem Kniebis war das 
zur Beſatzung des Roßbühls beſtimmte Detachement unter Kommando des 

Oberſtleutnants von Irmtraut dahin abgerückt und hatte mit 4 Kompagnien 
(unter den Hauptleuten von Stedingk, von Scheler, von Laßberg und von 

Neubronn) die noch im Bau befindliche Schanze beſetzt und Pikets auf der 

) Das bereits 1271 erwähnte Chorherrenſtift Kniebis war ſchon im 16. Jahr⸗ 
hundert wieder eingegangen. Es war zuletzt 1513 bis auf ein kleines Häuschen 

niedergebrannt. Die Behauptung, daß das Zollhaus 1796 das einzige Gebäude 

auf dem Kniebis — alte Form Kniebuz (1267) — geweſen ſei, iſt zum mindeſten ungenau. 
Der Schaden, den der Kniebis an Kleidern, Geld, Rindvieh, Schweinen und am Feld 

„nach geſchloſſenem Waffenſtillſtande durch Plünderung und Raub der Franzoſen 
erlitten“, wird auf 6023 fl. angegeben (J. G. Pahl, Materialien zur Geſchichte des 
Krieges in Schwaben im Jahre 1796. Nördlingen 1798, S. 589). 

) Die Grenze ging mitten durch die Röſchenſchanze, und es entſtanden des— 

wegen öfters Streitigkeiten zwiſchen Württemberg und dem Biſchof von Straßburg. 
So hat das Oberamt Oberkirch unterm 24. Juli 1794 wegen des Baues auf biſchöflich 

ſtraßburgiſchem Gebiet ſich an das Oberamt Freudenſtadt gewendet, das die Eingabe 
unterm 1. Auguſt nach Stuttgart weiterleitete. Nach Bericht des Majors Röſch 

vom 21. Auguſt 1794 hat er mündlich die Angelegenheit anſcheinend zum Beruhen 
gebracht. In einem Berichte vom 17. Auguſt 1794 hatte er noch geſchrieben ... 
jeder verſchanzt ſich, wo er es für gut findet, man fragt da nicht, iſt der Boden 

Kaiſerlich, Königlich, Churfürſtlich oder Biſchöfflich, und wird auch nie gefragt: wer gab 
dir die Erlaubnis, dich auf unſerem Boden zu verſchanzen? Man hat geſagt, die 
Oppenauer wollen einmal bei Nacht kommen und unſere Schanze zerſtören; ich 
fürchte dieſes aber nicht und gebe zur Antwort, wir würden alsdann zur Wieder⸗ 
vergeltung eine ſolche Gemeinde bei einem Einfall der Franzoſen auch nicht über 

unſere Grenze flüchten laſſen; außerdem müßten ſie ſolche wieder in der Frohn 
herſtellen, da bekannt ſey, daß ſie an der Alexanders Schanz auch in der Frohn gearbeitet 
hätten. (Siehe Alemannia N. F. 3. Bd. S. 217).
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Straße nach Oppenau lein Offiziers-Piket) vorgeſchoben. Die verbleibende 

5. Kompagnie des Bataillons (Hauptmann von Schweickher), die Dragoner 

und die Geſchütze bildeten eine Reſerve, welche etwa 500 Schritte öſtlich 

der Schanze hinter der Höhe Aufſtellung genommen hatte. 

  

Grundriß der Schanze. 

Mit Tagesanbruch am 2. Juli wurde zunächſt der Sechspfünder in 

die Schanze gebracht und die am Abend in der Dunkelheit eingenommene 
Vorpoſtenſtellung, ſoweit dies erforderlich erachtet wurde, geändert. Einzelne 

Dragoner waren den vorgeſchobenen Pikets zugeteilt worden, um Meldungen 

raſcher zu befördern. An der Schanze wurde ununterbrochen weitergearbeitet. 

Die zur Verteidigung des Kniebis beſtimmten Truppen hatten ſich 
beim Zollhauſe gelagert.
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Mit Tagesanbruch am 2. Juli und auch 
während des folgenden Tages war ein 

Detachement nebſt einigen Reitern (2 Kom— 

pagnien und ein halber Zug Dragoner) nach 
Griesbach entſendet worden. 

Während der ganzen Nacht zum 2. Juli 

und auch während des folgenden Tages fiel 

ununterbrochen Regen, und infolgedeſſen 

waren die Gewehre und die Munition in 

ſchlechteſter Verfaſſung. Durch die anſtren— 

genden Märſche der letzten Tage und durch 

den Mangel an Nahrung, wie nicht minder 
durch das Lagern unter freiem Himmel auf 
dieſen kahlen Höhen und bei der ſchlechten 

Witterung waren die Truppen ſehr entkräftet 

und erſchöpft. 

Am Nachmittag des 2. Juli befahl von 
Mylius, daß am Abend desſelben Tages 
das erſte Bataillon Regts. Württemberg nach 

dem Roßbühl marſchieren und das dritte 

Bataillon (Irmtraut) ablöſen ſollte; das letzte 

Bataillon war beſtimmt, am 3. Juli morgens 
nach Allerheiligen zu rücken, dort Stellung 

zu nehmen und die Zugänge aus dem 
Renchtal und Achertal zu bewachen. 

Um 7 Uhr abends des 2. Juli traf das 
erſte Bataillon auf dem Roßbühl zur Ab⸗ 

löſung ein. Noch war die Ablöſung des 
Pikets nicht beendigt, als kurz vor 8 Uhr 

das Anrücken des Feindes gemeldet wurde. 

Es waren 3 Bataillone des franzöſiſchen 
Generals von Laroche, gefolgt von der 

Diviſion Duhesme, welche von Oppenau 

aus, begünſtigt durch einen ſtarken Nebel, 

ſchon ganz nahe gerückt waren und, geführt 
durch wegekundige Landleute,)) nun mit 

) „Ein ortskundiger Bauernburſch von Ods⸗ 
bach führte denſelben von der Oppenauer Steig 
(Kniebisſtraße) aus auf einem Fußpfade durch den 
Wald auf den Sand unter die Schanze hin.“ 
GZentner, Renchtal. 2. Auflage, S. 206.) 
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großer Geſchwindigkeit tiraillierend.) die Hänge des Roßbühl erſtiegen. 
Mit großer Geſchicklichkeit benützten die Franzoſen die verſchiedenen Schleich— 

wege auf den Abhängen, möglichſt den deutſchen Vorpoſten ausweichend, 

und in größter Stille, um der Schanze nahe zu kommen. Begünſtigt 

wurden die Franzoſen bei dieſer Unternehmung durch den um dieſe Zeit 

von den Höhen niederſteigenden Nebel, nicht minder aber kam ihnen auch 

die weitläufige Aufſtellung der deutſchen Vorpoſten und die mangelnde 

Ortskenntnis der deutſchen Führer dabei ſehr zu ſtatten. 

Das nun folgende Gefecht iſt ebenſo einfach wie kurz und wird 
dieſerhalb auch hier nur der allgemeine Gang des Gefechtes erwähnt werden, 

während bezüglich der Details auf die von Oberſtleutnant von Irmtraut 

und den drei Hauptleuten desſelben Bataillons erſtatteten Berichte, die 
weiter unten folgen, verwieſen wird.“) 

Bei den Vorpoſten entſtand nun ein kurzes Feuergefecht. Das Offizier⸗ 

Piket ſchickte ungeſäumt Meldung an das Bataillon. Sofort nach den erſten 

Schüſſen hatte das erſte Bataillon die Schanze beſetzt, während das Bataillon 

Irmtraut (1., 2., 3. und 4. Kompagnie) bis zum Rand der Höhe dem 

Feinde entgegenrückte. Schon bei dieſem Vorrücken entſtand Verwirrung 

im Bataillon, indem die zurückgedrängten Vorpoſten ſich direkt auf das 

Bataillon zurückzogen und dadurch das letztere am Feuern behinderten. 

Begünſtigt durch Nebel und die hereinbrechende Nacht war bald das Bataillon 

von feindlichen Tirailleurhaufen, welche gleichzeitig von verſchiedenen Seiten 

„Es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß ſie (die franz. Halbbrigade) von Oppenauern 
geführt wurde, denen die Schanze immer ein Dorn im Auge geweſen war und die 
ſich nun einer ſchonenden Vehandlung ſeitens des Feindes verſichern wollten“, ſchreibt 

Schempf in ſeinem Aufſatz „Die Verteidigung der Schwabenſchanze auf dem Roß⸗ 
bühl“ in „Der Schwabenſpiegel“ 3. Jahrg. Nr. 32 S. 250 — eine Mutmaßung, bei 

der nicht geſagt iſt, auf welche Zeugniſſe ſie ſich ſtützt. 
) Plänkelnd. „Die Franzoſen kletterten, wie die Gemſen, die Gebürge bey 

Oppenau herauf.“ (Pahl, a. a. O. S. 649). 

2) Zwei weitere Berichte über die Erſtürmung der Schanzen, ſich allerdings 

erheblich widerſprechend, ſeien noch angeführt: In Poſſelts europäiſchen Annalen 
von 1796 heißt es S. 199: „Den 2ten Juli rückte der Brigaden General la Roche 

mit einer Halb Brigade leichter Infanterie und einem Trupp Jäger zu Pferde durch 
das Rench Thal über Oppenau gegen den Kniebis vor, warf alle Vorpoſten zurück, 
drang, des hartnäckigen Widerſtands ohngeachtet, bis auf die äußerſte Höhe des 
Gebirges und erſtürmte, ohne auch nur Ein Feldſtuck bei ſich zu haben, mit gefälltem 

Bajonet, mit ungeheurer Künheit, die Schanze auf dem Roßbühl.“ Dagegen berichtet 

Erzherzog Karl von Sſterreich in ſeinen Grundzügen der Strategie: „am 2. 7. bei 
angehender Dämmerung überfielen ſie über die Oppenauer Steig die vor und auf 
dem Kniebis aufgeſtellten Würtemberger, die ohne Verteidigung flohen.“ Boeſſer 
fügt dem bei, daß ihm die letztere Schilderung wahrſcheinlicher ſei. (Alemania N. F 

3. Bd., S. 201.)
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vorgedrungen waren, umſchwärmt und zum Stehen gebracht. Es entſpann 
ſich nun ein kurzes Feuergefecht, was die Franzoſen benützten, um Ver— 

ſtärkungen heranzuziehen. Das württembergiſche Bataillon mußte, trotz 

tapferer Gegenwehr, der Übermacht weichen und zog ſich langſam gegen 
die Schanze zurück, nachdem es noch mehrere Male verſucht hatte, mit 

dem Bajonett den nachdringenden Gegner aufzuhalten. Als ſich aber 

plötzlich das Bataillon in ſeiner linken Flanke von ſtärkeren feindlichen 

Abteilungen umgangen ſah und ſogar ſchon vom Rücken her lebhaft beſchoſſen 

wurde, entſtand eine allgemeine Verwirrung und ein fluchtartiger Rückzug. 

Nun gab es keinen Aufenthalt mehr. Alles zog ſich in beſchleunigtem Tempo 

nach der Schanze zurück. Mit Mühe und Aufopferung ſuchten die Offiziere die 

entmutigten Mannſchaſten zu ſammeln und nach der Schanze zu dirigieren. 

Der Feind folgte aber auf dem Fuße nach und drang mit Leichtigkeit 

über die noch unfertigen Wälle gleichzeitig mit in die Schanze ein. Die 
Beſatzung (1. Bataillon Regts. Württemberg) konnte wegen der Gefahr 
für die eigenen Truppen faſt gar keinen Gebrauch von der Feuerwaffe 

machen. Das Gefchütz ſoll nach Angabe des Hauptmanns von Laßberg 

im ganzen nur drei Schüſſe abgegeben haben. 

Trotzdem die Beſatzung der Schanze mit dem Baojonett ſich zur 

Wehr ſetzte, ſo konnte es ihr doch nicht mehr gelingen, die mit Übermacht 

Nach der Anführung, daß vielleicht einmal eine wiſſenſchaftliche Zeitſchrift 
Raum zum Abdruck der Arbeit Waizeneggers biete, erwähnt Oberförſter Sexauer 

in ſeinem Hinweiſe auf die Arbeit Waizeneggers, daß „Waizeneggers Urteil über 

den für die Deutſchen unglücklichen Ausgang des Gefechts etwas milder ausfällt, 
als dasjenige Boeſſers, und der Schriftleiter der Blätter des Württ. Schwarzw.⸗ 

Vereins — Prof. F. Dölker — fügt dem anmerkungsweiſe „Aus dem Schwarzwald“ 

Jahrg. XII Nr. 12, S. 218 bei: Auch Martens Geſchichte der kriegeriſchen Ereigniſſe 
uſw. weiſt die Angabe in Erzherzog Karls „Grundſätzen der Strategie“, daß die 

Württemberger ohne Verteidigung geflohen ſeien, als unbegründet zurück. Auch 
General von Schempf kommt in ſeinen Ausführungen a. a. O. S. 251 zu dem 
Schluſſe, daß man doch den Vorwurf Häußers (Deutſche Geſchichte II, 63), die 

Kniebisſchanze ſei „von dem württembergiſchen Kontingent ohne Schwertſtreich ver⸗ 

laſſen“ worden, entſchieden werde zurückweiſen müſſen. Bei Schreiber, Bad. 
Wehrſtand (Seite 268): Am 2. Juli Abend, zur Zeit, als eben 4andere Kompagnien 
zur Ablöſung aufmarſchiert waren, wurde der Poſten (am Roßbühl) von 3 Bataillonen 

und einer Schwadron Franzoſen auf der Straße von Oppenau her angegriffen. 
Der Poſten wehrte ſich eine Stund lang, dann aber war er umgangen, und die 
Franzoſen hatten bereits die im Rücken liegende „Schwedenſchanze“ erſtürmt. Der 
Poſten am Zollhaus und der „Alexanderſchanze“ (eine Stunde vom Roßbühl), als 
er das Feuern hörte, rückte zur Unterſtützung heran, ſuchte die Schwedenſchanze 

wieder zu nehmen, doch vergeblich. Die Linie war geſprengt, und die Soldaten 
zogen ſich fechtend, nur von der Nacht begünſtigt, wieder auf das Zollhaus zurück, 
wo ſie bis zum anderen Tag blieben, um dann wieder ins Schappachtal hinabzuſteigen.
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eingedrungenen Franzoſen aus der Schanze zu vertreiben. Bei der Dunkel— 
heit war die einheitliche Führung völlig verloren gegangen, und jeder von 

den Mannſchaften ſuchte ſich möglichſt durchzuſchlagen. Es gelang den 

Anſtrengungen der Offiziere, die Mannſchaften allmählich zu ſammeln und 

in rückwärtige geſicherte Stellungen (im Walde gegen das Obertal und das 

Buhlbachtal) zu führen, wo ſie die Nacht verbrachten. Oberſtleutnant von 

Irmtraut war nach erhaltener Meldung vom Anmarſch des Feindes mit 

der Reſerve und den beiden Geſchützen aus dem Lager herangerückt, mußte 

aber, nachdem er ſich perſönlich von der Wegnahme der Schanze, wie auch 

von den immer noch nachrückenden Verſtärkungen des Gegners überzeugt 

hatte, unverrichteter Dinge wieder umkehren. 

Auch der Poſten am Zollhauſe auf dem Kniebis rückte, als er das 

Feuer auf dem Roßbühl hörte, zur Unterſtützung heran und ſuchte die 

Schanze wieder zu nehmen, doch vergeblich. Schon auf halbem Wege zum 

Roßbühl erhielt dieſe von Oberſtleutnant von Faber geführte Kolonne 

Feuer aus dem ſüdlich der Straße gelegenen Waldrande und mußte ſich 

vor dem bereits die Höhen ſüdlich der Straße beſetzt haltenden überlegenen 

Feind nach dem Zollhauſe zurückziehen. 

Die drei Bataillone des franzöſiſchen Generals von Laroche beſetzten 

die Schanze, ſowie die nächſtliegenden Höhen und ſchoben Vorpoſten auf 

der Straße gegen den Kniebis vor. Da die Franzoſen ſich im übrigen 

ruhig verhielten und in der Dunkelheit die Verfolgung nicht weiter aus— 

dehnten, ſo war es noch vielen Verſprengten der deutſchen Truppen möglich, 

ſich durchzuſchleichen und ſich wieder bei ihren Kompagnien zu ſammeln, ſo daß 

der Verluſt an Gefangenen nur etwa 150 Mann (hauptſächlich von der 

Beſatzung der Schanze) betrug. Jedenfalls waren die franzöſiſchen Truppen 

durch die anſtrengenden Märſche der letzten Tage wie auch durch das Gefecht 

ſelbſt ſehr abgeſpannt und der Ruhe bedürftig. Auch waren die Führer 

offenbar auf große Schwierigkeiten bei der Löſung ihrer Aufgabe gefaßt, ſo 
daß ſie ſich vorläufig mit dem Beſitz der beiden Päſſe begnügten, nachdem 

es ihnen gelungen war, dieſe ſo leichten Kaufes in ihren Beſitz zu bekommen. 

Die auf der Steige von Oppenau folgenden Bataillone und eine 

Schwadron unter General Duhesme blieben vorläufig auf der Höhe des 

Roßbühl halten und bezogen ein Lager. Die auf der Straße Griesbach— 

Kniebis vorrückenden Franzoſen waren nach dem Gefecht, am Morgen 

des 3. Juli, bis zum Zollhauſe auf dem Kniebis marſchiert und hatten 

ſich mit den auf dem Roßbühl ſtehenden Truppen des Generals von Laroche 

in Verbindung geſetzt. 

Die Kompagnien der beiden am Gefecht beteiligten württembergiſchen 

Bataillone lagerten in der Nacht vom 2. zum 3. Juli an verſchiedenen
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Stellen im Buhlbachtal und im Obertal. Noch während der ganzen Nacht 

trafen Verſprengte bei ihren Kompagnien ein.)) 

Am folgenden Morgen (3. Juli) bei Tagesanbruch zogen ſich die 

Truppen kompagnienweiſe nach Freudenſtadt zurück, wohin ſchon in der 

Nacht ſelbſt die von Oberſtleutnant von Irmtraut befehligte Reſerve mit 
den beiden Dreipfündern marſchiert war. 

Das auf dem Kniebis ſtationierte Detachement war am gleichen 

Morgen, nachdem es ſeine Vortruppen aus Griesbach an ſich gezogen 

hatte, über Wolfach nach Hauſach marſchiert, um ſich mit dem ſchwäbiſchen 

Korps zu vereinigen. 
Der Geſamtverluſt des Regiments in dem Gefecht auf dem Roßbühl am 

2. Juli betrug 7 Offiziere und 340 Mann, getötet, verwundet und gefangen.?) 

Die Kolonne der Herzoglich Württembergiſchen Haustruppen, welche 

den Poſten auf dem Roßbühl und Kniebis zu Hilfe eilen ſollte, kam zu ſpät. 

Wie bereits bemerkt, hatte der Herzog Friedrich Eugen (früher Kgl. 

Preuß. Feldmarſchall, reg. Herzog von 1795 bis Ende 1797) ſogleich auf 

erhaltene Nachrichten von der Überſchreitung des Rheines durch die Franzoſen 

Befehl gegeben, den Kniebispaß als einen Haupteingang in die württem— 
bergiſchen Lande zu beſetzen. Generalleutnant von Hügel marſchierte mit 

) Landleute der Umgegend berichten, daß noch vor etlichen Jahren in der 

Gegend der Schanze und in den nahe gelegenen Wäldern verſchiedene Ausrüſtungs— 
ſtücke, Munition uſw., die aus jenem Gefecht herrühren, gefunden worden ſind; auch 
im Buhlbacher See, als dieſer vor einigen Jahren abgelaſſen worden iſt, wurden 

beſonders viele Ausrüſtungsgegenſtände, Geſchoſſe uſw. gefunden. Die Annahme, 

daß im Innern der Schanze, auf der Stelle, wo ehemals das Blockhaus geſtanden 
hatte, ein württembergiſcher General beſtattet ſein ſoll — wie vielfach erzählt wird — 

ſcheint ſchon inſofern unrichtig, als in den Berichten über das Gefecht unter den 
gefallenen Offizieren ein General nicht angeführt iſt. 

Im „Raſthaus“ konnte man ſ. Zt. auch noch eine Kugel ſehen, die hier auf den 
Höhen gefunden worden war und ohne Zweifel aus der Zeit von 1796 ſtammte. Als 

weitere Erinnerung an die kriegsbewegte Zeit ſeien noch die Namen zweier Felſen 

angeführt. Ein Berggipfel an der Steig heißt der „Albertſtein“, weil ein Hauptmann 
Albert, der auf dem Gipfel habe Schutz ſuchen wollen, hier gefallen ſei. Auf dem 

Sandkopf nennt man einen überhängenden Felſen den „Moreauſtein“. Die Sage, 
daß der franzöſiſche Obergeneral Moreau im Schutze dieſes Steines hier drei Tage 
lang Befehle erteilt habe, welchem Umſtand der Stein ſeine Bezeichnung verdanke, 
wird indeſſen wohl der allzu lebhaften Phantaſie des Volkes entſprungen ſein. In 

einen Felſen am Ellbachſee — meldet die Sage — hätten ſich Leute der Umgebung 
geflüchtet. Ob der Name „Franzoſenhütte“ auf dem Buchſchollen eine Erinnerung 

an die Zeit von 1796 enthält? 
) Zentner, a. a. O., Seite 207: Von 700 Schwaben, welche dieſelbe (die 

Schanze) verteidigten, wurden 500 Mann gefangen, die anderen entflohen und ließen 
dem Feinde 3 Kanonen zurück.
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einem Bataillon Infanterie, 2 Grenadier-Kompagnien und 17 Geſchützen 

von Stuttgart über Böblingen, Herrenberg und Nagold gegen Freudenſtadt, 

wohin am Abend des 2. Juli General Mylius zu deren Empfang ſich 

begeben hatte. Eine andere Abteilung, größtenteils Depots-Truppen und 

Landmilizen unter Oberſtleutnant Leidreutter, wurde über Neuenbürg!) 

dirigiert, um den Dobel zu beſetzen. Der Erbprinz Friedrich von Würt⸗ 

temberg eilte ſelbſt voraus nach Freudenſtadt, um die Aufſtellung dieſer 

Abteilungen zu ordnen. 

Noch hatte die Kolonne des Generals von Hügel Freudenſtadt nicht 

erreicht, als ſie durch Dragoner die Meldung erhielt, daß die Franzoſen 

am 3. Juli Freudenſtadt beſetzt hätten, nachdem ſie das aus dem Murgtal 

dahin gelangte öſterreichiſche Jäger-Bataillon Seloup nach kurzem Gefecht 

vertrieben hatten. Hügel trat nun den Rückmarſch über Nagold an und 

traf am 7. Juli wieder in Stuttgart ein. 

Durch reitende Boten waren die einzelnen Kompagnien von der 

Beſetzung Freudenſtadts durch die Franzoſen benachrichtigt worden; gleich— 

zeitig wurde ihnen Befehl erteilt, ſich auf dem Umwege über Alpirsbach 

und Schramberg nach Hornberg zu ziehen und ſich dort mit dem ſchwäbiſchen 

Korps wieder zu vereinigen. 

Nach den franzöſiſchen Angaben waren die Verluſte in dem Gefecht 

auf dem Roßbühl nur ſehr gering — etwa 85 Mann tot und verwundet, 
darunter 4 Offiziere tot. 

Noch ſei erwähnt, daß bei den Truppen auf dem Kniebis und bei 

den nach Griesbach vorgeſchobenen Abteilungen, außer einigen Plänkeleien 

der Vorpoſten, ein Gefecht nicht ſtattgefunden hatte. Nach Einnahme der 

Schanze auf dem Roßbühl und bei dem weiteren Vordringen der Franzoſen 

auf Freudenſtadt mußte ſelbſtredend der Poſten aus Kniebis abziehen, 

wenn er nicht Gefahr laufen wollte, gänzlich abgeſchnitten und gefangen 
zu werden. 

(Fortſetzung folgt.) 
  

) Im württemb. Schwarzwaldkreis an der Enz.
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Die Jeller Porzellaninduſtrie. 
Von Carl Fiſcher. 

Schluß.)i) 

Anhang. 

Leider iſt es mir nicht möglich, die Technik der Zeller Porzellan— 

induſtrie in ihrer Geſchichte darzuſtellen; es fehlen die Aufzeichnungen, die 

uns erkennen laſſen, wie aus der alten Volkskunſt unſeres heimatlichen 

  

Alte Zeller Porzellanerzeugniſſe. 

Gewerbes ſich im Laufe der Jahre eine hochangeſehene Induſtrie entwickelt, 

deren Erzeugniſſe in künſtlicher Ausgeſtaltung und techniſcher Herſtellung 

mit an erſter Stelle ſtehen dürfen. Als Anhang kann ich zu meinem 

Bedauern nur das älteſte Preisverzeichnis von 1818 mitteilen, das ich in 

) Vgl. dieſe Zeitſchrift III, S. 73 ff.



64 Carl Fiſcher 

den Gemeindenakten gefunden habe. Es iſt zweiſeitig auf Kleinfolio gedruckt 

und hat einige Nachträge und Verbeſſerungen mit Tinte; dieſe ſind im 

Druck eingeklammert. Im Titel ſteht zwiſchen Steingut und Fabrike das 

Zeller Fabrikmarken: 

J. F.LEN⁊ 
ZLLL 7 

  

Auf Fayence. Auf Porzellan in Spezialſachen 
(Bilder aus Tiermärchen, Vogel- und Tierſtücken), 
auf anderen Porzellanwaren erſcheint keine Marle. 

badiſche Wappen. Zu dieſem Preisverzeichnis gehört noch ein „Anhang 

zur Preisliſte des in der Fabrike von J. F. Lenz und Burger in Zell 

am Harmersbach verfertigten Steingutes nach Art von Wedgwood“. Dieſer 

Anhang führt die gleichen Artikel wie der unten abgedruckte auf, nur wird 

das Warenlager gegliedert in: „Auf Biscuit gemalte Geſchirre; Roth oder 

Carmelitfarbiges Steingut; Gelb Steingut, auf roth beſchüttet; Schwarz 

Steingut.“



Zellſam Hammersbach, im Großherzogthmm Badenlim Merz 1818. 

Preis-Vverzeichniß 
des in der Grofiherzogl. Badiſch priuilegirten 

Steingut⸗Fabrike 
von J. F. Lenz und Burger 

in Fell am Rammersbach 

verfertigten weißen Geſchürrs im engliſchen Geſchmack 

nach Art von Wedgwood, 
mit Benutzung der gelungenſten neuern Zeichmungen deutſcher und fremder Küntler. 

Im Conventions fl. 24 Jußß gahlbar.   
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haslach und das Kinzigtal. 
Nach den Aufzeichnungen des 7 Karl Ernſt 

veröffentlicht von h. Gchsler. 

(Fortſetzung).!) 

IIl. Die Religionswirren im Kinzigtal. 

Graf Wilhelm von Fürſtenberg hatte gleich beim Beginn der großen 

Religionswirren für die Sache der Reformation beſondere Neigung. Indeſſen 

ſcheint er den Glaubensneuerungen innerhalb ſeiner Herrſchaft (die Ortenau 

und Hauſach) erſt ſpäter freien Lauf gelaſſen zu haben. 

Sein eigentlicher Anſchluß an die Reformation ſteht urkundlich erſt 

ſeit dem Jahre 1541 feſt. 

über die Bildung und Geiſtesrichtung Wilhelms finden ſich in „Vierords 

Reformationsgeſchichte“ mancherlei Notizen, die aber ſehr mit Vorſicht auf— 

zunehmen ſind. Darnach hätte „Wilhelm ſchon an ſeinem Vater Wolfgang 

das Beiſpiel einer Geſinnung geſehen, die frei war von den Vorurteilen, 

die ſeine Zeit bewegten. Eine ſorgfältige Erziehung bildete ſeinen Charakter 

zu ſolcher Vortrefflichkeit, daß ſein Betragen den beſten Jünglingen empfohlen 

wurde. So war er den Beſtrebungen der Reformatoren nicht abhold, warnte 

aber dennoch davor in einer Zeit, da reifere Prüfung darüber noch nicht 

entſchieden hatte“. So mahnte er die Bewohner von Straßburg vor dem 

Anſchluß an die Neuerung 1523. 

Mit dieſem Lob auf Wilhelm durch Vierord ſtimmt nicht überein 
ſein Verhalten zu ſeinem Bruder Friedrich, der ein treuer Sohn der 

katholiſchen Kirche war und blieb, und doch hatte auch Friedrich an ſeinem 

Vater Wolfgang kein anderes Beiſpiel geſehen wie Wilhelm; auch Friedrich 

erhielt zweifelsohne die gleiche vortreffliche Erziehung wie ſein Bruder 

Wilhelm, und was die Charaktereigenſchaften Friedrichs angeht, konnte 

er ſich getroſt neben Wilhelm ſtellen, was wir ſpäter noch ſtreifen werden. 

) Bgl. dieſe Zeitſchrift III, 57 ff. 

Die Ortenan 5
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Seine Anteilnahme an der Reformation betätigte Wilhelm ſchon durch 

ſeine Anweſenheit auf dem Tag zu Schmalkalden (24. März 1529), durch 

ſein Eintreten für jene Reichsſtädte, welche die Reformation einführten, 

anläßlich des Reichstags zu Speyer (8. bis 13. April 1529), wie durch 

ſeine Teilnahme am Marburger Religionsgeſpräch. 

In der Landvogtei Ortenau und den Reichslehen im Kinzigtal!) 

hatte Wilhelm höchſt wahrſcheinlich ſchon 1525 die Reformation eingeführt, 

in jenen Gebietsteilen indeſſen, die ſeiner Mutter vorbehalten waren, erſt 

ſeit dem Tode derſelben und dem Erbvertrag mit ſeinem Bruder Friedrich. 

Obwohl ſich Wilhelm in dieſem Vertrag nur die Herrſchaft Hauſach vor— 

behielt, ſcheint er gleichwohl auch in den ſeinem Bruder Friedrich zugefallenen 

Kinziger Talherrſchaften Haslach und Wolfach die Regierung geführt zu 

haben, was dort wohl aus ſeiner Agitation bezüglich der Einführung der 

Reformation in dieſen Gebietsteilen hervorgeht. 

Das Kinzigertal huldigte bereits im Jahre 1545 durch Wilhelms 
Tätigkeit nahezu völlig der lutheriſchen Neuerung, und auch die Wiedertäufer 

hatten da und dort ſchon Fuß gefaßt. 

Als nun aber unter den Neugläubigen, wie überall, ſo auch im Kinzigtal, 

über die Ausbildung ihres Lehrbegriffes und über die Organiſation ihrer 

religiöſen Gemeinſchaft viele Mißverſtändniſſe und Streitigkeiten ſtattfanden, 

verſammelten ſich die Prädikanten der geſamten Herrſchaft zu einer Beratung 

in Haslach (31. Mai 1542). Der Graf hatte ihnen befohlen: „Den Be— 

dürfniſſen, wie den Gebrechen an den einzelnen Orten im Kinzigtal und 
in der Ortenau nachzuſpüren.“ 

85 ſo Verſammelten ſchlugen nun gede Maßregeln vor: 

1. „Von Zeit zu Zeit ſollte eine Unterſuchung ſämtlicher Pfarreien 

durch Dr. Sturme) oder einen anderen Bevollmächtigten des Grafen vor— 

genommen und die eingeſchlichenen Unordnungen angezeigt werden.“ (Es 
iſt davon die Rede, wie ganz Unzüchtiges zugehe und den Kirchen Schimpf 

und Spott und Ungehorſam zugefügt werde.) 

2. Den Entwurf einer chriſtlichen Ordnung von der Hand des Grafen 

ſelbſt hielt man für ebenſo nützlich als notwendig; die Verſammelten ſelbſt 

erklärten ſich zur Abfaſſung einer ſolchen Ordnung außer Stand. 

3. Mehrere Pfarrkirchen, welche ihrer Diener entblößt, wodurch das 

Volk verwildert geworden, ſollen zu Ehren gezogen und neuerdings mit 

Seelſorgern verſehen werden. 

) Vgl. dieſe Zeitſchrift III, 70. 

) Als Viſitator wird ſonſt Dt. Caſpar Hedio aus Straßburg genannt. Die 
Wünſche dieſer Prädikanten ſind ganz im Geiſte Hedios, geboren in Ettlingen, gehalten.
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4. Viele Prädikanten leiden Mangel an perſönlichem Unterhalte und 

Beſoldung, dies iſt gleich unwürdig als unrecht, wenn man von ihnen 
redliche und anſtändige 

Dienſte fordere. 

5. Der Graf ſoll 
auf die abermalige 

Erſcheinung der Wie⸗ 

dertäufer aufmerſam 

gemacht und zur Be⸗ 

kämpfung ihres Un⸗ 

weſens (Glaubensfrei 

heit?) beſtimmt wer— 

den, und da manche 

Kirchen noch der Pre— 

diger entbehren, ſo 

wird es dem Betrug 

leicht, Mißbrauch mit 

dem Sakramente und 

den über allerlei Punkte 

noch nicht hinlänglich 

aufgeklärten Unter— 

tanen zu treiben, des⸗ 

halb iſt es 

6. notwendig, daß 

der Graf die Kirchen— 

gewalt übernehme und 

die Kirchenzucht hand⸗ 

habe. Dies iſt um ſo 

nötiger, als es ſelbſt 

an Leuten nicht gefehlt 

hat, welche, von eigen— 

tümlichem Frevel an⸗ 

getrieben, deſſen Grund 

ſie umſonſt im heiligen 

Evangelium geſucht, 
Ehebündniſſe mit Per⸗ Graf Wilhelm von Fürſtenberg. 
ſonen allzunaher Ver⸗ Olgemälde auf Schloß Heiligenberg. 

wandtſchaft, oft wider den Willen der Eltern, eingegangen. 

Um Gottes Zorn vom Ganzen abzuwenden, möge der Graf dafür 

ſorgen, daß die Unbußfertigen, Verſtockten, Hinläſſigen und Liederlichen 

5⸗ 
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zu den hl. Sakramenten nicht ohne vorhergegangene Ermahnung und 

Erfahrung zugelaſſen werden möchten. Der Fall, daß Leute dieſes Schlages 

mit wahrem Chriſtenglauben ſich einſchwärzten, ereigne ſich nicht ſelten“. 

Die Prädikantenverſammlung erklärte ferner, „daß ſie nach dem 

Beiſpiele anderer chriſtlichen Obrigkeiten nichts ſehnlicher wünſche, als Ord— 

nung und Einhelligkeit im Kirchenhaushalt zum Preis der Gottheit und 

zur Erhebung der Gläubigen. Doch tue größte Beförderung Not“. 

Welche Verfügungen Graf Wilhelm hierauf zu treffen für gut befunden, 

iſt in der Vollſtändigkeit nicht bekannt, nur ein Befehlzettel erging unterm 

24. Juni 1542, worin jene Artikel erledigt wurden, in welchen die Beſetzung 

vakanter Kirchen- und Schuldienſte, wie die Regulierung der Beſoldungen 

in Anregung gebracht waren. 

Nach dieſer Verfügung Wilhelms befanden ſich folgende proteſtantiſche 

Kirchen- und Schuldienſte im Kinzigtal: in Wolfach 1 Pfarrer, 1 Helfer 

und eine Schule, die aber proviſoriſch vom Pfarrer mit verſehen wird; 

in Haslach 1 Pfarrer, 1 Helfer, der die Kirche in Mühlenbach mit verſieht, 

und ein Schulmeiſter; in Hauſach, Schappach, Oberwolfach, Steinach, 

Welſchenſteinach und Schenkenzell je 1 Pfarrer, ebenſo in Wittichen. 

Die Verwaltung geiſtlicher Gefälle im ganzen Gebiete beſorgte ein 

Kirchenſchaffner. Die Klöſter Gengenbach und Wittichen, die der fürſten— 

bergiſchen Kaſtvogtei unterſtanden, waren ſehr nahe daran, ſäkulariſiert zu 

werden. 

Bald nach dieſen Anordnungen zog Wilhelm in den Krieg gegen Franz!l. 
von Frankreich und geriet, wie ſchon bemerkt,“) am 3. September 1544. 

unweit von Epernay in franzöſiſche Gefangenſchaft, in welcher er faſt ein 

Jahr lang bleiben mußte. 

Nach der Teilnahme an dem Krieg war ſein Verhältnis zu Kaiſer 

Karl M kein beſonders gutes, denn der Kaiſer verurteilte ſcharf Wilhelms 

religiöſe Umtriebe. Dieſes Verhältnis wurde noch getrübter durch die 

Meinung Wilhelms, der Kaiſer habe ſeine Befreiung aus der franzöſiſchen 
Gefangenſchaft nicht nachdrücklich genug betrieben. 

Kaum in Freiheit geſetzt, ſandte er ſeinen ortenauiſchen Oberamtmann, 

den Junker Hans Musler, der zugleich auch naſſauiſcher Oberamtmann 
in Lahr und Proteſtant war, zu den in Frankfurt verſammelten Fürſten 

und Städtevertretern des ſchmalkaldiſchen Bundes, um denſelben zu danken, 

daß ſie ſich durch eine Botſchaft an den König von Frankreich um ſeine 

Befreiung bemüht hätten. Er war ja längſt der ihrige, weshalb ſein 

Geſandter ihnen mitteilen ſollte, daß ſein Herr „nun etlich Jahr her ſeinen 

Untertanen und Zugewandten das hl. Evangelium öffentlich predigen und 

1) IIl. Heft der „Ortenau“, S. 72.
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die kirchlichen Mißbräuche in chriſtliche Beſſerung richten und der Augs—⸗ 

purgiſchen Konfeſſion gemäß reformieren laſſe. Weil nun Graf Wilhelm 

mit den Gliedern des ſchmalkaldiſchen Bundes in der Religion aller Dinge 

einig ſei, ſo wünſche er in ihren chriſtlichen Verein aufgenommen zu werden, 

um die Verkündigung des ſeligmachenden Wortes deſto ſtattlicher handhaben 

und in ſeinen Herrſchaften erhalten zu können“. 

Wilhelm ließ ſodann dem Bunde ſeine Kriegsdienſte anbieten und 

verlangte für ſeine Perſon monatlich 400 fl. Beſoldung und für ſeine 

Untertanen den üblichen Sold.!) 

Noch vor Beginn des ſchmalkaldiſchen Krieges erließ Graf Wilhelm 

unterm 25. April 1546 ein Mandat an ſeine ſämtlichen Ober- und Unter— 

beamten, wie an alle ſeine Untertanen, wodurch eine ſtändige Kirchen— 

viſitation eingeführt wurde, mit welcher der bekannte Anhänger des Terri— 

torialſyſtems, Dr. Caſpar Hedio, Prediger am Münſter in Straßburg, 

beauftragt und ihm als Adjunkt der Pfarrer von Wolfach, Prädikant 

Martin Schälling, der im Jahre 1548 Superintendent geworden, bei⸗ 

gegeben wurde. 

Als nun Kaiſer Karl V. nach der Schlacht bei Mühlburg (24. April 1547) 

als Sieger über den ſchmalkaldiſchen Bund daſtand, war die Lage Wilhelms 

eine recht mißliche geworden und dies umſomehr, da man ihm ſeine agita— 

toriſche Tätigkeit bei Einführung des Proteſtantismus in ſeinen Landen 

am kaiſerlichen Hofe ſehr übel vermerkt hatte. Friedrich warnte ſeinen 

Bruder und ſandte den Schaffner Joſt Münch, daß er ihn zur Beſonnenheit 

und Vorſicht mahne. Graf Wilhelm ſah nun wohl ſelbſt ein, daß er nicht 

richtig gehandelt und erſuchte darum ſeinen Bruder Friedrich um Fürſprache 

beim Kaiſer, ja, er war ſogar bereit, ſeine Herrſchaften und Schlöſſer 

abzutreten unter der Bedingung, „daß bis zum allgemeinen Religions— 

frieden, deſſen Abſchluß der Kaiſer aufs eifrigſte betrieb, die Einwohner 

in Ausübung ihrer Religion nicht geſtört würden, daß ferner der Ertrag 
ſeiner Güter ihm lebenslänglich zu Nutzen komme und die Amtleute ihn 

wie bisher „Ihro Gnaden“ nennen und regieren laſſen wollen“. 

Joſt Münch betrieb die Angelegenheit aufs eifrigſte, doch verzog ſich 

die Sache bis in den Sommer hinein, und täglich mehrten ſich für das 
Haus Fürſtenberg die Gefahren, auf welche Graf Friedrich ſeinen Bruder 

ernſtlich hinzuweiſen nicht unterließ. 
Kaiſer Karl V. hatte auf dem Tage von Augsburg am 15. Mai 1548 

das Interim als Reichsgeſetz durch die Stände ſanktionieren laſſen. Wilhelms 
  

) Die Teilnahme Wilhelms am ſchmalkaldiſchen Kriege ſoll ſich übrigens nur 

auf ganze drei Tage beſchränkt haben, die er als Zuſchauer im Lager der ſchmal— 
kaldiſchen Fürſten verbrachte.
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Angelegenheiten waren aber ſchon damals ſo ſehr in Verfall geraten, daß 

die Durchführung des Interims und namentlich ſeine Anwendung auf die 

Herrſchaften im Kinzigtal nicht mehr ihm, ſondern ſeinem jüngern, katholiſch 

gebliebenen Bruder Friedrich anvertraut werden mußte, der auch ſeinerſeits 

feſt entſchloſſen war, dasſelbe um jeden Preis durchzuſetzen. 

Wilhelm wurde, je älter, deſto halsſtarriger und wollte dem Beiſpiele 

anderer proteſtantiſcher Fürſten, ſich mit dem Kaiſer auszuſöhnen, nicht 

folgen, hielt ſich vielmehr grollend zurück und lebte teils auf der Burg 

Ortenberg, teils in Straßburg. 

Das zunehmende Alter, wie Krankheiten infolge der mannigfachen 
Kriegsſtrapazen machten ihn vielfach unzugänglich. Außerdem war er ſchon 

ſeit 33 Jahren ein kinderloſer Witwer, während der Stamm ſeines Bruders 

Friedrich, der ſich im Jahre 1516 mit einer Gräfin Werdenberg-Heiligenberg 

vermählt hatte, in zahlreichen Nachkommen blühte. 

Durch bittere Not gezwungen verſtand ſich Wilhelm dazu, ſeinen 

Bruder Friedrich darum anzugehen, ein wenigſtens leidiges Verhältnis 

zwiſchen ihm und dem Kaiſer anzubahnen; indeſſen waren die Verhältniſſe 

derart, daß ſich Wilhelm dazu entſchließen mußte, die Regierung an ſeinen 

Bruder abzugeben. 
Schon im Februar 1548 hatten die Amtleute und Untertanen im 

Kinzigtal dem Grafen Friedrich gehuldigt, der zu jenen Reichsſtänden 

gehörte, die das Interim bereitwilligſt annahmen und durchführten. 

Gründe für dieſes Verhalten waren viele und unabweisbare vorhanden. 

Einmal war die religiös-politiſche Überzeugung Friedrichs eine zu 
bekannte, um irgend einen Zweifel über ſeine Stellung zum Interim 

obwalten zu laſſen, ſodann waren aber auch ſeine Machtverhältniſſe nicht 

derart, daß er ſich auch nur mit der geringſten Ausſicht auf Erfolg für 

ſeinen vom väterlichen Glauben abgefallenen Bruder und ſeine proteſtan— 

tiſchen Untertanen dem ausdrücklichen Befehle des Kaiſers widerſetzen durfte. 

Zu all dieſem kam, daß die projektierte Auslöſung der Reichspfandſchaft 
Ortenau in gefahrdrohender Weiſe über ihm und ſeinem Hauſe ſchwebte, 

denn ſchon im Jahre 1521 hatte ſich König Ferdinand von ſeinem Bruder 

Kaiſer Karl V. das Recht einräumen laſſen, gegebenenfalls ſowohl den 

pfälziſchen, nunmehr fürſtenbergiſchen, wie auch den ſtraßburgeriſchen Teil 

der Ortenau an das Erzhaus Oſterreich einlöſen zu dürfen. 

Alles kam daher darauf an, daß Graf Friedrich ſich dem Kaiſer 
willfährig zeigte. Graf Friedrich war und blieb ſeinem ältern Bruder 

trotz deſſen Abfall vom katholiſchen Glauben von Herzen zugetan, aber 

ſeine grollende Zurückhaltung gegen den Kaiſer und den König Ferdinand 

konnte er unmöglich billigen, denn ſie war eine große Unklugheit. Hierzu
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kam der Hang Wilhelms über alles zu höhnen und zu ſpotten, was ihm 

nicht paßte, die Maßnahmen des Kaiſers nicht ausgenommen, ſodann ſeine 

perſönlichen Beziehungen zu den Häuptern der antiöſterreichiſchen Partei, 

zu Herzog Ulrich von Württemberg, zum Landgrafen Philipp von Heſſen, 

zum Freiherrn Hans von Heideck u. a. m. 

Zu alledem war Graf Wilhelm ſehr unvorſichtig in ſeinem Umgang 

über den Kaiſer und ſeine Maßnahmen, was zu allerlei Gerüchten am 

kaiſerlichen Hofe Veranlaſſung gab und dort gegen ihn wieder ausgebeutet 
wurde. Vor allem hatte es ihm das Interim angetan, gegen welches er, wie 

am 27. Juli 1548 Joſt Münch an den Grafen Friedrich ſchrieb, geradezu tobte. 

Der Verkehr zwiſchen den beiden Brüdern wurde in der Folge immer 
ſchwieriger, da Wilhelm ſehr unzugänglich wurde und die meiſten Geſchäfte 

unerledigt ließ. Er ſchloß ſich vielfach ein und geſtattete niemandem den Zutritt. 

Zu den Beſchwerden, die man gegen den Grafen Wilhelm am kaiſer⸗ 
lichen Hofe vorbrachte, gehörte nun unter andern auch die, daß die Bürger⸗ 
ſchaft von Haslach auf ſeinen Befehl jene Kriegsleute zurückgehalten habe, 

die zum kaiſerlichen Heere z. Zt. des ſchmalkaldiſchen Krieges ziehen wollten. 

Unter ſolchen Umſtänden hielt es Graf Friedrich für dringend not⸗ 

wendig, ſich ſelbſt nach Augsburg zu König Ferdinand und Kaiſer Karl V. 

zu begeben und ſchrieb von dort aus an ſeinen Amtmann Joſt Münch 

von Roſenberg hinſichtlich des Interims (11. Juli 1548), daß der Kaiſer 

ihm beim Abſchiede ernſtlich befohlen habe, alle diejenigen, welche ſich in 

die neue Konfeſſion begeben, zum Gehorſam gegen den Augsburger Reichs— 

tagsabſchied zu ermahnen und daß der Kaiſer ausführlichen Bericht darüber 

verlange, was man bisher mit den Proteſtanten verhandelt habe. Münch!) 

erhielt ſodann den Auftrag, ſowohl dem Grafen Wilhelm, wie den Unter⸗ 

tanen im Kinzigtale und in der Ortenau hiervon Mitteilung zu machen. 

Joſt Münch machte zunächſt von Wittichen aus dem Grafen Wilhelm 

Mitteilung von dem ihm gewordenen Auftrag, wodurch Wilhelm ſehr 

aufgebracht wurde. Er zeigte dem Grafen auch an, daß er dem Super⸗ 

intendenten Martin Schälling in Wolfach das Intermin in ſtillvertrauter 

Weiſe eröffnet habe, damit dieſer mit ſeinen Amtsbrüdern beraten könne. 

Auf einem „Tag“ zu Haslach am 23. Juli 1548 machte er ſodann 
den Untertanen den Befehl des Grafen Friedrich, wie den Inhalt des 

Interims näher bekannt. 

) Joſt Münch von Roſenberg, deſſen ſich Graf Friedrich als Vertrauens- und 

Mittelperſon bediente bei Einführung des Interims im Kinzigtale, war ſchon lange 
im Dienſte des Grafen Wilhelm und ein dem Hauſe Fürſtenberg treuergebener Diener 

Er war auch Oberamtmann des Herzogs von Württemberg für die Herrſchaft Hornberg
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Hierauf richteten die drei Städte: Haslach, Hauſach und Wolfach 

eine Vorſtellung an Joſt Münch, worin ſie verſprachen, ſich dem Interim 

unterwerfen zu wollen, ſoweit ſolches nicht wider göttlichen Befehl und 

Billigkeit ſei, und baten beſonders, man möge ihnen die reine Lehre des 
Evangeliums, die Verehelichung ihrer Kirchendiener, das Sakrament unter 

beiden Geſtalten und den Gottesdienſt in deutſcher Sprache laſſen. Ganz 

ähnlich lautete auch eine ſpätere Eingabe der proteſtantiſchen Geiſtlichkeit, 

die ebenfalls ihren Gehorſam verſichert, die kaiſerliche Deklaration zu 

halten, ſoweit ſolche mit Gottes Wort übereinſtimme, beſonders 

aber bittet ſie, von weiteren Zumutungen abzuſehen und ſie beſonders 

wegen der Meſſe nicht zu beſchweren, wozu ſie ſich nicht verſtehen könnte. 

Dem Grafen Friedrich antwortete Münch unterm 27. Juli 1548 
von Wolfach aus, und ſeine Antwort iſt für ſeine Haltung und den von 
ihm in dieſer Sache eingenommenen Standpunkt ſehr charakteriſtiſch. Als 

Proteſtant war er mit dem Interim, wie wir erwähnt, nicht ſonderlich 
einverſtanden und ſagte ſeine Beihilfe zur Ausführung desſelben nur dann 

zu, wenn man im fürſtenbergiſchen Gebiete die Sache ebenſo behandle wie 

in Württemberg. 

Zunächſt beruft ſich Münch auf die ſchriftliche Eingabe der drei Städte 

im Kinzigtal und auf den mündlichen Beſcheid der Untertanen auf dem 

Lande und rühmt deren guten Willen und treuen Gehorſam und macht 

dann den Vorſchlag: „Wenn auch der Graf die alten Zeremonien wieder 

einführen wolle, ſo möge man den Untertanen bis zu einem freien, chriſt— 
lichen Konzilium die reine Lehre des Evangeliums, das Sakrament unter 

beiden Geſtalten, die verehelichten Kirchendiener und den Gottesdienſt in 

deutſcher Sprache laſſen. Sie wollten ſich gedulden und alles tragen, was 

nicht gegen göttlichen Befehl und Billigkeit ſei.“ 

Zugleich berichtete Münch, daß in der Ortenau 800 kaiſerliche Neapoli⸗ 

taner lägen, von denen teilweiſe befürchtet würde, ſie möchten durchs 
Kinzigtal ziehen. Die Bürgerſchaft von Haslach hätte bereits erklärt, und 

die umliegenden Bauern ſeien auf deren Seite, ſie würden ſich den 
Neapolitanern mit Gewalt widerſetzen, falls dieſelben ein feſtes Lager in 

Haslach oder in der Nähe davon beziehen wollten. Es wäre daher gut, 

wenn Graf Friedrich den Befehl erlaſſen würde des Inhalts, daß er den 

Durchmarſch der Neapolitaner durch ſein Gebiet geſtatte. Schließlich bittet 

Joſt Münch um Zuſendung von 12 Exemplaren des Interims, um ſolche den 

Kinzigtaler Pfarrherrn austeilen zu können, „damit ſich keiner der Prädikanten 

aus Unwiſſenheit vergehe und kaiſerlichen Befehlen zuwider dagegen predige“. 

Am 9. Auguſt 1548 richteten ſodann die Prädikanten des Kinzigtals 

an Münch abermals eine Eingabe zur Mitteilung an den Grafen Friedrich.
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Sie beteuerten darin wiederum ihren Gehorſam und ſagen zu, „ſie wollten 

ſich an die kaiſerliche Deklaration halten, ſoweit ſolche mit dem Worte 

Gottes übereinſtimme“. Mit weiteren Zumutungen, beſonders wegen der 

Meſſe, ſolle man ſie nicht beſchweren. In der Predigt wollten ſie zurück— 
halten und die kaiſerlichen Anordnungen nicht tadeln. Müßten ſie von 

ihrem Amte weichen, ſo bäten ſie doch, daß man die frommen Untertanen 

bis zum Konzilium der kaiſerlichen Deklaration gemäß halte und nicht 

nachfolgenden Lehrern überlaſſe, die ſie dann weiter treiben würden. 

Joſt Münch ſendet dieſe Eingabe mit einem Bericht ſeinerſeits am 

14. Auguſt 1548 an den Grafen Friedrich und meinte: die Eingabe der 

Prädikanten „ſcheine ihm ehrbar zu ſein“. Wolle der Graf die Pfarrherrn 

von Hauſach und Oberwolfach zu ſich beſcheiden, „ſo würden ſich dieſelben 

wohl weiſen laſſen“. Er könne wohl verſtehen, daß es den andern Pfarr— 

herrn lieber wäre, jene nähmen die Meſſe an, als daß man Fremde auf— 

ſtellen ſollte. Joſt Münch hatte ſich alſo wohl ſchon vor Abgabe dieſer 

ganz allgemeinen Erklärung über die Stimmung der Einzelnen gut informiert. 

Die Annahme oder Nichtannahme der hl. Meſſe war von großer 

Tragweite für die künftige Exiſtenz der Prädikanten im Kinzigtal. Viele 
von ihnen hatten die Prieſterweihe gar nicht empfangen, und darum konnte 

von ihnen, als Meßprieſter, von vornherein nicht die Rede ſein. 

Graf Friedrich war nun mit dieſer Erklärung der Prädikanten keines⸗ 

wegs einverſtanden. Er ſchrieb unterm 20. Auguſt 1548 an Joſt Münch 

zurück, daß er auf die „verborgene und disputierliche“ Antwort der Prädi⸗ 

kanten keinen Beſcheid zu geben vermöge. 

Dieſelben hätten allerdings ihren Gehorſam wegen des Interims 

zugeſagt, aber nur inſofern, als dasſelbe mit dem Worte Gottes überein— 
ſtimme. Nun enthalte aber dieſes Reichsgeſetzt), das von Kaiſerlicher Majeſtät 

ausgegangen und von allen Ständen anerkannt ſei, keinen Punkt, der dem 

Worte Gottes zuwider wäre. Es gebühre ſich deshalb für ihn nicht, eine 

1) Das zweite oder Augsburger Interim mit dem Titel: „Der Römiſch— 

kaiſerlichen Majeſtät Erklärung, wie es der Religion halben im heiligen Reich bis 

zum Austrag des allgemeinen Konzils gehalten werden ſoll“, umfaßte in 26 Artikeln 
ſowohl eine dogmatiſche Auseinanderſetzung, als eine Reihe von Vorſchriften für die 
kirchliche Disziplin. Im ganzen war dabei die katholiſche Lehre gewahrt, doch 
waren den Proteſtanten bedeutende Zugeſtändniſſe gemacht, inſofern eine Anzahl 

von Feiertagen abgeſchafft, die Einziehung der Kirchengüter nicht berührt, den Geiſt⸗ 

lichen die Ehe bis zur Entſcheidung durch ein allgemeines Konzil erlaubt und der 
Empfang des Abendmahles unter beiden Geſtalten geſtattet wurde, ohne daß der 
Empfang desſelben unter einer Geſtalt getadelt werden dürfte. Dieſes Interim, 

eine nur halbe Maßregel, befriedigte weder die Katholiken noch die Proteſtanten. 

Unterm 15. Mai 1548 war es als Reichsgeſetz verkündigt worden. (Kirchenlexikon 
Herder 1889 Bd. 6 pag. 829.)
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Antwort zu erteilen, durch welche zugeſtanden würde, daß eine Überein— 

ſtimmung des Interims und des göttlichen Wortes nicht vorhanden ſei. 

Seine nochmalige, ernſtliche Meinung ſei, die Prädikanten im Kinzigtale 

hätten das Interim vollſtändig zu halten und zu vollziehen. 
Am J. September 1548 beantwortete Joſt Münch, der übrigens 

nicht immer Herr ſeiner Stimmung blieb, dieſes Schreiben. Zugleich 

überſandte er ein Protokoll über eine nochmalige Vernehmung der einzelnen 

Prädikanten, die am 1. September 1548 geſchehen war. 

Während in des Grafen Erlaß nirgends davon die Rede iſt, daß 

die Prädikanten vertrieben werden ſollten, ihnen vielmehr der Schutz des 

Grafen ausdrücklich zugeſagt wurde, falls ſie das Interim vollſtändig 

halten wollten, äußerte ſich Joſt Münch dahin: „man möge dieſelben doch 

bei Zeiten entlaſſen, damit ſie nicht mit Weib und Kind in den Winter 

hinein kommen, falls nämlich Graf Friedrich alle diejenigen beurlauben 

wolle, die nicht Meſſe leſen könnten oder wollten“. 

Was nun dieſe zweite Erklärung der Prädikanten vom 1. September 1548 
angeht, erklärten alle, nicht gegen das Interim predigen und auch den 

Prieſtern, welche den Auftrag erhalten würden, Meſſe zu leſen, nichts in 

den Weg legen zu wollen. Die Namen derſelben waren folgende: Jakob 

Gyr in Wittichen, Jörg Höner in Schenkenzell, Burkhard Hüſerbach 

(ein geborener Haslacher) in Schappbach, Mathäus Kratt in Oberwolfach, 

Martin Schälling in Wolfach, Ulrich Vogel, Helfer und Schulmeiſter in 

Wolfach, Baſtian Häckelmann in Hauſach, Franz Beck in Haslach, Hans 

Jörg Lemp, Helfer und Schulmeiſter in Haslach, Simon Schilling in 

Steinach und Jakob Keller in Welſchenſteinach. 

Die allgemeine Lage war nun damals ſo, daß die Grafen von 

Fürſtenberg die äußerſte Vorſicht beobachten mußten, wenn ſie nicht die 

kaiſerliche Ungnade ſich zuziehen wollten. 

Deſſen ungeachtet ließ Graf Wilhelm ſeinerſeits auch die aller elemen— 

tarſten Regeln der Vorſicht bei Seite und tobte!) namentlich auf die 

ungehörigſte Weiſe gegen das Interim, worüber ſich Graf Friedrich in 

einem Schreiben an Joſt Münch vom 15. September 1548 beklagte. 

Übrigens war Münch auch nicht der rechte Mann, den kranken und 
leidenſchaftlich aufgeregten Grafen Wilhelm zu beruhigen. Aus einem 

Schreiben Münchs an letzteren, Ende des Monats September 1548, geht 

hervor, daß Münch dem Grafen Friedrich ungleich einſchneidendere Maß— 
regeln zutraute, als dieſer überhaupt anzuwenden geſonnen war. Er teilte 

darin dem Grafen Wilhelm mit: der ortenauiſche Amtmann Musler ſei jüngſt 

vom Grafen Friedrich zurückgekommen und habe den mündlichen Beſcheid 

) Brief Joſt Münchs an Grafen Friedrich vom 27. Juli 1548.
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gebracht, „Friedrich müſſe dem Reichsabſchied gemäß handeln und könne die 

Prädikanten in ſeinem Gebiete auf die Dauer nicht halten. Er wolle indeſſen 

nicht alle auf einen Schlag ausweiſen, damit das Volk nicht ohne religiöſe 

Unterweiſung ſei und die Kirchen nicht öde ſtänden“. 

In ſeiner Herrſchaft könne er auch nicht Meßprieſter genug auf— 

bringen, um das Kinzigtal zu verſorgen. Dem Superintendenten Schälling 

in Wolfach gebe er den Rat, ſich bei Zeiten in Sicherheit zu bringen, da 

für Perſonen in ſeiner Stellung Gefahr vorhanden ſei. Ihm, dem Grafen 

Friedrich, wäre es ſehr unangenehm, „wenn demſelben Übles widerfahren 

würde, da er von ſeinem Bruder Wilhelm mit Vertröſtung auf lebens—⸗ 

länglichen ſichern Unterhalt angeſtellt worden ſei.“ 

Münch war über dieſe Mitteilung ſehr erregt und antwortete dem 

Amtmann Musler, „er möge dem Grafen Friedrich mitteilen, daß er ſich 

nicht dazu hergebe, jemanden auf die Fleiſchbank liefern zu helfen. Wolle 

man die Sache mit dem Interim hier im Kinzigtale anders halten als 

im Herzogtum Württemberg, ſo müſſe er ſich des Geſchäftes entſchlagen 

und den Grafen bitten, die Prediger nicht mit Weib und Kind in den 

Winter und ins Elend hinauszujagen“. 

Mit Recht entgegnete Musler, daß Graf Friedrich dieſes durchaus 

nicht wolle, vielmehr ſage, das Interim verlange nicht, daß man die Leute 

vertreibe, man laſſe ja auch die Juden in der Herrſchaft, deshalb ſolle 

man auch die Prädikanten laſſen, wo ſie ſeien. 

Graf Wilhelm mußte indeſſen, durch die Verhältniſſe gezwungen, 

einſehen, daß ein weiterer Widerſtand gegen das Interim nutzlos und er 

nicht mehr imſtande ſei, die Prädikanten und ihre Beſtrebungen nachhaltig 

zu unterſtützen. Sie verzogen freiwillig und ſuchten anderwärts Unterkommen; 

für den Superintendent Martin Schälling,!) der ebenfalls ſeine Stelle 

(Wolfach) verließ, ſorgte Wilhelm vorerſt, ſoweit es ihm möglich war. 

Unterm 17. Dezember 1548 berichtete Joſt Münch an den Grafen 

Friedrich: „es geht die Landmäre, daß Herzog Ulrich ſeine Prädikanten 

des Predigtamtes ſtille geſtellt, ihnen dagegen erlaubt habe, die Kranken zu 

verſehen und die Kinder zu taufen. Der Graf möge ſich's überlegen, wie 

er es halten wolle. Der Abte) von Gengenbach habe einen Meßprieſter 

nach Steinach verordnet. Die Meiſterin (Priorin) in Wittichen ſei willens, 

ſich an den Guardian in Villingen zu wenden um einen Beichtvater. 

Die Pfarrer von Oberwolfach und Steinach ſeien erbötig, zum Grafen zu 

kommen. (Dieſelben waren Prieſter.) Wenn dieſe beiden ſich dazu verſtünden, 
  

Y) Schälling in Wolfach und Simon Schilling waren um 1550 im Elſaß wieder 
angeſtellt. 

2) Friedrich von Kappenbach.
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Meſſe zu leſen, ſo könne man ſie auch Wolfach und Haslach mitverſehen 

laſſen. Das werde für den Anfang genügen. 

Da ſich die Wiedertäufer wieder ſtark im Kinzigtale zeigten, bitte er 

um Verhaltungsmaßregeln. 

Als auf dieſen Bericht nicht alsbald eine gräfliche Reſolution erfolgte, 

ließ der ungeduldige Amtmann die Sache durch den Landſchaffner Dietrich 

Icher in Wolfach nochmals vortragen. An dieſen ſchrieb der Graf unterm 
7. Januar 1549 dem Hauptinhalte nach folgendes: 

„Am kaiſerlichen Hofe habe man ein ſtetes Augenmerk, wie das 

Interim befolgt werde. Dem Antrage Joſt Münchs könne er nicht ſtatt⸗ 

geben, denn wenn er ausdrücklich geſtatte, daß die Prädikanten Kinder 
taufen, Ehen einſegnen und die Wegzehrung reichen, ſo würde durch ihn 

das Interim überſchritten, das davon nichts enthalte. Was das Predigtamt 

betrifft, ſo hätte er geglaubt, daß die Prädikanten dabei ganz und gar 

dem Interim nachkämen. Sollten ſie das künftig nicht tun, vermöge er 

ſie nicht mehr zu ſchützen.“ 

Dieſes Schreiben faßte Joſt Münch wiederum in ſehr rigoroſer Weiſe 

auf und ſchrieb deshalb an den Grafen Wilhelm unterm 15. Januar 1549: 

„täglich habe er von ſeinem Bruder, dem Grafen Friedrich, den gleichen 

Befehl erwartet wie Herzog Ulrich ſolchen gegeben. In Friedrichs Befehl 

ſei aber den Prädikanten das Predigtamt und die Spendung der Sakramente 

unterſagt. In längſtens 8S Tagen würden die Prädikanten alle abgeſtellt, 

und er müſſe, ſo leid es ihm tue, gehorchen. Wiſſe Graf Wilhelm einen 

Ausweg, ſo möge er ihn mitteilen“. Einen Ausweg wußte nun Graf 

Wilhelm allerdings nicht, und die Zeiten, in welchen er ſchützend ſeine Hand 

über die Prädikanten und ihr Tun halten könnte, was den Wünſchen des 

Amtmanns Münch wohl am meiſten entſprochen und der von ihm erwartete 

Ausweg geweſen wäre, waren für immer vorüber. Was Münch mit ſeinem 

Bericht an den Grafen Wilhelm allein erreicht hatte, war, daß er dieſen 

aufs neue in nicht geringe Aufregung brachte, in welcher Stimmung Wilhelm 
an ſeinen Bruder Friedrich wohl auch ſchrieb, denn in einem Brief Friedrichs 

an Münch hielt er dieſem vor, daß er ihn völlig mißverſtanden habe. 

Er verlangte eine Kopie ſeines Schreibens zurück, um zu erſehen, ob der 

Schreiber ſich geirrt habe und wohl auch um ſeinem Bruder den Beweis 

zu liefern, daß er von Amtmann Münch nicht verſtanden!) worden ſei. 

„Daß man“, ſchrieb Friedrich, „den Prädikanten das Predigtamt gelegt habe, 

) An dieſem Mißverſtändnis war übrigens der Graf ſelbſt ſchuld, denn, wenn 

er ſchrieb, daß von der Erlaubnis zum Taufen, Trauen uſw. nichts im Interim 

enthalten ſei und dasſelbe durchgeführt werden müſſe, ſo waren dieſe Funktionen 
damit auch verboten.
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ſchade übrigens nichts, denn ſie hätten mit demſelben Mißbrauch getrieben. 

Ein beſtimmter Befehl hierzu ſei aber von ihm übrigens nicht gegeben 

worden. Daß aber Münch den Prädikanten verboten hätte, zu taufen, zu 

trauen und auf dem Todbette die Sterbſakramente zu ſpenden, habe er 

keineswegs befehlen wollen. Er gebe ihm daher den ſtrikten Befehl, dieſe 

ſeine eigenmächtige Anordnung rückgängig zu machen“. 

In einem weiteren Brief vom 15. März 1549 wies nun Graf 
Friedrich darauf hin, daß es ihm jetzt, durch die ganze Sachlage und 

namentlich durch das Verhalten ſeiner Untertanen ſelbſt, unmöglich gemacht 

ſei, den Prädikanten länger ſeinen Schutz angedeihen zu laſſen. 

„Das Kinzigtal habe beſondere Aufſeher, die dann alles, was daſelbſt 

geſchehe, an den kaiſerlichen Hof berichten. Dort habe er mehr hören 

müſſen, als ihm lieb geweſen ſei. Wenn nun die Leute im Kinzigtal 

„verſtockt ſeien und, wie er täglich erfahren müſſe, die Prieſter, die Meſſe 

u. a. m. in hohem Grade verachten und vernichten, ſo werde die Folge 

davon die ſein, daß die kaiſerliche Ungnade auf das Land falle, ja man 

werde ſogar den Verdacht hegen, er ſelbſt ſehe dieſe Dinge gern.“ 

Die beiden Prädikanten von Oberwolfach und Steinach, die vordem 

katholiſche Prieſter waren, hatten ſich dem Grafen Friedrich vorgeſtellt, 

konnten aber durch ihn nicht dazu beſtimmt werden, die Meſſe wieder zu 

leſen, weil ſie hierdurch, wie ſie wenigſtens ſagten: „ihren Untertanen 

Argernis geben und von denſelben verachtet würden“. 

So ſah ſich der Graf gezwungen, anderwärts nach Prieſtern ſich 
umzuſehen, es tat aber ſehr ſchwer, ſolche zu bekommen, denn „ſobald vom 

Kinzigtale die Rede ſei, wolle keiner dahingehen, ſo viel man ihm auch 

anbieten würde“. 
In der Folge entſchloß ſich nun Graf Friedrich, ſeinen Bruder Wilhelm 

perſönlich aufzuſuchen. Am 24. April 1549 war Friedrich in Haslach 
und Gengenbach. Ihre Zuſammenkunft auf dem Schloß Ortenberg war 

aber nur eine vorübergehende, denn am 27. April war Friedrich ſchon 

wieder auf ſeiner Rückreiſe in Offenburg. 

Die Brüder hatten ſich dahin verſtändigt, daß dem Grafen Friedrich 

ein Mitbeſehungsrecht an der Herrſchaft Ortenberg eingeräumt wurde, 

eine Maßregel, die geboten war, um dem am kaiſerlichen Hofe beſtehenden 

Mißtrauen wirkſam entgegenzutreten. 

In den Verhältniſſen des Grafen Wilhelm trat in der Folge eine 

weſentliche Veränderung nicht ein. Der Kaiſer war über denſelben ſehr 

ungehalten und richtete von Brüſſel aus, unterm 4. Juli 1549, ein ſtrenges 

Mandat an den Grafen Friedrich, worin er ihm befahl, ſeinen Bruder 

Wilhelm, wo immer er ihn treffe, gefangen zu nehmen und ohne beſonderen
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kaiſerlichen Befehl nicht los zu laſſen. Als Grund hierfür war angegeben, 

daß Wilhelm im ſchmalkaldſchen Kriege die Rebellion unterſtützt habe und 

durch ſeine fortgeſetzten, unbedachtſamen Schritte ſowohl dem Kaiſer und 
Reich, wie dem Hauſe Fürſtenberg Schaden zugefügt. 

Wilhelm hatte es nur der Treue ſeines Bruders Friedrich, deſſen 

raſtloſen Bemühungen und der tätigen Unterſtützung einflußreicher Freunde 

am kaiſerlichen Hofe zu verdanken, daß er auf freiem Fuße blieb, daß 

ſchließlich die kaiſerliche Ungnade zurückgenommen und auch ſonſt das Wohl 

des fürſtenbergiſchen Hauſes dadurch gewahrt wurde, daß alle willkürlichen 

Verſchenkungen und Verpfändungen einzelner Herrſchaften, welche Wilhelm, 

als das älteſte Glied, „in ſeiner Kleinmütigkeit“ ſich erlaubt haben mochte, 

für null und nichtig erklärt wurden. 

Graf Wilhelm hatte indeſſen dieſen Ausgang der Dinge nicht mehr 

erlebt. Er ſtarb am Mittwoch vor Hl. Bartholomäus 1549 zu Ortenberg 

und wurde zu Haslach begraben. Die Leiche wurde ohne geiſtliche Aſſiſtenz 

von der Bürgerſchaft ehrenvoll empfangen und zur letzten Ruheſtätte geleitet, 

denn ein katholiſcher Prieſter war um jene Zeit im Städtchen noch nicht 

zu haben und die proteſtantiſchen waren entfernt. 

Graf Friedrich Ill. von Fürſtenberg war nun wieder alleiniger Regent 
über die geſamten fürſtenbergiſchen Lande, welche er noch durch ſeine Heirat 

mit der Erbtochter des Grafen von Werdenberg durch die Herrſchaften 

Jungnau, Trochtelfingen und Heiligenberg vermehrt hatte. 

Friedrich war im Gegenſatz zu ſeinem Bruder Wilhelm aus innerer 

Überzeugung ſtreng katholiſch und führte den alten katholiſchen Glauben 

in den kinzigtaliſchen Landen wieder vollſtändig ein. Dieſe Einführung 

ging aber ohne Härte und Gewaltmaßregeln, weder gegen die Prädikanten, 
noch gegen die Untertanen vor ſich.!) 

Es wurde ſpäter bekanntlich geſetzlich anerkannt, daß der Fürſt eines 

Landes ſeinen Untertanen zur Annahme ſeiner eigenen Religion oder zur 
Auswanderung zwingen könne, aber niemand iſt imſtande, den Beweis 

dafür zu führen, daß Graf Friedrich von dieſem Rechte in ſeinem Lande 

jemals Gebrauch gemacht habe. Kirchen- und Schulſtellen beſetzte Friedrich 

natürlich wieder mit Zugehörigen des katholiſchen Bekenntniſſes, aber 

daneben ließ er die Proteſtanten unbehindert ihren Religionsbedürfniſſen 

nachgehen, ganz im Gegenſatz zur Praxis gar mancher proteſtantiſcher Herrn. 

Die Wiedereinführung des Katholizismus ging zwar langſam, aber 
ohne beſondere Schwierigkeiten von ſtatten, denn die neuen lutheriſchen 

Lehren hatten im Volke noch keine Wurzeln gefaßt. 

) Es iſt unwahr, wenn E. Münch in ſeiner fürſtenbergiſchen Geſchichte Bd. II 

ſchreibt: Friedrich hätte „hart und erbarmungslos“ gehandelt. 
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Im Jahre 1552 räumte Friedrich, als die Geroldsecker in großer 

Dürftigkeit ſich befanden, denſelben gaſtfreundlich die Schlöſſer in Haslach 

und Hauſach zur Wohnung ein. 

Friedrich ſtarb am 8. März 1559 im Kloſter Bettenbrunn und wurde 

daſelbſt in der Kloſterkirche beigeſetzt. 

Von ſeinen 15 Kindern teilten ſich die drei Söhne in das väterliche 

Erbe derart, daß Chriſtoph I. das Kinzigtal, Blumberg und Möhringen, 

Heinrich VIII.) die Baar und die Herrſchaft „über Wald“ und Joachim, 

der jüngſte Bruder, Heiligenberg, Trochtelfingen und Jungnau erhielt und 

ſo der Stifter der Heiligenberger Linie wurde. 
(Fortſetzung folgt.) 

1) Starb 1596 ohne männliche Nachkommen.



Geſchichte der Kohlenbergwerke 

bBerghaupten⸗Diersburg 
von 1755 bis 1890. 

Von Joh. Karl Kempf. 

1. Lage und Ortsgeſchichtliches. 

Das Dorf Berghaupten, Amt Offenburg, / Stunde von Gengenbach, 
liegt am nördlichen Abhange des Steinfirſtberges. 

Urkundlich kommt der Ort ſchon 1277 vor. 1488 wird ein wyerhuhs 

(Weiherhaus, Waſſerburg) zu Berghaupten erwähnt, das Baltaſar von 

Wartenberg, gen. von Wildenſtein, an Jakob von Schauenburg und Suſanna 

Fullin, ſeine Hausfrau, verkauft hat. 
1504 wurde Berghaupten dem damaligen Pfandbeſitzer, Pfalzgrafen 

Philipp bei Rhein, der vom römiſchen König Maximilian in des Reiches 

Acht und Aberacht erklärt wurde, abgenommen und die Pfandſchaft, die der 
Herrſchaft Geroldseck vorbehalten war, mit aller Obrigkeit und Zugehörde 

der Stadt Gengenbach für die dem König und Reich geleiſteten treuen 

Dienſte übergeben. 

Benutzte Quellen: 

1. Beiträge zur Statiſtik der inneren Verwaltung des Großh. Baden. 21. Heft (1865) 

und 25. Heft (1867). 
2. Ein geſchriebenes Buch über die im Kinzigtal vorhandenen Gruben und Stollen. 

Verfaſſer und Jahrgang unbekannt. 
3. Dr. O. Föhrenbach, der badiſche Bergbau in ſeiner wirtſchaftlichen Bedeutung, 

Freiburg (Breisgau) 1910. 

4. Ruppert, Geſchichte der Mortenau I. Teil. 
5 Die Archivalien im General-Landesarchiv Karlsruhe, den badiſchen Bergbau betr. 

Zugänge vom ehemaligen Bezirksamt Gengenbach und Oberamt Offenburg. 
6. Kienitz, Landeskunde des Großh. Baden (Samml. Göſchen 199). 

7. Die Akten der Großh. Forſt- und Domänendirektion Karlsruhe, Direktion der 
Salinen, Berg- und Hüttenwerke, Offenburg, Bergbau, bergbauliche Verſuche im 

Die Ortenau 6
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Später kam Berghaupten wieder zu Hohengeroldseck. Der letzte Herr 

von Geroldseck, Jakob, ſtarb 1634. Wegen des Anſpruches auf Berghaupten 

gab es dann vielerlei Streitigkeiten. Am 4. Februar 1699 gab Kardinal 

von Fürſtenberg, Wilhelm Egon, Biſchof von Straßburg, da das gerolds— 

eckiſche Berghaupten an das Domſtift Straßburg fiel, das Dorf dem 

Heinrich von Merey als Lehen, gleichzeitig aber wurde der Graf von 

Cronberg mit der Grafſchaft Geroldseck belehnt. So kam es wegen des Berg— 

hauptener Beſitzes zwiſchen den Geſchlechtern von Merey und von Cronberg 

zu einem Streite, wobei die Bewohner von Berghaupten, die dem Grafen 

von Cronberg gehuldigt hatten, auf ſeiner Steite ſtanden. Der kaiſerliche 

Reichshofrat wies die Klage des Grafen von Cronberg auf Zuweiſung 

von Berghaupten ab und verfällte ihn in die Koſten. Vergebens ſuchte er 

nachher noch ſeine Anſprüche auf Berghaupten geltend zu machen, das 

Geſchlecht von Merey aber blieb im Beſitz des Ortes. Später verpfändeten 

die von Merey ohne Einwilligung ihres Lehnsherrn das Dorf gegen 

1200 fl. an den Markgrafen Friedrich VI. von Baden-Durlach und ver⸗ 

kauften es ihm bald darauf um dieſe Summe. Der Biſchof von Straßburg 

willigte aber in den Kauf nicht ein und vergabte die Herrſchaft, trotz 

Widerſpruchs von Merey und des Markgrafen von Baden-Durlach, am 

4. Februar 1699 an Tobias Erneſt, Freiherrn von Schleiß, jedoch ſo, daß 
er dem Markgrafen die ausgelegten 1200 fl. zu erſtatten, dieſer aber ſich 
aller Anſprüche auf Berghaupten begeben mußte. Am 26. April 1699 

wurde von Schleiß in den Beſitz eingewieſen mit dem Vorbehalt, daß 

dieſes Lehen, wenn er oder einer ſeiner männlichen Nachkommen zu einer 
anderen Religion übergingen, dem Biſchof wieder verfallen ſei. 

1806 ſtarb die Familie von Schleiß aus und Berghaupten wurde 
landesherrlich. 

Die Talſohle des Kinzigtals, das bei Offenburg in nordweſtlicher 

Richtung in die Rheinebene mündet, iſt hier faſt ganz eben, nur zwiſchen 

Oberamtsbezirk Offenburg, pars J und Il, 1823—1890, desgleichen an verſchiedenen 
Orten des Amtbezirks Gengenbach, pars J und Il, 1823—1881. Die bergbaulichen 

Unternehmungen des Handelsmanns Derndinger von Ichenheim in den Gemar— 
kungen Berghaupten, Diersburg uſw. 1822—1835; ferner die Akten von Gengenbach, 

die bergbaulichen Unternehmungen Derndingers in den Gemarkungen Berghaupten, 
Diersburg, Niederſchopfheim, die Kohlenbergwerke zu Hagenbach uſw. ſowie die 
Akten Bergbau, die bergbaulichen Unternehinungen der Akt-Geſ. „Steinkohlengruben 
Berghaupten“, Zunsweier und Diersburg, pars III, 1857—1890. 

Für das freundliche und bereitwillige Entgegenkommen, das dem Verfaſſer 
ſowohl vom Großh. General-Landesarchiv als auch von der Großh. Forſt⸗ und 

Domänendirektion, beſonders von Herrn Bergrat Naumann, zuteil wurde, ſpreche 

ich meinen verbindlichſten Dank aus.
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Gengenbach und Reichenbach treten diluviale Anſchwemmungen, vom 

Reichenbachtal ſanft abfallend, bis faſt in die Mitte des Tales vor. Der 

Fluß ſelbſt, der größte des Schwarzwaldes, iſt ſeit dem Anfang des 

19. Jahrhunderts kanaliſiert und eingedämmt, wodurch den früher häufigen 

Verheerungen ſeiner Hochwaſſer im allgemeinen vorgebeugt iſt. 

Der typiſche, ſchieferige Gneis mit vorherrſchendem Glimmer (Biotit) 

und körnigſtreifiger Gneis findet ſich beſonders am Bellenwald beim Aus— 

gang des Kinzigtales. Stellenweiſe geht der körnige Gneis in äußerſt 

feſtes Geſtein über. Das Gneisgebirg zwiſchen Diersburg und der Kinzig 

enthält außerordentlich zahlreiche Ausſcheidungen grobkörnigen Granits. 

Höchſt intereſſant durch ſeine Mineraleinſchlüſſe iſt der Gneis des Bellen— 

waldes. Weitverbreitet, außer in Diersburg, iſt der Granit in Berghaupten, 

und hier bildet er das unmittelbar Liegende der Steinkohlenformation. Der 

Berg bildet aus der Talwand hervorſpringende Kuppen von ſehr regel— 

mäßiger Form. 

2. Steinkohlenformation von diersburg und Berghaupten. 

Dieſe Ablagerung iſt die einzige des Großherzogtums Baden, die 

erhebliche Maſſen produzierte. Die Steinkohlenformation bildet ein ſchmales 

Band, das, im Hangenden und Liegenden von Gneis und Granit begrenzt, 

ſich in weſtöſtlicher Richtung von Diersburg bis in die Gegend von Berg— 

haupten zieht. Von Diersburg bis zum Hochacker bei Berghaupten iſt die 

Formationsgrenze leicht zu ermitteln, öſtlich wie weſtlich davon iſt das 

Ausgehende von mächtigen Lehmmaſſen, dem Diluvium angehörig, verdeckt. 

Nach Ausſage alter Bergleute ſoll auch auf dem weſtlichen Talgehänge 

von Diersburg früher Kohlengewinnung betrieben worden ſein. Auch bei 

Berghaupten verliert ſich die Steinkohlenformation unter dem Diluviallehm. 

Die Kohle iſt von eigentümlicher Beſchaffenheit. Ihren äußeren Eigen— 

ſchaften wie ihrem Verhalten beim Verbrennen nach wurde ſie ſchon längſt 

dem Anthrazit zugezählt. 

An Ort und Stelle werden zwei Kohlenſorten unterſchieden. Die 

gewöhnlich vorkommende anthrazitiſche Kohle findet ſich in kurzen, durch 

Verwerfungsklüfte abgeſchnittenen Flözſtücken und Neſtern von ſehr wech— 
ſelnder Mächtigkeit, die 10 Meter ſteigt. Sie iſt von ſchwarzer Farbe, 

ſtark glänzend, weich und ſtark, nach allen Richtungen zerklüftet, ſo daß ſie 
ſehr leicht in kleine Stücke zerfällt. Zahlreiche glänzende Rutſchflächen 

durchziehen die Kohlen nach allen Seiten, ſo daß das Ganze das Anſehen 

einer durch heftigen Druck zerquetſchten und zuſammengewürgten Maſſe 

hat. Auch jetzt noch befinden ſich die Kohlen unter ſtarkem Druck, ſo daß 

ſie beim Anhauen unter kniſterndem Geräuſch losſpringen. Die Kohle iſt 

6*
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faſt gänzlich frei von Schwefelkies und brennt ſchwer, ohne zu backen, mit 

kurzer Flamme. 

Die zweite Kohlenſorte heißt Schmiedekohle. Sie hat weniger den 

metallartigen Glanz der vorigen, iſt von tiefſchwarzer Farbe und von 

etwas größerer Feſtigkeit. Sie brennt leichter, mit längerer Flamme und 

wird beſonders von Feuerarbeitern geſucht. Sie findet ſich in beſonderen 

Lagern, die meiſtens im Liegenden der anthrazitiſchen Kohlenlager vorkommen. 

Eine dritte, zwiſchen Schmiede- und Anthrazitkohle in der Mitte 

ſtehende Sorte kam im Hagenbach in einzelnen Flözſtücken vor. Sie iſt 

von ſchwarzgrauer Farbe, von geringerem Glanz als die anderen Sorten, 

auffallend hart, bricht daher in großen Stücken, brennt ſchwer und gibt 

mehr Aſche. 

An den Kohlen entwickelt ſich, jedoch nicht in bedeutender Menge, 

Kohlenwaſſerſtoffgas, ſo daß bei dem ſtarken Wetterzug meiſtens ohne Sicher⸗ 

heitslampe gearbeitet wurde. Nur an abgelegenen Orten, insbeſondere in 

Uberhauen, ſind die Sicherheitslampen notwendig. Durch Entzündung 

ſolcher Gaſe entſtand vor längerer Zeit in der Berghauptener Grube ein 

mehrere Jahre andauernder Grubenbrand. 

Es iſt als ſicher anzunehmen, daß die urſprünglich horizontal abge— 

lagerten Flöze durch ſpätere Störungen derart zerriſſen und zerſtückelt 

wurden, daß mit der gleichen Wahrſcheinlichkeit auf allen Punkten der 
Formation nach Kohlen geſucht werden kann. Auch hat die Erfahrung 

gelehrt, daß die meiſten Kohlenmittel nicht durch rationell angelegte Ver— 

ſuchsarbeiten, ſondern rein zufällig bei Ortsbetrieben, die auch ſehr bezeichnend 

unterirdiſche Schurfarbeiten genannt wurden, gefunden worden ſind. Ein— 

zelne Schichten des Schiefers ſind voll von Pflanzenreſten, doch gehören 

wohl erhaltene und beſtimmbare Stücke zu den Seltenheiten. Im Sandſtein 

ſind Stämme von Sigillaria und Lepidodendron-Arten häufig, teils rund, 

teils plattgedrückt, ſehr ſelten aber ſo erhalten, daß eine Beſtimmung möglich 

iſt. Ferner kommen ſchmale Blätter von Stämmen und Calamiten vor.“) 

Es folgt hieraus, daß die Kohlenformation von Diersburg und 

Berghaupten der unterſten Region der produktiven Steinkohle [der 

Sigillarienzone) angehört und ſomit jünger iſt als die Ablagerungen im 
oberen Schwarzwald (Badenweiler, Lenzkirch, Neuenweg, Schönau), aber 

älter als die von Baden, Oppenau, Geroldseck und Hinterohlsbach. 

Zur Steinkohlenzeit muß bei Diersburg und Berghaupten ein flaches 

Baſſin vorhanden geweſen ſein, was ſchließen läßt, daß damals ſchon die 

umliegende Gegend Feſtland geweſen iſt. Dieſes Baſſin wurde aber ſchon 

) Zu erwähnen wären noch die Adinolen, ein dichtes, jaſpisartiges Geſtein, 
bei Diersburg vorkommend.
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gleich beim Beginn der Kohlenzeit entweder ganz ausgefüllt oder durch 

Hebungen verändert. Ob nun eine muldenförmige Aufbiegung, ähnlich 

dem Zuklappen eines Buches, oder eine einſeitige, einer Spalte folgende 

Verſenkung eingetreten iſt, iſt zweifelhaft. Das Ganze zeigt aber in den 

zahlreichen Verwerfungen, Quetſchungen und Biegungen der Lager, daß 

ein lange fortdauernder gewaltiger Druck die Veränderung bewirkte. 

Die eigentümliche Lagerung und die Beſchaffenheit der Kohle machen 

den Bergbau ſehr ſchwierig und koſtſpielig. Die kurzen Kohlenmittel liegen 

ſo zerſtreut, daß von einem rationellen Aufſuchen keine Rede iſt. Es muß 

eben das ganze Gebirg mit Strecken durchfahren werden, um etwa vor—⸗ 

handene Kohlenmittel aufzuſuchen. Es wurden daher beſtändig ſolche Strecken 

— Querſchläge genannt — als Ausrichtungsbaue betrieben. 

3. Betriebsgeſchichtliches. 

Das ganze Kohlengebirg iſt durch Strecken in Sohlen geteilt. Dem 

Kohlenmittel wurde von zwei Sohlen aus genähert, die beiden Strecken 

(Trumörter) wurden durch einen der Kohle folgenden Schacht verbunden. 

Hierauf beginnt der eigentliche Abbau, der wegen der geringen Feſtigkeit 

der Kohle leicht vor ſich geht, Stöße und Firſt müſſen aber verzimmert, 

leere Räume ſorgfältig vermieden werden. Das Ausfüllen der Abbaue, 
ein großer Übelſtand, verteuert die Gewinnung außerordentlich. Wegen 

der geringen Feſtigkeit der Kohle wurden durchſchnittlich nur 40% Stück⸗ 

kohlen gewonnen. Die gewonnene Kohle wurde in Körben bis zum nächſten 

Schacht getragen, dort entweder auf die nächſt höhere oder tiefere Sohle 

und von hier in Karren zum Füllort gefördert. 

Auch dieſe Förderung vollzieht ſich ſehr umſtändlich und koſtſpielig. Es 
wurden auch mit Eiſenbahnen Verſuche gemacht, ſie rentierten ſich aber nicht. 

Infolge der vielen Offnungen in verſchiedener Höhe iſt der Wetterzug 

der Gruben ſehr gut, nur ab und zu macht ſich an abgelegenen Punkten 

eine bedeutende Wärme bemerkbar. Während Berghaupten viel mit Waſſer 

zu kämpfen hatte, iſt dies in den Bezirken Diersburg und Hagenbach nicht 

der Fall. 

Der Bergbau von Berghaupten hat noch kein großes Alter, er begann 

erſt im Jahre 1755 und zwar durch den Pflugwirt Bauer in Kehl, der 

von dem Grundherrn zu Berghaupten, dem Baron von Schleiß, mit dem 

Grubenfeld belehnt wurde. 

In Berghaupten und Diersburg betrieb ſpäter den Kohlenbergbau 

der ſehr rührige Handelsmann und Glasfabrikant Jakob Anton Derndinger 

von Ichenheim, in Offenburg wohnhaft, während bei Zunsweier die Ge— 

brüder Hecht von Straßburg nach Kohlen ſchürfen ließen.
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Beide Teile, jedoch getrennt, waren mit der ganzen Ausdehnung 

oder Verbreitung des Steinkohlengebirgs förmlich belehnt. 
Der Lehensbrief des Freiherrn von der Schleiß vom 20. Auguſt 1755 

hat im weſenlichen folgenden Inhalt: 

8 N 

   
    I 

⁹29 9hο bad Fufs 

Kreuzriß der Grube Hagenbach von Süd nach Nord. 

„Ich Auguſtin Joachim Antoni Freiherr von und zu Schleyß, Herr zu Berg⸗ 
haubten, Ihro Röm. Kayſerl. May. Rath und Löbl. Frey ohnmittelbarer Reichs⸗ 
Ritterſchaft in der Ortenau erbettener Directorial Rath und Ausſchuß, urkunde 
hiemit und bekenne: 

Demnach ſich in dem Bann und Bezirk Berghaubten gute Anzeigung findet, 
zu Steinkohlen Gängen ſowohl alß auch Eyſen und etwa auch andern Ertzen, deren 

Eröffnung dem Publico nützlich ſeyn und beſonders meinen Unterthanen zu Berg⸗ 
haubten zu mehrerer Nahrung und Verdienſt gereichen könnte, meine Gelegenheit aber 
nicht iſt, ſolche Eröffnung und Betreibung für meine eigene Rechnung vorzunehmen 
und zu beſorgen, wannenhero ich den 18ten 9btis 1754 mit den Herrn Johannes 

Bauer vornehmen Bürgern und Gaſtgeber zum Pflug in dem Dorf Kehl eine ſchriftliche 
Convention errichtet hatte, vermittels welcher Er ſich verbindlich gemacht hat, die 

erwähnte Gänge auf ſeine Koſten und Gefahr zu eröffnen und alle hierzu erforder— 
lichen Unkoſten drey Monath lang Seinigen vorzuſchießen, mit dem Beding, daß, 
wann in ſolcher Zeit nichts nutzliches gefunden werden ſollte, Ihm frey ſtehen ſolle,
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von ſolcher Arbeit abzulaſſen, aber auch die bis dahin daran verwendete Unkoſten 

an ſich ſelbſt zu haben, wo hingegen Ihm frey ſtehen ſolle, ſolche Arbeit auf ſeine 
Gefahr und Koſten fernerhin, ſo lange Ihm gefällig ſeyn würde, fortzuſetzen, und im 

Fall ſich etwas nutzliches zeigete, es möchten Steinkohlen oder Ertze ſeyn, ſo ſolle 
Er, Herr Bauer allein, für ſich und ſeine Gemeindern, welche Er ſich nach ſeinem 

eigenen Gefallen zu erwählen die Freyheit haben ſolle, die Erlaubnuß haben, ſolche 

Steinkohlen oder Ertze in dem ganzen Bann und Bezirk Berghaubten zu gewinnen 
und ſich beſt möglichſt zu Auty zu machen, ohne daß die Erlaubnuß ſonſten irgend 

jemand, wer der auch wäre, ertheilt werden ſollte, wie dieſes und noch mehreres 
im vorangezogener Convention vom 18ten 9bris 1754 des weiteren enthalten iſt.“ 

Es folgen dann acht Artikel mit Erläuterungen. Im Artikel 1 iſt auch das 
Recht eingeſchloſſen, in dem im Bann und Bezirk gelegenen Bellenberg, ſoweit er 
dermalen im Beſitz der Schleißiſchen Herrſchaft iſt, oder wenn ſie ihn durch richter⸗ 

lichen Spruch ferner haben ſollte, auf Steinkohlen und Erze zu graben. 

Nach Art. 3 hatte Bauer den Wert des 5. Zentners von Steinkohlen an die 
Herrſchaft zu entrichten. (15 kr.) /ejährliche Bezahlung. 

Im Art. 6 wird den Leuten vollkommene Religionsfreiheit zugeſichert, die 

aber ſo zu verſtehen ſei, daß keinem in ſeiner Religion etwas in den Weg gelegt 
werden ſoll. Eine öffentliche Ausübung einer andern als der römiſch⸗katholiſchen 

Religion wird in dem Bann Berghaupten aber keineswegs geſtattet. Die Jurisdiktion 
über die Leute ſteht der Familie von der Schleiß zu. 

Im Art. 7 wird für die Privilegien eine Summe von 200 fl., die Bauer zu 

zahlen hatte, feſtgeſetzt. 
Unterſchrift: Auguſtin Joachim Antoni 

(L. S.) Freyherr von der Schleiß. 
Sodann folgt die Beſtätigung der Konvention vom 20. Auguſt 1755 

von Joſeph Maria Johann Nepomuk Freyherr von und zu der Schleyß Herr zu 
Berghaubten, Haubtmann in dem löbl. Schwäbiſchen Fürſtenbergiſchen Krayß⸗ 

Regiment zu Fuß. 
Ferner die Unterſchrift des Johannes Bauer wie folgt: 

Ich, Johannes Bauer Burger und Pflugwirth zu Kehl, verſpreche hiermit für 
mich und meine Erben und Nachkommen, bey Verpfändung meiner ſämmtlich gegen— 

wärtig und zukünftigen Haab und Nahrung alles dasjenige zu erfüllen, was mir 
zufolg hieob- und vorſtehenden Contracts, welchen ich wohl verſtanden und nach 

allem ſeinem Inhalt angenommen habe, oblieget, getreulich und ohne Gefährde. 
Kehl, den 20ten Auguſt 1755. 

Johannes Bauer. 

Auszug aus dem Lehnsbrief 

des Rudolph Reichsfreiherrn von und zu der Schleiß für Georg 
Gottlieb Friedrich Schlick und Chriſtian Gottlob Struppel 

vom 9. Januar 1796. 

Kund und zu wiſſen ſeye 
hiermit, daß zwiſchen dem Reichsfreiherrn von und zu der Schleyß, Herren zu Berg⸗ 
haupten und Illenbach Seiner Kayſerlichen Majeſtät Raths Seiner Kurfürſtlichen 

Durchlaucht zu Trier wirklicher Kämmerer des Kayſerlichen Schwäbiſchen Ritter⸗ 
ordens Kapitulare und der ohnmittelbahren freyen Reichs Ritterſchaft in Schwaben
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des Ortenauiſchen Bezirks Direetorial-Rath ꝛc. für ſich dero Nachkommen und Erben 
als Verlehner An Einem 

Sodann! 

zwiſchen dem Ehrbahren Bürger Herr Georg Gottlieb Friedrich Schlick von Schiltach 

und dem Ehrbahren Bürger Herr Chriſtian Gottlob Struppel von Albersbach für 
Sich und andere Intereſſenten jedannoch ſo, daß einer für alle und alle für einen 

haften als Beſtänder am anderen Theil ein Auf-Recht und Redlichen Temporal Beſtand 

wie nachſtehende oder angeſchloſſene Ranetation verabredet und beſchloſſen worden. 

Folgen 20 Artikel. 

Im erſten Artikel werden ſie nicht allein mit dem bereits aufgetanenen Stein— 

kohlengang, ſondern mit allen anderen in dem ganzen „Berghaupter Bann und 

Territorio“n: wovon aber der ganze Böllenwald zur Zeit ausgenommen iſt!: 

gelegenen Orte belehnet, Steinkohlen zu ſchürfen, graben, fördern und an Ort und 
Ende, wohin ihnen beliebt, bringen zu laſſen. 

Nach Art. 5 ſollen zur Abführung der Steinkohlen und anderen zu dem 

Werk nötigen Arbeiten vorzüglich die Berghauptener Einwohner gebraucht werden. 

Nach Art. 7 übt die Herrſchaft die Jurisdiktion aus. 

Nach Artkel 13 ſoll der Beſtand nach Ende eines Jahrs und drei Monaten, 
21 Jahre lange dauern, mithin vom 1. Januar 1796 bis 1. Januar 1817. Nach 

Verlauf dieſer 21 Jahre ſollen die Beſtänder ſchuldig ſein, das ganze Werk mit 
allem Zubehör an die Herrſchaft unentgeltlich abzutreten. 

Nach Artikel 12 iſt das Hauptbuch mit Regiſter der Herrſchaft oder dem 
Amt alle Quartal vorzulegen, woraus dann das Quartal-Quantum der bedungenen 

Recognition beſtimmt und bezahlt werden ſoll. 

Nach Artikel 20 iſt eine jährliche Recognitionsgebühr von 24 fl. zu bezahlen. 

Unterſchrift: Joſeph Rudolph Reichsfreyherr von und zu der Schleyß. 

L. S.) Georg Gottlieb Friedrich Schlick. 

Chriſtian Gottlob Struppel. 

Die Anlage mehrerer Stollen ermöglichte einen Abbau des größten 
Teils des über der Talſohle gelegenen Kohlenlagers. 

Es wurden vom Jahr 1814 bis 1822 befördert: 

in Diersburg 37779 Zentner von durchſchnittlich 7 Arbeitern, 

in Berghaupten 23716 „ 75 11 1 

Die ſtatiſtiſchen Mitteilungen über die Betriebsverhältniſſe in den 
30er, 40er und 50er Jahren des 19. Jahrhunderts ſind nur ſpärlich in 
den Akten vorhanden. Soweit Aufzeichnungen ſich vorfanden, bringe ich 
ſie nachfolgend. Obgleich es nur ein lückenhaftes Bild iſt, ſo kann doch 

daraus erſehen werden, daß bei Diersburg in den 30er Jahren ſtets mit 

großer Zubuße gearbeitet wurde, während Berghaupten meiſtens eine Aus— 

beute lieferte. Die Ausbeute bei Berghaupten beträgt von April 1830 

bis März 1837, alſo in 7 Jahren, bei einem Verkauf von 64643 Zentnern 

12115 fl. 41 kr.,) die Zubuße 4816 fl. 18 kr., mithin Überſchuß 7299 fl. 23 kr. 
  

) 1 fl. ſüdd. Währg. bis Ende 1873 — 1 Mt. 71 Pfg.
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Die Zubuße beim Betrieb Diersburg beträgt von April 1830 bis 
März 1836, alſo in 6 Jahren, bei einem Verkauf von 19920 Zentnern 

8487 fl. 53 kr. 
Von 1835 und 1836, ebenſo 1839/40 ſind von Diersburg Kohlen— 

verkäufe nichts mehr vermerkt, eine Förderung hat demnach nicht mehr 

ſtattgefunden. 

Ergebniſſe der Steinkohlenwerke Berghaupten und Diersburg 

vom April 1830 bis Juni 1840. 

1. Berghaupten: 

  

Mithin 

Verkauf Einnahme Ausgabe überſchuß Zuſchuß 

Ztr. fl. kr. fl. kr⸗ fl. kr 
April 1830 bis März 1831 13120 10754 42 5841 16 — — 

½ 183 „ 1832 9144 7459 6 52²² 30 — 

F„ „ 1. 8483 60691 36 4582 10 — 
18883 „ „ 1834 9165 7052 — 5441 24 — — 

„ 1884 „ „ 1835 11390 7854 — 6948 23 — — 
„ 1865 „ „ 18386 3155 2303 42 7120 — — — 43816 18 
„1836 „ „ 1887 9886 6140 42 5800 42 840— — — 

Summe in 7 Jahren 64643 48255 48 40956 25 12115 41 4816 18 

hiervon ab Zuſchuß 4816 18 

2 bleibt überſchuß 7299 23 

Erlös für den Zentner Kohlen durchſchnittlich 44 bis 45 Kreuzer. 

April 1839 bis 30. Juni 1840 11990 5750 57 5305 4 45⁴ 53 

  

2. Diersburg: 

  

Mithin 
Verkauf Einnahme Ausgabe überſchuß Zuſchuß 

Ztr. 3＋ i fl. kr. 
April 1830 bis März 1831 5³64 1610 4 1704 26 — — 94 2²2 

„ 18614((„ 8 5446 1636 49 1603 31—— 56 42 
„ 1„ „ 4383/ͤ 1320 48 1487 55 — — 167 7 
„ 1833% „ 18 1643 7⁰00 42 4219 54 — — 33510 12 
„1834 „ „ 1835 3038½½ 1034 41 4592 21 — — 3557 40 
F4635 „ „ 4833 — — 54 1102 44 — — 1101 50 

Summe in 6 Jahren 1992⁰0 6312 58 14800 51 — — 8487 53 

Erlös für den Zentner Kohlen durchſchnittlich 19 Kreuzer. 

Die Gruben zu Diersburg verkaufte Derndinger ſpäter an eine 

franzöſiſche Geſellſchaft, die die Grubenfelder in Hagenbach bereits beſaß. 

Wegen der Verſchiedenheit der grundherrlichen Rechte mußten aber 

beide Betriebe getrennt gehalten werden. 

Nach dem Abbau über den Talſohlen erfolgte der Tiefbau, der ſich 
regelmäßiger und ergiebiger geſtaltete.
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Der erſte bedeutende Schacht wurde gegen 1830 in Hagenbach angelegt. 

Bis 1866 hatte er eine Tiefe von etwa 1000 Fuß!) oder 312½ Meter 

erreicht. Die Förderung verrichtete eine kleine Dampfmaſchine. 

Im Anfang des 19. Jahrhunderts dehnte ſich der Kohlenbergbau 
auch auf das Diersburger Tal aus, deſſen Talſohle gegen 200 Fuß 
(62½ Meter) tiefer liegt als das Mundloch des Hagenbacher Schachts. 
Der erſte Abbau war mehr ein Schürfen, erſt anfangs der 60er Jahre 

des 19. Jahrhunderts wurden wirkſame Tiefbauanlagen angelegt. 

Hagenbach und Diersburg hatten den Vorteil, daß beide Betriebe 

lange Zeit in einer Hand und unter gemeinſchaftlicher Leitung waren, 

während Berghaupten einen öfteren Wechſel aufzuweiſen hat. 

Bis 1844 betrieb Derndinger den Kohlenbau auf eigene Rechnung, 
und dann übernahm ihn die neugegründete Geſellſchaft mit einem Kapital 

von 168000 fl., wovon 108000 fl. den Kaufpreis darſtellen. Durch die 

etwas günſtigen Ergebniſſe ermutigt, wurde 1853 eine Aktiengeſellſchaft 

mit einem Kapital von 420000 fl. gegründet. Der in Aktien bezahlte 

Kaufpreis betrug 319000 fl. Bei großem Aufwand wurde jetzt das 

Grubenfeld mit drei Schachten in Angriff genommen; alle Schachte waren 

mit Dampfmaſchinen und Eiſenbahnen zur Förderung eingerichtet. Auf 

ſehr mächtige Kohlenlager ſtieß man in dem weſtlichſten Alexandrinenſchacht 

und im Hauptſchacht, jedoch nur bis zu 400 Fuß Tiefe (S 125 Meter). 

Von dem unterſten ſog. Schmiedekohlenſchacht, der ganz nahe der liegenden 

Grenze des Steinkohlengebirgs angeſetzt werden mußte, wurde ein Quer— 

ſchlag in nördlicher Richtung angelegt, der unter die alten Bauten führte, 
die Derndinger vorzügliche Schmiedekohle lieferte. Doch ein Waſſer⸗ 

durchbruch am 10. Oktober 1858, der durch Unvorſichtigkeit der Arbeiter 

und durch Sorgloſigkeit des Aufſichtsperſonals verurſacht wurde, brachte 

nicht nur großen Schaden, ſondern forderte auch das Leben von zwei 

Arbeitern. Näheres hierüber ſiehe ſpäter unter dem Abſchnitt „Unfälle“. 

Ein alter Schacht wird noch auf dem Hochacker erwähnt. 

Die Hoffnungen und Ausſichten, die die neu gegründete Geſellſchaft 

leiteten, haben ſich in der Folge in keiner Weiſe erfüllt. Wohl wurden 

mächtige Kohlenmittel erſchloſſen, ſie waren aber nur kurz. Mehr und 

mehr zehrten die auf weit größeren Gewinn berechneten koſtſpieligen Bauten 

und Betriebseinrichtungen das Kapital auf, und die Geſellſchaft geriet im 
Jahre 1859 in die mißliche Lage, ſich auflöſen zu müſſen. Das ganze 

Bergwerk wurde um den niedrigen Preis von etwa 150000 fl. verkauft. 

Allerdings ſind nachher wieder friſche Kohlenflöze entdeckt worden. 

) Fuß — ¼16 Meter.
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Die Produktion ergibt folgendes Bild: 

1860 

Gruben Förderung 

0 198 Ztr. 
Hagenbach 

68 A4889 
Berghaupten 6²⁴98 

1861 

Hagenbach 82¹4 
Diersburg 52910 

Berghaupten 33100 

1862 

Hagenbach 833309 

Diersburg 68366 
Berghaupten 3⁵8⁴4 

1863 
Hagenbach 

8 8 
Berghaupten 36600 

1864 

Hagenbach 
35 — 186775 

Berghaupten 60000 

Betrag 
fl. 

53292 

20833 

28732 

1912²8 

11033 

27737 
24069 

12665 

  

56031 

20000 

Arbeiter 

90 

40 

6⁴ 

4⁵ 

45 

106 

50 

Die Rechnungen von Berghaupten aus den Jahren 1856 bis 1858 ergeben 
für den Zentner geförderter Kohle folgendes: 

1856/57 

kr. 
Häuerlöhne 1„74 

Streckenförderung 2,750 

Schachtförderung 0,%⁰0 

Bergverſatz 0,86 
Holz 0,83 

Summe 6,½12 

kr. 
17² 
2761 
0.⁴ 
1733 
1„15 

7,00 

1857/58 

in Prozenten 

1856/57 1857/58 

     

Proz. Proz.. 
2323 217½536 
40,06 36,82 
8.26 6,88 

18,70 
16,23 

100,00 100/00 

Werden die Preiſe und zwar der Zentner der gemiſchten Fördermaſſe 

oder Ausbeute zu 21 kr., Schmiedekohle zu 26 kr., Stückkohle zu 30 kr. 

und das Kohlenklein zu 15 kr. berückſichtigt, ſo ergibt ſich wohl ein erheb— 

licher Überſchuß, der aber durch die Anlagen, Betriebswerke, Verzinſung 
uſw., die in keinem Verhältnis zu dem beſchränkten Kohlenfelde und der 

Armut an Kohlenausbeute ſtanden, vollſtändig verſchlungen wurde. 
Es beſtand ein fortwährender Kampf gegen alle möglichen Schwierig— 

keiten, die ſich dem Kohlenbergwerksbau entgegenſtellten. Nicht nur die 

ungünſtige Lagerſtätte der Kohlenmittel, der Mangel an Arbeitern, ſondern 

auch die gegenſeitige Konkurrenz der beiden Geſellſchaften in Diersburg und 

Berghaupten vermehrten die Schwierigkeiten für einen gewinnreichen Abbau.



92 Joh. Karl Kempf 

Imimerhin waren die Ausbeuteverhältniſſe in Diersburg-Hagenbach noch 

beſſer wie die in Berghaupten, wo die Geſellſchaft das ganze Kapital verlor. 

Anfangs der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts war von dem bekannten 

Kohlenfelde etwa der dritte Teil abgebaut, wovon der größte Teil auf die 

öſtlichen Gruben Hagenbach und Berghaupten fällt. 

Nach den Berechnungen ſoll der abgebaute Teil gegen 4 Millionen 

Zentner Kohlen geliefert haben. Dieſe Angabe wird aber, weil unwahr— 

ſcheinlich, beſtritten (bgl. Geolog. Beſchreibung der Umgebung von Lahr 

und Offenburg, Beiträge zur Statiſtik der inneren Verwaltung des 

Großh. Baden, 25. Heft 1867 S. 27), da die Annahme, die den Unter— 

nehmungen in Berghaupten zu Grunde lag und das Grubenfeld daſelbſt 

von 4000 Fuß Länge auf 1000 Fuß Tiefe einen Kohlenvorrat von 

72 Millionen Zentner annahm, ſich als höchſt übertrieben herausſtellte. 

Die abgebaute Fläche ſoll damals nur ungefähr 24000 U Lachter, das 
badiſche Lachter zu 10 Fuß, betragen haben, wonach der Kohlenreichtum in 

Berghaupten etwa zehnmal zu hoch geſchätzt worden iſt. 
(Fortſetzung folgt.)



Die Kirche und das Pfarrhaus 
zu Meiſſenheim. 

Ein Beitrag zur Erforſchung der baugeſchichtlichen Entwicklung 

am Oberrhein mit einer Erinnerung an Friderike Brion 
zu ihrem hundertjährigen Todestage. 

Von Walter Beck. 

Eingeſchloſſen von den Gemarkungen der Dörfer Ichenheim, Kürzell, 
Altenheim und Ottenheim liegt in einiger Entfernung vom Rheinſtrom 

der Ort Meiſſenheim. 

Zum erſten Male wird das Dorf genannt 1267 in einer Schenkungs— 

urkunde Walters von Geroldseck an das neugeſtiftete Kloſter zu Lahr. 

1277 war es dann bei der Teilung der Geroldsecker Herrſchaft an die 

Linie Geroldseck-Lahr gekommen, nach deren Ausſterben das Stift zu Lahr 

die Familie der Wurmſer mit Meiſſenheim belehnt zu haben ſcheint. Im 

Jahre 1558 beſaß Daniel Wurmſer von Schäffolsheim in Gemeinſchaft 

mit ſeinem Vetter Meiſſenheim als biſchöfliches ſtraßburgiſches Lehen. Mit 

dem Namen dieſer Herren nun iſt der Kirchenbau eng verknüpft. Sie 
waren es auch, die in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts den Prote— 

ſtantismus in Meiſſenheim einführten. 

Der Kirchenbau, der heute noch bis auf den Turmhelm in ſeiner 

ſchlichten Größe daſteht, iſt nicht die urſprüngliche Anlage geweſen, wie ja 

allein ſchon die Bauweiſe zeigt. Vielmehr hat auf demſelben Platze ſchon eine 

frühere Kirche geſtanden, von der uns das „Chronicon Meissenheimense“ 

einige Daten gibt.!“) 

Quellen: Akten und Rechnungen der Gemeinde Meiſſenheim; Akten des 
General-Landesarchivs Karlsruhe, die Kirche von Meiſſenheim betr.; die einſchlägige 
Literatur wie: Kunſtdenkmäler des Kreiſes Offenburg und die dort genannten Werke 
lokaler Forſchung. 

) Es iſt dies ein altes Kirchenbuch der Pfarrei Meiſſenheim aus dem 16. Jahr⸗ 

hundert, das allerdings auch noch offen läßt, wie weit die erſten Anfänge dieſes 

Pfarrſprengels zurückreichen.
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Im Jahre 1580 „in der Woche nach Pfingſten wird die Kirche zu 

Meiſſenheim gedeckt und ausgeſtrichen“. Es war dies das Vollendungsjahr 

eines zweiten Gotteshauſes, da zweifellos während des ganzen Mittelalters 

eine Kirche hier ſtand; denn Meiſſenheim hatte ein Pfarrektorat. Man 

darf aber annehmen, daß der Bau ſchon damals als proteſtantiſches Gottes— 

haus erſtellt wurde. Am 13. Juni 1590 „hat man die newe große glock 

hierhergebracht und gleich hinauf in den Thurm gezogen. hat gewogen 

14½ Centner 10 Pfund. hat bei dem glockengießer koſtet 179 Gulden 

und koſtet ſie mit dem Zoll (ſie kam alſo wohl aus Straßburg) und zu 
hencken in allem mehr den 200 gulden“. 

Spuren dieſes alten Baus ſind heute nicht mehr zu finden. Er mag 

einſchiffig geweſen ſein mit kleinem Turm und angebauter Sakriſtei, die 

allerdings, wenigſtens ein Raum, bald nach Fertigſtellung der Kirche profanen 
Zwecken gewidmet wurde. Ein Gemach diente vom 14. Auguſt 1581 ab 

als gemeiner Theſaurus (Gemeindekaſſe, d. h. wurde die Sakriſtei zum 

Einſammeln der Gemeindegefälle hergerichtet), und die Sakriſtei wurde 

erſt wieder den 25. März 1626 dem Pfarrer eröffnet. 

Zeit, Wind und Wetter ſcheinen dem einſt wohl mit beſcheidenen 

Materialien errichteten Bau viel geſchadet zu haben. Dieſer Umſtand und 

das mächtige Heranwachſen der Pfarrei zu einem großen Pfarrdorf haben 

dann gegen Ende des 18. Jahrhunderts einen Neubau erforderlich gemacht, 

der wiederum der Freigebigkeit und Fürſorge der Familie der Wurmſer 

zu danken war. Der alte Bau wurde abgeriſſen ſamt der Kirchenmauer, 

ſeine Fundamente waren ebenfalls nicht mehr zu gebrauchen, und ſo wurde 

dann am 6. Oktober 1763 der Grundſtein zu dem neuen, heute noch 

ſtehenden Gotteshauſe gelegt „unter dem Regime des Herrn Chriſtian 

Fiſcher herrſchaftlichen Amtsſchultheißen in Meiſſenheim“ und nach den 

Plänen des Baumeiſters Joſeph Michael Schnöller von Straßburg— 

Noch im ſelben Jahre wurden die Fundamente zur Kirche ſowohl 

wie zur Kirchenmauer fertiggeſtellt. Das Wetter ſcheint dem Bau günſtig 

geweſen zu ſein; auch hat es an tüchtigen Arbeitskräften nicht gefehlt. 

Anfang Oktober des Jahres 1764 war der Bau ſoweit vorgeſchritten, daß 

mit dem Aufſchlagen des Dachſtuhles über dem Schiff begonnen werden 

konnte. „In ſieben Tagen“, vom 16. bis zum 23. Oktober, haben die 

Zimmerleute das erſtaunliche Werk vollendet. Am 24. war die Aufſchlager—⸗ 

mahlzeit mit dem Spruchfeſt. Der Zimmergeſelle, der den Spruch tat, 

erhielt „9 5 vor ein Schnupftuch und ein 3 Guldenſtück à 2 fl. 8 6 zum 

Präſent“. Der ausführende Zimmermeiſter war Antonius Bilger, der 

damalige Schultheiß in Schuttern. Es wurden ihm für die nach dem Riß
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gemachte Zimmerarbeit am Kirchendachſtuhl, Turmgebäude und Glockenſtuhl 

akkordgemäß 365 fl. 6 56 bezahlt. 

Die Vollendung und namentlich der innere Ausbau ſind dann lang— 
ſamer von ſtatten gegangen. Im Juni 1765 werden erſt die beiden 

Schnirkelſteine am Turmgiebel aufgebracht. Der Turm, der, ſoweit das 

Mauerwerk in Betracht kommt, noch im Vorjahre fertiggeſtellt war, wird 

nun auch zu Ende geführt, jedoch nicht in der Geſtalt, wie er heute vor 

uns ſteht. Über dem Turmhauptgeſims erhob ſich ehedem eine achtſeitige 

glockenförmige Haube, bekrönt von einer ähnlich gedeckten Laterne. Das 

Turmholz iſt jedoch bald morſch geworden. 1829 werden umfangreiche 
Reparaturen vorgenommen, und dort hat auch der mit grün- und weiß— 

glaſierten Ziegeln gedeckte Turm ſeine Geſtalt gegen die heutige ſchiefer— 

gedeckte Zwiebelform eingetauſcht. 

Im Auguſt 1765 war der Turm in 12 Tagen aufgeſchlagen worden, 

Knopf und Kreuz, das Michael Hury, der Hammerſchmied zu Reichenbach, 
gefertigt und der Baumeiſter Schnöller ſelbſt vergoldet hatte, ebenfalls 

befeſtigt. Im Frühjahr 1766 wurden die Glocken angeliefert, 2 alte, die 

umgegoſſen worden waren, und eine neue, die mittlere, die 731 Pfund 

wog. In 57½½ Tagen waren ſie durch ihren Verfertiger, den Glockengießer 

Mattheus Edel aus Straßburg, an Ort und Stelle aufgezogen worden. 

Die Aufſchriften lauten: 

10 

Gos mich 1763 Mattheus Edel zu Strassburg. 

Herr Gottlob Friedrich Lenz Pfarrer 
Christmann Fischer Amtsschultheiss 

Herr Christmann Fischer der Alt 
Diebold Heimburger der Alt 

Jakob Katterlin, Jung Hanz, Adam Schäffer 

Diebold Siefert, der Fischer 

Martin Heim Alle des Gerichtes 

Sebastian Dietrich Burgermeister 
zu Meissenheim. 

II. 

Gos mich 1763 Mattheus Edel zu Strassburg. 

Herr Christmann Fischer Schultheiss 

Christmann Fischer, Johannes Fischer 

Jakob Kaderlin, Andreas Hockenjos 

Diebold Kern, Matthias Stark, 

Alle des Gerichtes. 
Johannes Wenz als Heimburger 

zu Meissenheim.
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Die dritte und mittlere iſt im Jahre 1906 umgegoſſen worden. Sie iſt 
mit Eichenlaubkranz geſchmückt und dem Reliefbild Großherzog Friedrichs J. 

Sie trägt die Aufſchrift: 

„Land Land Land Höre des Herren Wort“ Jerem. 22. 29. 

Gegossen von Gebr. Bachert Karlsruhe 1906. 

Kirchengemeinderat: 
A. Hafenreffer, Pfarrer. Ferd. Fischer, Bürgermeister. 

Joh. Heimburger IIl. 
Joh. Kern I. 

K. Wilhelm, Fondsrechner. 
Wilh. Fischer I. 

Friedrich Lutz II. 

Die Ornamentik der beiden anderen alten Glocken iſt in ihrer Art 

einfach, geſchmackvoll und ſchön. Die Ausbuchtungen der Glockenkrone ſind 

mit charakteriſtiſchen Fratzen geſchmückt. Ein wellenförmiger Mäander 

ſchließt nach oben zu die Glocke ab. Früchtengirlanden umhängen den 

Glockenkörper, auf deſſen vorderer Fläche in rechteckiger ornamentierter 

Umrahmung in ſchlichten Zeichen obengenannte Aufſchriften ſich befinden. 

Der innere Ausbau hat mit der Zeit dann auch Fortſchritte gemacht. 

Gipſer und Stukkateur, Maler und Bildhauer, Schreiner und Schloſſer 

waren tätig geweſen; es hatte aber trotz aller Anſtrengungen nicht gereicht, 

noch im gleichen Jahre die Kirche ihrer Beſtimmung übergeben zu können; 

erſt das Jahr 1767 ließ die Glocken zum erſten Male ertönen, die Gläubigen 

zum Gebet zu verſammeln im neuen Gotteshauſe, das ſie bald 4 Jahre 

hindurch hatten entbehren müſſen. 

Der Grundriß der Kirche iſt einſchiffig. Sie iſt auf dem alten 

Friedhof auf der Stelle der alten Kirche erbaut. Über eine kleine Brücke 
mit ſchönem ſchmiedeiſernem Gitter gelangt man durch ein ebenſolches 

prächtig geſchmiedetes Tor, beides von der Hand des Stadtſchloſſers Fink 

zu Straßburg (1767), in den eigentlichen Kirchhof, der rings von einer 
Steinmauer umgeben iſt. Das Gittertor iſt flankiert von 2 Pfeilern, deren 

Haupt mit Artiſchocken geſchmückt iſt, die nach der Kirchenrechnung ein 

eigenhändiges Werk Schnöllers geweſen ſein könnten. 

Wir betreten die Kirche durch den Hauptzugang, durch das unterſte 

Geſchoß des Turmes, der dem Ganzen vorgelagert iſt und deſſen beide 
Seiten ſich bogenförmig an den Giebel anſchließen. Hinter dem Turm 

öffnet ſich das Langhaus gegen Oſten im 5/ Eck geſchloſſen. Und was 
uns hier gleich vor Altar und Kanzel ins Auge fällt, iſt die ſogenannte 

Chorbühne, eine Empore über 3 geſpannten Bogen mit der Orgel an der 

Stelle, an der eigentlich der Altar ſtehen ſollte: im Chor. Eine zweite Empore
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befindet ſich dann an der Turmſeite ebenfalls über 3 Arkaden.!) Beide 

gehen nicht allzuweit in das Langhaus vor, ſind einfach in ihrer Konſtruktion, 

dafür iſt aber ihre Aus⸗ 

ſchmückung mit Stuck 

und Malerei um ſo 

nierkwürdiger verſchie— 

den. Auf den erſten ver⸗ 

gleichenden Blick müßte 

man die Chorbühne für 

ſpätere Zutat halten. 

Dafür ſpräche einmal 

ihre Lage und dann die 

Architektur der Stuck⸗ 

ornamentik an der 

Brüſtung wie an den 

durchgehenden Geſim⸗ 

ſen, die ſich entgegen den 

ausſchließlich barocken 

Formen ihres Gegen— 

über ſchon ganz in klaſſi⸗ 

ziſtiſchen Formen be⸗ 

wegt; ferner die Band⸗ 

ſchleifen über 3 Bildern 

und die Muſikembleme 

zwiſchen dem 3., 4., 6. 

und 7. Bild. Dagegen 

wären dann wieder die 
frühbarocken Umrahm⸗ 

ungen der Leinwand⸗ 

gemälde mit Ohren und 

Tropfen. 
Gegenüber am Turm 

herrſcht, während hier 

ſchon das geometriſch 

Klare ſeinen Weg gefun⸗ 

den hat, noch freiſchöp⸗ 

fender Barock, wenn die 

Ornamentik auch nicht 

allzugroßen Anſpruch 

    
8 ——————ů— 

Grundriß der Pfarrkirche zu Meiſſenheim 1763—1766. 

) In dieſem Sinne dürfte Wingenroth, Kunſtdenkmäler des Kreiſes Offenburg, 
zu korrigieren ſein, der die Emporen an die Seitenwände legt. 

Die Ortenau 1
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auf Feinheiten machen kann. Trotz dieſer Unterſchiede beſteht die Tatſache, 

daß beide Emporen gleichzeitig entſtanden ſind, wie die Abrechnung und 

Notizen in den Kirchenrechnungen bezeugen. Man iſt verſucht, cum grano 

salis zu ſagen: der Künſtler, der die geſamten Stuckarbeiten der Kirche 

verfertigte, lebte in ſeinen Werken ein ganzes Jahrhundert hindurch, vom 

ſchweren Deckengeſims zur freieren Geſtaltung der Brüſtung am Turm, 

die ſchließlich in beinahe klaſſiziſtiſchen Formen am Chor endigte; nicht zu 

guter Letzt übertraf er dann alles in ſeinen Wappenkartouchen an den 
beiden Längswänden des Schiffes, wo ſie in übernatürlicher Größe die 

Namen der Stifter und Gemeinderäte tragen. 
Den Zugang zur Chorbühne bildet eine Holztreppe mit Baluſter— 

geländer an der linken hinteren Seitenwand, während zur Turmbühne 

rechts und links des Turmeingangs 2 Steintreppen durch die Turmwand 

aufwärts führen. 

Die Decke iſt flach und mit7 Deckengemälden geſchmückt. Das mittlere 

Langbild zeigt die Himmelfahrt Chriſti mit dem ihn erwartenden Gott 

Vater, zu deſſen Seiten Poſaunen blaſende Engel. Auf der Erde die 

Jünger, unter ihnen beſonders markant Johannes in einem roten Mantel. 

Die Kompoſition des al fresco gemalten Bildes iſt wohl und gut gelungen. 
Die 4 Eckbilder der Diagonalen ſtellen die 4 Evangeliſten dar, Markus 

und Johannes im Chor, am Turm Matthäus und Lukas mit ihren Symbolen. 

In den Ovalmedaillons der Mittellinie befindet ſich einerſeits eine außer⸗ 

ordentlich realiſtiſche Darſtellung der Geburt Chriſti, anderſeits die Auf— 
erſtehung Chriſti. Hierbei ſcheint der Künſtler den erſten Moment der 

Auferſtehung feſtgehalten zu haben, wie eben Chriſtus dem Grab entſteigen 

will. Außer den Ovalmedaillons ſind alle Bilder in guter Farbengebung 

erhalten geweſen, während dieſe beiden mit grauer Tonmalerei dargeſtellt 

ſind. Die Technik zeigt die derbe und kräftige Manier des Dekorationsſtils 

aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Im Ende des Langbildes gegen 
den Chor ſteht der Name des Malers, ſeit der Renovation der Kirche 

bezw. der Gemälde durch Herrn Kunſtmaler Meinrat Glas aus Sigmaringen 

(im Auftrag der Firma Metzger, Überlingen) im Sommer 1912 leider 
etwas zu deutlich hervortretend. Es war Johannes Pfunner, Maler von 

Freiburg,) der 1765 die Decke ausmalte bei freier Koſt für 400 fl. Reichsgeld. 

Zur Ausmalung der Füllungen in den Ornamenten der Emporen— 

brüſtungen war ein anderer Maler „Grether von Baaden“ verpflichtet 

worden. Die Bilder ſind im allgemeinen außerordentlich mäßig, in ſchlechter 

Technik, mitunter in beſſerer Kompoſition, aber dafür in deſto unglaublicherer 

) Von dieſem Pfunner ſind auch das Deckenbild der Kirche in Oberſchopfheim, 
die der Friedhofkapelle in Freiburg, das Hochaltarbild im hl. Grabe in Ettenheim.
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Stellung der einzelnen Perſonen. Die Gemälde der Chorbrüſtung ſind 

auf gerahmte Leinwand gemalt und ſtellen Szenen aus der Paſſion Chriſti 

dar. In den Zwickeln der Bogen ſind die Bilder der Propheten Abraham, 
Jonas, Moſes und David. Von links nach rechts ſtellen die Bilder der 

Brüſtung dar: 1. Verklärung Chriſti; 2. Einzug in Jeruſalem; 3. Verrat 
des Judas; 4. Fußwaſchung; 5. Abendmahl; 6. Gethſemane; 7. Kreuzigung; 

8. Grablegung; 9. Auferſtehung. Die Turmbühne hat in den Zwickeln 
die Bilder Jeſaias, Jeremias, Jezechiels und Daniels. In der Brüſtung: 

1. Mariä Verkündigung; 2. Geburt Chriſti; 3. Beſchneidung; 4. Darſtellung 

im Tempel; 5. 12jähriger Jeſus im Tempel; 6. Taufe Johannis; 7. Jeſus 
ſegnet die Kinder; 8. Hochzeit zu Kangan; 9. Auferſtehung des Jünglings 

zu Naim. Die Farbengebung iſt nicht ſchlecht, die Perſpektive dann und 

wann wohl verſtanden. Im ganzen genommen iſt es eine minderwertige 

Arbeit, die trotz des Ernſtes, der in ihr liegt, einer gewiſſen Karikatur 

nicht entbehrt. Grether reicht nicht im entfernteſten an Pfunner, den 

Schöpfer der Deckengemälde, heran, und ſo iſt es unerklärlich, aus welchen 

Gründen man damals dieſe Arbeit einem andern übertrug. 

Sind wir hier etwas über die Leiſtungen des Badener Künſtlers 

enttäuſcht, ſo wird uns mehr entſchädigen dafür die herrliche Orgel, die 
ihre Aufſtellung auf der Chorbühne gefunden hat, mit ihrem reichen Schnitz⸗ 

werk und meiſterhaften architektoniſchen Aufbau. In der Mitte vor der 

Orgelempore der Altar auf 2 Stufen erhöht in techniſch vollendetem ſchwarz 

und rotem Stuckmarmor mit vergoldetem Rocailleſchmuck. Auch die Platte 

iſt aus dem gleichen Material (auch hier dürfte Wingenroth zu berichtigen 

ſein). Rechts vom Altar an einem Pfeiler der Langſeite die Kanzel, 
ebenfalls aus ſchwarz und rotem Stuckmarmor mit Vergoldungen in gleicher 

Ornamentik wie der Altar. Den Schalldeckel ziert das Symbol der auf— 

opfernden, ſich hingebenden göttlichen Liebe, der Pelikan. Eine reich ge— 

ſchmückte Treppe führt zur Kanzel, die durch ein Türchen abgeſchloſſen iſt. 
Beide Stücke, Altar und Kanzel, ſind Meiſterwerke des Stukkateurs 
Chriſtian Eitel aus Straßburg, wie überhaupt die geſamten Stuckarbeiten, 

während die Vergoldungen und Bemalungen von der Hand Grethers ſind. 

Es wurde damals an Eitel für die Kanzel 300 fl. und für den 

Altar 311 fl. 2 6 bezahlt. Neben der Kanzel befindet ſich eine der oben— 

genannten Cartouchen von derſelben Hand mit einer Inſchrift zum Gedächtnis 
der Pfarrer Joh. Daniel Völker und Gottlob Friedr. Lenz, die während 

der Erbauung der Kirche das Pfarramt zu Meiſſenheim bekleideten. 
Gegenüber die zweite, in ihrer Art reizvollere, mit dem Wappen der 

Grundherrſchaft, der Freiherren von Wurmſer von Vendenheim und an 

der gleichen Wand eine dritte Cartouche mit den Namen der Gemeinderäte: 
7·
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Chriſtmann Fiſcher, Amtsſchultheiß, Joh. Georg Luz, Burgermeiſter, 

Chriſtmann Fiſcher, Kirchenpfleger, Theobald Heimburger, Jakob Kaderlin, 

Andreas Hockenjos, Joh. Theobald Kern, Johannes Wenz, ſaemtlich Gerichts— 

ſcheffen, Henr. Chriſtoph Kühlwein, Gerichtsſchreiber, Johannes Fiſcher, 

Kirchenpfleger. MDCCLXVI. Die Cartouchen ſind jeweils ca. 6 Meter 

hoch, frei und flott 

geſtaltet und neben 
Altar und Kanzel die 
wertvollſten Schöpf⸗ 
ungen Eitels in dieſer 
Pfarrkirche. 

Die Fenſter ſind nicht 

mehr die urſprüng⸗ 

lichen, die von Glaſer⸗ 

meiſter Georg Schaller 

aus Lahr gefertigt 
waren. Auch das Ge— 

ſtühl der Kirche iſt 

zum Teil erneuert, die 

Wangen der Stühle 

ſind in einfachen barok⸗ 

ken Formen geſchnitzt. 

Von dem alten Herr— 
ſchafts-, Pfarr⸗ und 

Gerichtsſtuhl iſt nur 
noch der eine mit ſeinen 

holzvergitterten Sitzen 

und ſeinem Türchen, 

jetzt als Sakriſtei be⸗ 
Die Pfarrtirche zu Meiſſenheim. nutzt, erhalten. Das 

Nach einer Aufnahme von stud. phil. H. Kraemer, Lahr. geſamte Geſtühl iſt 

  

  

  

ebenfalls die Arbeit eines Lahrer Bürgers, des Schreinermeiſters Lydi, 

der auch die eichene Treppe zur Chorbühne lieferte. 
Kunſtgewerblich bemerkenswert und mit großem Fleiß und Sinn 

gearbeitet ſind die Beſchläge der Haupteingangstüre ſowohl, wie der beiden 

Nebentüren. Teilweiſe aus Meſſing ziſeliert ſind ſie ein Werk des Stadt— 

ſchloſſers Fink zu Straßburg aus dem Ende des Jahres 1766. Die Türen 

ſelbſt ſind zum Teil Anfang des 19. Jahrhunderts durch neue nach dem 
Modell der alten erſetzt worden. 

Im Rußern zeigt die Kirche das Bild eines echt franzöſiſch beein— 
flußten Baues. Auf niederem Sockel aus Sandſteinen erhebt ſich das
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Haus, die Langſeiten mit 5 Fenſteraxen. Im Oſten der Chor mit 3 Seiten 

eines Achtecks mit den gleichen Fenſtern im barocken Bogenabſchluß. Im 
Weſten der Turm vor der Hauptfaſſade. Stolz ragt er in die Höhe und 

bildet das Wahrzeichen des Ortes. Die beiden unterſten Geſchoſſe des 

Turmes mit Rundportal und Rundbogenfenſter mit Baluſtradenbrüſtung 

und Schlußſteinen ſchließen ſich bogenförmig an den Seiten dem dahinter⸗ 

liegenden Giebel an. Die Ecken, durch Pilaſter betont, ſind abgerundet. 

Die Giebellinie läuft nach außen in Voluten aus. Über dem Hauptgeſims 
krönt die Vorderſeite des Turmes ein Giebel, in deſſen Dreieck die Inſchrift: 

„Deo triuni 1766“. Nach einem weiteren viereckigen Geſchoß geht der 

Turm ins Achteck über. Hier bilden 4 kleine Pyramiden, die an den 

Ecken aufgeſetzt ſind, einen etwas merkwürdig ſchwächlichen Ubergang zum 
Achteck. Das Hauptgeſims trennt die Turmgeſchoſſe in 2 untere und 2 obere. 

Über dem Achteckgeſchoß erhebt ſich heute der Zwiebelhelm mit dem alten 

Kreuz gekrönt. 

Das Hauptgeſims iſt gebildet aus Karnies, Platte, Rundſtab mit 

Plättchen, Einzug und Wulſt. Mächtig hebt ſich das Dach über dem Geſims, 

und ſeine Höhe trägt nicht zum wenigſten dazu bei, die Wirkung des Baues 
zu erhöhen. Der Dachſtuhl mit mächtigem Hängewerk, bei nicht allzu— 

großen Verſtrebungen über 14 Meter Spannweite, deſſen Verfertiger ſchon 

oben genannt iſt, iſt intereſſant genug, um erwähnt zu werden. 

Die Geſamtkoſten des Baues beliefen ſich auf 16656 fl. 4 8. 

So ſteht das Gotteshaus in ſeinem grauweißen Putz zwiſchen rotem 

Sandſtein auf dem verlaſſenen Kirchhofe, den eine niedrige Kirchhofmauer um— 

rahmt. Prächtige Kaſtanienbäume flankieren die Freitreppe zum Haupt⸗ 

eingang, und wenige ſpärliche Tannen ſtehen im Oſten am Chor. Ein 

Plattenweg zieht rings um die Kirche, ſonſt iſt alles grüner Raſen, die 

Mauer hie und da von Efeu überſponnen, wo nicht er unterbrochen 

wird von einem alten Grabſtein oder Epitaph. Und in dieſer Kirchhof— 

einſamkeit ſind es nur noch 3 Gräber, die in Erinnerung an einen großen 

deutſchen Mann gepflegt werden in dankbarer Achtung vor unſerem Dichter 

Wolfgang von Goethe. Hier ruht Friederike Brion, die Geliebte von 

Seſenheim aus den Jahren ſeiner Studienzeit in Straßburg, und neben 
ihr liegen die Gräber ihrer Schweſter, der Frau Pfarrer Marx (Goethe 

nannte ſie Olivia), und deren Gatten, der das Pfarramt zu Meiſſenheim 

bekleidete. Bei ihr war Friederike am 3. April 1813 geſtorben. 

Am 19. Auguſt 1866 wurde das Grabdenkmal der Friederike, das der 

Mannheimer Bildhauer Wilhelm Hornberger geſchaffen hat, enthüllt. Der 

jugendliche, von Locken umrahmte Mädchenkopf deutet an, daß Friederike in 

ewiger Jugend, in dem Alter, in dem ſie dem großen Dichter gegenübertrat,
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im Gedächtnis der Nachwelt fortlebt. Von einer Ahnlichkeit des Marmor⸗ 
kopfes mit Friederike kann indeſſen ſchwerlich die Rede ſein, obgleich 

Hornberger die Geſichtszüge nach einer Verwandten, von der es hieß, daß 

ſie ihr ähnlich ſei, geformt haben ſoll. Ein authentiſches Bildnis Friederikens 

iſt leider nicht erhalten, nicht einmal ein Schattenriß. Das Bild in Falcks 

Friederiken-Buch iſt Phantaſie. Auf dem ſchlichten Grabſtein ſtehen die 

Worte Ludwig Eckardts: 
Ein Strahl der Dichterſonne fiel auf ſie 
So reich, daß er Unſterblichkeit ihr lieh. 

Das Grab der Schweſter Friederikens iſt mit einer Syenitplatte 
geſchmückt, die folgende, von dem Schriftſteller Guſtav Ad. Müller verfaßte 

Inſchrift erhielt: 

Hier ruht 

Unſterblich wie Friederike 

„Olivie“ 
Maria Salome Marx geb. Brion 

von Seſenheim 
geb. 1749 geſt. 1807 

Wer einem Dichter hold begegnet, 

Deß' Name bleibt fortan geſegnet.) 

Zu erwähnen wären noch 2 Epitaphien der Familie Wurmſer von 1525 

und 1624, wovon die erſtere urſprünglich links vom Altar im Boden lag. 

Das Pfarrhaus. 

Noch nicht allzulange Zeit war nach der Vollendung der neuen Kirche 

vergangen, als man in Meiſſenheim auch zum Neubau eines Pfarrhauſes 

ſchritt und zwar zu einem einfachen, gut proportionierten und architektoniſch 

gut ausgeſtalteten Bau, den man, an ſeiner Stelle nahe außerhalb der 

Kirchenmauer von zwei großen Tannen beſchattet, ſich nicht ſchöner und 

idylliſcher denken könnte. 

Das Haus ſteht mit der Giebelſeite nach der Straße, rechts ſchließt 
ſich ein kleines und größeres Tor mit kurzer Mauer an, die hinter ſich 

den Hof mit einem Okonomiebau und den Garten birgt. Die Breitſeite 

hat 4 Fenſteraxen von einem abgewalmtem Giebel beſchloſſen, an den Ecken 

Ortquaderliſenen. Die eine Langſeite am Hof ſchließt das Portal in ſich, 

das in der mittelſten von 5 Achſen liegt und durch ſeine reichere architektoniſche 

) Dieſe Stelle iſt dem mit großer Liebe geſchriebenen Werkchen von J. 
Rethwiſch S. 40 entnommen: „Friederike Brion. Zur Erinnerung an ihren Todestag, 
3. April 1813“. Lahr 1913. (Preis 60 Pfg.) Der Reinertrag iſt für den Friederiken— 
Denkmalsfonds in Meiſſenheim beſtimmt.
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Ausgeſtaltung mit dem darüberliegenden Fenſter die Mitte und zugleich 

den Eingang des Hauſes betont. 

Eine baluſterbegrenzte Freitreppe führt auf 6 Stufen von zwei Seiten 

zum Eingang. Die Türgewände ſind einfach mit Ohren und profiliert;; 

im Sturz ein palmettenartig ornamentierter Schlußſtein. Ein ſchmied— 

eiſernes Oberlichtgitter mit der Jahreszahl der Bauvollendung und zwei 

Reihen noch ungedeuteter Buchſtaben ſchmückt die Türöffnung, ebenſo wie 

  

    
Das Pfarrhaus zu Meiſſenheim. 

Nach einer Aufnahme von stud. phil. H. Kraemer, Lahr. 

  

ein mannigfach verſchlungener Fenſterſatz das Fenſter darüber ziert, deſſen 

Gewände abweichend von den übrigen Fenſtern des Pfarrhauſes nicht 

profiliert ſind. Ein geſchwungener Wulſt mit ornamentiertem Schlußſtein 

bildet die einzige Profilierung und zugleich den Abſchluß nach dem Geſims. 

Die übrigen Fenſter haben die bei einfachen Barockbauten übliche beſcheidene 
und vornehme Geſtaltung: ein kleines Plättchen am äußern Rand, dann 

die breite Fläche und ſchließlich einen einfachen, glatten Falz. Den Schluß 

bildet nach oben der Segmentbogen mit glattem Schlußſtein. 
Der Grundriß des Gebäudes iſt normal. In der Mitte der Eingang 

mit Vorhalle, von der man im Erdgeſchoß zu den Zimmern und der Küche 

gelangt und von wo aus eine Treppe zu den Räumen des Obergeſchoſſes führt.
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Im Innern iſt wenig Bemerkenswertes mehr vorhanden; auch hier 

haben umfangreiche Reparaturen des Anfangs des 19. Jahrhunderts viel 

verändert und entfernt. Vorhanden iſt im Obergeſchoß noch ein franzöſiſches 

Kamin, etwas unbeholfen ornamentiert und von dem Werkmeiſter Menhardt 

aus Lahr für 24 fl. gefertigt. 
Außer dieſem waren noch tätig: für die Schreinerarbeit Gottfried 

Salm und Georg Maſt, Schreinermeiſter in Lahr, Schloſſermeiſter Chriſtian 
Morſtadt und für die Glaſerarbeit Georg Schaller, ebenfalls beide Lahrer 

Bürger. Die Torpfoſten an der Mauer lieferte Thomas Müller, Stein⸗ 

hauer in Schmieheim mit 3 Kapitälen, 3 Poſtamenten und 3 Kugeln, 

von denen allerdings heute nichts mehr zu ſehen iſt. 

Der ganze Bau hatte 4119 fl. 6 6 8 Pf. gekoſtet. 

Und nun noch einiges über die Geſchichte des Hauſes. Am 29. Juli 1770 

wurde der erſte Sockelſtein geſetzt. Ein harter Winter ſcheint die Bau⸗ 

arbeiten verzögert zu haben, denn erſt ein ganzes Jahr ſpäter kam es zum 

Aufſchlagen des Dachſtocks. Das Jahr 1772 nahmen die inneren Arbeiten 

in Anſpruch, ſo daß endlich erſt 1773 das Haus bezugsfertig war. 

Wer der Baumeiſter des Gebäudes war, iſt mit Sicherheit nicht zu 

ſagen. Der Erbauer der Kirche war Johannes Schnöller,!) der als Bau⸗ 

und Maurermeiſter, wie es in damaliger Zeit eben üblich war, ſowohl 
den Riß des Gebäudes lieferte, als auch dann dasſelbe im Akkord erſtellte. 

Aus den Pfarrechnungen geht hervor, daß das Pfarrhaus akkord⸗ 

mäßig durch den Maurer- und Steinhauermeiſter Johannes Menhardt 

aus Lahr erbaut wurde. Derſelbe, der auch in Lahr manche Bauten 

erſtellt hatte.)) Es findet ſich aber in denſelben Rechnungen eine Poſition: 

„Ahne Joſeph Schneller von Straßburg vor den gemachten Pfarrhaus 
Riß, da er den Bau zu machen nicht erhielt, bezahlt worden 22 fl. 4 6“/. 

Laſſen wir nun den Brauch der damaligen Zeit gelten, daß der 

Erbauer auch der Planfertiger iſt, ſo haben wir es hier mit einer Schöpfung 

Menhardts zu tun, wofür eigentlich ein Vergleich zu ſeinen Lahrer Bauten, 

Kompoſition und Detail des Baues ſprechen könnten. So iſt auch z. B. 

die Ornamentik des Portals und der darüberliegenden Fenſter gleich zum 
Teil und im Sinne der Ornamentik des nachweislich von Menhardt erſtellten 

Kamins. Verſtehen wir aber die oben erwähnte Poſition ſo, daß Schnöller 

nach Fertigſtellung der Kirche ein Projekt zum Pfarrhaus ausarbeitete, 

nach deſſen Riſſen die Maurerarbeiten vergeben werden ſollten und wurden, 

ſo iſt eben Menhardt lediglich Maurermeiſter und in der Verwendung 

Y) Ich nehme die Schreibweiſe „Schnöller“ nach ſeiner eigenen Unterſchrift. 
2) Siehe Geſchichte der Stadt Lahr im 17. und 18. Jahrhundert, eine bau⸗ 

geſchichtliche Studie von Dipl.⸗Ing. Walter Beck, die demnächſt erſcheint.
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ähnlicher Kompoſitionen und Details an ſeinen Lahrer Bauten ein Epigone 
Schnöllers, denn die Profile des Pfarrhauſes ſind ebenſogut und leicht in 

Beziehung zu denen der Kirche zu ſetzen. Für die genannte Ornamentik 

war Menhardt wohl allein verantwortlich. Nach reiflicher Überlegung 

und nochmaliger eingehender Prüfung neige ich mehr der zweiten Anſicht 

zu. Menhardt wird nur ausführender Architekt geweſen ſein, der es 

allerdings hierbei verſtanden hat, das Gute von Schnöller anzunehmen 

und bei Gelegenheit wieder zu verwenden. So wäre dieſer Fall ein 

beſcheidenes Beiſpiel für die Verbreitung franzöſiſchen Einfluſſes in unſerer 

badiſchen Heimat am Oberrhein. 

Es iſt nur ein kleiner Beitrag zur Unterſuchung dieſer Frage; ich 

möchte nur hoffen und wünſchen, daß dadurch andere Unterſuchungen an 

anderen Orten angeregt werden, um ſchließlich nach längerer, vereinter, 
aber dankenswerter Arbeit ein vorteilhaft geſammeltes Material für die 

Erforſchung dieſer Einflußſphäre zu haben.



Die Allenburg bei Tiergarten. 
Von Artur Bechtold. 

Wer vor dreihundert Jahren, kurz vor dem dreißigjährigen Kriege, 

von Oppenau kommend das Renchtal hinabwanderte, etwa um die berühmte 

Straßburger Meſſe zu beſuchen, den führte der Weg an einer ſchier unab— 

ſehbaren Reihe von ſtolzen Schlöſſern und Edelſitzen vorbei; hatte er das 

Oppenauer Schlößchen im Rücken, ſo kamen auf der linken Seite die 

Bärenburg, Burg Neuenſtein, der Bellenſtein und Fürſteneck, rechts die 

Schauenburg und Ullenburg, und in der Ferne ſchimmerten die Fenſter 
des anſehnlichen Schloſſes von Renchen in der Morgenſonne. Heute iſt 

von dieſen Burgen, abgeſehen von der Schauenburg, deren mächtige, feſt— 

gefügte Quadermauern erfolgreich Widerſtand leiſteten, wenig mehr vor⸗ 

handen. Feuerbrände plündernder Soldatenhorden flogen in die Gemächer 

und Hallen; die Beſitzer, verarmt und bequem geworden, ſchlugen ihren 

Wohnſitz im Tal auf und überließen das ausgebrannte Gemäuer ihrer 

alten Bergſchlöſſer den Eulen und Fledermäuſen zur Wohnung, bis die 

Talbauern auch der letzten Reſte ſich erbarmten und die teueren Steine 

hinabſchleppten, um ihre Häuſer und Ställe damit auszubeſſern. Über 

die leere Burgſtätte ſtrich brauſend und klagend der Bergwind und ver—⸗ 

wehte ihr Gedächtnis. 

Faſt gänzlich vom Erdboden verſchwunden iſt die Ullenburg; ſo 
gründlich iſt die Zerſtörung beſorgt worden, daß Wingenroth (Kunſtdenkmäler 

des Kreiſes Offenburg S. 291) Zweifel darüber ausſprechen konnte, ob 
die Burg in der Tat auf dem Hügel, der jetzt noch im Volke die Bezeichnung 

„Schloßkopf“ führt, geſtanden hat. Wingenroth ſagt: 

„Erhalten iſt heute von der Burg nichts mehr. Man ſucht ſie auf 

einem Rebberg über Tiergarten, welcher der Schloßberg genannt wird, 

und deſſen Stützmauern, wie es ſcheint, aus Steinen der Burg errichtet 

ſind. Mir will derſelbe als etwas zu klein erſcheinen für den zu vermutenden 

Umfang der doch eine ziemliche Rolle ſpielenden Burg, und ich möchte 

Die Illuſtration verdankt der Verein dem Herrn Verfaſſer. Die Schriftleitung.
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mindeſtens die Hauptburg auf einem geeigneteren Hügel, der etwas nach 

Süden liegt, ſuchen.“ 

Die Angaben Wingenroths gaben einem Lokalforſcher, J. Huber, 
Veranlaſſung zu einer eingehenden Unterſuchung der Frage; die Reſultate 

veröffentlichte er in Nr. 49, 50, 51 (25., 28. und 30. April 1908) der in 

Oberkirch erſcheinenden Renchtalzeitung. Im Gegenſatz zu Wingenroth 

und im Einklang mit der Ortsüberlieferung nimmt Huber an, daß der 
  

  

Der Schloßkopf von der Springgaſſe aus. 

Aufnahme von Fräulein E. Trunt, Offenburg. 

„Schloßkopf“ wirklich die Burg getragen hat: „Dafür zeugen einige Mauer⸗ 

reſte, die als alt deutlich zu erkennen ſind (3. B. am Fuße des eigentlichen 

Burgfelſens auf der Winterſeite im Walde' und auf der Winterſeite des 

Burgfelſens oben), ferner der gewiß nicht zufällige Einſchnitt zwiſchen der 

Kuppe und dem aufwärts anſteigenden Berghang, ſowie die trotz aller 

Abarbeitung und teilweiſen Umformung durch den Rebbau von der begin— 

nenden Böſchung ſich noch ſcharf abhebende obere der Kuppe, die 
das Schloß trug“. 

Als weiteren Beweis führt Huber die Ortstrobition an, nach der 

Einwohner des Dorfes an einer Stelle des „Schloßkopfs“ einen nach der 
Zerſtörung des Schloſſes noch vorhandenen tiefen Brunnenſchacht mit 

umherliegendem Geröll ausgefüllt hätten; da die Burg erſt um 1785 in 

Friedenszeiten abgetragen worden ſei, liege kein Grund vor, dieſe Über— 

lieferung anzuzweifeln. Es ſei überdies nicht anzunehmen, daß die Über⸗ 

lieferung, die ſich in dem Namen „Schloßkopf“ ausſpreche, bei einem Alter
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von mehr als hundert Jahren irre führen ſollte. Wingenroths Annahme, 

daß wenigſtens die Hauptburg auf dem höheren ſüdlichen Hügel, zwiſchen 

dem Schloßkopf und dem Ringelbacher Tal, geſtanden habe, lehnt Huber 

ab: „Es findet ſich dort kein Platz, der auch nur annähernd durch Natur 

oder Menſchenhand von dem angrenzenden Berghang getrennt wäre und 

dadurch den Vorzug einer leicht zu bewerkſtelligenden Verteidigung beſeſſen 

hätte. Und doch wurde die Hauptburg bei allen Burganlagen immer auf 

dem ſteilſten, freiliegendſten, unzugänglichſten Punkt des ganzen Planes 

ängelegt, ſie ſollte das Hauptbollwerk, den letzten Zufluchtsort bilden. 

Der freiliegendſte Punkt war aber zweifellos der „Schloßkopf“. So 

  

Plan des Burggeländes. 
Nach einer Zeichnung aus dem Jahre 1785. 

unverſehrt, wie ſich der ſchmale ſcharfe Kamm des höheren langgeſtreckten 

Hügels erhalten hat, konnte er auch nicht den für einen Burgplatz nötigen 

breiten Raum bieten. 

Der „Schloßkopf“ iſt aber auch nicht ſo klein, daß man nötig hätte, 
die Hauptburg ſonſt wohin zu verlegen. Sieht man von der durch den 

jahrzehntelangen Rebbau bedingten Abarbeitung ab, ſo ergibt ſich eine obere 

Fläche von etwa 225 Schritten im Umfang, die ſchon eine normale Burg 

getragen haben kann. Abgeſehen davon iſt am Fuße des Burgfelſens 

gegen das ſogenannte Obertal von Tiergarten zu nochmals ein ebener 

Platz, der ſogar noch altes Mauerwerk trägt, durch eine hohe Böſchung 
mit vorgelegtem Graben an den Burghügel angeſchloſſen iſt und einige 
Okonomiegebäude oder Dienſtwohnungen aufnehmen konnte.“ 

Bei meinem erſten Beſuche im April 1912 gelangte ich im weſent— 

lichen zu den gleichen Ergebniſſen; deutlich war in dem Kaſtanienwäldchen 

auf der Nordſeite des Hügels — dasſelbe wird ſchon in dem Küfferſchen 

Lehensrevers von 1661 erwähnt!) — ein etwa 10 Meter langes Stück 

) Es iſt auch auf der Abbildung links deutlich zu ſehen.
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alten Mauerwerks, noch faſt in Manneshöhe, feſtzuſtellen, welches zu 

der Ringmauer gehört haben mag; auch da, wo der Fels auf der 

ſchmalen Oſtſeite, der Angriffsſeite, ſteil abfällt, ſowie an der nordöſtlichen 
Ecke, finden ſich noch Spuren von Mauerwerk, das gänzlich verſchieden iſt 
von dem der viel ſpäter aufgeſchichteten Weinbergſtützmauern. Der Aufſatz 

Hubers war mir damals noch unbekannt. Nach der Durchſicht des reichen 

Aktenmaterials im Karlsruher General-Landesarchiv war es mir möglich, 

die Frage nochmals, von einer beſſeren Grundlage aus, zu prüfen; bei 

meinem zweiten Beſuche gelang es, den alten Burgweg einwandfrei feſt— 

zuſtellen. In einem Aktenſtück (Güterſtand Schloß Uhlenburg und deſſen 

Güter, deren Erwerbung durch die Familie Schweinhuber 1716—1786 

S. 1—163) befindet ſich eine kleine Planſkizze, welche die Lage einiger 

zur Burg gehörenden Grundſtücke erklären ſoll; es iſt der einzige exiſtierende 

Plan, der ſich auf die Ullenburg bezieht,) und auch er gibt die Burg 

ſelbſt nicht wieder, ſondern nur einen Teil der Umgebung. Von der heute 

noch ſo genannten „Springgaſſe“ aus iſt es leicht, ſich zu orientieren. 

Auch den einen auf dem Plane eingezeichneten Markſtein mit der Nummer XII 

habe ich noch gefunden; er trägt die württembergiſchen Geweihe auf der 

Vorder⸗, die Jahreszahl 1606 auf der Rückſeite. Huber fand die gleichen 

Steine noch an vier anderen Stellen, einen im Walde hinter dem Burg— 

felſen, drei an dem ſogenannten „Klingelgäßle“, das vom Zinken Spring 

nach der Schloßgaſſe führt. Die Steine waren urſprünglich für die Um⸗ 

ſteinung des Mürichwaldes bei Renchen beſtimmt, wurden dann aber für 

die Begrenzung des herzoglich württembergiſchen Gebietes bei der Ullenburg 

verwendet.?) Der erwähnte Grenzſtein ſteht nun an der Ecke des früheren 

„Allmendplatzes“, auf dem ſich jetzt die neue Kirche von Tiergarten erhebt;; 

links davon führt der „Burgweg“, der auch ſchon durch ſeine Pflaſterung 

als ſolcher zu erkennen iſt, in die Höhe; er endet unmittelbar am „Schloßkopf“, 

wo auch die Pflaſterung aufhört. 

Für die Lage der Burg auf dem „Schloßkopf“ ſpricht dann noch 

der Umſtand, daß auf der nördlichen Seite, die das Kaſtanienwäldchen 

trägt und vom Rebbau unberührt geblieben iſt, die Erd- und Schuttmaſſen 

1) Eine Anſicht, welche früher im „Rebſtock“ zu Tiergarten hing und angeblich 
die Ullenburg im Jahre 1447 darſtellen ſoll, beruht auf reiner Phantaſie. Das Bild 
iſt 1851 von einem gewiſſen Fecker hergeſtellt worden. In verkleinerter Wiedergabe 

prangt das Bild auf einer Anſichtskarte von Tiergarten (Huber a. a. Oh. 

) Bericht des herzogl. württ. Forſtmeiſters: „undt were vonnötten daz uff daz 

fürderlichſt weiln unßer Gn. Fürſt undt Herr die alberait da verferttigte Stain zu 
Ulenburg gebraucht, andere gemacht undt dieſer wald Mürich umbſtaint würde“ 

(„Oberkirch betreffendt und Beſchreibung derſelben Herrſchafft“. Papierhandſchr. in 

Fol. im K. Württ. Geh. Haus⸗ und Staatsarchiv S. 5).
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am Fuße des Felſens von zahlreichen Bruchſtücken von Mauerſteinen und 

Dachziegeln bedeckt und durchſetzt ſind; die Hohlziegel, die ich darunter 

fand, werden vermutlich zu der Bedachung des hölzernen Wehrgangs, der 

nach den Berichten auf der Ringmauer aufſaß, gehört haben. Ich bin über⸗ 

zeugt, daß Nachgrabungen die Grundmauern mit Sicherheit zu Tage 

fördern würden; es iſt leider nicht möglich, ſolche anzuſtellen, da die Reben, 

die jetzt auf dem Grunde der ehemaligen Burg wachſen, die beſten der 

ganzen Gegend ſind. Wie mir von einem alten Rebmann erzählt wurde, 

ſoll vor einigen Jahren ein Nachkomme der früheren Beſitzer der Burg 

(v. Küffer?) mit der Abſicht erſchienen ſein, das Burggelände für ſich zu 

erwerben und ſich dort anzubauen; der jetzige Beſitzer der Reben habe ſich 

aber nicht darauf eingelaſſen. 

Zum erſten Male erſcheint der Name der Burg in einem Schenkungs— 

brief aus dem Jahre 1070. Ritter Siegfried, aus erlauchtem fränkiſchem 
Geſchlechte, ſchenkt ſein treffliches durch Erbbeſitz ihm eigenes Hofgut, 

Ulmena genannt, und die Burg gleichen Namens in der Mortenau, zur 

Grafſchaft Kinzigdorf und Otenheim gehörig, mit allen Leibeigenen und 

Hörigen, Kirchenzehnten, Wäldern, Fluren, Weiden, Wieſen, Fiſchrechten, 

Mühlen, Laſten, Einkünften und was alles ſonſt dazu gehört, dem Bistum 

Straßburg („vir militaris Sigifridus magna Francorum ex stirpe predium 

dictum Ulmena eiusdemque nominis castellum in pago Mortenowa 

in comitatu Chinzihdorf et Otenheim situm... Argentinensi ecclesiae 

tradit“). 

Nach der Sitte der Zeit übertrugen die Biſchöfe von Straßburg 
die Burg ſolchen Rittern, die um das Bistum ſich Verdienſte erworben 

hatten, als Lehen. Der älteſte Lehensträger, von dem wir hören, iſt ein 

Zähringer: jener Hugo, Herzog von Ulmburg (dux de Ulmeneburc), der 

in der Stiftungsurkunde von Allerheiligen zuſammen mit Herzog Welpho 
(F 1190), deſſen Gemahlin Uta, Herzogin von Schauenburg, und Herzog 

Berthold . von Zähringen als Gründer des Kloſters genannt wird. 

Nach dem Tode des letzten männlichen Sproſſen der herzoglichen Linie 

der Zähringer kam die Ulmburg als Lehen an die Fürſtenberger, die ſie 

etwa bis zum Jahr 1300 beſaßen. Dann begann die Zeit der ſogenannten 

„Ganerben“, das heißt die Burg diente gleichzeitig verſchiedenen Adeligen 

zum Wohnſitz, von denen jedem nach beſonderem Lehensvertrag ein genau 

beſtimmter Teil des Schloſſes nebſt Gütern zugewieſen war. Der Umſtand, 

daß in dem engen, von den Ringmauern begrenzten Raume mehrere Ritter 

mit ihren Familien und ihrem Geſinde zuſammengedrängt hauſen mußten, 

läßt einen Schluß auf die einfache und bedürfnisloſe Lebensführung einer
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Zeit zu, die man, namentlich in den erſten Jahrzehnten des 19. Jahr⸗ 

hunderts, nach den Freiheitskriegen, irrtümlich als „romantiſch“ ſich vor— 

geſtellt hat. In Urkunden des Kloſters Allerheiligen und in Schauen— 

burgiſchen Urkunden erſcheinen als Edelknechte von Ulmburg: 1304 Fride- 

ricus dictus Gure, 1307 Rüdiger Stern, 1310 Reinold der Fout von 

Ulmburg, 1318 Johannes Müller, 1321 Friedrich der Gyr, 1322 Ritter 
Johann der Bock, der Ritter Johann Gire und der Edelknecht Rudiger 
Stern, 1338 Johannes der Gyr, ein Ritter von Ulemburg, 1342 Heinrich 

Stern, 1350 Wigerich von Snellingen, 1366 Mathäus Rohart von Ullen— 

burg, 1372 Friedrich Gyr von Ullenburg, 1387 Henſelin Rohart von 

Ullenburg, 1396 Heitzmann Rohart von Ullenburg, 1399 Rüdiger Stern, 

1414 Hans von Dettlingen, 1424 Adam und Ulrich Bock ꝛc.) 

Zeitweiſe war die Burg an die Schauenburger verpfändet.?) Wahr⸗ 
ſcheinlich löſte Biſchof Rotbert ſie wieder ein, denn 1478 überließ er das 

Lehen dem Michael von Boozheim, Schaffner der Pflege Ortenberg, für 
treu geleiſtete Dienſte auf Lebenszeit. Nach ſeinem Tode erhielt es Wilhelm 
von Boozheim, welcher es wegen 850 fl. Baukoſten 1529 als Pfandſchaft 

beſaß; es ſcheint, daß er dieſe Summe auf den Wiederaufbau des im 

Bauernkriege von den Ortenauer Bauern niedergebrannten Schloſſes ver— 

wandt hatte. 1559 wurde von Biſchof Erasmus die Burg wieder eingelöſt. 

Biſchof Johann verpfändete am 3. Januar 1592 gegen 2000 fl. Pfand⸗ 
ſchillings abermals Schloß Ullenburg an Hans Wilhelm von Boozheim. 

) Benützte Literatur: Kolb, hiſtoriſch⸗ſtatiſtiſch⸗topographiſches Lexikon von 

dem Großherzogtum Baden Ill, S. 311. — Ruppert, Regeſten des mortenauer Adels 
Zeitſchr. Oberrh. XXVII, S. 387 Fußnote). — Huber a. a. O. — Wingenroth 

a. a. O. — Eine Anzahl Regeſten verdanke ich Herrn Legationsrat Dr. R. Freiherrn 
v. Schauenburg. 

2) Auch vom J. 1540 (28. April) iſt im Gaisbacher Archiv ein vom Biſchof 

Wilhelm ausgeſtellter Erblehenbrief für die Gebrüder Hans Friedrich und Claus 
von Schauenburg mit Hans Philipp von Blumeneck vorhanden über das Lehen, ſo 

Claus Stern von Ulenburg von ſeinen Voreltern getragen: 

Das Burglehen zu Ulenburg mit allem Nutzen und Gefällen. 

.Der Hof im Dorf und Banne zu Weyßweiler. 

.Der Burgſeß zu Ulenburg. 
Der Rebberg im Thiergarten, der Beckberg mit Fürgelände. 

Zwei Stuck Reben: des Turbachs und des Muntzers Stuck. 
. Eine Halde mit Bäumen, zieht vom Burgſeß herab auf den Weg, der 

ab dem Thale herauß zu der Otten Hauß geht. 
Ein Garten liegt zu Ulenburg vor der Brucken gegen der Hofſtatt, da 

die Capell geſtanden iſt. 

Renovationen dieſes Briefs de 1542, 1548, 1553, 1573, 1591. Nach Ausſterben 
derer v. Blumeneck tragen die v. Schauenburg allein das Lehen: 1604, 1610, 1627, 

1647, 1686 (Mitt. von Herrn Baron Dr. R. v. Schauenburg). 
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Der proteſtantiſche Adminiſtrator des Bistums Straßburg kündigte 1596 

die Auslöſung des Schloſſes an und gab es an den Grafen Ernſt von 

Mansfeld. Da Herr von Boozheim ſich weigerte, das Schloß heraus— 

zugeben, wurde dasſelbe am 27. Auguſt 1596 von 70 bis 80 Soldaten 

plötzlich eingenommen; unter ſtetem Schießen drangen die Soldaten in das 

Schlafgemach Boozheims; der am Podagra krank daniederliegende Mann 

wurde im Bett überfallen und ihm die Schlüſſel entriſſen, dann wurde 

er von vier Soldaten in eine Kutſche getragen und nach Oberkirch fort— 

geführt, wo man ihn im Rathauſe internierte. Die in dieſer Sache 

erwachſenen Schreibereien füllen eine ſtattliche Anzahl Faszikel im General— 

Landesarchiv. 

Die Auslöſung unterblieb für diesmal. Sie wurde erſt 1605 vor⸗ 

genommen, als Herzog Friedrich von Württemberg vom Bistum Straßburg 

die ganze Herrſchaft Oberkirch als Pfand erhalten hatte. Am Mittwoch, 

den 26. Juni, zwiſchen 8 und 9 Uhr vormittags kamen „in der herberg zum 

Beeren (zu Oberkirch) oben inn der Stuben, inn dem hindern Stock“ die 

Bevollmächtigten beider Parteien zuſammen, um die Übergabe ins Werk 

zu ſetzen: Sebaſtian Zorn und Hans Friedrich von Boozheim als Schwäger 

des verſtorbenen Boozheim und Vormünder ſeiner Frau und Kinder, auf 

der andern Seite Nikolaus Gerkelius, beider Rechten Doktor, württem— 

bergiſcher Rat und Oberamtmann zu Oberkirch, der Doktor und Rat Jakob 

Statuarius, endlich der Notar Theophilus Dachtler von Biberach, Bürger 

und Prokurator des kleinen Rats, auch Gerichtsſchreiber der Stadt 

Straßburg. Friedrich von Boozheim erhielt die 2000 fl. und gab das 

Original der Pfandverſchreibung heraus, ferner „ein Colligend über die 

gefäll uff das Schloß Ulmburg gehörige, auch ein Verzeichnus der Kirchen— 

zierd inn der Cappell uff Ulmburg, und ein ander Verzeichnus deß 

Höltzinwercks ſo zuvor, und ehe Juncker Hanns Wilhelm von Botzheim das 

Schloß Ulmburg einbekommen, darauff geweſen“. Von Oberkirch aus 
begaben die Herren ſich dann auf die Ullenburg; die württembergiſchen 

Bevollmächtigten übernahmen die Schlüſſel, ließen ſich von Zimmer zu 

Zimmer und in die Burgkapelle führen und überzeugten ſich an der Hand 

der beiden Verzeichniſſe vom Vorhandenſein des „Höltzinwercks“ und der 

„Kirchenzierd“; in der Kapelle fand ſich „der Kelch und Annders, außge— 

nommen der Meßgewand, ſo, wie man bericht, die Soldaten, welche vor 

zweyen Jaren uff Ulmburg gelegen, hinweggenommen.“ Der Zuſtand, 

in dem ſich die Burg befand, war nicht der beſte; in einem Briefe des 
Herzogs Friedrich von Württemberg d. d. Oberkirch, 2. Juni 1605 iſt 
die Rede von dem „im mehrbeſagten Hauß Vlemburgk befunden groſſen 
abgang undt bawfellicheitt“.
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Für die nächſte Zeit fließen die Quellen, die über das Schickſal der 

Burg berichten, etwas ſpärlicher. Das Jahr 1638 und die nächſten Jahre 

trugen Greuel und Verwüſtung in das ſtille Renchtal. Am 17. Februar 1638 

wurde das benachbarte Oberkirch vom Feinde erſtürmt und mußte alle 

Scheußlichkeiten über ſich ergehen laſſen, die der damalige Kriegsbrauch 

über eine im Sturm eroberte Stadt verhängte; dasſelbe Schickſal erduldete 

das Städtchen noch mehrere Male während des Krieges. Im Juli 1638 

ging ein großer Teil von Renchen mit der Kirche und dem Rathaus in 

Flammen auf; am Neujahrstag 1641 konnte man von der Ullenburg aus 

den Feuerſchein und die Rauchwolken des brennenden Renchener Schloſſes 

erblicken.) In welchem Kriegsjahre das gleiche Los die Ullenburg getroffen 

hat, kann ich nicht angeben; ein Schreiben der Brüder Johann Albrecht 

und Ernſt Heinrich Küffer vom Februar 1701 ſpricht davon, daß das 

Schlößchen „verbrandt und gantz abgegangen“ geweſen ſei, als ihr Vater 

dasſelbe 1661 als Lehen erhielt. 

Aus der ganzen Zeit des dreißigjährigen Krieges liegt als einziges 

Schriftſtück ein Bericht des Schaffners von Oberkirch Friedrich Burger 

an die biſchöfliche ſtraßburgiſche Regierung aus dem Jahre 1644 (praesen- 

tatum 26. Xbris) vor, daß er vor des Feindes Einfall durch Zimmerleute 

und Maurer Augenſchein eingenommen habe. Der Überſchlag der Repa— 

raturkoſten für die beiden Herrſchaftshäuſer Fürſteneck und Ullenburg 

betrage 230 fl., die Reparatur habe aber wegen Mangels an Mitteln 

und der Nähe „der in Oberkirch etwaß Zeit würckhlich logirten feundts 

völckhern, und wie annoch biß dato beſorgenden uberfalls“ nicht vorge⸗ 

nommen werden können. Der geringe Betrag der Wiederherſtellungskoſten 

läßt darauf ſchließen, daß die Burg bis zu dieſem Termin ſich noch in 

ziemlich unverſehrtem Zuſtande befand; wahrſcheinlich iſt gerade dieſes Jahr 

das Unglücksjahr für ſie geweſen. 

In den letzten Jahren des Krieges war die Herrſchaft Oberkirch 

ſchwediſch geweſen, das Landvolk hatte geloben müſſen, der Krone Schweden 

getreu und hold zu ſein und nichts zu ihrem Nachteil zu unternehmen; 

ſchwediſche Obriſten hatten im Renchtal als unumſchränkte Gebieter geherrſcht 

und Kontributionen eingezogen. Als der Schwede 1649 abgezogen war 

und das Amt Oberkirch wiederum dem Herzog Eberhard von Württemberg 
huldigen mußte, da waren die Felder und Fluren zertreten und mit 

undurchdringlichem Geſtrüpp bewachſen, die Dörfer verbrannt und von 

) Aufzeichnungen des Renchener Bürgers Joh. Litſch, Papiermanuſkript im 
Beſitz des Herrn Gerichtsaſſeſſors Behrle in Mannheim (S. meinen Aufſatz im 

„Euphorion“, 19. Bd. S. 542 Fußnote). — Zentner, das Renchthal und ſeine Bäder. 

Freiburg 1827, S. 187. 

Die Ortenau 8
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den Einwohnern verlaſſen; in Renchen waren von 180 Bürgern nur 17 

übrig geblieben. Um die menſchenleeren Wohnſtätten und Gehöfte ſtrichen 
nächtlicher Weile hungernde Wölfe aus den umliegenden Wäldern. 

Um die Ruine der Ullenburg kümmerte ſich über ein Jahrzehnt kein 
Menſch. 1661 bat der Leibarzt des Herzogs, Doktor Küffer, einer der 
reichſten Bürger zu Straßburg,') ihm die zerſtörte Burg als Lehen zu 
übertragen; die Bitte ward ihm gerne gewährt unter der Bedingung, daß 

er die Burg wieder aufbauen und in wohnlichen Zuſtand ſetzen ſolle. Im 
Falle der Auslöſung des Lehens ſollte er als Erſatz für die Baukoſten 
die Summe von 2000 fl. zurückerhalten. Ich laſſe den in mehrfacher 

Hinſicht intereſſanten Lehensrevers wörtlich folgen: 
„Ich Johann Kueffer Medicinae Doctor bekhenne undt thue khundt, offenbahr 

mit dißem brieff, daß der durchleuchtigſte hochgebohrne Fürſt undt Herr, Herr 

Eberhardt, Herzog zu Würthenberg undt Teckh, Graffe zu Mümpelgarth, Herr zu 
Heydenheimb ꝛc., Mein goͤſter. Fürſt undt Herr Mir auf mein underthänigſtes 

anſuchen, für mich und meine Eheliche Mannliche leibß Erben und Descendenten zu 
einem rechten Neuen Mannlehen angeſetzt und geliehen hat, daß in Ihrer Fürſtlichen 

Ocht. Pfandtſchafftlichen Herrſchafft Oberkirch ligende undt darein eigenthumblich 
gehörige hauß oder burg Uhlenburg mit nachgeſetzten gütern undt zugehörungen, 

Namblichen daß Schloß Uhlenburg vor undt ahn ſich ſelbſten, wie ſolches in der 

Ringmauer begriffen, neben der darbey ſtehenden Keltter oder Trotten, wie auch 
darüb ligenden Reeben oder Weinberg welche in Einhundert undt ſechs Hauffen 

beſtehen, Item den daran gelegenenen Käſten Boſch ſamt der Halden, ſo dann zwey 
Jüch halten, ſo eine vich weidt mit der daran ligenden Halden, undt fürgelendt: 

ferners anderthalb Tau Matten auf der ſcheumatten, ſambt einem halben Jeuch boſch: 

wie auch anderthalben Tawen Matten auf der brügel Matt: Weiterß ein Jeuch 

Ackher Veldts: unndt dan 20 frtl. Roggen, welche jährlich zum ſchloß gefallen, neben 

zwanzig vier gulden jährlichen Frohngeltß Item ſechs und zwanzig gulden ſiben 
zehnn undt ein Vierthel Kreutzer neben 9 Capaunen, undt ſiben Jungen Hüenern 

ſo jährlichen zum Schloß Uhlenburg im Gericht Uhlm gefallen, doch haben Ihr 
Frſtl. Dcht. Sich alß Inhaber dißer obberührten dero Pfandtſchafftlichen Herrſchafft 
Oberkirch deroſelben Erben undt nachkhommen außtrückhlich vorbehalten, die landtßfrſtl. 

hohe: ober Malefiz: forſt: undt nidergerichtliche Herrlichkeit, undt waß davon 
dependieren thut, collectation weiß, folge, Muſterung wie nicht weniger daß hohe: 
undt klein Weidtwerckh, die öffnung der Burg oder ſchloßes, auch übrige recht undt 

gerechtigkheiten, güter, Jura, einkhunfften undt Intraden ſo hie oben nicht specifice 
benambßet worden; undt ſolle Ich Dr. Küeffer, undt meine mannliche lehens Des— 
cendenten die in dißem lehen befindende gebäw undt güter in zeit deren possedir: undt 

Inhabung in weſſentlichen baw undt Ehren zuerhalten ſchuldig ſein. Zum fall auch von 

dem Bistumb Straßburg von Ihrer Frſtl. Dcht. deroſelben Erben undt Nachkhommen 
  

) über die Familie Küffer ſ. Oberbadiſches Geſchlechterbuch II, S. 401. — O. 
Winckelmann, Badiſcher und Naſſauiſcher Hof in Straßburg. Zeitſchr. G. O. N. 
F. XXIV. — Mein Auſſatz: Zur Quellengeſchichte des Simplieiſſimus, „Euphorion“, 
19. Bd. 9. — Den Beitrag von A. Rößler: „Aus dem alten Baden“ in 
dieſem Hefte S. 138. 
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beſagt dero Inhabende Pfandtſchafftliche Herrſchafft Oberkirch uber kurz oder lang 
wider eingelößt werden möchte, undt aber bey denen lang gewehrten Kriegszeiten 

daß hauß undt gebäw gantz in grundt verderbt worden, dannenhero hierzu merckhliche 

reparations Coſten nothwendig verwendet werden müßen; alß ſollen Mir Dr. Küeffer 
oder meinen Lehensfolgern auf den ereignethen fall wegen der angewendten Baw 

melioration: oder reparations Cöſten Zwey Tauſſendt gulden guth gemacht werden, 

undt vor deren widererſtattung Ich oder ermelt Meine lehenß folgern, daß lehen 
abzutretten nit ſchuldig ſeiu, Wann aber entzwiſchen der allmächtige Gott verhängen 

thette, daß Ich Dr. Küeffer undt Meine Eheliche Mannliche Descendenten gänzlich 

abſterben wurden, alß dann mehr angeregtes lehenbahre guth Uhlenburg mit allen 

dißen ſtuckhen undt zugehörungen ohne entgelt höchſtgedacht Ihrer Frſtl. Dcht. dero 

Erben Nachkhommen, undt Inhabern dißer Ihrer Pfandtſchafftlichen Herrſchafft 
Oberkirch wider zugehn und heimbfallen ſolle, undt Ihre Frſtl. Dcht. haben Mir 
Dr. Johann Küffern, daß Inmaßen alß vorgeſchrieben ſtehet geliehen mit Worthen 

undt handen alß dan ſit undt gewohnlich lehen ſindt zu leihen undt leyhen Mir daß 
alſo mit dißem brieff, daß mehr höchſtermelt Ihrer Frſtl. Dcht. dero Erben undt 
Mannen, deroſelben lehen undt recht vorbehalten undt daran ohnſchädlich; davon 

ſoll Ihrer Frſtl. Dcht. Ich Dr. Küeffer auch alleß daß zu thun ſchuldig undt verbunden 
ſein, daß ein lehen Man ſeinem rechten lehen Herrn ſchuldig und pflichtig iſt zu 

leiſten, urthell zu ſprechen mit dero Mannen ſo von Ihrer Frſtl. Dcht. Ich darumb 

erfordert wurde, verſchwigene lehen, wo ich die weiß oder erfahren, Ihro Frſtl. Ocht. 
Jederzeit zuwiſſen zuthun, Ingleichen ſo ſich dißes lehenß halber ſpänn, undt Irrung 
ereignen möchten, ſolche vor denen Paribus Curiae ohne vorbehaltung der Apellation 

außzuüben, ſodann dißes lehen, wie offt eß zu fällen khombt, zu lehen zuempfahen, 

undt zutragen verbunden ſein, alleß bey dem Aydt den ich Dr. Küeffer hierumb 
leiblich zu Gott dem Allmächtigen geſchwohren hab, getreulich undt ohne gefehrde. 

Zu Urthundt deſſen Allem, hab ich mich mit eigenen Handen underzogen, undt mein 
gewohnlich Inſigel henckhen laſſen ohn dißen brieff, der geben iſt in Stuttgarthen den 

funfzehenden Monathß Tag Junij alß mann zehlt nach der gnadenreichen geburth 
unßers Einigen Seeligmachers, undt Erlößers Sechzehnhundert Sechzig undt Ein Jahr. 
L. S. Johannes Küeffer.“ 

Der neue Lehensinhaber ließ ſeiner Lehensverpflichtung gemäß 

innerhalb zweier Jahre das Schlößchen und die außerhalb der Ringmauer 

gelegene Trott und Häuſer für die Rebleute wieder aufbauen, die Reben 

und Güter von neuem mit Weinſtöcken und jungen Bäumen beſetzen; einen 

tüchtigen Helfer gewann er an J. J. Ch. von Grimmelshauſen, der 

nicht lange zuvor die Dienſte des Obriſten Hans Reinhard von Schauenburg 

in Gaisbach verlaſſen hatte und den er jetzt als ſeinen Schaffner und 

Burgvogt auf die Ullenburg ſetzte. Grimmelshauſen iſt in den Jahren 
16621664 in den Dienſten des Doktors Küffer nachzuweiſen; ich ſtelle 

folgende Regeſten zuſammen, die ich faſt ſämtlich aus den Akten des 

Großh. General-Landesarchivs gezogen habe: 
1662. (Allerheiligen Gefälle 1672. Abrechnung zwiſchen dem Lobw. Gotteshauß 

Allerheyligen ahm Schwartzwald Einß und den H. Johann Kieffer Medicinae Doctorn 
In Straßburg anderentheils) „Item das Gotteshaus fordert ahn H. Doct. Kieffers 
Lehen Rebman Michel Küßlern im Durbach Anno 1660 Schuldig verblibene 21 fl. 

8²
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9 6 6 Pf. welche H. Grimmelshaußer alß Schaffner, Jetzo aber Schultheiß zue Renchen 
Im Herbſt 1662 vermög Selbiger Herbſtabrechnung mit Ihme Küßlern verrechnet ...“ 

1662. (Claggericht, gehalten im Durbach nach S. Laurentii 1674) „Ihro Exzellenz 

Herrn Doktor Küfferß Schaffner uf Uhlenburg, Geörg Schmauß, erklagt ſich uber 
Lorentz Wörner außm Heimbach, welcher eine Forderung für fuhrlohn, von anno 1662 

hero, ahn ſeinen H. Prinzipalen mache, undt ſeinen dargegen ſchuldigen Zinß Im— 
behalten, Ungeacht Im der damahls geweſte Schaffner Grimmelshaußen, ſelbe alß 

bezahlt verrechnet ...“ ꝛc. 

1663, 2. Nov. J. J. Chr. von Grimmelshauſen (oeconomus in Ulenburg“) 

und ſeine Frau Catharina Henningerin laſſen eine Tochter Anna Maria taufen 
(Kirchenbuch der Pfarrei Ulm; ſ. mein Aufſatz in der „Ortenan“ 1912, S. 95). 

1663, 3. Nov. Brief des Dr. Küffer aus Freudenſtadt an Franz Egon, Biſchof 

von Straßburg. Entſchuldigt ſich, am morgigen Tage nicht perſönlich erſcheinen zu 
können, da er auf der Reiſe ſei, „umb Ihro Hochfrſtl. Gn. Hertzog Ulrich unterthſt. 

aufzuwarten, welcher ſehr kranck iſt“. Berichtet über die Einkünfte des Schloſſes: 

„24 fl. Holzgefälle, 26 fl. kleine Zinßlein, etlich wenig Hüner, zwantzig fürtel Korn 

und anderthalb oder 2 Fiertel Haber“ „Und iſt dieſes alles waß ich bey dem Schloß 
habe; deßwegen mein Schafner auf genedigſten Befelch underthenigſten 

Bericht geben kan, der auf dem Schloße wohnet.“ 

1664, 12. Mai. Grimmelshauſen als Schaffner und bevollmächtigter Gewalt— 

haber ſeines Herrn Principalen, des Wohl Edel Geſtreng und hochgelehrten Herrn 
Johann Küeffern, der Medicin Doctorn und verſchiedener Fürſten und Reichsſtänden 

Rath und Leibhledicus, leiht dem Ehrſamen und beſcheidenen Baltzer Behren, Bürger 

zu Ohnſpach und deſſen Erben und Nachkommen eine Hofſtatt und ſechs Jeuch 
Veldts (Urk. Abt. 34 Allerheiligen Convol. 54; von Grimmelshanſen eigenhändig 

geſchrieben!). 

1664, 29. Mai. Dr. Küffer, der Medicinae doctor zu Straßburg kauft von 

Jacob Boſchert aus dem Thiergarten einen halben Teil an einem garten für 30 fl., 
„welches Verkeuffer alſo baar durch den ſchaffner H. Hannß Jacob Chriſtoph von 

Grimmelshauſen zu genüegen empfangen“ (Abſchrift). 

Dr. Küffer wird wohl die Sommermonate auf dem Schlößchen zu— 

gebracht haben. Einige Züge, die Grimmelshauſen im „Simpliciſſimus“ 

dem Pariſer Doktor, Monſigneur Canard, beilegt, mag ihm die Perſon 

Küffers geliefert haben, ſo wenn er erzählt: 
„Alſo ward ich wieder frölich und inſtruirte meines Herrn zween Söhne deſto 

leichter, die als junge Printzen erzogen wurden, dann weil Monſ. Canard ſehr reich, 
als war er auch überaus hoffärtig und wolte ſich ſehen laſſen, welche Krankheit er 
von groſſen Herren an ſich genommen, weil er gleichſam täglich mit Fürſten umgieng 

und ihnen alles nachäffte, was allein Mächtigen Printzen geziemet. Sein Haus war 
wie eines Grafen Hofhaltung, in welcher kein anderer Mangel erſchien, als daß 

man ihn nicht auch einen gnädigen Herrn nannte, und ſeine Imagination war ſo 

groß, daß er auch einen Marquis, da ihn etwan einer zu beſuchen kam, nicht höher 
als ſeines gleichen tractirete. Es mußte ein Printz von Geblüt oder ſonſt ein ge⸗ 
waltiger Fürſt ſein und nicht allein viel zu ſpendieren haben, ſondern auch ſonſt viel 

gelten, wann er von ihm rechtſchaffen bedient hätte ſeyn wollen. Er theilete zwar 

geringen Leuten auch von ſeinen Mitteln mit, er nam aber kein gering Geld, ſondern 

ſchenckte ihnen eher ihre Schuldigkeit, damit er einen groſſen Namen haben möchte.
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Wie er ſich dann aller Orten herfür zu werffen und zutäppiſch zu machen wuſte“ 

und dahero nicht allein beym Königlichen Hof und in der Stadt Paris, ſondern auch 
ſonſt im gantzen Königreich hoch äſtimiret wurdt, alſo daß andere Doctores von 
Ihme zu ſagen pflegten, wann er ſeinen Patienten nur das verbranndte Meel vom 

Brod ſchabe, ſo hätten ſie einen beſſern Glauben dran, als wann ſie die quintam 

eſſentiam anbrächten. Solches trug ihm trefflich ein, und er lebte davon wie der 
reiche Mann, welches ich mitgenoſſe, dann da ſchneyete ſo wol das Geld als alle 

andere Vietualia von allen Orten überflüſſig her, alſo daß ich wol neben ihm mit 
einem ſchmutzigen Maul zum Fenſter hinaus ſehen konnte. Weil ich zimlich curios 

war und wuſte, daß er mit meiner Perſon prangte, wann ich neben andern Dienern 

hinter ihm her trat und er Krancke beſuchte, als halff ich ihm auch ſtets in ſeinem 
Laboratorio artzneyen.“ 

Simplicius fragt den Doktor Canard, „warumb er ſich nicht von 

ſeinem Adelichen Sitz ſchreibe, den er neulich nahend Pariß um 20000 

Kronen gekaufft hätte? Item, warum er lauter Doctores aus ſeinen 

Söhnen zu machen gedencke und ſie ſo ſtreng ſtudiren laſſe?“ In der 

Tat iſt ein Sohn Küffers, Wilhelm Chriſtian, Arzt geworden (er erwarb 

1675 zu Straßburg den Grad eines Doktors der Medizin), und Küffer 
hat ſich wirklich nie nach ſeinem Schloſſe genannt, während die Schwein— 

huber, die die Burg ſpäter beſaßen, ſich „Schweinhuber von Ullenburg“ 

ſchrieben. Für „Paris“ haben wir wohl „Straßburg“ zu ſetzen. 

Da die Einlöſung des Amts Oberkirch, zu dem die Ullenburg gehörte, 

jeden Augenblick erfolgen konnte, ſo hatte Küffer, um für dieſen Fall 

ungeſtört im Beſitz der Burg zu bleiben, ſich das Lehen auch vom Biſchof 

von Straßburg, Erzherzog Leopold Wilhelm von Oſterreich, auftragen 

laſſen; bei der Einziehung des Lehens ſollten ihm 3000 fl. Baukoſtenerſatz aus⸗ 

bezahlt werden. Nun wollte er auch vom Nachfolger Leopold Wilhelms, 

Biſchof Franz Egon von Fürſtenberg die Beſtätigung des Lehens erhalten; 

es kam ihm dabei zu ſtatten, daß er, wie des vorigen, ſo auch dieſes, durch 

ſeine verräteriſche Neigung zu Frankreich berüchtigt gewordenen Fürſten 

Leibmedicus war. Obwohl einige Bedenken vorlagen, bewilligte Franz 

Egon doch ſchließlich die Bitte Küffers „nach reiffer erwegung der ſachen) 

haubtſachlichen aber daß bey dieſem Schloß keine unterthanen ſeind, 

ſondern in anſehnung Seines (Küffers) Vattern zeitlebens zu unſerer Vor⸗ 

fahren ſeeligſten andenckens under unßers hochſtifftes Dienſten ſowohl als 

ſein Praetendenten ſelbſt Eigener unß vielfältig angerühmbter zumahl 

in ſonderheit ſelbſten wohl bekannter unterthänigſter beflißenheit.“ Küffer 

erhielt die Burg auf Lebenszeit, ſeine Erben dann noch auf vierzig Jahre, 
die Auslöſungsſumme wurde auf 2000 fl. feſtgeſetzt. 

In dem 1673 ausgebrochenen Kriege mit Frankreich ſcheint die 
Ullenburg, abgeſehen von den Einquartierungslaſten von ſeiten der Reichs⸗ 

truppen, die im Amt Oberkirch ihre Winterquartiere hatten, kein größeres
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Ungemach betroffen zu haben. Johann Küffer erlag während des Krieges, 

am 20. Dezember 1674, zu Straßburg einer Epidemie, die vermutlich von 

den alliierten Truppen eingeſchleppt worden war. Das Lehen ging auf 

ſeine Söhne Wilhelm Chriſtian, Johann Albrecht und Ernſt Heinrich 
Küffer über; die neue Beſtätigung wurde erſt 1686, aber mit rückwirkender 
Kraft bis 1675 ausgefertigt. 

Schwere Zeiten für die Burg kamen im Pfälziſchen Erbfolgekrieg. 

Die Brüder Johann Albrecht und Ernſt Heinrich Küffer klagen darüber 

beweglich in einem 1701 geſchriebenen Briefe, in welchem ſie die Reparatur⸗ 
koſten von ſich abzuwälzen ſuchen, „weilen ſie nicht durch unſer negligentz 

oder verwahrloſung, ſondern durch den landverderblichen Krieg, alſo per 
vim majorem et casus fortuitos ... ſeind verurſachet worden ..“: 

„. .. Es ſeynd aber alle dieſe [von Dr. Johann Küffer. Der Verf.] angewendet 

große Baw⸗- und Ohnköſten durch den verwichen-Letztern Krieg und zwar in anno 
1689 Layder auf einmahl wider in das Verderben und zu grund gerichtet worden, 

in deme durch die damahls auff mehrged. dieſem Ullenburg. Haus gelegene fran— 
tzöſiſche Beſatzung nicht allein alle Thüren, Läden und getäffer daſelbſten abgebrochen, 
die Thielenböden zum thail aufgehoben und verbrennt, die Fenſter und öffen alle 

eingeſchlagen, die Tächer verrißen, die Trott ſambt dem Trottgeſchirr verhawen, 
endlichen auch der in felßen tieff gegrabene Brunnen mit ſtainen angefüllet, ſondern 

auch der dazu behorige Reebhof mit der ſchewren zuſambt noch zweyen zu Bawung 

der Reeben und nöthiger Bewohnung der Reebleuthe von unns erkaufft, new 
erbawenen Häußeren, Trott- und Zugehörden gäntzlich in die Aſche geleget, alles 

in dem ſchlößlin und auf ſolchen Höffen geſtandene Vieh zuſambt noch einig wenigem 

Vorrath ahne Früchten, wein und mobilien völlig hinweggenommen, auch die Reeben 
und Güthere ſo wohl damahls als in dem darauf gefolgten 1693 ten Jahr durch 
abhawung vieler fruchtbarenBäume, Verbrennung der Reebſtecken, auch Thails gar 
außreißung der ſtöcke ſelbſt dergeſtalt ruinirt und verderbt worden, daß wür viele 
Jahr hero anſtatt nutzens einen großen ſchaden nicht nur gehabt haben (wie dann 

erweißlich iſt, daß in vielen bißherigen Jahren wür Thails ſehr wenig, Thails 
allerdings gar nichts von dem Herbſt und Gefällen genoßen, nichtsdeſtoweniger die 

Reebleuthe zu conſervation der güther mit großen Koſten erhalten, anbey die ſchwehr 
und große Contributionen ſambt andern anlagen beſtändig bezahlet haben) ſondern 
auch in künfftig zimblichen Jahren keine Hoffnung zu machen iſt, einige wider⸗ 

erſetzung dieſes unſers ſtarken Verluſts daraus ſchöpfen zu können, biß in ſo lang 
ſolche Güther nach und nach etwa wider in beßern ſtand kommen mögen ...“ 

Die Verhandlungen, wer die Reparaturkoſten des Schloſſes über⸗ 
nehmen müſſe, kamen einſtweilen zu keinem Fortgange; die Gebrüder Küffer 

ſchrieben an die hochſtiftiſche Regierung zu Zabern, dieſe an den Lehen— 

propſt, dieſer an die Beamten in Oberkirch; zu wiederholten Malen wurde 

Augenſchein eingenommen und über das Ergebnis berichtet — alles blieb 

beim alten. Die Berichte und Gutachten ſind zum Teil deshalb wertvoll, 

weil ſie uns eine Vorſtellung vermitteln, wie die Burg ausgeſehen hat. 

So erfahren wir, daß das Hauptgebäude innerhalb der Ringmauer ein



Die Ullenburg bei Tiergarten 119 

niedriger, zweiſtöckiger Bau war und daß der Saal gedrehte Stollen beſaß. 
An die Mauer war die mit einem Dachreiter verſehene Kapelle!) und die 
hölzerne Stallung angelehnt. Ferner befand ſich im Hofe ein 33 Klafter tiefer, 

überdeckter Radbrunnen. Ich teile hier ein Stück des Berichtes mit, 

den die Oberkircher Beamten auf das Anſuchen Ernſt Heinrich Küffers am 

14. Juni 1706 erſtatteten: 

„Nemblichen iſt zwar daß wohnhauß an ſich ſelbſien noch in einem zimblichen 

Stand, auch daß Tachwerckh ohnlängſt durchauß friſch überſtügen: hingegen aber im 
verwichenen Krieg bey angeweßener Königl. frantzöſiſcher Armee alle Eyßene Krembßer 

von denen fenſter geſtölln gewalthätig heraußgebrochen, die fenſter ſampt allen 

öffen zerſchlagen, nicht weniger alle thüren, bänckh und Läden zerhauen und ent⸗ 

führt worden. 
Das kleine, und ohne dem unbrauchbar überflüſſige Gebäw über der Cappelln 

iſt ruinos, und zu erkennen, beßer gethan zu ſein, wan ſelbiges abgebrochen, und hin⸗ 

gegen ein niderers Tachwercklein darüber gemacht würde. 

Deßgleichen iſt daß an die Capell ſtoßende Stallgebäw durch den Kriegsgewalth 

zimblich ruinirt, ohne dem auch alt und bawfällig, alſo daß ſolches zu repariren viel 

Coſten, weßwegen man auch für ratſamber hielte, wan ſelbiges zu ſalvirung der 
Zieglen in Zeiten abgebrochen, und etwan ein newe Stallung, welche von der 

Cappellen ſeparirt währe, ohne ſonderbahre Coſten erbawen würde. 

Daß kleine tächlein über dem, umb daß Schlößlein gehenden gang, iſt vornen 

her zum theil verderbt, und können, weyllen es dem windt zu ſehr exponirt, die 

Ziegel nit wohl darauff behalten werden. 
So dan ligen in dem daſelbſt befündlichen ſehr tieff in felßen eingehawenen 

Bronnen viele Stein und Holtzwerck. 
Die unden am Schlößlein ſtehende Trott belangend, iſt ſolche gantz new erbawen, 

daran zwar ein großes Stuckh maur eingefallen geweßen, nunmehr aber auch wider 

auffgeführt. 
Im übrigen ſeindt die darzue gehörige Reeben in einem mittlern Standt, 

darauß vorm Jahr, durch die angeweßene Frantzöſiſche Armee faſt alle Steckhen 
entführt worden, nunmehro aber wider völlig mit newen verſehen.“ 

Zu Beginn des Jahres 1707 erhielt Ernſt Heinrich Küffer das 

„Coneluſum“, „bey dieſen dermalig gefährlichen Kriegszeiten keine Bau— 

koſten anzuwenden, ſondern ſothanes Hauß vollendt gar abgehen zu laſſen.“ 

1) Die ſchon um 1400 genannte Kapelle (St. Urban und Sebaſtian) gehörte 

nicht zu dem Lehen. 1596 verlieh Graf Eberhard v. Manderſcheid gegen die Proteſtation 
der katholiſchen Gegend die Gefälle der Burgkaplanei dem brandenburgiſchen Fecht⸗ 

meiſter Friedrich Mayr zu Straßburg. 1666 ſollte die Burgkaplanei dem biſchöflichen 
Seminar inkorporiert, 1670 nach Elſaßzabern transferiert werden; die Gemeinde 
Ulm bat, dieſelbe der Pfarrei Ulm zu inkorporieren. 1780 erhielt das Dorf Tier⸗ 

garten eine Kapelle mit dem Patron Urbanus, 1790 wurde die Pfründe der Schloß⸗ 
kapelle nach Ulm verlegt. Von der Ullenburger Schloßkapelle ſoll die allerdings 

inzwiſchen umgegoſſene kleine Glocke in Tiergarten und ein kleines, in Holz ge⸗ 
ſchnitztes Engelsköpfchen im Beſitz des Herrn Apothekers Junghanns (Freiburg i. Br.; 
früher in Oppenau) ſtammen.



120 Artur Bechtold 

Das war Ernſt Heinrich auch nicht recht; er erinnerte die Regierung 
daran, daß, da auch die Rebhäuſer verbrannt und die Stallung unbrauchbar 

ſei, auch die Güter dadurch in Abgang geraten würden. 
1715 wurde das Schloß abermals von einer Kommiſſion unter 

Führung des Oberkircher Oberamtmanns von Bodeck beſichtigt und der 

Schaden auf ungefähr 1000 fl. geſchätzt. Das Gutachten lautete: „Da ... 

zu beſorgen, daß bey gegenwärtigen anhaltenden leidigen Kriegs troublen, 

nach deme man die großen Baw Cöſten angewendet haben würdt, da von 

ein oder anderſeithigen Völckhern, bey auff- und abmarchirenden Armeen 

die Wachten, oder ſonſt dahin kommen möchten, wider alleß ruinirt und 

zuſchanden gerichtet werden dörffte, dahero unſers wenigen erachtens beſſer 

währe, wann mann biß der güthige Gott den erwünſchten Fridenſchluß 

ſchückhen würdt, mit ſolchen großen außlagen einhalten thäte, und interim 

nur das höchſt Nöthige, ſo da iſt daß rings umbgehende Tächlein über die 

Mauer, und dann über die Cappell zu conſervation ſolchen gemäurs 

reparieren lieſe.“ 

1716 wirkte Johann Albrecht Küffer, der es mittlerweile in franzö— 

ſiſchen Dienſten bis zum Oberſtleutnant gebracht hatte, bei dem Biſchof 
Armand Gaſton de Rohan et Soubiſe gegen Verzicht auf die Beſſerungs⸗ 

koſten nicht nur die Verlängerung des Lehens auf 50 Jahre, ſondern auch im 

Jahre 1719 die Erlaubnis aus, die Lehensnutzung für die noch übrigen Jahre 

zu verkaufen. Der Verkauf erfolgte wirklich am 5. Juli 1719; an dieſem 
Tage kaufte der markgräflich badiſche Kriegskommiſſär Ignaz Schweinhuber 

die Burg mit allen zugehörigen Gütern um 7000 Livres.!) Nach ſeinem 
1741 erfolgten Tode blieb das Lehen zunächſt im Beſitz ſeiner Witwe. 

1766 war die Lehenszeit zu Ende, und der Oberkircher Amtsſchaffner 

Procopp zog namens des Hochſtifts das erledigte Lehen wieder ein. Das 
Schloß war in troſtloſem Zuſtand; in den letzten Jahrzehnten war gerade 

nur das Notwendigſte geſchehen, um einige Räume in bewohnbarem Zu— 
ſtand zu erhalten. Ich laſſe das bei der letzten Augenſcheinnahme auf— 
genommene Dokument ſprechen: 

„Im Jahr Ein Taußend ſieben hundert Sechzig fünff, den ſechßten Monaths⸗ 
tag Decembris in gefolg Einer Hochfürſtl. Straßburgiſchen Hoff-⸗Cammer Befehls vom 
23. elapſi habe ich Unterſchriebener Ambtſchaffner deß Oberambts Oberkirch mit Zue⸗ 

ziehung Johannes Wußlers deß Zimmermanns, und Heinrich Hollingers deß Maurer— 
meiſters von Haaßlach mich nacher Ullmburg begeben, umb allda den gegenwärtigen 
  

) Der Verkauf wurde vor dem königlichen Notar Bidier in Straßburg voll—⸗ 

zogen; es waren erſchienen: „Messite Claude Antoine de Kueffer, prétre prébendé 
de l'église cathedrale de la ville de Strasbourg; noble Jean Albert de Kueffer, chevalier 

de l'ordre militaire de St. Louis, lieutenant colonel d'infanterie résidant à Vienne en 

Dauphiné; Abel de Kueffer, Lieutenant au Régiment Royal Bavière allemand; Jean 
Frangois de Kueffer, enseigne au Régiment d'Alsace.“
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Zueſtandt desſelbigen herrſchaftl. Schloßes und angehöriger gebäwen ſowohl, als 
auch die davon abhangende güthere in Augenſchein zu nehmen, und wie ſolches alles 
dieſer Zeit beſorget und verwalthet werdte, der Wahrheit gemäs zu erforſchen, auch 

ſchriftl. zu verfaſßen, und ſodann über den erfund den Schuldig-gehorſambſten und 

pflichtmäſigen bericht ſeines orths abſtatten zu können. 

Schloß Ullmburg und andere gebäw belangend. 

Gleich nach unſerer anlangung daſelbſt und nachdeme Joſeph Geiger, einer aus 

den 3 Ullmburgiſchen reebmänneren ſich Uns beygeſellet hatte, machten wir den 
Umbgang um dieß Schloſß, umb deſſelben äußerlichen Zueſtandt und Beſchaffenheidt 

zu examiniren, da Wir dann erkannt, und wahrgenommen, daß die außere ringmaur 
vermutlichen durch alter und weillen von vielen Jahren her keine reparation darahn 

geſchehen, völlig verfallen und eingegangen ſeye, auch alle außerhalb angemauerte 

ſteinerne pfeihler, ſo zur Soutenirung der Hauptſchloſßmaur dienen ſolten, ſehr 
bawfällig und ruinirt, auch hin und wieder — beſonders aber nahe auſerm grundt 

am fundament ſo durchbrochen ſeyen, daß ſelbe einen baldigen Einſturtz trohen, wie 

dann der größte unter dießen pfeihlern auff der ſeith gegen Ullm durch den un⸗ 

vernünfftig eingerichteten ablauff deß Waſſerſteins aus der oberen kuchel von undten 
biß oben gar übel conditionirt und beſchädiget iſt, von dem darneben ſtehenden 

Thurn — der Wachtthurn genannt, wurdten ſchon vor zehen Jahren zwey Stockwerk 

abgehoben und von ſelbiger Zeit ſolcher ohne Tach und Thür gelaſßen, auch iſt die 
Maur ahn den Hauptgebäw hin und her ſtarck brüchig, ſpältig und ruinos, die aufßere 
Maur rechts und links vor dem Thor iſt in nemblich-bawfälligem Standt; 

Gleich beym Eingang durch das Thor fanden wir die beyde Thorflügel gantz 
mürb und faul, die Maur rechterhand darneben im Hoff eingefallen und das 

pflaſter im Hoff eingeriſßen, das bronnenhäußel — ſo über den 33. Klaffter tieffen 

bronnen gebawt geweßen, ſolle erſt ſeith 2 Jahren nebſt dem rad und ſchöpff⸗ 

werck eingegangen ſeyn; 

Die Hauptthür ins Hauß iſt gebrochen, und die böden in der vordteren großen 
Stub, deßgleichen in beeden Kuchen, auch in deß untern reebmannsſtübel, ſeynd 

gäntzlich faul, wie dann auch der Camin⸗ſchooß in beſagter untern kuch mit oben 
darauff ſich befindlichen Balcken und Diehlen durch gebrannt iſt, ſo von einem vor 

mehr als 10 Jahr ſich ereignetem brand herrühren ſoll, und dato noch nicht reparirt 
iſt, die vier vorhandtene Kachelöffen ſeyend durchgebrannt und nicht anderſt als mit 

großer gefahr zu gebrauchen; die Lehnen und Handtgriff ahn der obern und untern 

ſteeg ſeynd ahn mehreren orthen ab- und weggeriſßen; auffm Speicher wurdten 
wir gewahr, daß der vordtere und hindere Walben am Hauptgebäw mit den 
mehriſten Sparren, Laiſten und ſchindlen faul, auch gar viele und große Offnungen im 

Tach hin und her ſeyen, alſo zwar, daß nach ausſaag deß reebbauren mann ſchon ſeith 

einigen jahren hero ſich bemüſßiget geſehen, in den Stub und gemächeren — ſo ſich 
darunter befinden —, ſogar auch in der frawen Schweinhoubre Zimmer ſelbſten 

Kübel unterzuſtellen, umb das waſßer darjnn auffzufangen, ſo von Tach auff den 
Speicher und von da in die Zimmer zur Zeit des reegens eingedrungen iſt; 

Das Nebengebäw — worjnnen die ſ. v. Stallungen ſeynd, auch das Hew und 

Strohe auffbehalten würd, iſt nicht minder in dem elendiſten Zueſtandt, geſtalten 
allerorthen ziegel manglen, und die flöckling — womit die ſtäll belegt geweßen, 

neben dem Holtzwerck im Tach, wie die Diehlen auffſm Hewboden völlig faul ſeynd, 

und das gewiſße Zeugnus geben, daß in vielen jahren ahn dießem gantzen baw nichts 

gebeſßert worden ſeye; das Trodthauß — ſo vom Schloſß etwas abgeſöndert in der
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Tieffe ſtehet, iſt ſambt Zuegehörd das Beſte, was hier anzutreffen iſt, und nebſt den 
dahin gehörigen vier Trodtbütten noch in gutem ſtandt, nur daß auch Ziegel im 

Tach fehlen.“ 

Die „noch unberichtigten Baufälligkeiten“ beliefen ſich auf 1630 Livres, 

welche nach dem Lehensvertrage von dem letzten Lehensträger zu erſetzen 

waren; von der gänzlich mittelloſen, ſiechen und gelähmten Witwe Schwein— 

hubers war nichts zu erhalten, da infolge der heilloſen Wirtſchaft einiger 

Jahrzehnte auch die Güter ertraglos geworden waren. Das Hochſtift 

wollte die Reparaturkoſten nicht übernehmen; ſo ließ man die Burg ver⸗ 

fallen.) Der Witwe Schweinhubers wurde, nachdem der Prozeß mit ihr 

ſich noch bis zum Jahre 1785 hingezogen hatte, aus Gnade eine Penſion 

von 30 Livres ausgeſetzt. 
  

) In Akten aus dem Jahr 1785 (Güterſtand Schloß Uhlenburg S. 149) heißt es: 
„Demnächſt wurde dem Schweinhuberiſchen Mandatario eröffnet, daß die noch un⸗ 
berichtigte Baufälligkeiten (deren Beaugenſcheinigung auf dem dermalen abge— 

brochenen Schloß unmöglich geweſen) ...“ „daß eben der ganz baufällige Zu⸗ 
ſtand des Schloß Gebäudes veranlaßt habe, ſolches ganz dem Verfall zu über— 

laſſen . . .“ Ich weiß nicht, woher Kolb die Nachricht hat, daß der Kardinal 
Rohan das Schloß 1785 habe zerſtören laſſen. Zentner und Wingenroth haben die 

Mitteilung anſcheinend aus Kolb übernommen.
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Aus dem alten Gaden⸗Baden. 
Ein ſprachlicher und geſchichtlicher Ausflug in den Salzgraben 

und ſeine Umgebung. 

Von Albert Nößler. 

Wenn man in den ſechziger und ſiebziger Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts nach der bei alt und jung beliebten Molkenanſtalt ging, wo 

in der ſtark beſuchten Kaffeewirtſchaft buchſtäblich Milch und Honig floß, 

wo die Jugend ſich an den zahlreichen für die Hetzjagden gehegten Hirſchen 

und Ebern ergötzte, ſo war dies ſchon eine kleine Landpartie. Beim Alleehaus 

rechts ins Tal einbiegend, durchwanderte man ein wenig an die nahe Stadt 

erinnerndes, urwüchſiges, liebliches Wieſental: fußhoch ſtand das blumige 

Gras in der ſumpfig-feuchten „Aue“ bis an das Wäldchen, aus dem ſchon 

von ferne das Strohdach der von echten Appenzeller Sennen betriebenen 

Molkerei grüßte; an der Berghalde links, von Obſtbäumen faſt verſteckt, 

2 unverfälſchte Bauernhöfe (Beile und Hennhöfer). Das war der Quettich. 

Auf einer kleinen Anhöhe, jenſeits der Talmulde — im Tiergarten — 

umgeben von lachenden Gärten, hatten ſich der ruſſiſche Schriftſteller 

Turgenieff und ſeine Freundin, die Sangeskünſtlerin Viardot angeſiedelt: 

ihr reizender Muſiktempel mit kleinem Privattheater iſt leider heute in 

eine Villa umgewandelt und auch Turgenieffs prächtiges Beſitztum durch 

die Bodenſpekulation geteilt worden. Wie die Höfe der Gunzenbach und 

des Häslichs u. a. zählten auch die des Tiergartens zu den ſogenannten 

„Zinken“!) Badens, und die Höfer, die Beſitzer, genoſſen der „Stadt 

Baden-Polizei-Freiheit“. 
  

Anmerkung. Nach mehr als dreißigjährigem Studium der Orts- und 

Bodenbeſchaffenheit wie der Geſchichte Baden-Badens legt der Herr Verfaſſer ſeine 

ſelbſtändige, wohl begründete Anſicht dar. Die Schriftleitung hat einige Fußnoten 
angefügt, um auf die ältere Auffaſſung, wie ſie beſonders in Krieger, Topographiſches 

Wörterbuch, niedergelegt iſt, hinzuweiſen. Herr Rößler hatte die große Liebenswür— 

digkeit, einen Teil der Druckkoſten ſeines Aufſatzes zu übernehmen. Die Schriftleitung. 
) Zinken iſt in dieſer Bedeutung ein ſpezifiſch badiſches Wort. Weigand, 

Deutſches Wörterbuch, erklärt es als hervorſtehende, beſonders abgezweigte Spitze.
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Am nördlichen Talhange (Ecke der Friedrichſtraße) hatte ſich der einſt 

ſo geſuchte Fürſtenmaler Winterhalter angebaut. Die angrenzende Villa 

Stadelhofer, der Kern des heutigen Parkhotels, beherbergte faſt immer 

einen der zahlreichen ruſſiſchen Großfürſten. Auf der Höhe des Quettichs 

an der Murgſtraße thronte die Villa des Fürſten Menchikoff, wo 

wahrhaft fürſtlich hausgehalten und Feſte gefeiert wurden. Mehr als 

30 Pferde ſtanden in den fürſtlichen Ställen, und ohne die Geſpanne des 
Fürſten Menchikoff, namentlich ohne ſeine „Troika“, war die Lichtentaler 
Allee undenkbar; ſo undenkbar wie ohne die Schimmelgeſpanne der Gräfin 
Boſe, ob ihres unermüdlichen Hin- und Herfahrens — 8 Pferde wurden 

mit ihr angeblich Tag für Tag müde gefahren — und ihrer körperlichen 
Rundung von Läſterzungen „Alleewalze“ genannt. Dieſer Scherz ſoll der 
Stadt Enterbung eingetragen haben. Unter dem Bergvorſprunge der 

„Waldeneck“ am „Sauersberge“ bildeten einige einſame Höfe — heute 

die Villa Sielken und Hotel Schirmhof — den Hintergrund der wunder— 

baren Landſchaft, von den Alt-Badenern „Salzgraben“ geheißen. 

Dreißig, vierzig Jahre früher ſah's da noch anders aus. H. A. 

Schreiber, der Sohn unſeres Badener Geſchichtsſchreibers Alois, ſchreibt im 
Jahre 1831 in ſeinem „Führer von Baden“: „Am Ende der erſten Eichen— 

Allee (Lichtentaler Allee) zieht ſich ein friſch begrüntes Wieſental hin, von 
einem Waldbächlein bewäſſert. Dieſes Tal heißt der Salzgraben. 

Links ſtehen einſame Hügel und Eichengruppen; in der Mitte zieht ein 

Weg über Wieſen in ein dichtes Gehölz. Der Weg rechts geht nach dem 

Tiergarten. Dieſen Namen trugen 4 bis 5 friedliche Meiereien, die ſich 

zwiſchen Weinhügeln und Obſtbäumen verſtecken. Von dieſen Höfen, 
die dem Sauersberg gegenüber liegen, führt ein Fußpfad auf den Selig. 

Der Weg links am Eingang in das Tal führt auf die Höhen des Quettichs 

und auf den Sauersberg. Der Sauersberg beſteht aus einigen zerſtreuten 

Meiereien.“ 

Welche Wandlung damals ſchon, welche heute erſt nach 80 Jahren! 

Wieſen und Obſtgärten ſchwinden immer mehr; Weinberge — einſt der 

Stolz jedes Badeners — hat die jetzt lebende Generation kaum mehr dort 

geſehen; ein ganzes Stadtviertel iſt im Tale und auf den umliegenden 

Höhen erſtanden. An der Stelle der „Meiereien“ erheben ſich ſtolze Villen 

und Luftkurhotels; den Sauersberg bekrönen unſeres Ehrenbürgers Sielken, 

des hamburg⸗amerikaniſchen „Kaffeekönigs“, märchenhaft ſchönes Anweſen 

in ſeiner Zauberpracht und die weiten Gründe des Schirmhofhotels. Auf 

der Südſeite am ſogenannten Sonnenberg — auf den neuen Karten 

heißt irrtümlicher Weiſe die Nordſeite bei der Villa Bellaviſta ſo — wo 
die Rebberge von der Villa Meineck (Krupp) bis zu den Hotels Grethel
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und Kaiſerin Eliſabeth waren, wechſeln Landhäuſer mit größeren und kleineren 

Hotels. Eine kleine Einſenkung auf dieſer Seite hat man ſogar, in gänzlicher 

Verkennung der Bedeutung des Wortes „Graben“, ſtatt des ganzen Tales 

und des Bächleins, das es durchfließt, „Salzgraben“ getauft. „Graben“ 

heißt bei uns „jeder Gebirgsbach mit tiefen Ufern“, und ein Blick in den 

Klopfengraben (unterhalb der Pburg) und in den Frohndgraben ſeetzt 

Weinbergſtraße) zeigt, wie das gemeint iſt. Ja, dieſer falſche Salzgraben 
— wie wir aus den Schreiberſchen Angaben, aus den alten und neuen 

Karten, wie wir namentlich aus den ſtädtiſchen Zinsbüchern und den Akten 

des General-Landesarchivs erſehen — ſollte Baden zu einem zweiten 

Reichenhall machen; hier ſollte Salz gegraben werden. So ſtand 

es im ſtädtiſchen Voranſchlag vom Jahre 1904 geſchrieben: „Für Schür⸗ 

fungen im Salzgraben Mk. 800.“ Glücklicherweiſe gelang es damals, den 

Stadtrat zu überzeugen, daß man bei ſolchem Tun wohl auf einen ſprach— 

lichen „Schnitzer“, niemals aber auf „Salz“ ſtoßen würde. Mit gleichem 

Recht könnte man am Pulverſteine Pulver, am Katzenſteine Katzen 

ſuchen. Alle dieſe Namen verdanken ſog. Volksetymologien — falſcher 
Deutung, unverſtandener, verdorbener Namen — ihr Daſein. (Vergl. S. 140.) 

Der Form des Namens „Salzgraben“ nach wäre eine Ableitung 

von „Salz“ recht wohl möglich. Wir haben Salzburg im Salzkammergut, 

Salzburg im Lothringen, franzöſiſch „Chäteau Salins“ genannt u. a., 

die offenkundig vom Minerale gleichen Namens herkommen. Dieſe Form 

ſcheint jedoch neueren Datums zu ſein; die älteren Orte, wo Salz gewonnen 

wird, tragen gewöhnlich Namen, die vom keltiſchen hal — Salz abgeleitet 

ſind. Hall am See, Hallein, Schwäbiſch Hall, Hallſtadt u. v. a. ſind uralte 

Salzgewinnungsſtätten. Neuern Forſchungen!) zufolge ſcheint aber auch 

in dieſen Namen die Volksetymologie geſpielt zu haben. Denn, wie aus 

alten Urkunden und aus der lateiniſchen Überſetzung „in Hallis“ hervor— 

zugehen ſcheint, ſo bezog man den Namen „Hall“ auf die Siedhäuſer 

— halhus — die um die Salzquellen gebaut wurden; das Verſtändnis 

für den fremden Namen für Salz — hal war verloren gegangen— 

Hätte man in unſerem Salzgraben jemals auch nur Spuren dieſes, 

den Urvölkern ſo wertvollen und begehrten Minerals gefunden — geſucht 

hat man wahrlich oft und genau genug — ſo wäre das ſicherlich aus den 

Namen der Nachbarſchaft zu erkennen und in den Akten zu finden; die 

Alten waren bei der Benennung von Berg und Tal und Wald und Wieſe 

nicht ſo gedankenlos wie die Neuzeit. Wir können daher, dank der 
Folgerichtigkeit der alten Namengebung, Schlüſſe ziehen, die ſelten verſagen. 
  

) Vgl. Heyne in Grimm, Deutſches Würterbuch, und Köln. Ztg. Nr. 903 vom 

3. IX. 01.
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Aber laſſen wir zuerſt der Hacke und dem Spaten das Wort, nachdem 

Chemiker klein und groß — ſchon als Gymnaſiaſten haben wir das Waſſer 

des Salzgrabens unterſucht — keine Spur von Salz gefunden haben. 

Schon vor mehr als 200 Jahren hat man in unſerer Gegend eifrig 

nach dem begehrten Mineral geſchürft. Es war im Jahre 1699, als ein 

Hauptmann von der Deckhen im Auftrage des Markgrafen das ganze 

Land mineralogiſch unterſuchte. An mehr als 100 Stellen hat dieſer Mann 

geſchürft, gebohrt und das Ergebnis ſeiner Forſchungen in einem aus— 

führlichen Bericht niedergelegt. Das bis jetzt noch nicht veröffentlichte 

Schriftſtück (General-Landesarchiv, Berain Nr.: 148/15 — a — „Ordent— 

liches Verzeichnis ..allwo im Land Ertz, Blei, Gold, . . . . Salz 

.anzutreffen ſind .. .“) erwähnt nichts von dem ſo eifrig geſuchten 

Mineral, obwohl das ganze Gebirge rechts und links der Oos aufs 

genaueſte durchforſcht worden iſt. Bei der „Ochſenſchewr“ (Alleehaus), 

am Beutigweg und am „Sauersberg, am Weg gegen Steinbach“, hat er 

„weiße Erde, ſo zu dem pourcelaine“ (Porzellan) „machen zu gebrauchen“, 

„Frawen-Eis“ (Fraueneis — Marienglas) und Quarz gefunden. Auch 

die alten römiſchen Bergwerke am Fremersberg, u. a. auch die ſogenannte 

„Silberquelle“ am Jagdhäuſer Weg (jetzt zur Ooſer Waſſerleitung 

gefaßt) wurden wieder eröffnet und probiert. Im „Benzenwinkel“ beim 

Leopoldsbrunnen, in der Nähe der Schießſtätte, wurde ſogar eine Silber— 

grube aus der Bronzezeit aufgedeckt, wo ſich Werkzeuge, Hufeiſen — 

alles aus Bronze — und Pferdeſchädel in größerer Anzahl vorfanden.“) 

Der Schaft-Kelt, ein kleines Bronze-Beil, vom alten Schloſſe iſt 

alſo nicht mehr die einzige Reliquie aus dieſem Zeitalter.)) Wir gedenken 

bei Gelegenheit auf das intereſſante Aktenſtück zurückzukommen. 

Ein zweiter Bericht aus dem General-Landesarchiv — „Bergmänniſch 
mineralogiſche Betrachtung und Beſchreibung des Badener Tals und ſeiner 

Umgebung“, Raſtatt im Dezember 1808, Akt. Nr.: 10 — erſtattet und 

verfaßt von Oberbergrat Erhard, der beſonders zur Salzgewinnung aus— 

geſchickt wurde, erwähnt ausdrücklich, daß abbauwürdiges Salz in unſerer 
Gegend nicht zu finden ſei. Er bemerkt dagegen unter Nr.: 5 des Berichts: 

„Aus den Badener warmen Ouellen fließt ſo viel aromatiſchen Küchen— 

ſalzes in den Ohlbach (die Oos), daß man zwei Amter damit verſorgen 
könne“; der Kammer-Regiſtratur empfiehlt er, Gradierwerke einzurichten 

und legt Salzpfannen im Modell vor. Unter Nr. 6 und 7 ſchreibt 
Erhard: „Vom Fremerberg bis Seeligsberg: Wenn man von der größeren 
  

) Die Straßburger Poſt vom 23. Nov. 1910 N.: 1318 berichtet von Sagen, 
die von dieſem Bergwerke erzählt werden. 

2) Bgl. auch Wagner, Fundſtätten und Funde in Baden, II. Teil S. 6.
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Höhe des Beutigweges auf der linken Seite des Weges hinunter auf 
die Wieſen geht, ſo ſtoßt man auf eine Quelle, die viel Waſſer hat 

„indolem aeidam“ und mag „Luftſäure“ enthalten; iſt zum Gebrauch 

gegen die Ochſenſcheuer an der großen Promenad-Allee nach .. . . (unle— 

ſerlich, wahrſcheinlich „Ehrwäldlin“) geleitet worden.“ Dieſe Quelle kommt 

offenbar aus der neuerdings „Salzgraben“ genannten Einſenkung, und 

wir haben hier den aktenmäßigen Beweis, daß Salz weder in der Quelle, 

noch im Namen iſt: hätte dieſer Ort damals „Salzgraben“ geheißen, 

ſo hätte ihn Erhard gewiß auch ſo genannt; der ſo peinlich genaue 

„Salzſucher“ hätte die geringſte Spur davon in Waſſer oder Geſtein 

regiſtriert. 

Schon im „Magazin von und für Baden“ vom Jahre 1802 

(Karlsruhe Macklot) hatte der mit verſchiedenen Schürfungsrechten belehnte 

und ſomit auch praktiſch intereſſierte Oberbergrat Erhard erklärt, daß man 

brauchbares Salz erſt „bei Wimpfen über Odenheim nach Sulzfelden“ 

finden würde; „allein um dieſes zu bewerkſtelligen, gehört die Anwendung 

eines Salzgebirgs kundigen Mannes und keines Gradiermeiſters oder 
Salfaktors und kein analytiſcher Salzkenner, noch ein oberflächlicher Berg— 

mann dahin, denn die Sache will nach Grundſatz und Erfahrung behandelt 

ſein, die man nur dadurch erhält, wenn man Vorkommniſſe von der Art 

von andern Orten her auf den Ort des Gegenſtandes mit Beurteilung 

anzuwendender Weiſe überträgt; das iſt, man muß viele Salzgebirge bereiſt 

und ihre geognoſtiſche Beſchaffenheit gründlich angenommen haben“. Der 

Mann, der am „Zimmerplatz“ mit Erfolg nach Kohlen grub, der das 

Umweger Kohlenbergwerk mit 25 Bergknappen betrieb, hat, wenn er 

auch in den Irrtümern ſeiner Zeit befangen iſt, im allgemeinen recht 

gehabt, namentlich was das Vorkommen von Salz betrifft. 

Wie ſehr dem Markgrafen, nachherigen Großherzog Karl Friedrich, 

daran gelegen war, die Mineralſchätze ſeines Landes zu heben, geht auch 

daraus hervor, daß er einmal mit genanntem Oberbergrat Erhard einen 

„mineralogiſchen Spazierritt“ auf den „Pberg-Berg“ unternahm, der von 

morgens 5 bis abends 5 dauerte. Auch die ob ihrer mineralogiſchen 

Kenntniſſe ſehr gerühmte Markgräfin Karoline Luiſe förderte verſtändnisvoll 

die bergbaulichen Beſtrebungen jener Tage. Nur zur Beſichtigung des 

Mineralien-Kabinetts der Berg-Akademie unternahm ſie die weite Reiſe 
nach Freyberg in Sachſen — eine Reiſe reich an Mühen und Beſchwerden 

in jener Zeit. Oftere Beſuche wurden den heimiſchen Werken zuteil, ſo 

dem im Jahre 1790 eröffneten Kohlenbergwerke in Umweg: die Berg— 

knappen fuhren aus, traten in Parade an und wurden von der Mark— 

gräfin reich beſchenkt.
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„Berg- und Salzwerke vermehren den Wohlſtand eines Landes“ — 

war damals die Loſung. Aber die unter der Oberleitung des „Landmeſſers“ 

und nachherigen Bergrats Erhard, der an der Bergakademie in Freyberg 

und im Harze ſeine Studien gemacht hatte, ſtehenden und vom Kammerrat 
von Canerin verwalteten badiſchen Gruben wollten nicht recht gedeihen. 

Früher ſchon hatte der Kurfürſt Friedrich Auguſt von Sachſen einen 
weiteren Sachverſtändigen in der Perſon des Bergaſſeſſors Auguſt Beyer 
aus Schneeberg empfohlen. Vom Markgrafen Karl Friedrich beauftragt, 

bereiſte er die Markgrafenſchaft und legte ſeine Erfahrungen in dem Werke 

„Beiträge zur Bergbaukunde“, (Dresden 1794) nieder. Salzgewinnung 

iſt der Hauptzweck auch dieſer Reiſe, es blieb ihr aber jeder Erfolg verſagt. 

In Baden konnte er wegen der „Saiſon“ die Schächte und Waſſer— 

behälter nicht auf den Grund unterſuchen; doch gipfelt das Ergebnis ſeiner 

Unterſuchung in folgenden Sätzen: „Da mir bey meiner Reiſe durch die 

Badenſchen Lande unter anderm auch mit aufgegeben war, ja fleißig 

acht zu haben, ob nicht Kochſalz entdeckt werden könne, ſo bewog 

mich dieſes, den dortigen Schloßberg und die um denſelben herum 

liegenden Gebirge in Abſicht ihrer äußeren Lage und der Geſteinarten, 

woraus ſie hauptſächlich beſtehen, genauer zu unterſuchen. Wenn die 

Badener Quellen Kochſalzgehalt haben, ſo muß es aus ſolchen Flözgebirgen 

kommen, wo gewöhnlich Kochſalzquellen vorkommen. Dann muß es auf 

der Abendſeite des Schloßberges bei Balg geſucht werden.“ Weiter erfahren 

wir von Beyer, daß er ſeine Arbeiten hier in Baden unterhalb der heißen 

Quellen im Garten des Oberbürgermeiſters Nagel und unweit der 

Hauptquelle beim Bäcker Hippmann begonnen habe, (§ 12—15, S. 15 ff.); 

der Schloßberg beſtehe aus Tonſchiefer, Quarz, Glimmer und Feldſpat. 

Südlich der Oos erwähnt unſer Reiſebericht das Steinkohlengebirg (bei 
Umweg?), wo Stollen in der Länge von „130 Lachter“ (Klafter) vorhanden 

wären, die größtenteils dem Bergrat Erhard verliehen ſeien. Auf Koſten 
des Landesherrn am Zimmerplatz gemachte Verſuche verſprächen guten 
Erfolg. 

Weitere Folgen hatte die Beyerſche Reiſe nicht. Bergrat Erhard, 

der durch die Kontrolle Beyers gewiß nicht erfreut war, wies dieſem in 

dem oben erwähnten Berichte vom Jahre 1808 verſchiedene Oberflächlich— 
keiten und Unrichtigkeiten nach. 

Nachdem wir vorſtehend geſehen, daß im Salzgraben kein „Salz“ 

zu graben iſt, wollen wir an Hand der Akten eine kleine Entdeckungsreiſe in 

dies Tal und ſeiner Umgebung unternehmen. Ich habe zu dieſem Zweck 
ſämtliche Grund- und Zinsbücher von 1500—1800 durchgeblättert. Viel—⸗ 
leicht iſt, was wir finden, auch des Intereſſes wert. Beginnen wir mit
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der „Stadt Baden Zinserneuerung“ v. 1784. Von der Ochſen— 
ſcheuer, Alleehaus, wo noch bis zum Jahre 1793, als ſie mit der Bedingung 

verkauft wurde, daß der Beſitzer den Schlagbaum in der Eichenallee 

(Lichtentaler Allee) bedienen müſſe, die herrſchaftlichen Kelter zum 

Gebrauche für die zahlreichen Weinbergsbeſitzer in jener Gegend bereit 

ſtanden, wird ſtets als an der „Aue“ oder „Salzgrabengaſſe“ gelegen, 

geſprochen, oder es heißt einfach an der „Almendgaß“ oder am „Almend— 

weg“. Die dortigen Grundſtücke werden beſchrieben, wie folgende Beiſpiele 
zeigen mögen. „Einerſeits Quettichhof, andererſeits Almendfußweg 
bei der Ochſenſcheuer an der Salzgrabengaß“, oder: „in der Au 

oder Salzgrabengaß, Neubruch im Teuch.“ Dann folgen Stücke 
„im Tiergarten“ und „am Sonnenberg“ mit der Bemerkung: „Stoßen 

oben auf den Fahrweg (Moltkeſtraße) unten Almendweg (Fremers— 

bergſtraße). NB. Sämtliche Stücke ſind im Jahre 1760 ausgeſtockert 

worden“. Erwähnt ſoll aus dieſem Buche noch werden, daß der „Obere 

Frieſenberg“ im Jahre 1775, der „Bürkenbuckel“ (bei der Leopolds⸗ 

höhe) im Jahre 1742“ erſtmals ausgeſtockert worden ſind. Aus Ge— 

ſagtem erſehen wir, daß die ganze Gegend im Salzgraben bis in die neuere 

Zeit bewaldet war und daß dieſes ſo genannte Gewann, am „Teuch“ 

vorbei (wie heute noch zwiſchen Molkenanſtalt und Villa von Bismarck) 

ſich bis zum Tiergarten hinaufzog. Das ſtädtiſche Bodenzins buch von 1662 

bringt unter der Rubrik „Zins von Krautgärten über der Olbrucken“: 

„Ein klein Gärtlin in der Aw- oder Salzgrabengaſſe.“ Sonſt ſind die 

ſpärlichen Angaben ganz die gleichen, wie noch im Jahre 1784. Der Um⸗ 
ſtand, daß 8 „Steckhaufen“-Reben!) im Frieſenberg — ſage und ſchreibe: 

zwei Pfennig Zins jährlich koſteten, hat vielleicht dazu beigetragen, daß 

die Reben bald als „ausgehauen“ verzeichnet werden. Haupteigentümer 

im Salzgraben iſt, wie aus der „Beſchreibung der im Amt Baden 

befindlichen Novalgüter?)) ao. 1755“7“ erſichtlich, die Herrſchaft, d. h. 

der Markgraf. Die Eintragungen in dieſem Buche lauten, um einige 

Beiſpiele anzuführen: 

„Im Salzgraben ao. 1723 ausgeſtockert. Poſſeſſor (Beſitzer) 

Philipp Hagemeiſter und Ignaz Meyer neben Bürgermeiſter Johannes Weiß, 
Peter Detſchner und Anthoni Hüber.“ Dann, gleichfalls „im Salzgraben“: 

„ao. 1752 .... zum ausſtockern empfangen.“ Ferner im Tiergarten: 

.) 1 Steckhaufen (S 200—250 Stöcke 2,25 Ar) wird ſo genannt, weil die 

„Rebſtecken“ auf einen Haufen gelegt wurden. 

2) Güter, die erſt ausgereutet (ausgeſtockert) worden ſind und daher geringeren 

Zins bezahlen. 

Die Ortenau 9
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„Michel Jörger, zuvor Hans Jörg Lörchz!) vor dieſem Johs. Steinle 

ao. 1735 Hans Adolf Schleh Witwe zum ausſtockern erhalten.“ — In den 
älteren Grundbüchern kommt der Salzgraben nicht mehr vor. Nur 

im Jahre 1631 wird er abwechſelnd und zuſammen mit der „Dettenbach“ 

erwähnt, welche beide Namen das gleiche Bächlein bezeichnen. In 

den Büchern aus den Jahren 1597, 1580, 1574 und 1511 bis 1502 heißt 

das Wäſſerlein, der Graben, immer: Tattenbach, Tättenbach, Töttenbach, 

Dettenbach und zwar nach dem Bürgermeiſter Hans Tatt, der einen 

großen Hof dorten (jetzt Hotel Schirmhof) „verlühen“ erhalten hatte. Von 

da ab heißt das ganze Tal bis zum Selig hinauf „in der Töttenbach“, 
wie nach einem „Gunzo“ oder Kunz (Abkürzung von Konrad) die Gunzen— 

bach, nach einem Falk die Falkenbach. Über dem genannten Hof finden 

wir im Zinsbuch von 1788 folgenden Eintrag: „Die Tättenbach, jetzt 

Sauersberg genannt, gehört dem Hirſchwirt“; ferner heißt es da: 

„Bürgermeiſter Weißen Sauersberger Hof“, der ſpäter auf den 

Hirſchwirt Michel Grad überſchrieben iſt. Den Sauersberg finden 

wir 1550 als Suersberg und 1511 als Sugersberg. Er iſt urſprünglich 

der Berg, auf deſſen Höhe heute die Villa Sielken thront. Ein Blick auf 

die Karte zeigt, daß es, vom Schloſſe aus geſehen, geographiſch ein 

Süderberg, eine genau ſüdlich von der Stadt gelegene Höhe iſt, wie das 

Sauerland, das ſüdlich der Ruhr gelegene weſtfäliſche Gebirge bezeichnet. 

„Des Bürgermeiſters Hans Tatt gut“ wird 1545 als „am Steinbacher 

weg, ſo von der Ochſenſchuwren hinuf gat“ genannt. Ein „Töttenmätt— 

lin“ und die „Korbmatte“?) werden zu jener Zeit erwähnt. Auch im 

Jahre 1580 iſt ein Bürgermeiſter und Schuhmacher Jakob Dattler, 

anſcheinend ein Mann aus der Sippe der Tatt oder Datt, wie auch die 

Detſchner „in der Töttenbach zwiſchen Sauerperg und Quettichwald“. Alle 

dieſe Eintragungen beſtätigen die folgenden, nie trügenden Tatſachen: Die 

älteſten Orts- und Gewannamen ſind ſtets von der Beſchaffenheit des Ortes 

und der Gegend oder vom Namen des Beſitzers abgeleitet; Wege werden 

nach dem Orte (Stadt oder Dorf) genannt, wo ſie hinführen, falls nicht 

die Art derſelben (Steinſtraße, Hertweg-Heerweg) oder der auf den Straßen 

verkehrenden Sachen oder Perſonen (Herrenpfädel, Wein- oder Salzſtraße) 
  

1) Dies iſt „Badens Neſtor“, wie ſeine Grabſchrift beſagt. Er ſtarb i. J. 1833 

103 Jahr und 7 Monate alt. Karl Friedrich ließ den 100-jährigen von der Konſtanzer 

Malerin Ellenrieder porträtieren. Abzüge des Stiches ſind auf dem hieſigen Rathauſe 

und in verwandten Familien noch vorhanden. 
2) Korb aus,gehorwe“ vom althochdeutſchen horo Gen. horawes, Schmutz, 

Kot, Schlamm, Adj. horac (man denke an den Horac-Brunnen bei der Kloſter⸗ 

brücke in Lichtental) horig, horg — ſumpfig. Daher Horgen - Horgheim; Horren— 

bach, Hörgenbach, Herchenbach).
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die Namengebung beeinfluſſen. Dieſe Erfahrung wollen wir zunächſt auf 

den mit dem Salzgraben eng verbundenen Quettich anwenden. 

Der Quettich. 

Dieſer eigentümliche Ortsname findet ſich in den Akten als: „Am wald 
genannt Quettich“ im Jahre 1511; „Quettich waldtlin“ im Jahre 1550; 

„Quetticher wald“ und „Quettichweg“ im Jahre 1545; im Jahre 1580 der 

„Quettichwald“. Sprachlich iſt Quettich, wie Rettig, Plättig, Schlettig, 
Selig, Häslich!) eine ſubſtantiviſche Bildung in fränkiſcher Form und 

bezeichnet eine Gegend, die das „Watten“ nötig macht, in unſerer 

ſchwäbiſch-alemanniſchen Mundart einen „Wättich“. Ein Beiſpiel derar— 

tigen Wechſels von W zu G gerade in Speyer, wo unſere Geiſtlichen, die 

in alten Zeiten alle Schreibarbeiten zu beſorgen hatten, herkamen, finden 

wir in Mone (3. G. O. Bd. S. 227 ff.): an den Aktenſtücken der Ecclesia 

Sti. Guidonis in Spira hängt ein Siegel mit „Ecclesia St. Widonis“. 

Später heißt die Kirche St. Weidenſtift: St. Wido wird diphthongiert 

zu St. Weido, wie früher ein fränkiſcher Guido aus ihm gemacht wurde. 

Die wichtigſten ſprachlichen Vorgänge in unſer Gegend erſcheinen ſomit in 

dieſem einen Namen. Die Bezeichnung Quettich entſpricht vorzüglich 

dem Sumpfgelände, das von der Ochſenſcheuer, teilweiſe zu einem „Teuch“ 

vertieft, bis zum Tiergarten reichte. Von da, den Selig hinauf, hieß der 

Pfad Steinbacher Weg, wie wir bereits oben geſehen haben; es war 

analog dem Gernsbacher Weg, der allgemein übliche, alſo der Weg 

nach Steinbach von Baden aus. Die „Fahrſtraße“ dahin, (heutiger 

Beutigweg — Moltkeſtraße) wurde, wie der unleſerlich gewordene Stein 

unter einer Eiche im Garten des Frieſenwald-Hotels (gegenüber dem 

Portierhauſe der Villa Krupp) verkündete, erſt um die Mitte des 18. Jahr⸗ 

hunderts erbaut. Der obere Teil des Steinbacher Wegs, unten im Quettich 

Au- oder Salzgrabengaſſe genannt, war zu allen Zeiten gangbar. 
Wie aber, wenn im Winter und Frühjahr Regengüſſe und Schneeſchmelze 

die Aumatten — die heutige Lichtentaler Allee mit den Anlagen bis zu 
den Hochufern der Oos (im Erwäldchen, bei der Villa Gagarine in der 
Gunzenbach uſw.) unter Waſſer ſetzten? Wollte man dann in den Salz— 

graben und nach Steinbach gelangen, ſo mußte man die ſteinerne Brücke 
  

) Dieſen Namen fanden wir in letzter Zeit als Heßlich (amtlich) verſtümmelt. 
Wie ich in meinem Aufſatze über den „Rettig“ und die „Scheibengaſſe“ Badeblatt 

Nr.: 53—55 vom 4.—6. März 07) nachgewieſen, ſo kommt er von den dort wach— 

ſenden Haſelſtauden, die in engem Zuſammenhange ſtehen mit der Scheibengaſſe, 
den Johannisfeuern und vielleicht mit dem Mithräum auf dem Rettig. 

9*
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bei der Raumühle (jetzt Engliſcher Hof) benutzen. Dies war die einzige 

Möglichkeit, die vielarmige Oos oder Ohlbach?) im Laufe der alten 

Römerſtraße zu überſchreiten. An dieſem wichtigen Knotenpunkte ſtand 

auch das Kruzifix, das die Bistümer Straßburg und Speyer ſchied. Etwas 

unterhalb, auf der Owe oder Inſel, war der Schießrain. Links der 

unzugänglichen, büttenartigen Einſenkung, woher der Name „Büttig“ 

in neuerer Sprache „Beutig“, führte der Weg am „Stechplan“ und 

„Tummelplatz“ (Promenade) — dem Tournier und Feſtplatz — 

vorüber, über den heutigen Theaterplatz auf die Salzgrabengaſſe, die noch 

zum Beginn der ſiebziger Jahre des 19. Jahrhunderts neben den Linden⸗ 

ſtaffeln begann. Entſprechend der folgerichtigen Namengebung der Alten 

iſt dies die Gaſſe, die zum Salzgraben führt, wie man auf den 4 bis 5 

Hardgaſſen in die Hard, den Bergwald, kommt. 

Bevor wir uns weiter dem Salzgraben zuwenden, ſoll der Quettich, 

den wir auf der Salzgrabengaſſe umgangen haben, ſprachlich noch näher 

unterſucht werden: er hat Verwandte in nächſter Nähe und in der weiten 

Welt. An den deutſchen Küſten gibt es Watten und Wattenmeere; 

es ſind ſeichte Küſtenſtriche, die zur Zeit der Flut unter Waſſer, zur Ebbe 

trocken liegen. Die Araber nennen Flußläufe, die im Sommer völlig 

austrocknen, Wadi (. B. Wadi Halfa)h. Dieſe Namen, wie das engliſche 
to wade — waten, wet — naß; italieniſches guade, (der ſpaniſche Länder— 

name Guatemala gehört auch zu dem Stamme) und franzöſiſches gus — 

Furt, beide mit dem romaniſchenſg ſtatt w, gehen auf eine indogermaniſche 

Wurzel wadh, wozu auch unſer Wort Waſſer gehört, zurück. In unſerem 

Vorort Lichtental iſt zwiſchen dem „grünen Baum“ und der Dieterleſchen 

Sägemühle ein Gewann, das Wietig heißt,“) und beim genannten Gaſthauſe 
von der Felsgruppe mit den prächtigen Föhren abgeſchloſſen wird. Seit 

einigen Jahren hat ſich der verehrte Zeitgenoſſe bemüht, dieſes einzige, 

ſo ſtimmungsvolle, an italieniſche Landſchaften erinnernde Naturdenkmal 

durch möglichſt häßliche Bauten zu verſchandeln, ohne daß man vom Daſein 
eines „Verſchönerungsvereins“ etwas gehört hätte. Wer früher vor An⸗ 

legung der Kunſtſtraße das Tal durchwanderte, kam hier, wo noch vor 

wenigen Jahren Wäſſerwieſen und Eisweier waren, in ein Sumpfland 

und mußte waten im Wettich — Wietich, wie im Quettich des 

) Eine frühere Lohmühle mit dem beliebten Wechſel desel zu r, wie ich 
früher ſchon gezeigt habe. Vgl. Badeblatt Nr.: 172—175 vom 14.—17. Juli 1908. 

2) Eigentlich Owelbach von den vielen kleinen Auwen — Auen. Aufſatz 
im Badeblatt: Nr.: 172—175 vom 14.—17. Juli 1908. 

) Der Name ſcheint amtlich noch nicht feſtzuſtehen. Wir begegneten bei 2 

Konkursanzeigen einmal einem Wiedig, das andere Mal der Schreibung Windig—
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Salzgrabens. Und noch im letzten Frühjahre, wie bei jedem Hochwaſſer 

der letzten 30 Jahre, trat die Oos hier und nur hier über die Ufer. 

Zweiflern zeigen die bei den Grabarbeiten zu Tage gekommenen, vom 

Waſſer geſchliffenen Granitblöcke, daß hier einſt ein Flußlauf war, der 

langſam verſumpfte und endlich trocken gelegt wurde.!“) 

Einen dritten Quettich haben wir bei der Göttengaſſe. Akten— 
mäßig iſt dort im Jahre 1580 die Gettelbach: Garten und Reben hinter 

dem Schloſſe, ſo der Herrſchaft Gut genannt wird (Herrengut); ein Stück 

Matten, Pfluddermatt genannt; oben herrſchaftliches Jägerhaus, unten 

die „Gettelbach“. Im Jahre 1597 heißt das Bächlein Göttelbach; 

desgleichen 1622, 1627, 1755 und 1788, immer in Begleitung der Pflutter— 

matte und ſpäter des Pflutterlochs. Auf einem Plane der Gr. Waſſer—⸗ 

und Straßenbau-Inſpektion aus dem Jahre 1830/31 iſt Quittenbach 

geſchrieben: man wußte eben mit dem Namen nichts anzufangen und ver— 

legte ſich aufs Raten. In der Gettel-, Göttel-, Götten- und Quittenbach iſt 

genau wie im Quettich und Wietich eine feuchte Gegend, wo man waten mußte. 

Was von dem einſtigen klaren Waldbächlein durch Faſſung der Quellen 

nicht ins neue Schloß läuft, mündet, heute überdeckt, vor dem alten Gaſt— 

haus „zur Schwane“ (Langeſtraße 52) in die Oos. Wenn man ſich den 

Urzuſtand, vor Anlage der Langeſtraße (gegen 1330) vergegenwärtigt, ſo 

gab es zwiſchen der alten ſteinernen Oosbrücke?) beim Kapuzinerkloſter 

(Bad. Hof) bis zum Zähringer Hof, unter deſſen Hoftor der Bach hervor⸗ 

tritt, eine kurze Niederung, die durch die Niveauverhältniſſe beim Hotel 
Bock und beim Ruſſiſchen Hof noch deutlich ſichtbar iſt. Bei hohem Waſſer 

und feuchter Witterung war hier eine kleine Watte-Strecke oder kleiner 

Wettich, d. i. mit der Verkleinerungsſilbe — Sel — ein Wettſel — Wetzel. 

Der oft beobachtete fränkiſche Einfluß bei unſeren Orts- und Gowannamen 

hat auch hier alemanniſches Wzu G — Wetſel zu Göttell bach! — gemacht. 

Der Beweis, daß hier der Urſprung des Gewannes Wetzel zu ſuchen iſt, 

liegt in der Tatſache, daß wir 1597, 1627 und 1632 „vor dem Ooſer— 

tor) an der Landſtraße“ Leute namens Wetzel und Wetzler wohnend 

finden. Die Fälle, daß ein Mann nach ſeinem Aufenthaltsorte genannt 

) Ob nicht „Wiedig“ etwa von Weide abzuleiten iſt? In Offenburg gab es 

einen Flurnamen „Zu den Weiden“ beim „Grünen Baum“ oder im Volksmund bei 

der „Wiede“. Die Schriftleitung. 

2) Dieſe Brücke iſt beim „großen Waſſer“ 1852 eingeſtürzt, als eben der 

Bürgermeiſter Jörger darüber geritten war. Die darauf befindliche Statue des hl. 
Nepomuk fiel ins Waſſer und kam nachher in den Garten des Badiſchen Hofes. 
Bei der Kapelle der Villa von Röder ſteht ſie noch. 

Bekanntlich bei der Mündung der Hirſchſtraße in die Langeſtraße.
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wird, ſind auch in unſerer Gegend zahlreich: ein Hofſäße auf dem Frieſen— 

berg — dem „vrieſchen“ — vorgeſchobenen Berg — hieß Frieß; auf 

dem Selig wohnt ein Seelmann u. a. Nachdem der unverſtändlich 

gewordene Wetzel, wie man noch in unſerer Jugendzeit die Talmulde 

nannte, zu der man durch das Haus Langeſtraße Nr.: 48 gelangen konnte, 

dem brottrockenen „Buckel“ oberhalb der Schützenſtraße gegeben worden 

iſt, werden unſere Nachkommen viel Spürſinn aufbieten müſſen, die Be— 

deutung des Namens zu erforſchen. Ohne Beweis aus der ehemaligen 

Beſchaffenheit des Ortes und ohne Akten könnte man an die beliebte 

Abkürzung des Namens Werner-Wetzel denken, wie ja alle Etymologie 

von Orts- und Gewannamen ohne genannte Hilfsmittel ein hoffnungsloſes 

Raten iſt. 

Tiergärtner⸗Jörger. 

Nachdem wir die Sümpfe des Quettich und ſeiner Namensvettern 

„durchwatet“ haben, kommen wir beim Tiergarten im Salzgrabentale 

auf feſten Grund, alten Herrſchaftsbeſitz, wie die Zins- und Abgabenbücher 

beweiſen. Denn ſchon im Jahre 1511 heißt es in der „Amts- und Stadt 

Baden Zins-Hernüwerig“ (Erneuerung), Berain Nr.: 398: „Ein garten in 

der Tettenbach genannt der Tiergarten, einerſeits almendgaſſe ſjetzt 

Fremersbergſtraße), anderſeits der Kleeberg“ (links des Aufganges zum 

Hotel Schirmhof). Bis zum Jahre 1831 ſtanden hier, wie wir geſehen 

haben, 4 bis 5 Maierhöfe, und dieſer Zuſtand blieb noch bis zum Beginn 

der ſiebziger Jahre vergangenen Jahrhunderts ähnlich erhalten. Dieſes 

„Neſt der Zaunkönige“, das vielleicht auch des ehemaligen deutſchen Geſandten 

in Marokko, Freiherrn v. Tattenbach Urheimat war, ſoll nicht verlaſſen 

werden, ohne der zwei großen Urbadener Familien, die ihm entſtammen, 

zu gedenken: es ſind die Tiergärtner und die Jörger. Die erſteren 

ſind ſprachlich ſehr einfach zu erklären. Schon im Jahre 1545 bringt die 

„Ernuwerung der Zins und Gulten Badener Ampts“, Berain.: Nr.: 399, 
wieder den „Tiergarten darauf derzeit haus und ſchewr“ und nennt den 

Beſitzer Jakob Tiergarter; ſpäter wurde der Name, entſprechend den 

Wandlungen der Sprache, einfach in Tiergärtner „verbeſſert“, wie der 

Keller zu einem Kellner gemacht wurde. Anders die Jörger. In 

den älteſten Akten von 1511, 1545 und 1580 erſcheinen im Tiergarten 

„Georg Hanſen güter“. Seine Söhne und Nachkommen werden Georger 

oder Geörger genannt (Hans Geörger am hag). Das G wurde aber 

damals in unſerer Gegend, wie der oft vorkommende Name Hans Jörg 

zeigt, wie wir noch von unſeren Großeltern wiſſen, wie Jin Jagd, Jahr 

uſw. geſprochen, und ſo wurde dann in den Zins und Taufbüchern die 

Schreibung des Namens der Geörger mit der Ausſprache in Einklang
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gebracht: aus den Geörgern wurden die Jeörger oder Jörger (Claus 

Jörger im Selich, Bartlin Jörger, richter uſw.) Einige Schreiber ſind 

aber bei der Schreibung G geblieben. So gibt es heute Görger und 

Jörger, die keine Ahnung haben, daß ſie eines Stammes ſind von den 

Georgen im Tiergarten. 

Selig. 

Oberhalb des Tiergartens, bei dem wir auf unſerer ſprachgeſchicht— 

lichen Wanderung angelangt ſind, hieß die Au- oder Salzgrabengaſſe bei 

der Tettenbach Steinbacherweg; er führte, wie heute noch, zum 

Selig. Oberhalb der Selighöfe iſt der Scheidacker. Die hier befind— 

liche Einſenkung zwiſchen der Waldeneck und dem Fremersberg heißt ſeit 

alten Zeiten das Käten oder Kettenloch, d. i. ganz deutlich ein unver— 

ſtandenes und verdorbenes „Quettenloch“. Loch oder Lach bedeutet 

Grenze: wir ſind alſo hier auf der Grenzſcheide des alten Quettichgebietes, 

die heute noch die Gemeinden Baden und Sinzheim trennt, und nach dem 

uralten Grundſatze der Schneemelze („ubi nivis liquescendo descendit ad 
imma“) feſtgeſetzt iſt, wie man ſich an Ort und Stelle überzeugen kann. 

An den ſüdlichen Hang des Fremerberges angelehnt, erſtreckte ſich einſt 

von hier bis zum Holbechlin und Farnecklin, beim Fremersberger Hofe, 

das Dorf „Freimersberg“. Markgraf Rudolf J. von Baden ſtiftete im 

Jahre 1260 aus deſſen Einkünften dem Kloſter Lichtental 14 Unzen Straß— 
burger Münze zu einem ewigen Lichte auf dem Grabe ſeiner Eltern. Am 

Farnecklin beim Fremersberger Hofe entzücken uns heute noch die präch— 

tigen Kaiſerfarn (Pteris aquilina, von denen dieſe Gegend ſchon im 

Jahre 1511 den Namen trägt. Wir empfehlen dieſes Naturdenkmal unſerer 
ſtädtiſchen Kommiſſion und unſeren ſtädtiſchen Forſtmeiſtern zur gleich ſchönen 

Erhaltung wie die Ginſter [Genista scoparium] „bei den Keſtenbäume“, 

(Kaſtanienbäume an der Kreuzung der Hermann Sielken- und Yburgſtraße) 

und dieſe Bäume ſelbſt: denn auch dieſe werden ſchon vor 400 Jahren 

genannt und erfreuen uns heute, wo unberührte und unverfälſchte Natur 

ſo ſelten iſt, viel mehr. Fremersberg, richtig Frömmersberg, wie 

er auf alten Wegweiſern noch oft heißt, iſt der „vorſtehendere“ Berg, 

der Comparativ von from oder fromm, das ſoviel wie voraus, 

(hierzu Angelſ. from — tapfer, fremman — vollbringen und Goth. fruma — 

der Erſte), tauglich, nützlich, trefflich bedeutet. Von den umliegenden Höhen, 

namentlich aber auch von der Rheinebene her, iſt die treffende Benennung 
des „Frömmern“-Berges zu erſehen wie die ſeines landſchaftlich und 

ſprachlichen Seitenſtücks, des „Vrieſchen“- (Frieſen--Berges. Wir wüßten 

im Augenblicke kein den Bedeutungswandel von fromm (und frech) treffender 

zeigendes Beiſpiel, als folgende luſtige Stelle aus der Zimmerſchen Chronik:
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„So iſt es ein frechs, frombs (d. i. kühnes und wackeres) weib geweßt, 

die er zu jeder Zeit nit maiſter hat ſein kinden. Aber man mueß nach— 

geben und beiweilen den zaum laſſen der mechtigen natur und dem unge— 

zempten thier.“ Bd. III 588.!) 

Fremersberger- und Selighöfe, beide als Villa und Wirtſchaft ſehr 

modern geworden, ſind die letzten Überreſte des einſtigen Dorfes. Wenn 

wir nach der Analogie ... von Quettich, Rettig und ähnlicher Bildungen 

Selig von Sal ableiten — die Zinsbücher beſtätigen dieſe Etymologie — 

ſo war das Land beim Selig — Sel- oder Salgut, ſelilant, ſelguot, 

ſelihof — terra curialis, dominicalis, salica— (Grimm, Rechtsaltertümer 

S. 3.) herrſchaftliches Hausgut; der Selighof wahrſcheinlich der Hof des 

Maiers oder Heimburgen (villicus)' oder Salmanes.) Folgende Beiſpiele 

geben uns volle Klarheit über die ſprachliche und rechtliche Bedeutung aller 

hier in Betracht kommenden Begriffe. Im Appenweiler Hofrecht heißt 

es: „Wenn einer ſein gut nicht geſetzlich empfing oder wahrſchatzte, ſo fiel 

ſolches dem Selgut ledenglich heim“ d. h. in die Hände des Herrn zurück 

(Grimm, Rechtsaltertümer 844). Ein achtbarer freyer oder adliger Manu, 

der als dritte Hand die Einantwortung (ſal oder ſalung) eines geſchenkten oder 

verkauften Gutes aus der Hand des Gebers in die des Empfängers rechts— 

kräftig und feyerlich vollzog, (elegator) wurde ſalman (Plural: ſalleut 

genannt. Ein Gut „mit ſalmans hant“ übergeben, konnte nicht mehr 

beſtritten werden; die Gewähr des Salmans war zureichend. Ein unter 

Herzog Heinrich (von Bayern?) 1442 von vielen unterſchriebenen ſalleuten 

(adeligen Bürgern und pauren) erlaſſene „Kundſchaft“ beſagt: Salmaniſch 

lehen aigen ſey ein ſolch guett, das beſſer ſey, als anders freys aigen, 

wan man habs vor ye und ye geſalt von einem pauren, der dan ſalman 

geweſen ſey als zu einer beſtattung der gewerſchaft und wan einer ein 

ſalmaniſch aigen in der gewer gehabt hab jar und tag, und das mit dem 

ſalman erzeugen hab mögen, ſo hab er ſein gewer durchſeſſen, und weder 

ander brieff noch ſigile darum bedurft.“ Außer unſern Selig- d. i. 

herrſchaftlichen Höfen, die wohl auf eine altſächſiſche Form ſeli zurückgehen 

dürften, finden ſich beſonders im alten Frankenreich die eigentlichen Herr— 

ſchaftshöfe, Paläſte, Burgen, Salhöfe zahlreich. Salhof heißen in 

Aachen und Neuß die Rathäuſer, in Köln der Palaſt des Biſchofs. Der 
    

) Nach Baumann bedeutet Fremersberg der Berg des Freimer (Freidmar?). 

Vgl. Krieger, Topographiſches Wörterbuch Badens 21 646. Allerdings kennt Förſter⸗ 
mann, Altdeutſches Namenbuch, keinen Freimar; auch iſt die Form Freimersberch 
nur einmal überliefert (Zeitſchr. für Geſchichte des Oberrheins VII 1976). Die 

Schriftleitung. 
) Krieger leitet den Namen vom ahd. ſalig, glücklich, ſelig ab. Die Schrift⸗ 

leitung.
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Salhof in Frankfurt, den die Stadt im Jahr 1904 ankaufte, ſchließt die 

Reſte der alten Kaiſerpfalz ein. In Freiburg i. B. iſt beim früheren 

erbgroßherzoglichen Palais, dem alten Salhof, die Salzgaſſe, richtig die 

Salsgaſſe; ſelbſt auf altem fſlaviſchem Boden in Leipzig findet ſich bei 
der ehemaligen Burg eine Gaſſe dieſes Namens. Unterhalb der Mburg, 

auf der Südſeite und oberhalb Haueneberſteins am Wolfartsberg erinnert 

ein Salmenwald ganz klar an unſeres Salmans-wald. In den 

Jahren 1574 und 1580 werden auf dem Selig ein „Hans Salenbach“ 

und „Joſeph Seelmans kinder unter dem Fremersberg“ erwähnt. 

Dieſe und alle andern Hofſäßen dort bezahlen den ſog. „Gemminger 

Zins“, wie die im Quettich, Tiergarten und am Sauersberg bis zur 

Ablöſung zum Beginne des 19. Jahrhunderts: an Geld 10 Gulden und 

7 Pfennig; dann in natura: 7 Seſtern Habern, 7 Kappen (Kappaunen) 

und 8 Hühner. Damit iſt der untrügliche Beweis erbracht, daß Haus 

und Hof und Land und Leute zum Erblehen der Ritter von Selbach 

gehörten, von denen der Gemminger Zins herſtammt, wie wir ſpäter hören 

werden. Ein Zeugnis für uraltes Vorkommen von Salleuten in unſerer 
Gegend und auch für die verdorbene, zu Mißverſtändniſſen Anlaß gebende 

Schreibung, beſitzen wir in der Urkunde, durch die auf Betreiben des 
Markgrafen Rudolph im Jahre 1256 das Kloſter Lichtental in die Badener 

Markgenoſſenſchaft aufgenommen wurde. Dort zeichnet als Zeuge neben 

den Rittern Heinrich von Selbach, Chimo oder Haimo ſwie ich 

im Badeblatt ſchon bemerkt habe, der Beſitzer der „Oaimenbach“ unter— 

halb des Schafberges und der Haimenwand oberhalb Gaisbach auch ein 

Friedrich, genannt Salzman: das iſt der oben mehrfach erwähnte 

Salsman oder Salmann. In unſern Badener Zinsbüchern finden ſich 

namentlich beim Dorfe Oos vielfach Einträge, die zur Aufklärung unſerer 
Namen Selig, Salzgraben uſw. dienen können und auch ſonſt der ſprach— 

lichen und geſchichtlichen Erforſchung unſerer Orts- und Gewannamen 

manches Neue bieten. Schon 1502—84 iſt „des Stift Baden Seel— 

buoch“!) vorhanden. Beim herrſchaftlichen Gappenhof, beim Stumpf— 

hof') und beim Kloſter Beuern Hofgut — alle drei in Oos — liefern 

die Bücher von 1580 reiche Ausbeute. 

Nachdem ſchon im Jahre 1545 zwiſchen „Ooſerweg“ und „Buwrer 

Hoff“ (Beurer-Lichtentaler Kloſterhof) ein Schupbuſch erwähnt iſt, finden 

wir beim Gappenhof, der vom Markgrafen Philibert dem Apotheker 

1) Urkundenbuch für die Grundſtücke, Einkünfte und Schenkungen. 

2) Beſitz der Ritter von Stumpff, woher noch der Name der Stumppengaſſe 

im „Langengehren“.
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Keufferlin!) zum Studium ſeiner Söhne auf 16 Jahre verliehen iſt, ein— 

getragen: „die Salhenbach beim Herrſchaftshoff“; dann weiter: „3 Jeuch 

Egerten und Glemß?) und Hecken zwiſchen der „Saltzenbach“ und im 

Schuppuſch: „1 Tagwan matten in den Seelmatten, in der Schußbach“. 

Auch in „Haven-Eberſtein“) ſind im Jahre 1660, Seelmatten verzeichnet. 

Die beim Gappenhof erwähnte Salhenbach und Saltzenbach kehrt 
im Jahre 1597, dann auch 1660, 1779 und 1785 als „kleine Selchen— 

bach und Sälchenbach“ wieder. Es heißt im Jahre 1597: „Der 

Wydemhof (Pfründhof der Pfarrei): 2 Jeuch ackers völlig am Kör— 

ner,) zwiſchen dem Wydhemer Pfad und der glamm gelegen ... 

unten uf die kleine Selchenbach“. Dort iſt auch eingetragen: „3 Jeuch 

acker genannt Schupboſch“. Dieſe Namen ſind auch im Jahre 1755 

noch beibehalten: „Die Salhenbach im Bönlin beim Stumpfhof und 

im Schupboſch in der Heßbach“. Wir begegnen hier in Oos zahlreichen 

Erinnerungen an altdeutſches Güterrecht: Beim Dorfe (villa) war der 

Haupt- oder Herrſchaftshofé) (curtis und curia dominica) mit den 

zugehörigen Behauſungen der Huben- oder Schuppisbauern. 

Dieſes alemanniſche „ſchuppis“, lat. Scuposa, iſt nach Mone, Zeitſchrift 

f. d. Geſchichte des Oberrheins Bd. I 350 ff., von ſcoub — Garbe und 
pozen — ſchlagen abzuleiten; es iſt alſo der Ort, wo die Garben 

gedroſchen werden. J. Grimm vertrat zuerſt einen Zuſammenhang mit 

„Schuppen“, Schopf, hat jedoch ſpäter mit andern namhaften Sprach— 

forſchern wie Wackernagel und Lexer an einen Zuſammenhang mit Schuh 

gedacht: die Hube wäre das ganze Grundſtück, während die Schuch— 

boſe, Schuchbuze, als Landmaß ca. 1/4 bis 1/3 Hube - 12 Jucherten, 

nur ein „Schuhfleck“ wäre. Auch als Schupflehn — (bona vitalitia 

mobilia d. i. „bewegliche“ — übertragbare Güter zu „Schupfen“) hat 

man die Schuppisgüter erklärt: ſie unterliegen der Fallſteuer (Erb— 

ſchaftsſteuer), leiſten Frohndienſte und zahlen Bodenzins, ſtehen alſo im 

  

) Ein Ahne des Straßburger Arztes Dr. Joan Küffer, von dem wir eine 

Beſchreibung des markgräflichen warmen Bades (Straßburg 1625) beſitzen, und des 

Joh. Küffer, des jüngeren, bei dem Ch. v. Grimmelshauſen auf der Ullenburg Schaffner 
war (vgl. dieſes Heft S. 114). 

) Egerten — unbebaute Gärten; Glems (Klamm) — Schluchten, in denen 
das Waſſer abläuft. 

) Infolge falſcher Leſung des vzu Haueneberſtein geworden. 

) Körner oder Kerner iſt das Beinhaus auf dem Friedhofe; oft findet ſich 

auch die Schreibung „Kernel“ mit dem in unſerer Gegend ſo beliebten Wechſel von rzul. 

5) Oberhalb der Kirche mit ihrem befeſtigten Kirchhofe. Die dort vorbei— 
führende Gaſſe hieß bis vor einigen Jahren „Burggaſſe“. Ganz die gleichen Ver⸗ 
hältniſſe mit feſtungsartigem Kirchhof und Burggaſſe ſind in Haueneberſtein.
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Gegenſatz zu den Erb- und Selgütern, die Herrſchaftsland ſind. Daß 

die „Schußbach“, die heute noch beim ſog. Roſenhof an der Ooſer— 

landſtraße auf ſchönem blauen Straßenſchild verzeichnet ſteht, die Stelle 

der alten Schuppisbach bezeichnet, darf, nachdem vorſtehend die Lage ſo 

genau bezeichnet iſt, als ſicher angenommen werden. 

Aus der „Ernuwerung Badener Ambts ao. 1580“ erwähnen wir 

noch einen Eintrag, der merkwürdige Zuſammenhänge ergeben könnte. 
Es heißt da: „Im Brüel und der Helgaſſen, unten Herrenmatt, oben 

Falkenbach.“ Hellgaſſe nannte man noch in den ſiebziger Jahren des 

19. Jahrhunderts den Verbindungsweg zwiſchen der Falkenhalde- und 

Lichtentalerſtraße; ſo hieß früher das ganze Gäßlein unterhalb des 

Herrenhofes „zur Eichen“, vom ſpäteren Beſitzer Han — Hanhof 

geheißen; jetzt Villa Borchard. Die Herrenmatte unterhalb — zwiſchen 

Falkenbächlein und Spital, die heute von der Falkenſtraße durchſchnitten 

und mit Villen überbaut iſt — heißt auf ſpäteren Karten bis in unſere 

Zeiten die Hellenmatte, gewöhnlich zu „Höllenmatte“ „verböſert“. Der 

bei uns ſo häufige und beliebte Wechſel voner zull iſt auch hier wieder 
eingetreten; Herr iſt zu Hell geworden. Wie wir eingangs unſerer 

ſprachgeſchichtlichen Wanderung geſehen haben, ſo iſt aus altem hall — ſal 

und Salz geworden; im Griechiſchen und Lateiniſchen wird Hel — ios zu 

Sol, Helene zu Selene (im Deutſchen iſt dies anſcheinend nirgends der 

Fall); könnte nicht auch durch „Verböſerung“ oder Volksetymologie das 

Selgut — Herren- und Helgut oder Hellgut zuſammenhängen?) Für 

unſere Zwecke iſt die Beobachtung inſofern von Intereſſe, als ſie uns die 

Erklärung für das Hellenhieſel bei Geroldsau gibt. Es iſt ein Herren— 

häuſel, weil's der „Herrſchaft“ gehörte, deren Waldhüter dort wohnten, 

wie die Sel⸗lach d. i. Sel-lohe oder Sel-lache — Herren-Wald oder 

Herrengrenze iſt. Die Ableitung der Seel-, Sahl- und Saltzenbäche 

und ⸗matten iſt nun unzweifelhaft und unbeſtritten: Orts-, Gewann⸗, 

Straßen⸗ uſw. Namen, die mit unſerem ſal, ſel, ſalz, (das z, bezw. 8 

als Binde⸗s) zuſammenhängen und auf herrſchaftlichen Beſitz hinweiſen, 

ſind heute noch in ganz Deutſchland zahlreich vorhanden. Aus unſerem 

Badener Land ſeien zu den oben aus den Regeſten der Markgrafen von 
Baden ſchon erwähnten, noch die Orte Söllingen S Selingen, Salmbach 

— Salenbach und Salzſtetten — Salſtetten erwähnt. Dieſe Beiſpiele, 

die ſich aus unſeren alten Zins-, Gült- uſw. Büchern, noch beliebig vermehren 

laſſen, dürften genügen zum Beweiſe, daß wir im Quettich und Salz— 
  

) Vergl. F. Max Müller, Wiſſenſchaft der Sprache 1893: Sanskrit ſ ⸗= Perſiſch 
h; daher ſvaſar — hvaſar — Schweſter. Bd. 1 Seite 52 A. — Ebenda Attiſch . 

—h im Aeoliſchen.
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graben mit Sal-land (terra salica) und nicht mit Mineral Salz zu tun 

haben. Wenn dabei noch eine ganze Reihe alter Namen Erwähnung 

und Aufklärung gefunden haben und auf den Urſprung und die Stammſitze 

alter Badener Familien hingewieſen worden iſt, ſo geſchah es, um unſerer 

Heimatkunde immer mehr Freunde zuzuführen — Freunde zum Schutze 

ihrer Naturſchönheiten, ihrer charakteriſtiſchen Bauten und ihrer Orts— 

und Gewannamen. 

pulverſtein und Katzenſtein. 

Beim Beginne unſerer Wanderung und Unterſuchung erwähnten wir 

als gleichfalls falſch gedeutete Namen, ſogenannte Volksetymologien, den 
Pulverſtein und den Katzenſtein, deren Erklärung wir noch ſchulden. 

Sie haben natürlich weder mit Pulver, noch mit Katzen zu tun. 

Der Pulverſtein iſt ſehr einfach ein Pulvenſtein. Die Geſteins— 

lagen ſind übereinander geſchichtet wie Pulven oder Pfulwen: Pulven 

iſt die fränkiſche Form einer jetzt noch gebräuchlichen oberdeutſchen Be— 

zeichnung für Kopfkiſſen und ſteht für Pfulwen, wie Balzenberg für 

Pfalzenberg, Palz für Pfalz u. a. m. Dem vom Katzenſtein kommenden 

Wanderer ſpringt die Benennung der Felsgruppe ſofort unzweifelhaft in 

die Augen und erſetzt vollauf den aktenmäßigen Beweis: wie gepreßte 

Kopfkiſſen — Pulven — liegen die ſtarken Felsplatten am Hange gebettet;; 

eine lange Beſchreibung könnte ſie uns nicht anſchaulicher machen, als der 

einzige Namen „Pulvenſtein“. 

Mehr, namentlich in bezug auf unſern Salzgraben und auf unſere 

Badener Geſchichte, ſagt uns der Katzenſtein. Wie überall in jener 

Gegend zu erſehen, wie namentlich die Badener Buben wiſſen, die alle 

ihre Ferien und Freiſtunden in jenen Wäldern beim „Räuberles⸗Spielen“ 
und auf „Entdeckungsreiſen“ verbrachten, ſo ſind dort zwiſchen dem Pulver⸗ 

und Katzenſtein viele alte Stollen und Spuren von einſtigem Bergbau 

zu finden; das bringt uns auf die richtige Fährte. Der Katzenſtein iſt 
ein Katenſtein: hier ſtanden Katen oder Koten der Bergleute. Katen 

heißen im Harz, wo unſere Bergleute herkamen, und in andern Gegenden 

Deutſchlands noch die Anweſen — Hütten — der Kleinbauern und landwirt⸗ 

ſchaftlichen Arbeiter, ſie ſelbſt Köter oder Kätner. Aus Schwäbiſch Hall 

hören wir von Salzkotten beim Salinenbetrieb, und in Solingen nennt 

man die Schleifhütten Schleifkotten. Statt des in Nieder- und Mittel⸗ 

deutſchland verbreiteten Wortes Kat gebrauchen wir das hochdeutſche 
Hütte, das ins Niederländiſche, Engliſche und Romaniſche eingedrungen iſt 

(engl. hut, franz. hutte), wo es neben dem als uraltes Wort in ſeiner 

Bedeutung, wie auch bei uns, heruntergekommenen Kot, cot (eottageſ geht.
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Ein Köter iſt jetzt bei uns ein ſchlechter Bauernhund, während es früher 

im Gegenſatz zu Höfner, dem Groß- und Hofbauern ſtand. Auch Worte 

haben ihre Schickſale — nicht am wenigſten, wenn ſie Familiennamen 

geworden ſind. 

Es gibt hier eine große Familie Kah, die wir in den alten Akten 
gewöhnlich als Kag begegnen mit mehreren Variationen im Vokale und 

des gutturalen Endkonſonannten. Man iſt daher geneigt, die Kat und 

Kaat gleichfalls als Willkür und Phantaſie der Schreiber am ſelben 
Namen anzuſehen. Dem iſt aber nicht ſo. Schon die Alten behaupteten, 

daß es zwei Familien Kah wären, die gar nichts miteinander gemein 

hätten. Die Akten beſtätigen dies. Die Kat ſind Harzer Bergleute, die 
erſt im 18. Jahrhundert nach Baden kamen und die wir erſtmals im 

Prozeſſe der Stadt Baden gegen den Markgrafen Karl Friedrich erwähnt 

finden, während die Kag Urbadener ſind und ſchon in den älteſten Zins— 

und Grundbüchern zu Anfang des 16. Jahrhunderts als altangeſeſſene 

Bürger erſcheinen. Der aktenmäßige Stammvater des Geſchlechts iſt 

Hans Kag und Kog der Scherer im Jahre 1511, der Haus, Scheuer 

und Garten (Hans Kagen garten) beim Selbacher Hof beſitzt. Einer 

ſeiner Söhne, ein junger Kag, heißt Hans Kegel und deſſen Sohn Hans 

Kegel Son der Metzger, der auch junger Kegelhannß l(des jungen 

Kegelhanßen ſchewr) genannt wird. Deſſen Rain (ſchmaler Streifen Wieſe) 

vor dem Ooſer Tore hieß der Kegelrain, den man, wie ich im Bade— 

blatt berichtet habe, unrichtig deutete und aus falſcher Scham jetzt Burg— 

ſtaffeln nennt. Im Jahre 1597 bis 1611 findet ſich u. a. ein Martin 

Kegel der Maurer und ein Kachell uff dem hof Sawrsperg — 

Kachell, eine andere Verkleinerungsform von Kag, Seitenſtück zu Kegel 

oder Kägel —; 1627 erſcheinen, außer genanntem Kachell, ein Stoffel 

Kahe und Hans Jörg und Valentin Kahz 1631 wird der Name Kag 

und Kaa geſchrieben; 1653 Kaag; 1672 Kag und Kahe; 1755 Kaah und 

endlich 1779 iſt die heute noch giltige Form Kah unveränderlich feſtgelegt. 

Zu Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts war, wie man ſieht, 

der Endkonſonant tonlos geworden, und man betrachtete das h nur als 

Dehnungszeichen. Ahnliche Vorgänge ereigneten ſich bei den Kat, Kaat; 
auch ſie finden wir bald als Kaa, weil man dast nicht hörte oder für 

unnötig hielt. Noch eine neue Orthographie, die die vielen Doppelvokale 

unterdrückte, und die Familien Kat und Kag waren zu einer einzigen 

großen Familie vereint: ein vorzügliches Beiſpiel, wie harmlos, willkürlich 

man in früheren Zeiten mit den Eigennamen verfuhr. Daß man aber 

ſogar „Spitznamen“, wie der Salmenjockel, der Fähnrich u. a. ins 

Grundbuch eingetragen hat, iſt unſexer Zeit geradezu unbegreiflich. Die
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Tatt, Datt, Dattler und Detſchner; die Georg, Geörger, Jörger und 

Görger; die Tiergarter und Tiergärtner haben wir im Salzgraben begegnet. 

Auffallend iſt auch, wie wir geſehen, aus Küffer (Rüfer) — Keuffer und 

Keufferlin geworden; aus einem Ryßen (Rieſen) — Ryſel, Reiß, Reißling 

aus Kürßner (Kürſchner) Kürſcher, Grieſer!) u. a. v. 

Alle Kag haben, wie bereits erwähnt, urſprünglich ihren Sitz beim 

Selbacher Hof und zahlen den früher beim Selig auch ſchon erwähnten 

Gemminger Zins; ſie ſind alſo zweifellos Mannen und Leibeigene der 

Ritter von Selbach geweſen und kamen wahrſcheinlich von dexen Be— 

ſitzungen Kagenheim, Kageneck u. a., wie die im gleichen Verhältnis 

zu den Selbachern ſtehenden Damm vom Dammhof, Dammdorf uſw. 

Die Ritter von Selbach hatten bis zum Jahre 1387 alle Mühlen an der 

Oos zu lehen, bis zum Jahre 1393 auch „das warme Waſſer“ und den 

Freihof, jetzt Rathaus, das Markgraf Bernhard in dieſem Jahre mit 

allen Gerechtſamen zurückkaufte. An Stelle des Freihofes bekamen ſie 

den Hof zur Eiche, von einem ſpäteren Inhaber namens Han bis in 

die ſiebziger Jahre des 19. Jahrhunderts Hanhof genannt, die jetzige 

Villa Borchard, wie wir früher ſchon erwähnten. Der Selbacher Hof, 

der Stammſitz des Geſchlechts, das lange tatſächlich Herr in Baden war, 
ſtand auf dem Gelände, das von der Wilhelm, Langen-, Stern- und 

Luiſenſtraße umzirkt wird. Im Jahre 1465 ging dieſer Hof mit allen 

Zinſen und Gülten durch den Gemahl der letzten des Geſchlechts, Anna 
von Selbach, auf die Herren von Gemmingen über. Noch bis in 

die erſten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts zeugte der Gemminger 

Turm, als Teil der Stadtbefeſtigung an der Ecke des Franzöſiſchen Hofes, 

von dieſem Geſchlechte; ihr Zins, der ſog. Gemminger Zins wurde, 

wie oben ſchon berichtet, bis zur Ablöſung der Zehnten gefordert und 

bezahlt. Der Name der Selbacher und Gemminger Mannen, der Alt— 

badener Kag, iſt wahrſcheinlich auf alemanniſch eäha (mlat. cacula) = cor- 

nicula, eine Krähenart, zurückzuführen. 

Es wären aber auch noch andere Ableitungen möglich, die wir, 

mangels älterer Akten und ſicherer Beweiſe, zur beliebigen Auswahl ſtellen. 

Am Niederrhein und an der Elbe gibt es kleine einmaſtige Schiffchen, die Kag 

genannt werden; in bayriſcher Sprache wird ein Zaun =Gehag zu Kag 

zuſammengezogen. Dieſe Ableitungen dürfen wir wohl als ſehr unwahr— 

ſcheinlich bezeichnen. Schon mehr in die Möglichkeit treten: Kag m. 
— Strunk, Stengel von Kohl oder Rüben, Stoppel, Stumpf. Bei der 
Spottſucht unſerer Altvorderen in der Namengebung und bei dem hohen 

) Alemanniſch für Kirſche.
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Alter dieſes Wortes, das auch im Engliſchen und Schwediſchen vorkommt 

(engl. eag - dial. ſtump; ſchwed: kaga — Stumpf, Stoppel), wäre es 

wohl möglich, daß man kleine, wohlbeleibte Männer „Stumpen“ (Kag) 

genannt hat; aus dem gleichen Grunde iſt das ſchwäbiſche, bayriſche und 

ſchweizeriſche Kog und Koge m., das namentlich in Württemberg als 

Schimpfwort („du Koge!“) noch viel gebraucht wird, und wie die beiden 

andern ſo ſehr beliebten „Koſeworte“ Kaib und Luder, Aas bedeutet, 

nicht ohne weiteres von der Hand zu weiſen, ſo unliebenswürdig es auch 

klingt. Wenn wir aber an die alten zahlreichen Familiennamen aus dem 

Tierreich in unſerer Gegend denken — die Vögel ſind beſonders ver— 
treten; — wenn wir an die Trapp oder Drapp - die Trappgans 

(racemus), die Mörch oder Merch S Merch und Merrich — Tauchente 

(mergus), die Raab, Rapp und Falk uſw. erinnern, ſo dürfen wir unſere 

Kah wohl unbedenklich in die Familie der Kag, Kachel, Kächli Scorvus 

pyrrhocorax einreihen. 

Unſer ſprachgeſchichtlicher Spaziergang in den Salzgraben hat uns 
eine reichliche Ausbeute geliefert. Auf die Bergwerke und die diesbezüg— 

lichen Akten gedenken wir ſpäter zurückzukommen.



Miscellen. 

Eine Kirchenſteuerliſte der Semeinde Unterachern aus dem Jahre 1666. Im 
Beſitz des Herrn Franz Peter in Achern befindet ſich eine Urkunde: „Einzugs-Regiſter 
über die in der Gemeinde Under-Acharn, den 13ten 10bris!) Anno 1666 Umbgelegt: 

Undt Eingezogene Kürchenſteüher zum Zten mahl.“ Dieſe Urkunde beanſprucht des⸗ 

wegen beſondere Aufmerkſamkeit, weil ſie die im Jahre 1666 kirchenſteuerpflichtigen 
Bürger der Gemeinde Unterachern namentlich aufführt. Der im dreißigjährigen 
Kriege von Grund aus zerſtörte und lange ganz unbewohnte Ort war eben im 

Begriff, ſich wieder zu entwickeln.) 
Da die Urkunde einen zu großen Umfang hat, um hier wörtlich wiedergegeben 

zu werden, möge nur das Verzeichnis der kirchenſteuerpflichtigen Perſonen folgen: 
H. Lorentz Karm, der Vogt, Der Gerichtſchreiber, Barthleme Schoch, Georg Beſſerer, 
Jacob rapp, Geörg Röckhlin, Quirin Schott, Jacob Peter, Hanß Bernhard Högich, 

Lorentz Armbruſter, Ludwig Witterſtetter, Hannß Speth, Mattheß Diemer, Michel 
Kruog Witib, Georg Guſſert, Jacob Jung, Hannß Ehrhardt, Hannß Otth, Hannß 

Bohnerth, Michel Rampel, Martin Ehrhardt, Marx Voltz, Martin Glaſer, Mathis 
Roſenarth, Michel Rudolph, Andreaß Spat, Hannß Geörg Appen Zeller, Hannß 

Füllinger, Hannß Jacob Michel, Hannß Bluem, Hannß Wetzel, Michel Weber, 

Stophel Beyer, Wendel Ochs liſt geſtorben undt ſeyn guth Verkaufft), Hannß Geörg 
Rapp, Michel Ihlins Witib, Georg Schott, Auguſtin Muorg, W., Michel Schnepff, 
Jacob Ehrhardt W., Adam Köhlers W., Chriſt Armbruſters Wb., Michel Bechtlin, 

Geörg Röthin, Martin Raber, Hannß Geörg Adam, Andreaß Meyer, Hannß Thoma 
Burger, Chriſtoph Adam, Heinerich Nüttner, Geörg Haſer, Mattheuß Ernſt, Jacob 
Vetter, Geörg Muor, Erhardt Küſtner, Veith Coſtmeyer, Hannß Schmidt, Jacob 

Stam, Hannß Ihlin, Pralaten Meyer. Andreaß Kübler, Hannß Jacob Köhler, Der 
Schwitzer Hannß liſt geſtorben und nichts hinterlaſſen), Geörg Rampelt, Michel 

Berger, Michel Schmidt, Michel Wegerlin, Vall. Huober, Thoma Klumpp, Hannß 
Nicolauß Symonis, Felix Kuntzinger, Hannß Beyer, Der Kühehürth, Der ſchwein⸗ 

hürth, Martin Peter, Hannß Michel Beſſerer. 
Die zahlreichen in anderer Tinte ausgeführten Verbeſſerungen und Ergänzungen 

ſind von der Hand des Landvogts Karl v. Neuenſtein, was aus einem Vermerk 

auf der Rückſeite der Liſte hervorgeht. 
Offenburg. Karl Schriever. 

) Dezember. 

2) Nach K. L. Spitzer „Aus Acherns Vergangenheit“ zählte der Ort im 
Jahre 1689 noch ſiebenundſiebzig Bürger.
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Das Silber⸗Amulett von OSadenweiler. Zum beſſeren Verſtändnis deſſen, was 

oben über das älteſte Zeugnis chriſtlichen Bekenntniſſes in Baden geſagt worden iſt,!) 
ſei hier der Text mit Überſetzung und einigen erläuternden Bemerkungen mitgeteilt. 

Das papierdünne Silberplättchen, 45 em hoch und 5,7 em breit, enthält folgende 
Inſchrift in griechiſchen Buchſtaben mit teilweiſe lateiniſchem Wortlaut. 

OOEAEAF NHFOZA Erſte Zeile unüberſetzbar. Beſchwörungsbuch⸗ 
OINIHAIAHA ACAEAο ſtaben und Zeichen; 

NοANAÆε˙AÆAHA cini, ia, ia, ia (als Ausruf) Sabaoth 
EUECLA ονuνο lAbllanathanalba, Akralmachamarij 
NCνεσ iOο)ο ονρ-Æ⁰. 
Iu COVENI Heftkbr LEB Islemesilam, Sesengem, 1 
b A56 OνN HEECOVLG [Barpharalnges, io, io, io, behütet Luciolus, 

XEILONO CEOVA den Leibiaeldie Mutterl geboren hat, vor aller 
IOVEIOAOVNCEP Gefahr, behüte den Cheilon, behüte den Lucio— 

S* K OWELLCOVCCN lus, behüte die Merkuſſa. 
Zur näheren Erläuterung ſei bemerkt, daß von ſolchen Zaubertexten ſich eine 

große Anzahl erhalten hat. Heidniſches und Chriſtliches, Altteſtamentliches und 

durchaus Phantaſtiſches miſchen ſich darin in unentwirrbarem Gemengſel. Die 

ſeltſamen Namen nach Sabaoth, die auch ſonſt öfters in ſolch magiſchen Formeln 

vorkommen, ſind Bezeichnungen für gnoſtiſche Weſen, die zwiſchen der Gottheit und 

der Menſchheit ſtehen; daraus folgt, daß wir es hier mit einem Erzeugnis dieſer 
frühchriſtlichen Sekte zu tun haben. Das Tüäfelchen kann aber, weil auch damals 

ſchon der Aberglaube interkonfeſſionell war, recht wohl einem orthodoxen Chriſten 
zugehört haben. Da die Namen häufig in Agypten vorkommen, darf wohl auf 

ägyptiſche Herkunft der Formel und vielleicht auch des Täfelchens geſchloſſen werden. 
Der Sinn des ganzen Textes iſt der: Mit unverſtändlichen Schriftzeichen und mit 

den je dreimal wiederholten Ausrufen io und ia wird der Zauber eingeleitet und 

die geheimnisvollen Mächte Sabaoth, Ablanathanalba uſw. angerufen zum Schutz für 
einen Luciolus, eine Leibia, einen Cheilon und Mercussa vor allem böſen Ungemach. 
Das Täfelchen wurde, um ein Stäbchen gerollt, in einer kleinen Kapſel gewöhnlich 

am Halſe getragen. Es wurde gefunden in den Ruinen der römiſchen Badanlage 

von Badenweiler, ſtammt alſo aus der Zeit der Mitte des 3. Jahrhunderts, um 

welche Zeit jene Anlagen zerſtört und das Land von den Alemannen in Beſitz 
genommen wurde. Es befindet ſich heute in den Vereinigten Sammlungen zu Karlsruhe. 

Freiburg. Joſef Sauer. 

Fur Lebensgeſchichte Quirin Moſcheroſchs. Quirin Moſcheroſch, ein jüngerer 
Bruder von dem bekannten Satiriker Johann Michael Moſcheroſch,2) wurde am 
    

) Vgl. S. 2 f. dieſes Heftes. 
2) Von dem Dichterelend Hans Michael Moſcheroſchs, der durch ſeinen Roman: 

Geſichte Philanders von Sittewald einer der bedeutendſten Schriftſteller des 16. und 
17. Jahrhunderts iſt, gibt auch ein Eintrag in den Offenburger Ratsprotokollen 
(fol. 356b) Zeugnis: 

Freitags, den 6ten Auguſti Anno 1655 in belittenem Rath. Martin Jung, Vogt 
ſeines Brudersſohn, Hannß Wolff Jungen, (bringt vor), daß Michel Moſcheros in 

Straßburg für ſich ſelbſten 100 fl. zuthun (ſchuldig) geweßen, hingegen ſein Vogtsſohn 

Ulrich Marbach 100 fl., von deme er ſolche vß dem ſeinigen abgehandelt; pitt ratification. 
Iſt ratificirt. 

Die Ortenan 10
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14. Dezember 1623 in Willſtätt getauft;!) ſeinen Vornamen Quirin erhielt er von 
ſeinem mütterlichen Großvater, Quirin Becker, der in Willſtätt Amts- und Kirchen— 

ſchaffner war. 1599 trat Becker von ſeinem Amt zurück, und an ſeine Stelle kam ſein 

Schwiegerſohn Michael Moſcheroſch, der ſich 1600 mit Veronika Becker verheiratete.2) 

Seine „Lehrjahre“ wird Quirin, wie ſein Bruder Joh. Michagel, in Straßburg 
verbracht haben, wenigſtens ſchreibt er ſich am 8. April 1645 in das Album der 

philoſophiſchen Fakultät ein und wird noch im gleichen Jahr Baccalaureus. Er 

war in Straßburg „Alumnus (Zögling) Collegii Wilhelmitani“. Er wird auch in 

Straßburg Theologie ſtudiert haben.“) 
Später (1648—1655) war er als Paſtor in Offendorf bei Biſchweiler, Unter— 

elſaß.“) Die Archivalien des evangeliſchen Pfarramtes wurden 1687, als die Be— 
wohner wieder katholiſch werden mußten, dem katholiſchen Ortsgeiſtlichen aus⸗ 

gehändigt, und ich habe nur erfahren können, daß Moſcheroſch 1649 ein neues Kirchen— 

buch angelegt hat, in dem einige ſeiner Kinder genannt werden.“) 
In die Offendorfer Zeit fällt das Erſcheinen ſeiner erſten Schrift (1650): 

Erſtes Drey Geiſtlicher Buß-Freud- und Friedens-Lieder. angeſtimmet Durch Quirin 

Moſcheroſch von Wilſtädt.“) Das Büchlein iſt Kleinoktavn und den Grafen zu Honau, 
Rineck und Zweibrücken, Friedrich Caſimir, Hans Philipp und Hans Reinhard 

zugeeignet. Das zweite Lied: „Beyſatz zu meines lieben Bruders Hanß-Michaels 
vermehrtem Verley uns Frieden ꝛc.“ iſt ſicherlich eine Umbildung und Erweiterung 

von Luthers: Verley uns Frieden gnediglich.“) 
1655 wurde Moſcheroſch Pfarrer in Bodersweier. Es ſind die Einträge in 

ſeiner feinen, zierlichen Handſchrift in den Pfarrbüchern noch erhalten. Am Eingang 

dieſer Einträge ſtellte er die Worte: 
„IN 6EQ1 

Waß Ich, Quirinus Moſcheroſch, 
Nachdem ich dieſer Gemein Boderßweyer 

am Palmfeſt 1655 zum Pfarrer praeſentiert worden, 
vor Eheleute copuliret habe“ ꝛc. 

) Nach freundlicher Mitteiluug des Herrn Pfarrers H. Kühner, Willſtätt; 

Schaible, Geſchichte des bad. Hanauerlandes S. 75 und Dittmar, Geſichte von 
Philanders v. Sittewald S. XIII geben als Geburtsjahr 1624 an. 

2) Vgl. über den Vater Moſcheroſch Obſer, Zur Lebensgeſchichte Joh. Michael 
Moſcheroſchs. Euphorion Bd. V S. 472. 

3) Der Herausgeber der Matrikeln führt in der Einleitung S. XVII aus, 
daß die Studenten der Theologie ſich öfters nur in das Album der phil. Fakultät 

einſchrieben. Vgl. auch J. Bd. S. 320 und 472. 

) Vgl. Kiefer, Pfarrbuch der Grafſchaft Hanau-Lichtenberg S. 292. 

) Nach liebenswürdiger Nachricht des Herrn E. Graft, Pfarrers in Biſchweiler. 

6) Das einzige bekannte Exemplar hat die Hofbibliothek in Darmſtadt aus 
dem Nachlaß des Hans Michael Moſcheroſch erworben. Vgl. Zeitſchrift für 

Bücherfreunde. II. S. 
Ich gedenke, dieſe Lieder, wie die Werke Quirin Moſcheroſchs überhaupt, in 

der „Neuausgabe ſeltener Drucke des Großherzogtums Baden“ als erſte abdrucken 

zu laſſen. 

) Vgl. Wackernagel, das deutſche Kirchenlied 3, 21; 4,60. 
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Auch in Bodersweier wurden ihm mehrere Kinder geboren; ich verzeichne 

kurz ihre Namen und ihre Taufdaten: Katharina Eliſabetha, 20. April 1656; Johanna, 
27. Juni 1658; Maria Salome, 1. Mai 1660; Maria Magdalena, 14. Juli 1661; 

Quirinus, 2. November 1662 (der Vater nennt ihn im Taufeintrag: „Ach, mein 

ſchönes Blümelein!“) und Chriſtina, 8. Auguſt 1669. Von ſeinen Kindern ſtarben 
drei im jugendlichen Alter: Maria Salome, 15. Auguſt 1660, an der „rothen Ruhr und 

Gichtern“; Maria Magdalena, 25. Juli 1661 und am 25. November 1666 „ward 
chriſtlich zur Erden beſtattet“ ſein „herzliebſtes Söhnlein Quirinus, welches im 4. Jahr 
und 3 wochen ſeines Alters an der langbrüſtigkeit und herzg. . . geſtorben. Gott ver⸗ 

leyh ihm eine fröhliche Auferſtehung zum ewigen Leben“. Zu Bodersweier entriß ihm der 
Tod auch ſeine Frau. Die Todesanzeige iſt von ihm ſelbſt geſchrieben und lautet: 1675, 

den 10. Martii verſchieden im Hlerrn) ſeeliglich meine liebe Hauß-Frau Suſanna; 
eine geborene Hübnerin von Nürnberg nur nach Stägigem geringen Lager zu Straß— 

burg im Exilio im 49. Jahr 6 Monaten ihres alzeit geſunden Lebens und wurde 
folgenden Tags, den 11. ejusdem auf der Corbau!) begraben. Hlerr) Pfarrer von 

Linx, Joh. Schimpf, that die Leichpredigt über Pſalm 37,5. Auff den Sark haben 
die Schreiner in das weiße Creutz geſchrieben die Worte des 4. Pfſalm. Ich lige 

und ſchlaffe gantz mit frieden. 
Wolan! Sie ſchlafe drinn ohn all plag, 

im Frieden biß an jüngſten Tag: 

kann woll Chriſtus ihr Grab entdecken, 
und ſie zur ewigen Freud erwecken! 

In ſeinen neuen Amtskreis fällt hauptſächlich ſeine ſchriftſtelleriſche Tätigkeit. 
Zu dem Tag der Einweihung der Willſtätter Kirche, dem 15. Juli 1657, dichtete er 

ſeinen „Kriegsſturm und Siegesthurm“, den er 1658 mit der Einweihungsrede 

Schubbes bei Eberhard Welzer in Straßburg herausgab. Leider iſt uns das Werk 
verloren gegangen. Schaible hat es noch auf der Straßburger Stadtbibliothek ein— 
geſehen und einige Verſe daraus veröffentlicht. Dann verbrannte dieſes Exem— 
plar bei der Beſchießung Straßburgs 1870. Nach der Beſchreibung Schaibles waren 

in dieſem Buche auch lateiniſche Verſe enthalten. 
Ein Erſatz für das Original der deutſchen Gedichte iſt uns gegeben in einer 

Abſchrift im Pfarrbuch zu Willſtätt, die Frankhauſer veröffentlicht hat. Ich kann 

mich dem Urteile Frankhauſers nur anſchließen, daß der „Kriegsſturm“ höheren 
dichteriſchen Wert hat als der „Siegesthurm“. „Ein edler Patriotismus, der Haß auf 

Deutſchlands Bedrücker, der ſich namentlich in dem „Klag, Bett- und Bußlied äußert, 

verleihen dem Gedichte einen Schwung, der den Leſer wohltuend berührt, und das⸗ 
ſelbe über ähnliche Erzeugniſſe ſeiner Zeit erhebt.“ 2) 

Im Jahre 1673 wurde er auf ſein Anſuchen in den Pegneſiſchen Blumenorden 

aufgenommen. Der Vorſtand des Dichtervereins, Sigmund von Birken, gab ihm 
den Namen ſeines bedeutenden Bruders, den dieſer in der fruchtbringenden Geſell— 

ſchaft hatte, Philander von Sittewald, aus Verehrung für deſſen Schriften. „Die 

Blume, die ihm zugeeignet wurde, war die blaue Jris mit der Beyſchrifft:“) 

) Kirchhof St. Urban in Straßburg. 
) Vgl. Schaible a. a. O. S. 68. Beinert J., Geſchichte des badiſchen Hanauer⸗ 

landes. S. 224. Stocker, Schematismus der ev.-prot. Kirche im Großh. Baden. 
S. 301 und Zs. für die Geſchichte des Oberrheins. N. F. 20, 260 ff. 

) Amarandes, Hiſtoriſche Nachrichten des Blumenordens an den Pegnitz 1744 

S. 437. 

10*
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Ein Zeichen des Gnaden-Zeichens“ mit der Erklärung: 
„Obſchon der Himmel dräut, ſo bleibt er doch gewogen, 
Es bildet meine Blum den bunten Wolken Bogen, 

Ein Zeichen ſeiner Gnad. Wann mich ſein Zorn bekriegt, 

Der Bogen meiner Buß das Ziel erreicht und ſiegt, 
Den falſchen Bogen führt der Heuchler ihm zum Schaden, 

Den bricht der HErr entzwey; mich ſieht er an in Gnaden.“ 

Zwei Jahre vor ſeinem Tode 1673 gab er in Nürnberg ſeine Gedichte bei 

Felsecker unter dem Titel „Poetiſches Blumen-Paradies“ heraus. Dieſe Gedicht— 
ſammlung erlebte nach ſeinem Tode noch eine Auflage.!) Vielleicht hat dieſes Lieder— 
buch die überreichung des „Neu-Sproſſende Teutſche Palmbaum oder Ausführlicher 

Bericht von der Hochlöblichen Fruchtbringenden Geſellſchaft“ von Georg Neumark mit 
folgender handſchriftlicher Widmung veranlaßt: 

* 
Accipe, magne Quirin, quem fert Tibi amica libellum 

Dextera, non donum, sed mage pectus ama. 

Exhibet hic ramos palmae per secla viventes, 

Tu, si implantatus, dulcia poma feras; 

— — ſtugifera arbor eris. 

Haec qualia qualia plurimum reverendo et clarissimo domino Quirino Mo- 
scheroschio, pastori Hanoo-Bottersvykano vigilantissimo, amico et fautori suo aetatem 

colendo ad ultimum vale nunquam intermorituram recordationem et tecommendationen 
relinquit 

Anno MDCLXXIII d. 25. Aprilis Joh. Frid. Flurer R. F.2) 

Die Diſtichen und die Zueigung lauten auf deutſch: 

Empfang, großer Quirin, das Büchlein, welches dir die Hand des Freundes 
beut, liebe nicht die Gabe, ſondern vielmehr den Geber. Es bietet Palmzweige dar, 

die ewig grünen; wenn eingepflanzt, dürfteſt du ſüße Früchte tragen; 
— — wirſt du ein fruchtbringender Baum ſein. 

Solche Wünſche hinterläßt dem hochehrwürdigen und berühmten Herrn Quirin 
Moſcheroſch, dem wachſamen Pfarrer von Honau-Bottersweier, ſeinem Freund und 

Gönner, dem bis zur Todesſtunde ein glückliches Leben beſchieden ſei, zur unver— 
gänglichen Erinnerung und Empfehlung Joh. Frid. Flurer. 

Quirin Moſcheroſch war auch Gelegenheitsdichter. Die königliche Bibliothek 
in Berlin beſitzt eine Anzahl Straßburger Gelegenheitsgedichte des 17. Jahrhunderts, 

) Ein Exemplar der erſten Auflage befindet ſich in der Königlichen Bibliothek 

in Berlin. 

) Auf das Buch mit der Widmung, das ſich in der Großh. Hof- und Landes⸗ 
bibliothek in Karlsruhe befindet, machte mich Herr Dr. Bechtold, einer der beſten 
Kenner dieſer Zeit, aufmerkſam. In dem Werke iſt der Dichter der Geſichte 

S. 282 erwähnt: 
Johann Michael Moſcheroſch. 

Der Träumende. Nachtſchatten. Hoche Sachen.
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die in einem Sammelbuch vereinigt ſind. Einige davon ſind von Q. Moſcheroſch; 
der dichteriſche Wert ſoll nach dem Urteil von Erich Schmid gering ſein.!) 

Im Jahre 1675 tobte der Krieg in der Ortenau. Moſcheroſch flüchtete mit 

ſeiner Frau und vielen ſeiner Pfarrkinder hinter die feſten Mauern Straßburgs. 
Dort ſtarb er in der Verbannung; der Todeseintrag im Bodersweierer Standes— 
buch lautet: 

1675, den 19. April: Starb im Herrn ſeliglich der Ehrw. Quirinus Moſcheroſch, 

Pfarrer dieſes Orts in's 20te Jahr im exilio zu Straßburg an der allgemeinen 
hitzigen Krankheit. Wardt begraben auf der Corbau daſelbſt, den 22. dito wardt 

ihm die Leichenſermon gehalten in der Kirche zu St. Wilhelm auß dem Text Dan. 12: 

„Die Lehrer aber werden leuchten“ von Joh. Schimpf, Pfarrer zu Linx, hernach 

Successore 2). 

Floridan (Sigmund von Birken) hat auf ſeinen Tod „in einem Hirtengeſpräch 
folgendes Sin-Gedicht verfaßt“: 

Du haſt den Mann?), den HErrn, geliebter Freund geliebt, 

Die Himmels-Lilje dir hat auch beliebt vor andern, 

Dich hieß der wilde Mars aus deiner Wohnung wandern, 

Mars der dich fand, hat uns mit deinem Tod betrübt, 

Die Feinde konnten Dich nur in die Fremde jagen; 
Da Dich der Engel-Chor ins Vatterland getragen.!“) 

Offenburg. E. Batzer. 

Bücherbeſprechungen. 
Die neue Grimmelshauſenliteratur. Die Forſchung über Grimmelshauſen, die 

durch A. Bechtold, Freiburg in neue Bahnen geleitet wurde, hat uns ein grund— 

legendes Werk gebracht: J. H. Scholte, Probleme der Grimmelshauſen⸗ 

forſchung. J. Bd., Groningen 1912. 

Der erſte Teil des Werkes beſchäftigt ſich mit der Unterſuchung über die erſte 

Geſamtausgabe vom Jahre 1684. Mit ſicherer Schlußfolgerung beweiſt der Ver⸗ 
faſſer, daß von den einzelnen Teilen dieſer Geſamtausgabe „Simplieii angeregte 

Uhrſachen“ nicht aus der Feder Grimmelshauſen ſtammen; dieſe Werbe- und Streit⸗ 

ſchrift für den katholiſchen Glauben, in Sprache und Art ein Muſter volkstümlicher 
Apologetik, würde auch mit unſerm religiöſen Problemen ſo vorſichtig gegenüber⸗ 

tretenden Grimmelshauſen nicht recht harmonieren, abgeſehen davon, daß der ſprach⸗ 

liche Ausdruck ein ganz anderer iſt, als man ihn beim Renchener Schultheißen zu 
finden gewohnt iſt. Scholte entdeckt als Verfaſſer der „Uhrſachen“ Angelus Sileſius, 

den ſchleſiſchen Konvertiten, der eine Anzahl religiöſer Streitſchriften geſchrieben hat. 
Eingehend befaßt ſich Scholte mit dem Verleger Johann Jonathan Felsecker 

und verfolgt die Entwicklung dieſer Nürnberger Firma. Beim Vater dieſes Joh. 

Jonathan, bei Wolfgang Eberhard F., hatte Grimmelshauſen ſchon „Dietwalt und 
Amelinde“ erſcheinen laſſen. Der erdichteten Verlagsfirma Joh. Fillion in Mömpel⸗ 

  

) Zs. für deutſches Altertum. 23, 74. 

2) Die Einträge in den Pfarrbüchern von Bodersweier verdanke ich Herrn 

Pfarrer Stengel, Bodersweier. 
) Philander. 
) Amarandes a. a. O. S. 440.
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gard ſucht der Verfaſſer dadurch beizukommen, daß er dem Buchdruckerzeichen W. E. 
F. J. J. folgende Deutung gibt: Gedruckt bei Wolfg. Eberhard Felsecker und Joh. 
Jon. Fil. Allerdings ſteht Scholte ſelbſt dieſem Erklärungsverſuch, mit dem die 

ganze Schwierigkeit weggeräumt wäre, nicht ohne Skepſis gegenüber. überhaupt 
iſt es eine Spezialität des Dichters, ſich hinter ſcherzhaften Anagrammen zu ver— 

bergen; vermutlich nicht, um der Nachwelt jahrhundertelang eine Nuß zu knacken 
geben. Vielmehr dürfte das ganze Gewebe ſeinem Bekanntenkreiſe ſehr durch— 

ſichtig geweſen ſein. Gibt doch Grimmelshauſen z. B. den Roman „Dietwalt und 

Amelinde“, den er ſeinem Schutzherrn Phil. Hanibal von und zu Schawenburg 

widmet, unter vollem Namen heraus, während er die Widmung datiert: Hyb— 

ſpinthal, den 3. Mertz Anno 1669. Eben dieſes Hybſpinthal iſt von all ſeinen 
Anagrammen am ſpäteſten gedeutet worden und zwar auch von Scholte in der 
„Zeitſchrift für deutſche Philologie“ als zuſammengeſetzt aus den Buchſtaben 

des Wortes „Spithalbühne“, ein Spitalgut bei Gaisbach, das er zu Lehen hatte. 
Die übrigen Anagramme: German Schleifheim zu Sulsfort, Melchior Sternfels von 

Fuchsheim u. a. für Chriſtoffel von Grimmelshauſen, ſowie Rheinec, Cernheim, 
Hereinen für Renchen ſind ſchon längere Zeit aufgelöſt worden. 

Bei der Unterſuchung der Echtheit der Werke Grimmelshauſens geht Scholte 
auch auf den augenblicklichen Stand der Kenntniſſe der Perſönlichkeit des Dichters 

ein. Die Entdeckungen im freiherrl. Schauenburgiſchen Archiv zu Gaisbach und 

anſchließend daran in den Archiven von Karlsruhe und München haben ein helles 
Licht auf die Lebensverhältniſſe unſeres Dichters geworfen. Es iſt darüber in der 
„Ortenau“ ſchon eingehend berichtet worden. 

Im Verlag der „Zeitſchrift für Bücherfreunde“ erſchien vom gleichen Verfaſſer: 

J. J. Chriſtoph v. Grimmelshauſen und die Illuſtration ſeiner Werke. 
Der Verfaſſer beſpricht zuerſt die phantaſtiſch-ſatiriſche Sittenſchilderung „Die 

verkehrte Welt“ und gibt den Titelkupfer wieder, auf dem das Wild den Jäger 

jagt, der Arme den Reichen beſchenkt uſw. Es iſt der alte Volkswitz, wie wir ihn 

auch bei Abraham a St. Clara und bei Hans Sachs wiederfinden und der in 

ſeiner derben Eigenart den Menſchen von heute nicht mehr recht ſchmackhaft iſt. 

Auch hier zeigt Scholte, wie Grimmelshauſen den Leſer auf ſcherzhafte Weiſe 
hinters Licht führen will. In der Einleitung zum „Erſten Beernhäuter“ ſagt der 

Dichter, daß „beigefügtes Bildnüß“ (des Bärenhäuters, der ſich wegen eines Ver— 
ſprechens jahrelang nicht reinigen darf) eine Kopie ſei nach einem alten Gemälde, 
das er auf Schloß Hohenrode (Brigittenſchloß) entdeckt habe. In Wirklichkeit iſt es, 

wie auch die Bilder von „Simpliciſſimi wunderliche Gaukeltaſche“, ein getreues 
Abbild aus Joſt Amanns Kartenſpielbuch (1588). 

Beſonders von Wert erſcheint die Wiedergabe des Flugblattes „Die Werek— 
ſtatt des Weltſtreichenden Artztes Simpliciſſimi“, auf dem die eingebildeten Leiden 
der Menſchen auf derb-draſtiſche Art behandelt werden. 

Eingehend beſprochen ſind die primitiven „20 anmutigen Kupffer“ der Sim⸗ 

pliciſſimusausgabe von 1671. Alle dieſe Bilder tragen die Aufſchrift: „Der Wahn 
betrügt“, das eigentlich dem ganzen Roman zugrunde liegende Motiv. Es iſt eine 
dankbare Aufgabe zu verfolgen, wie der Illuſtrator ſeine Bilder als Ergänzungen 
des Textes, wie auch als Erläuterung für dieſes ſein Motiv benützt. 

Der enge Zuſammenhang der Bilder mit dem Text, die zeichneriſch etwas 
plumpe Ausführung, ſowie die Tatſache, daß Grimmelshauſen imſtande war, als 

Sekretär des Oberſten R. v. Schauenburg in Offenburg die Briefe ſeines Herrn
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mit genau ausgeführten Zeichnungen zu erläutern, läßt den Verfaſſer die Vermutung 

ausſprechen, daß der Dichter zum mindeſten dem Zeichner ſelbſt die Idee der Bilder 
angegeben, vielleicht ſogar ſelbſt ſeine Illuſtration ausgeführt habe. 

Im Euphorion, Zeitſchrift für Literaturgeſchichte, XIX. Bd, erſchien von Artur 
Bechtold eine Arbeit: Zur Quellengeſchichte des Simplieiſſimus. 

Bechtold weiſt eine Anzahl von Quellen nach, welche Grimmelshauſen für 
ſeinen Simplieiſſimus benützt hat. So wird z. B. die Abhängigkeit des Simpliciſſimus 

von der lüberſetzung des ſpaniſchen Romans Guzman de Alfarache von Agidius 
Albertinus gezeigt. Die bekannte Einſiedlerſzene mit dem pfychologiſch ſo meiſterhaften 
Dialog zwiſchen Einſiedler und Bauernbub hat eine Parallele in dieſem Roman; 

auch zu den Hanauer Geſchehniſſen, in denen der junge Simplieiſſimus ſo grauſam 
zum Narren geſtempelt wird, ſcheint Grimmelshauſen die Anregung aus Guzman 

geſchöpft zu haben. Sehr iſt Grimmelshauſen von Moſcheroſchs (Philander von 

Sittewald) „Geſichten“ beeinflußt. Grimmelshauſen ſtand gerade in Offenburg in 
Garniſon, als Moſcheroſchs „Soldatenleben“, dieſe mit unheimlichem Realismus 

geſchilderten Szenen, erſchien und ſicher auf den „jungen Musquedierer“ einen 

tiefen, alte Erinnerungen erweckenden Eindruck ausübte. Ob ſich die Beiden per⸗ 

ſönlich kannten, iſt fraglich. „Es iſt ein merkwürdiges Spiel des Zufalls“, ſagt 

Bechtold, „welches von den beiden größten Proſadichtern des Jahrhunderts den 
einen an den Ufern der heſſiſchen (Gelnhauſen), den andern an der Schwarzwaldkinzig 

zur Welt kommen läßt. Beide waren durch Kriegsſtürme von ihren Wurzeln 
losgeriſſen, jeder in die Heimat des andern verſchlagen“. 

Anziehend iſt nun die Vermutung Bechtolds, hinter der Perſon des Hanauer 

Gubernators Ramſay den Offenburger Oberſten Reinhard v. Schauenburg zu 
erblicken, kurz, die Hanauer Geſchehniſſe im weſentlichen nach Offenburg verlegt zu 
wiſſen; eine Reihe von Gründen ſtützen dieſe Annahme. Auch iſt aus dieſen aus— 

führlich erläuterten Beziehungen zum Oberſten von Schauenburg mancher geiſtreiche 

Schluß auf die ſpäteren Lebensverhältniſſe des Dichters gezogen. 
Bechtold vermutet, daß der moraliſierende Einſchlag des Romans von Anfang 

an nicht in der Abſicht des Dichters lag; urſprünglich habe Grimmelshauſen nur 

eine Selbſtbiographie geplant, die nach und nach unter dem Einfluß der ſpaniſchen 

Schelmenromane und Moſcheroſchs zu einem Roman mit eben dieſem moraliſch⸗ 

ſatiriſchen Grundzug geworden ſei. Zugleich aber wird darauf hingewieſen, daß 
Grimmelshauſen in ungleich feinerer Weiſe ſeine Tendenz einkleidet und den 

ſatiriſchen Kern in Form einer Erzählung faßt. 

Für unſere Kenntnis von der Perſönlichkeit des Dichters iſt es von Wichtigkeit 
und einigermaßen überraſchend, daß er vom Hexenglauben der damaligen Zeit 
befangen geweſen iſt; zwar hat, wie Bechtold hervorhebt, während ſeiner Schult⸗ 
heißenzeit die Stadt Renchen kein Opfer für einen Hexenprozeß geliefert. 

Auch die Frage nach der Religion Grimmelshauſens wird anläßlich der 

Beſprechung der Soeſter Jupiterepiſode angeſchnitten. Aus der Tatſache, daß infolge 
eines Edikts vom Jahre 1599 jeder Bürger von Gelnhauſen der Augsburger Kon⸗ 

feſſion angehören mußte, ſchließt der Verfaſſer, daß Grimmelshauſen in ſeiner Jugend 

proteſtantiſch geweſen ſei. Daß er bei ſeinem Tod der katholiſchen Kirche angehört 

hat, iſt durch die Einträge in den Oberkircher und Renchener Kirchenbüchern erwieſen. 
In einer umfangreichen Fußnote bringt der Verfaſſer auch Einiges aus der 

Geſchichte der Stadt Renchen. 

Offenburg. Karl Schriever.
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Alter und Beſtand der Kirchenbücher, insbeſondere im Groß⸗ 

herzogtum Baden, mit einer überſicht über ſämtliche Kirchenbücher 

in Baden, von Herm. Franz. Ergänzungsheft J1 der „Zeitſchrift 
für die Geſchichte des Oberrheins“. 

Die kirchlichen Standesbücher ſind eine der wichtigſten Quellen der Geſchichte, 
für die Familienforſchung, für die Profan- und Kirchengeſchichte, wie auch für Kultur⸗ 

und Sittengeſchichte. So mancher Eintrag, ein kurzer Hinweis nur, wirkt wie ein 
Streiflicht auf vergangene Zeit. 

Heutzutage erſcheinen uns die Kirchenbücher eine ſelbſtverſtändliche Einrichtung, 

und doch exiſtierten ſie im ausgehenden Mittelalter noch nicht. Alle die wirtſchaft⸗ 
lichen Umwälzungen, welche das 14. Jahrhundert mit ſich brachte, die Auflöſung der 

Naturalwirtſchaft und die Entwicklung der ſtädtiſchen Freizügigkeit, machten erſt die 
Einführung kirchlicher Aufzeichnungen zur Notwendigkeit. Es iſt nicht die „Zentrali— 

ſation der katholiſchen Kirche“, die, wie man allgemein glaubte, die Einführung von 
Regiſtern bewirkte, ſondern lediglich das Bedürfnis der Seelſorge. 

Das älteſte erhaltene Kirchenbuch in Deutſchland iſt das von St. Theodor in 
Baſel vom Jahr 1490; in Baden das der Reichsſtadt Konſtanz vom Jahr 1531. 

Evangeliſche Standesbücher erſchienen meiſtens früher als die katholiſchen. 

Das Konzil von Trient hatte die Einführung angeordnet, doch hat es in den deutſchen 

Diözeſen zum Teil viele Jahrzehnte gedauert, bis die Trienter Beſchlüſſe von Synoden 
anerkannt wurden. Am ſpäteſten von allen ehemaligen Diözeſangebieten des heutigen 

Baden hat Speyer die Kirchenbücher eingeführt (17. Jahrhundert). Die meiſten 

Standesbücher der Ortenau beginnen in der erſten Hälfte des 17. Jahrhunderts. 

Mit großem Fleiß hat der Verfaſſer das umfangreiche Material verarbeitet. 

Den hiſtoriſchen Erörterungen folgt ein eingehendes Verzeichnis der Kirchenbücher 

Badens. Ein Mangel allerdings iſt, daß die Lücken der Kirchenbücher nicht zum 
Ausdruck gebracht ſind, was den Benützer manchmal in Verlegenheit bringen kann. 

Offenburg. Karl Schriever. 

Ernſt Wagner, Fundſtätten und Funde aus vorgeſchichtlicher, 
römiſcher und alemanniſch-fränkiſcher Zeit im Großherzogtum 

Baden. l. Teil, Das Badiſche Oberland (Kreiſe Konſtanz, Villingen, 

Waldshut, Lörrach, Freiburg, Offenburg). Mit 169 Textbildern, 
3 Lichtdrucken und 2 Karten. S. XVX267. Preis kartoniert 5 Mk. — 

Il. Teil, Das Badiſche Unterland (Kreiſe Baden, Karlsruhe, Mann— 

heim, Heidelberg, Mosbach). Mit 354 Textbildern, 1 Farbendruck-⸗ 
tafel und 2 Karten. S. VIIg480. Preis kartoniert 8 Mk. Verlag 
von S. C. B. Mohr, Tübingen. 

Für dieſe Arbeit, die die erſte dieſer Art iſt, muß man dem Verfaſſer danken 

und ihn dazu beglückwünſchen. Aus der Erfahrung eines langen Lebens iſt ſie nieder— 
geſchrieben und doch in dem Bewußtſein, vielleicht in wenigen Jahren überholt zu 
ſein; „denn es liegt“, ſagt Wagner in ſeiner Einleitung, „unzweifelhaft noch vieles 
im Boden verborgen“. Das Werk iſt Inventariſationswerk nach dem Stand von 
1908 bezw. 1911; es iſt das Urkundenbuch von der früheſten Kulturzeit Badens. In 

der Einleitung geht Wagner auf die Geſchichte der Altertumskunde Badens ein und 

gedenkt der Forſcher H. Schreiber, Freiburg, K. Wilhelmi, Sinsheim, L. Leiner, 

Konſtanz, A. von Bayer, Karlsruhe. Dann beſpricht er in kurzen Zügen die Funde, 
chronologiſch geordnet. In unſerm Vereinsgebiet wurden folgende Funde gemacht:
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aus der Steinzeit in Auenheim, Kehl, Lahr, Nonnenweier, Elgersweier, Schutter— 
wald, Bühlertal, Steinbach, B.⸗Baden, Bickesheim und Iffezheim, aus der Bronze— 
zeit in Rheinbiſchofsheim, Lahr, Griesheim, Hauſach, B-Baden, Hugelsheim und 

Rheinau, Ringwälle in Lahr, Durbach, Hauſach und B.Baden, aus der Hallſtatt— 
zeit (900—400 vor Chr.) in Kappel a. Rh., Meiſſenheim, Apnenweier, Ortenberg, 

Hugelsheim und Söllingen, aus der La-Tene-Zeit (400 — zur Beſitzergreifung 
Badens durch die Römer) Frieſenheim, Gamshurſt, Bremersbach (), Iffezheim, 
Muggenſturm und Söllingen, Römiſches faſt in jedem Ort, Alemanniſch— 

Fränkiſches in Altdorf, Orſchweier, Dinglingen, Nonnenweier, Schönberg, Ofſen⸗ 

burg, Oos. 

Die Anlage des Werkes hat im II. Band eine Anderung erlitten. Während die 
Fundorte im J. Band in den einzelnen Kreiſen alphabetiſch geordnet ſind, wurden 
im II. Teil mehr die geographiſchen Geſichtspunkte beibehalten, damit „das ſich von 

Gegend zur Gegend Berührende“ nicht zu ſehr auseinander geriſſen wird. 
Im ll. Teil iſt Ferdinand Haag Mitarbeiter. 

Offenburg. E. Batzer. 

Das Großherzogtum Baden in allgemeiner, wirtſchaftlicher 
und ſtaatlicher Hinſicht dargeſtellt. Mit Unterſtützung des Großh. 

Miniſteriums des Kultus und Unterrichts herausgegeben von 

Edm. Rebmann, Geh. Hofrat, Dr. Eberhard Gothein, Geh. Hofrat 
o. Profeſſor, Dr. jur. Eugen von Jagemann, Wirkl. Geheimrat o. 
Honorarprofeſſor. 

Preis geheftet Mk. 20.—, in Halbfranz geb. Mk. 23.—, in Lieb⸗ 

habereinband Mk. 24.—. 

Die erſte Auflage des Werkes erſchien 1885; ſeit dieſer Zeit, alſo in etwas 

mehr als 25 Jahren, haben ſich die Verhältniſſe unſeres Landes weſentlich verſchoben; 
in der Wiſſenſchaft, in der Politik, in dem Staats- und Gemeindeleben und beſonders 

in der Volkswirtſchaft haben große Umwälzungen ſtattgefunden. Daher war es 
notwendig, die erſte Auflage neu zu bearbeiten, und ſo entſtand ein ganz neues 

Werk. Während früher manche Stoffe in Sammelarbeiten dargeſtellt wurden, erhielten 
ſie jetzt ſelbſtändige Bearbeitung; auch wurde eine Anzahl Stoffe neu aufgenommen. 
So ſind aus dem einen Buch von 1000 Seiten zwei Bände geworden, von denen 
der erſte 1125 Seiten zählt. 

Die Geſamtredaktion und die Redaktion des erſten Hauptteiles, Land und 
Volk, hat Edmund Rebmann, die Redaktion des zweiten, Volkswirtſchaft, Eberhard 

Gothein und die des dritten Hauptteiles, Staat und öffentliche Pflegen, Eugen von 

Jagemann übernommen. Der Inhalt iſt: 
J. Land und Volk. Das Land und ſeine Natur: Geographiſche Überſicht: O. 

Kienitz. Geologiſche Skizze: Deeke. Das Klima: Schultheiß. Die Tierwelt: Nüßlin. 
Die Pflanzenwelt: Meigen. Das Volk und ſeine Kultur: Urgeſchichte und Anthro— 
pologie: Fiſcher. Badiſche Geſchichte: Goldſchmit. Sprache und Literatur: Waag. 
Kulturgeſchichte: Pfaff. Geſchichte der Kunſt in Baden: Wingenroth. Pflege der 

Wiſſenſchaft und der kulturellen Intereſſen: Böhm. Die Geſundheitszuſtände: Hauſer. 
Bevölkerungsſtatiſtik: Lange. 

II. Volkswirtſchaft. Die badiſche Volkswirtſchaft: Gothein. Die Landwirtſchaft 
in Baden: Hecht. Die badiſche Forſtwirtſchaft: Hausrath. Bergweſen: Honſell. 
Die Jagd: Hausrath. Fiſcherei: Reinach. Kreditanſtalten: Hecht. Privates Ver⸗
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ſicherungsweſen: Herlan. Die Induſtrie: Gothein. Das Handwerk: Haußer. Die 

Induſtriearbeiter: Fuchs. Der Handel: Blauſtein. Die Eiſenbahnen: Endres. Die 
Waſſerſtraßen: Barck. Poſten und Telegraphen: Oberpoſtdirektion. 

IIl. Staat und öffentliches Leben. Rechtliche Grundzüge des badiſchen Staa 
weſens: von Jagemann. Juſtizweſen: Reichardt. Innere Verwaltung: von Jage— 

mann. Behördenorganiſation: Glockner. Einzeltätigkeit der inneren Verwaltung: 
Sicherheits-, Sittlichkeits- und Ordnungspolizei —Armenweſen — Gebäude- und Vieh⸗ 

verſicherung: Flad. Soziales Verſicherungsweſen: Fuchs. Medizinal- und Veterinär⸗ 
verwaltung: Hauſer. Waſſerwirtſchaft und Waſſerſchutz: Wiener. Sonſtige techniſche 

Einzelzweige — Statiſtik und Archive: Glockner. Das Unterrichtsweſen: Rebmann. 
Die Behörden der Schulverwaltung: Rebmann. Die Hochſchulen: Böhm. Höhere 

Lehranſtalten: Rebmann. Die Volksſchulen: Rebmann. Gewerbliches Unterrichts⸗ 
weſen: Cron. Die Finanzverwaltung: Schellenberg. Gemeinde und ſonſtige Kom⸗ 

munalverbände: Waltz. Kirchen und religiöſe Gemeinſchaften: Allgemeine Katholiſche 
Kirche: Hübſch. Proteſtantiſche Kirche: Ludwig. Die Israeliten: Mayer. Die Preſſe: 

Munzinger. Die Parteien: Binz. Gemeinnützige Anſtalten und Vereine: von Jage— 

mann. Paritätiſche Anſtalten: Müller. Proteſtantiſche Anſtalten: Ludwig. Katho⸗ 
liſche Anſtalten: Wertmann. 

Leider ſind die einzelnen Arbeiten nicht gleichwertig. Während die Beiträge 
in dem erſten Hauptteil „Land und Volk“, der uns am meiſten intereſſiert, 

trotz ihrer prägnanten Kürze doch alles Wiſſenswerte bringen, hat der Verfaſſer 

von „Badiſche Geſchichte“ Zweck und Ziel des ganzen Unternehmens verkannt. Er 
hat eigentlich nur eine Geſchichte des badiſchen Herrſcherhauſes, nicht aber eine ſolche 
des geſamten Badener Landes gegeben; die Geſchichte der zur Zeit Napoleons an 

die Zähringer gefallenen Länder fehlt vollſtändig, und man muß ſich fragen, wie 
kam der Verfaſſer dazu, ſeine Arbeit als „Badiſche Geſchichte“ auszugeben. Vielleicht 
kann im zweiten Buch dieſem Mangel etwas abgeholfen werden. 

Wir ſind im Zeitalter der Kompendien. Wer irgend etwas über unſer 
Heimatland nachſchlagen will, greife zu dem neuen Band „Das Großherzogtum 

Baden“, und er wird das Gewünſchte in aller Kürze doch genau finden, er wird zu 

weiterem Studium die entſprechende Literatur dort verzeichnet ſehen. Ich kann 
dieſes Buch unſeren Mitgliedern zur Anſchaffung nur beſtens empfehlen. 

Offenburg. E. Bater. 

   

Druckfehler und Berichtigungen. 

In Heft Ill Tafel Ill und Wwurden in der Druckerei die Unter⸗ 

ſchriften verwechſelt. 

Heft W: 
Seite 45, Zeile 21 von oben, lies ſtatt Lefebyre: Lefeébvre. 

„ 16, „ 2, „ „„ „Aneich: Queich. 
„ 46, „ 3, „ „ „ »Gruvion: Gouvion. 
„ 63, „ 12 „ „ „ „ Seloup: Leloup.



J. überſicht⸗Karte zu den Operationen der ſchwäbiſchen Kreistruppen im Feldzuge 1796. 

Nach einem Entwurf uvon Waizenegger. 
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Zu Waizenegger-Ruf, Gefecht auf dem Roßbühl. („Ortenau“ V.) 

Abkürzungen: B. = Markgräflich⸗Badiſch. F. Fürſtlich⸗Fürſtenbergiſch. G. - Geiſtliche (biſchöfliche und klöſterliche) Gebiete. H. Heſſiſch. 

L. Fürſtentum Leyen. N. =Naſſauiſch. O. - Ortenau (Oſterreichiſch). Er. -Reichsritterſchaftlich. Kst. =Reichsſtädte. W. =Württembergiſch.



Il. Skizze zu dem Gefecht auf dem Roßbühl am 2. Juli 1796. 

Nach einem Entwurf von Waizenegger. 
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Zu Waizenegger⸗Ruf, Gefecht auf dem Roßbühl. („Ortenau“ V.)



7 3 * Der 0 10 Geem⸗ 
5 pPiare der „Ortenau“, die von neu eingetretenen 

Mitgliedern durch den Rechner, Herrn A. Siefert, 
Offenburg, Wilhelmſtraßze 4, bezogen werden 5 

bleüonnen, den Jahrgang zu 2 Mk. 4. Porto. (und 
. 83 werden als ein Hef 

die Botttöhe 05 halten 
gedenken, werden gebeten, ſich an den Schriftführer, 
Hern Dr. 38 515 zu wenden,



 


